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Strategische Ansätze der Bundesländer zur Digitalisie-
rung in der Hochschulbildung - Einleitung 
 

Die im Rahmen des BMBF geförderten Projekts HEIDS (Higher Education Institutions‘ 
Digital Strategies) erstellten Fallbeschreibungen aller Bundesländer bilden den Kon-
text für die inhaltsanalytische Auswertung von Hochschulstrategien in digitalen Zei-
ten.  

Die Fallbeschreibungen basieren auf öffentlich zugänglichen Dokumenten auf Lan-
des- und Hochschulebene. Der folgende Überblick über die Bundesländer enthält 
die Recherchergebnisse auf Landesebene, die in der Laufzeit des Projektes 
(01.09.2018 – 31.12.2018) erfolgte und anschließend mit den Recherchen von Hoch-
schulverbünden zu Digitalisierung ind Studium und Lehre sowie Hochschuldidaktik 
aus dem Projekt BRIGDING ergänzt wurden. 

Die Fallbeschreibungen wurden anhand folgender Themen entwickelt, die die Glie-
derung der Beschreibung eines jeden Bundeslandes widerspiegeln: 

1 Ressortübergreifende Landesstrategie Digitalisierung 
2 Landesweite Hochschulstrategien in den Leistungsbereichen Forschung und 
Lehre 

2.1 Forschung 
 2.1.1 Wissens- und Technologietransfer 
 2.1.2 Open Access 
2.2 Lehre 
2.3 Hochschulverbünde in den Bereichen Digitalisierung und Lehre 
 2.3.1 Hochschulverbund im Bereich Digitalisierung 
 2.3.2 Hochschulverbund im Bereich Lehre 

3 Hochschulentwicklungsplanung 
3.1 Hochschulübergreifende Hochschulentwicklungsplanung 
3.2 Hochschulspezifische Hochschulentwicklungsplanung 

 
Alle Fallbeschreibungen sowie das Vorgehen bei der Recherche sind auf JOIN dar-
gestellt. Alle Inhalte basieren auf den genannten Webpräsenzen und Dokumenten. 

Um zumindest einen langfristigen Zugang zu Dokumenten zu gewährleisten, die als 
PDF-Datei vorlagen, wurden diese im öffentlichen GitLab-Repositorium der TUHH 
nach Bundesland sortiert gespeichert und können über die angegebenen Links her-
untergeladen werden. Zum anderen werden die Quellen angegeben, d.h. die Web-
adressen, über die die Schriftstücke gefunden wurden. Das Datum des letzten Zu-
griffes auf die Webadressen ist in den jeweiligen Kapiteln vermerkt.  
 
Stand: 27.02.2020 

 

https://insights.tuhh.de/de/blog/project/heids/
https://bridging.rz.tuhh.de/
https://join.rz.tuhh.de/
https://collaborating.tuhh.de/itbh/hochschulentwicklung/webinhalte/tree/master/bundeslaender
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Baden-Württemberg 
Alle PDF-Dokumente, auf die im Folgenden Bezug genommen wird, sind hier gesi-
chert. Alle erwähnten Links wurden – sofern im Text nicht anders vermerkt – zuletzt  
am 07.11.2018 abgerufen. 

Laut Hochschulkompass gibt es in Baden-Württemberg aktuell 70 öffentlich-rechtli-
che (43), staatlich anerkannte kirchliche (7) und staatlich anerkannte private (20) 
Hochschulen. 

1 Landesstrategie Digitalisierung  

Die seit dem Jahr 2017 bestehende ressortübergreifende Landesstrategie Digitalisie-
rungsstrategie der Landesregierung Baden-Württemberg (Quelle) wurde gemein-
sam von allen Ministerien unter der Federführung des Ministeriums für Inneres, Digi-
talisierung und Migration entwickelt. Hochschulen werden dabei sowohl als Schwer-
punktthema, als auch als Querschnittsthema behandelt. Innerhalb des Schwerpunkt-
themas Lernen@bw wird die Hochschullehre in der landesweiten E-Learning-Strate-
gie (s.u.) und dem Hochschulnetzwerk Digitalisierung der Lehre Baden-Württemberg 
(s.u.) kontextualisiert. Bei den Querschnittsthemen sind Hochschulen unter Innova-
tion und Forschung verortet. Der Fokus liegt auf der Forschung und der Kooperation 
mit der Wirtschaft. 

Die Digitalisierungsstrategie wurde im Juli 2017 als Gesamtstrategie des Bundeslan-
des veröffentlicht. Zwischen Januar und April 2017 stand dabei ein öffentliches Be-
teiligungsportal zu den bis dato erarbeiteten Strategiebereichen bereit. Die in der Di-
gitalisierungsstrategie verankerten Schwerpunktthemen und Querschnittsthemen 
sind dabei nach Ressorts (Quelle) aufgeschlüsselt: 

 Ministerium für Kultus, Jugend und Sport: "Den Nachwuchs gezielt auf die di-
gitale berufliche Bildung vorbereiten" 

 Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst: "Die Hochschulen dabei 
unterstützen, an der Gestaltung der Digitalisierungspotenziale aktiv mitzuwir-
ken" 

 Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft: "Die Potenziale der Digi-
talisierung als Nachhaltigkeitsmotor ausschöpfen" 

 Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration: "Die digitalen Potenziale 
in den Landkreisen, Städten und Gemeinden bei Verwaltung 4.0 heben" 

 Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau: "Wir leiten eine neue 
Gründerzeit ein und schaffen mit der Initiative Wirtschaft 4.0 geeignete Rah-
menbedingungen für die Digitalisierung der Wirtschaft " 

 Ministerium für Soziales und Integration: "Die Möglichkeiten der fortschreiten-
den Digitalisierung für die Verbesserung der medizinischen und pflegerischen 
Versorgung in Baden-Württemberg nutzen" 

https://collaborating.tuhh.de/itbh/hochschulentwicklung/webinhalte/tree/master/bundeslaender/bw/aussen/dokumente
https://www.hochschulkompass.de/hochschulen.html
https://www.digital-bw.de/digitalisierungsstrategie
https://beteiligungsportal.baden-wuerttemberg.de/de/mitmachen/lp-16/landesweite-digitalisierungsstrategie/digitalisierungsstrategie-wissenschaft-und-kultur/digitalisierungsstrategie/
https://beteiligungsportal.baden-wuerttemberg.de/de/mitmachen/lp-16/landesweite-digitalisierungsstrategie/digitalisierungsstrategie-wissenschaft-und-kultur/digitalisierungsstrategie/
https://www.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/dateien/PDF/161213_Anlage_zu_PM_132_Digitalisierungsaktivit%C3%A4ten_der_Ressorts.pdf


 

 

 

5 
 

 Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz: "Den ländlichen 
Raum zu einem Hotspot der digitalen Gesellschaft entwickeln und mit einem 
modernen digitalen Verbraucherschutz die Chancen der Digitalisierung nut-
zen" 

 Ministerium für Verkehr: "Baden-Württemberg zur Mobilitätsregion Nummer 
eins weiterentwickeln" 

 Ministerium für Justiz und für Europa: "Voraussetzungen für eine moderne und 
schnelle Kommunikation mit den Gerichten und Justizbehörden" 

 Ministerium für Finanzen: "Von der Steuer bis zum Hochbau – Digitalisierung 
gezielt und zukunftsweisend umsetzen und vorantreiben" 

Zudem wurde eine Webseite digital-bw.de geschaffen, die über die Digitalisierungs-
aktivitäten berichtet, bspw. in Form von Berichten wie dem 1. Digitalisierungsbericht 
der Landesregierung (Quelle). 

Die Schwerpunktthemen der Landesstrategie sind: 

 Intelligente Mobilität der Zukunft 
 Digitale Start-ups: Treiber der Digitalisierung 
 Initiative Wirtschaft 4.0: Digitalisierung in der Fläche voranbringen 
 Lernen@bw: Bildung und Weiterbildung in Zeiten der Digitalisierung 
 Digitale Gesundheitsanwendungen 
 Die Zukunft von Kommunen und Verwaltung ist digital 

Die Querschnittsthemen sind: 

 Bei Forschung, Entwicklung und Innovation international an der Spitze 
 Schnelles Internet in Stadt und Land 
 Digitalisierung: Chance für Nachhaltigkeit und Energiewende 
 Datensicherheit, Datenschutz und Verbraucherschutz im digitalen Zeitalter 

Hochschulen werden im Schwerpunktthema Lernen@bw als "digitale Talentschmie-
den" verortet. Dabei wird Bezug auf die E-Learning-Strategie (s.u.) und das Hoch-
schulnetzwerk Digitalisierung der Lehre Baden-Württemberg (HND BW) (s.u.) ge-
nommen. Folgende Ziele werden laut Digitalisierungsstrategie der Landesregierung 
Baden-Württemberg (Quelle) angestrebt: 

 hochschulübergreifende Erstellung und Nutzung von digitalen Lehrmateria-
lien 

 gemeinsame Entwicklung von Kriterien und Standards zur gegenseitigen An-
erkennung von Kursen 

 Stärkung der Medienkompetenz der Dozierenden 

https://www.digital-bw.de/
https://www.digital-bw.de/digitalisierungsbericht01/
https://www.digital-bw.de/digitalisierungsstrategie


 

 

 

6 
 

 Entwicklung und Nutzung von skalierungsfähigen Qualifizierungsmodulen im 
landesweiten OER-Repositorium der Universität Tübingen 

 Förderung von Leuchtturmprojekten durch den Innovationsfonds 
"Teaching4Future Lehre digital" 

Bei den Querschnittsthemen sind Hochschulen unter Innovation und Forschung ver-
ortet. Der Fokus liegt dabei auf der Forschung und der Kooperation mit der Wirt-
schaft mit folgenden Schwerpunkten: 

 Science Data Centers: Daten zugänglich und nutzbar machen 
 Höchstleistungsrechnen und datenintensives Rechnen: komplexe Forschung 

und Unterstützung bei Simulationen und Auswertung großer Datenmengen 
für Unternehmen 

 gemeinsame Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten von Wissenschaft und 
Wirtschaft im Bereich Intelligente Systeme 

 Erforschung der Gesellschaft im digitalen Wandel 

Zusätzlich kommt Hochschulen Bedeutung in folgenden Zusammenhängen zu: 

 Interdisziplinäre Forschungsverbünde zur Reflektion der Technikentwicklung 
 Vermittlung von Gründungskompetenz 
 Weiterentwicklung der Lehramtsstudiengänge 

2 Landesweite Hochschulstrategie in den Leistungsbereichen 
Forschung und Lehre  

Im Bereich Digitalisierung und Hochschulen liegen jeweils eine Landesstrategie zu 
E-Science (Quelle) und E-Learning (Quelle) vor. Letztere ist ein Fachkonzept zum ak-
tuellen Stand der Digitalisierung der Lehre, den Herausforderungen sowie strategi-
schen Handlungsfeldern für die Hochschullehre. Es wurde vom Ministerium für Wis-
senschaft, Forschung und Kunst Baden-Württemberg 2015 gemeinsam mit Hoch-
schulvertreter_innen im Rahmen des damaligen Hochschulforums Digitalisierung 
Lehre @ BW 2025 erarbeitet. Die 2014 von demselben Ministerium veröffentlichte E-
Science-Strategie ist ein Fachkonzept zur Weiterentwicklung der wissenschaftlichen 
Infrastruktur in Baden-Württemberg. 

2.1 Forschung  

In dem Dokument E-Science – Wissenschaft unter neuen Rahmenbedingungen – 
Fachkonzept zur Weiterentwicklung der wissenschaftlichen Infrastruktur in Baden-
Württemberg (Quelle) werden fünf strategische Handlungsfeldern benannt: 

https://www.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/m-mwk/intern/dateien/Anlagen_PM/2014/066_PM_Anlage_E-Science_Web.pdf
https://mwk.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/m-mwk/intern/dateien/publikationen/Broschuere_E-Learning.pdf
https://www.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/m-mwk/intern/dateien/Anlagen_PM/2014/066_PM_Anlage_E-Science_Web.pdf
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 Lizenzierung: Innovationspotenzial und Perspektiven für die Lizenzierung von 
E-Medien und Software in Baden-Württemberg 

 Digitalisierung 
 Open Access: Neue Rahmenbedingungen für wissenschaftliches Publizieren 

in Open Access an den Hochschulen in Baden-Württemberg 
 Forschungsdatenmanagement 
 Virtuelle Forschungsumgebungen 

Zudem hat das Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst strategische For-
schungsschwerpunkte definiert, die besonders gefördert werden: 

 Bioökonomie 
 Elektromobilität und Fahrzeugleichtbau 
 Leichtbau 
 Energieforschung 
 Luft- und Raumfahrttechnik 
 Industrie 4.0 
 Medizinische Forschung und Medizintechnik 

Darüber hinaus hat das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft 2013 die Innovati-
onsstrategie Baden-Württemberg (Quelle) verabschiedet. In dieser werden vier 
Wachstumsfelder der Innovations- und Wirtschaftspolitik formuliert: 

 nachhaltige Mobilität 
 Umwelttechnologien, Erneuerbare Energien und Ressourceneffizienz 
 Gesundheit und Pflege 
 Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT), Green IT und intelli-

gente Produkte 

2.1.1 Wissens- und Technologietransfer 

Es gibt keine separate Landesstrategie zum Wissens- und Technologietransfer. Die 
Rolle der Hochschulen in diesem Themenfeld ist in der Gesamtlandesstrategie vor 
allem unter Initiative Wirtschaft 4.0 (s.o.) beschrieben. 

Nach § 2 LHG Abs. 5 ist Wissens- und Technologietransfer eine Aufgabe der Hoch-
schulen: 

"Sie fördern durch Wissens-, Gestaltungs- und Technologietransfer die Umsetzung 
und Nutzung der Ergebnisse der Forschung und Entwicklung in die Praxis sowie den 
freien Zugang zu wissenschaftlichen Informationen. Die Hochschulen können zum 
Zwecke des Wissens-, Gestaltungs- und Technologietransfers die berufliche Selbst-

https://mwk.baden-wuerttemberg.de/de/forschung/forschungsfoerderung/strategische-forschungsschwerpunkte/
https://mwk.baden-wuerttemberg.de/de/forschung/forschungsfoerderung/strategische-forschungsschwerpunkte/
https://wm.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/m-wm/intern/Publikationen/Innovation/InnovationsstrategieBW.pdf
http://www.landesrecht-bw.de/jportal/?quelle=jlink&query=HSchulG+BW&psml=bsbawueprod.psml&max=true&aiz=true
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ständigkeit, insbesondere Unternehmensgründungen, ihrer Studierenden und befris-
tet beschäftigten Akademischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie Absolven-
tinnen, Absolventen und ehemaligen Beschäftigten für die Dauer von bis zu drei Jah-
ren fördern." 

Zudem wird insbesondere der Technologietransfer in KMU in der Innovationsstrate-
gie Baden-Württemberg (Quelle) thematisiert. 

2.1.2 Open Access 

2014 hat das Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst mit Verweis auf na-
tionale Diskussionen und Empfehlungen das genannte E-Science-Fachkonzept 
(Quelle) veröffentlicht. Open Access ist Teil der insgesamt fünf strategischen, inei-
nandergreifenden Handlungsfelder, die durch aus Hochschulmitgliedern bestehen-
den Arbeitsgruppen konzeptionell erarbeitet wurden: 

 Lizenzierung: Innovationspotenzial und Perspektiven für die Lizenzierung von 
E-Medien und Software in Baden-Württemberg 

 Digitalisierung 
 Open Access: Neue Rahmenbedingungen für wissenschaftliches Publizieren 

in Open Access an den Hochschulen in Baden-Württemberg 
 Forschungsdatenmanagement 
 Virtuelle Forschungsumgebungen 

Der Fokus bei Open Access liegt auf dem "BW-Open Access-Förderprogramm" mit 
drei Handlungsfeldern: 

 Technische Infrastruktur für elektronisches Publizieren (grüner Weg) 
 Fonds für die Finanzierung von Open Access Publikationen (goldener Weg) 
 Geschäftsmodelle 

2.2 Lehre  

Seit 2015 existiert die Landesstrategie E-Learning – Strategische Handlungsfelder 
der Hochschulen des Landes Baden-Württemberg zur Digitalisierung in der Hoch-
schullehre (Quelle). 
Im Bereich Digitalisierung der Lehre hat das Ministerium für Wissenschaft, For-
schung und Kunst Baden-Württemberg 2015 gemeinsam mit Hochschulvertreter_ 
innen im Rahmen des damaligen Hochschulforum Digitalisierung Lehre@BW 2025 
ein Fachkonzept zum aktuellen Stand der Digitalisierung der Lehre, den Herausfor-
derungen sowie strategischen Handlungsfeldern für die Hochschullehre erarbeitet. 
Die E-Learning-Strategie (Quelle) umfasst 66 Seiten. 

https://wm.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/m-wm/intern/Publikationen/Innovation/InnovationsstrategieBW.pdf
https://www.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/m-mwk/intern/dateien/Anlagen_PM/2014/066_PM_Anlage_E-Science_Web.pdf
https://mwk.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/m-mwk/intern/dateien/publikationen/Broschuere_E-Learning.pdf
https://mwk.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/m-mwk/intern/dateien/publikationen/Broschuere_E-Learning.pdf
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Folgende strategische Handlungsfelder wurden dabei entwickelt: 

 Entwicklung einer hochschulweiten E-Learning-Strategie 
 Ausbau und strategische Verankerung der lokalen Service-Einrichtungen und 

Infrastruktur 
 Hochschul(arten)übergreifende und landesweite Aktivitäten 
 Strategischer Arbeitskreis zur Digitalisierung der Lehre 
 Etablierung einer landesweiten Serviceeinrichtung 
 Anreize für Lehrende schaffen 
 Landesweites Qualifizierungsangebot: E-Learning Zertifikat 
 Landesweite Anlaufstelle für Rechtsberatung digitale Lehre 
 IT-Infrastruktur – Perspektiven für landesweite Kooperationen 
 Aufbau und Ausgestaltung hochschulübergreifender Studienprogramme, 

MOOCs und OER 

Dieses Fachkonzept kann als Grundlage für die Gründung des Hochschulnetzwerks 
Digitalisierung der Lehre (HND BW) gesehen werden, das die landesweiten Aktivitä-
ten bündelt. 

Seit 2011 fördert zudem die Baden-Württemberg Stiftung, die Joachim Herz Stiftung 
und der Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft im Rahmen des Programms 
Fellowships für Innovationen in der Hochschullehre Lehrende bei der Entwicklung 
von Lehr- und Prüfungsformaten und lässt dieses auch wissenschaftlich begleiten. 
In diesem Kontext wurden u.a. 2015 ein Arbeitspapier Innovativer Lehre auf der Spur 
(Quelle) herausgegeben. 2017 erschien die Publikation Das Neue in der Hochschul-
lehre - Lehrinnovationen aus der Perspektive der hochschulbezogenen Lehr-Lern-
Forschung. 

2.3 Hochschulverbünde in den Bereichen Digitalisierung und Lehre 

In Baden-Württemberg gibt es neben dem Hochschulverbund "Hochschulnetzwerk 
Digitalisierung der Lehre" (HND BW) drei Hochschuldidaktikzentren: das "Hochschul-
didaktikzentrum der Universitäten Baden-Württemberg" (HDZ), die "Geschäftsstelle 
der Studienkommission für Hochschuldidaktik an HAW" (GHD) und das "Kompetenz-
netz Lehre in der Medizin". Die Beschreibung dieser Hochschulverbünde wurde im 
Rahmen des nun bis April 2020 verlängerten Forschungsprojektes BRIDGING erstellt. 

2.3.1 Hochschulverbund im Bereich Digitalisierung  

Das bereits erwähnte Hochschulnetzwerk Digitalisierung der Lehre (HND BW), als 
dessen Fundament die oben genannte E-Learning-Strategie (Quelle) betrachtet 
werden kann, versteht sich als "Zusammenschluss" der 49 staatlichen Hochschulen 
"zur kooperativen Weiterentwicklung der digital gestützten Hochschullehre". Es 

https://www.hnd-bw.de/
https://www.bwstiftung.de/bildung/programme/hochschule/fellowships-fuer-innovationen-in-der-hochschullehre/#c2336
https://www.bwstiftung.de/uploads/tx_news/Arbeitspapier_Nr._10_Fellowshipprogramm_final.pdf
https://www.springer.com/de/book/9783658137762
https://www.springer.com/de/book/9783658137762
https://www.springer.com/de/book/9783658137762
https://bridging.rz.tuhh.de/
https://www.hnd-bw.de/
https://mwk.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/m-mwk/intern/dateien/publikationen/Broschuere_E-Learning.pdf
https://www.hnd-bw.de/
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nahm seine Arbeit offiziell 2016 auf und bündelt die landesweiten Aktivitäten. Das 
HND BW wurde von 2016-2019 vom Wissenschaftsministerium gefördert. Ab 2020 
wird es nur noch durch die Landesuniversitäten für drei weitere Jahre fortgeführt. 
Das HND BW legt den Fokus auf die Umsetzung hochschulartenübergreifender Di-
gitalisierungsvorhaben in Form von digitalen Lehr- und Lernformaten, aber auch in 
Form einer Services-Struktur zur Qualitätssteigerung von Lehre. 

Das HND BW versteht sich weiterhin als "Interessensvertreter" der Hochschulen ge-
genüber der Wissenschaft, Politik und Gesellschaft und strebt in diesem Zusam-
menhang Wettbewerbsfähigkeit als Hochschulstandort an. 

Konkrete Zielsetzungen sind dabei: 

 die Generierung einer hochschulartenübergreifenden E-Learning-Strategie 
 der Aufbau bzw. die flächendeckende Stärkung lokaler Service-Einrichtungen 
 die Etablierung einer landesweiten Service-Einrichtung für Dienstleistungen 

im Bereich Digitale Lehre 
 die Schaffung von Anreizstrukturen für Lehrende für den Einsatz digital ge-

stützter Lehrformate 
 der landesweite Auf- und Ausbau von Qualifizierungsangeboten für den Ein-

satz digitaler Lehrformen 
 die Schaffung einer Anlaufstelle für Rechtsberatung zur Verwendung digitaler 

Lehrmaterialien 
 eine kooperative und damit synergetische Weiterentwicklung der E-Learning-

bezogenen IT-Infrastrukturen 
 die Ausweitung hochschulübergreifender Studienprogramme (MOOCs, OER). 

Struktur 

Das HND BW hat eine Governance-Struktur geschaffen, die vier wesentliche Funkti-
onsbereiche umfasst: 

 Geschäftsstelle 
 Hochschulartenspezifische Arbeitskreise (HSA) 
 Hochschulartenübergreifender Arbeitskreis (HÜA) 
 Themengruppen 

Die Aufgaben sind in der Geschäftsordnung geregelt. 

a) Geschäftsstelle 
Die Geschäftsstelle koordiniert die Aktivitäten des HND BW und übernimmt die Ver-

https://www.hnd-bw.de/2019/10/14/rueckblick-hnd-bw-jahreskonferenz-2019-universitaet-stuttgart/
https://www.hnd-bw.de/aufgaben-struktur/
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tretung nach außen. Sie besteht aus einer hauptamtlichen Person, die in der Landes-
rektorenkonferenz Baden-Württemberg angesiedelt ist. Auch ihre Funktionen sind in 
der Geschäftsordnung beschrieben. 

b) Arbeitskreise 
Das HND BW organisiert die inhaltliche Zusammenarbeit ausgehend von den unter-
schiedlichen teilnehmenden Hochschultypen. Es gibt daher fünf hochschulspezifi-
sche Arbeitskreise (HSA) für Universitäten, Hochschulen für Angewandte Wissen-
schaften, Pädagogische Hochschulen, Kunst- und Musikhochschulen sowie der Dua-
len Hochschule (E-Learning-Koordinationskreis). Über die teilnehmenden Personen 
entscheiden die Hochschulen. 

Darüber hinaus gibt es einen hochschulartenübergreifenden Arbeitskreis (HÜA), in 
dem jeweils von den HSA gewählte Repräsentant_innen für die verschiedenen 
Hochschularten sowie die Geschäftsstelle vertreten sind. Die HSA können in diesem 
Gremium Beschlüsse aus ihren HSA einbringen und Empfehlungen an den HND BW 
formulieren. 

Die Arbeitskreise organisieren ihre Aktivitäten selbstständig. 

c) Themengruppen 
Zusätzlich zu den Arbeitskreisen existieren themenbezogene Arbeitsgruppen, die 
aus mindestens zwei Personen von möglichst unterschiedlichen Hochschularten be-
stehen. 

Aktuell gibt es acht Themengruppen zu folgenden Fachthemen: 

 Open Educational Ressources 
 Qualifizierung & Kompetenzentwicklung 
 Kooperative E-Learning-Infrastrukturen 
 Massive Open Online Courses 
 Strategie- und Organisationsentwicklung 
 Hochschulübergreifende Online-Kurse 
 Learning Analytics 
 Digital Innovations in Second Language Acquisition (DISLA) 

Neben den Aktivitäten des HND BW fördert das Land zudem 2016-2018 das Pro-
gramm "Digital Innovations for Smart Teaching – Better Learning" in zehn Förderpro-
jekten von 13 Hochschulen. Die Projekte umfassen dabei: 

 Ausbau des Onlinekurs Informationskompetenz 
 Digitaler Lehrgarten 
 DISTELL – Digitalisierungsstrategie für effektives "Lehren und Lernen" 

https://www.hnd-bw.de/geschaeftsordnung/
https://www.hnd-bw.de/projekte/
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 Einrichtung des zentralen OER-Repositoriums aller Hochschulen des Landes 
BW als Dienst der Universitätsbibliothek Tübingen 

 Einsatz von mobilen Learning Analytics-Daten zur Optimierung von Lern- und 
Lehrprozessen an Hochschulen 

 Entwicklung von Annotations-, Begutachtungs- und Anreizkonzepten für O-
pen Educational Resources-Repositorien unter besonderer Berücksichtigung 
hochschuldidaktischer Einsatzszenarien 

 Learning Analytics für Prüfungsleistungen und Studienerfolg (LAPS) 
 Modulare virtuelle Labore auf mobilen Endgeräten (MoMoViLab) 
 MyMi.mobile adaptiver individualisierter Wissenstransfer in der Mikroskopi-

schen Anatomie 
 Überall Programmieren Lernen 

Das Programm wird wissenschaftlich begleitet durch das Projekt Smart Teaching am 
Leibniz-Institut für Wissensmedien (IWM), welches mit dem E-Learning-Informati-
onsportal e-teaching.org zusammenarbeitet. 

2.3.2 Hochschulverbünde im Bereich Lehre 

Hochschuldidaktikzentrum der Universitäten Baden-Württemberg (HDZ) 

Das Hochschuldidaktikzentrum der Universitäten Baden-Württemberg (HDZ) ist ein 
Verbund aus den neun Universitäten und den sechs Pädagogischen Hochschulen in 
Baden-Württemberg und verfolgt das Ziel, durch Weiterbildung der Lehrkräfte und 
strukturelle Verbesserung der Rahmenbedingungen an den Hochschulen die Quali-
tät der Lehre zu optimieren. Der Verbund wurde 2001 von den neun Universitäten 
sowie dem Ministerium für Wissenschaft und Kunst Baden-Württemberg gegründet, 
2007 haben die Universitäten die Trägerschaft finanziell übernommen. Seit Anfang 
2019 sind auch die pädagogischen Hochschulen Mitglied im HDZ, das nun von die-
sen in gemeinsamer Verantwortung mit den Universitäten geführt wird. 

Die Angebote des HDZ gestalten sich rund um das Thema Lehre und finden statt in 
Form von 

 Workshops, 
 Fortbildungen, 
 Beratungen und 
 Erwerb des "Baden-Württemberg-Zertifikat für Hochschuldidaktik". 

Das Angebot richtet sich an Lehrende der beteiligten Hochschulen. Weiterhin gibt es 
Beratungsangebote für Institute, Fachbereiche und Fakultäten, um beispielsweise an 
der Curriculumsentwicklung oder an der Integration von E-Learning zu arbeiten. 

https://www.oerbw.de/
https://www.iwm-tuebingen.de/www/de/forschung/projekte/projekt.html?name=Smart_Teaching_BW
https://www.e-teaching.org/praxis/digital-innovations-for-smart-teaching-better-learning
https://www.hdz-bawue.de/
https://www.hdz-bawue.de/das-angebot-des-hdz/uebersicht/
https://www.hdz-bawue.de/das-angebot-des-hdz/baden-wuerttemberg-zertifikat/
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Außerdem führt das HDZ auf seiner Webseite 

 eine Linksammlung mit hochschuldidaktischen Webseiten  
 eine Literaturliste, die folgende Themen abdeckt:  

o Konzepte in der Hochschullehre, 
o Veranstaltungsplanung und -methoden, 
o Lernstrategien, 
o Motivation, 
o Prüfungen, 
o E-Learning sowie 
o Lehrveranstaltungsevaluation 

 einen Überblick über aktuelle Konferenzen bzw. Tagungen von (inter)nationa-
len hochschuldidaktischen Einrichtungen und Verbänden. 

Am HDZ wurden landesfinanzierte Projekte zum Forschenden Lernen und Prüfen 
mit E-Assessments durchgeführt. Weiterhin führt das HDZ längsschnittliche Erhe-
bungen in Form von Absolvent_innen-Befragungen durch, um die Qualität des eige-
nen Qualifizierungsprogramms zu überprüfen. 

Das HDZ strukturiert sich in 

 eine zentrale Geschäftsstelle in Stuttgart und 
 zehn lokale Arbeitsstellen an den Standorten der neun Universitäten in Frei-

burg, Heidelberg, Karlsruhe, Konstanz, Mannheim, Hohenheim, Stuttgart, Tü-
bingen und Ulm sowie einer Arbeitsstelle an der Pädagogischen Hochschule 
Ludwigsburg. 

Geschäftsstelle der Studienkommission für Hochschuldidaktik an Hochschulen für 
Angewandte Wissenschaften in Baden-Württemberg (GHD) 

Die Geschäftsstelle der Studienkommission für Hochschuldidaktik an Hochschulen 
für Angewandte Wissenschaften in Baden-Württemberg (GHD) besteht aus im Senat 
gewählten Didaktikbeauftragten der 21 staatlichen Hochschulen für Angewandte 
Wissenschaften in Baden-Württemberg. 

Die GHD soll 

 hochschuldidaktische Veranstaltungen an baden-württembergischen HAW 
entwickeln und organisieren, 

 hochschuldidaktische Forschungsprojekte anregen und betreuen sowie 
 den Erfahrungsaustausch bzgl. Fragen in der Lehre fördern. 

https://www.hdz-bawue.de/links/
https://www.hdz-bawue.de/das-hdz/literaturliste-2/
https://www.hdz-bawue.de/das-hdz/konferenzen-tagungen/
https://www.hdz-bawue.de/das-hdz/projekte/
https://www.hdz-bawue.de/das-hdz/ueber-uns/
http://www.hochschuldidaktik.net/
http://www.hochschuldidaktik.net/
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Das Fortbildungsprogramm der GHD richtet sich an Professor_innen und Lehrbeauf-
tragte staatlicher und kirchlicher Hochschulen für Angewandte Wissenschaften. 
Lehrende können das "Baden-Württemberg-Zertifikat für Hochschuldidaktik" erwer-
ben. 

Lehrende und Organisationseinheiten an HAW können zudem weitere Angebote 
wahrnehmen: 

 Lehrportfolio 
 Moderation in der Hochschulentwicklung, 
 Coaching. 

Neben Informationen über ausgeschriebene bzw. laufende Projekte sind auch Ar-
beitsmaterialien für die Lehrpraxis zugänglich. Zudem wird auf eine durch die GHD 
entwickelte Online-Plattform für Lehrinhalte und Lehrprojekte - Lehrforum verwie-
sen. Das Lehrforum ermöglicht den Austausch von Lehrerfahrungen, die Darstellung 
von Lehrprofilen und von Praxisbeispielen und beinhaltet Informationen zu fachbe-
zogenen Hochschuldidaktiken, aber auch einen Überblick über vom MWK Baden-
Württemberg und BMBF geförderten Lehrprojekte und deren Materialien. Alle Leh-
renden können sich dort registrieren - auch aus anderen Bundesländern. Für die 
Vernetzung und Beratung vor Ort können die Kontakte der einzelnen Servicezentren 
an den beteiligten Hochschulen recherchiert werden. 

Die GHD ist strukturiert in 
a) die Studienkommission als solche, 
b) den Lenkungsausschuss, 
c) die Geschäftsstelle der Studienkommission sowie 
d) die Arbeitsgruppe Innovative Lehrprojekte (AGIL). 

a) Studienkommission für Hochschuldidaktik 

Die Studienkommission setzt sich aus vom Senat gewählten Didaktikbeauftragten 
zusammen. Sie berät das Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst in 
grundsätzlichen Angelegenheiten, fasst Beschlüsse über Berichte und Konzepte des 
Lenkungsausschusses und macht Vorschläge für die Berufung von drei Profes-
sor_innen in den Lenkungsausschuss. Die Didaktikbeauftragten fördern darüber hin-
aus die hochschulinterne Kommunikation über Fragen der Lehre. 

b) Lenkungsausschuss 

Der Lenkungsausschuss soll die Aktivitäten auf dem Gebiet der Hochschuldidaktik in 
den einzelnen HAW anregen und koordinieren. Er begutachtet bspw. Projekte, för-

https://www.hochschuldidaktik.net/fortbildungen
https://www.hochschuldidaktik.net/fortbildungen/baden-wuerttemberg-zertifikat-fuer-hochschuldidaktik
https://www.hochschuldidaktik.net/beratung
https://www.hochschuldidaktik.net/beratung/lehrportfolio
https://www.hochschuldidaktik.net/projekte
https://www.hochschuldidaktik.net/lehrpraxis
https://www.hochschuldidaktik.net/lehrpraxis
https://www.lehrforum.de/Account/Login/
https://www.hochschuldidaktik.net/vernetzung/coaching-und-servicezentren-vor-ort
https://www.hochschuldidaktik.net/ghd/studienkommission-fuer-hochschuldidaktik
https://www.hochschuldidaktik.net/ghd/lenkungsausschuss-fuer-hochschuldidaktik
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dert Publikationen und organisiert Fortbildungsseminare im Bereich der Hochschul-
didaktik. Außerdem pflegt der Lenkungsausschuss Kontakte mit hochschuldidakti-
schen Institutionen außerhalb von Baden-Württemberg und verwaltet gemeinsam 
mit der Studienkommission den Etat. 

c) Geschäftsstelle der Studienkommission 
Die Geschäftsstelle der Studienkommission, die ihren Sitz an der Hochschule Karls-
ruhe – Technik und Wirtschaft hat, führt die Geschäfte der Studienkommission, des 
Lenkungsausschusses und der Arbeitsgruppe Innovative Lehrprojekte (AGIL). Sie ist 
für die hochschuldidaktische Betreuung aller staatlichen HAW im Land zuständig. 

d) Arbeitsgruppe Innovative Lehrprojekte) 

Die Arbeitsgruppe Innovative Lehrprojekte (AGIL) ist ein Expert_innengremiun, das 
von der Rektorenkonferenz der HAW eingesetzt wurde. Sie bildet die Nachfolge von 
LARS (Leistungsanreizsysteme in der Lehre) und entwickelt bzw. beschließt Initiati-
ven zur Förderung innovativer Lehrprojekte. 

Kompetenznetz Lehre in der Medizin 

Das Kompetenznetz Lehre in der Medizin ist ein Verbund aus fünf verschiedenen 
Kompetenzzentren in Mannheim, Heidelberg, Tübingen, Ulm und Freiburg. Diese 
sind an den jeweiligen medizinischen Fakultäten angesiedelt. Übergeordnete Auf-
gabe ist dabei die Qualitätssicherung und Verbesserung der Lehre und der Prüfun-
gen in der Medizin durch: 

 die Entwicklung verbindlicher Leitlinien durch die gemeinschaftliche Nutzung 
von Expertise und Ressourcen 

 die Etablierung eines Landesforschungsschwerpunkts "Lehre" 
 die Organisation zertifizierter Weiterbildungsangebote und Prüfsiegel. 

Das Kompetenznetz bietet in diesem Zuge z.B. 

 standardisierte medizindidaktische Qualifikationen in Basis- und Aufbaukursen 
und 

 standardisierte Prüferschulungen. 

Jedes Kompetenzzentrum des Kompetenznetzes hat seinen eigenen Schwerpunkt: 

 Praktisches Jahr, 
 Prüfungen in der Medizin, 
 Medizindidaktik, 
 E-Learning in der Medizin und 

https://www.hochschuldidaktik.net/ueber-uns
https://www.hochschuldidaktik.net/ghd/ag-innovative-lehrprojekte
http://www.medizin-bw.de/
http://www.medizin-bw.de/kompetenzzentren/


 

 

 

16 
 

 Evaluation. 

Darüber hinaus setzen vier Kompetenzzentren das BMBF-Verbundprojekt "Kompe-
tenzorientiert lernen, lehren und prüfen in der Medizin" bzw. in der zweiten Förderpe-
riode "Merlin" um. So ist bspw. das Teilprojekt "Neue Lerntechnologien und mobiles 
Lernen" am Kompetenzzentrum Ulm angesiedelt, das den Schwerpunkt "E-Learning 
in der Medizin" trägt. Die Geschäftsstelle des Kompetenzzentrums Lehre in der Me-
dizin wechselt turnusmäßig und ist seit dem 1. Oktober 2018 in Heidelberg. 

Stand: 01.10.2019 

3 Hochschulentwicklungsplanung  

Es gibt eine hochschulübergreifende Hochschulentwicklungsplanung in Form des 
Hochschulfinanzierungsvertrags und eine hochschulspezifische Hochschulentwick-
lungsplanung in Form von Struktur- und Entwicklungsplänen. 

3.1 Hochschulübergreifende Hochschulentwicklungsplanung 

Baden-Württemberg hat mit dem Perspektive 2020 – Hochschulfinanzierungsver-
trag des Landes Baden-Württemberg 2015-2020 – Vereinbarung des Landes Ba-
den-Württemberg mit den Hochschulen des Landes Baden-Württemberg (Quelle) 
nach eigenen Angaben als erstes Bundesland die Empfehlung des Wissenschaftsra-
tes umgesetzt und wird zwischen 2015-2020 die Grundfinanzierung der Hochschu-
len um 3% steigern. Im Hochschulfinanzierungsvertrag werden die Finanzierung fest-
geschrieben und allgemeine Ziele in folgenden Bereichen benannt: 

 Gute Arbeit an den Hochschulen 
 Qualitative Weiterentwicklung des Hochschulsystems  

o Sicherstellung des Lehrangebots 
o Verbesserung des Studienerfolgs 
o Strategische Partnerschaften mit der Wirtschaft 
o Promotionsverfahren 
o Gleichstellung (u.a. Einrichtung einer hochschulartenübergreifende Ar-

beitsgruppe) 
o Open Access 

 Strategiefähigkeit und Steuerung  
o Strategische Steuerung (Ermittlung von Erfolgsquoten, Prüfung der 

leistungsorientierten Mittelverteilung) 
o Rücklagenmanagement 

 Energieeffiziente Hochschulen (Energie- und Flächenmanagement) 

http://www.merlin-bw.de/
http://www.merlin-bw.de/
http://www.merlin-bw.de/
https://mwk.baden-wuerttemberg.de/de/service/presse/pressemitteilung/pid/hochschulfinanzierungsvertrag-perspektive-2020-unterzeichnet/
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Zudem werden zentrale Dimensionen benannt, die in der individuellen Ausgestal-
tung der Struktur- und Entwicklungspläne durch die Hochschulen berücksichtigt 
werden sollen: 

 Lehre und Studium (inkl. Erfolgsquotenermittlung) 
 Forschung 
 wissenschaftlicher Nachwuchs 
 Gleichstellung 
 akademische Weiterbildung 
 Wissens- und Technologietransfer 

Querschnittsaufgaben sind die Verbesserung der Arbeitsbedingungen aller Mitarbei-
ter_innen, die Steigerung des Anteils von Frauen in der Wissenschaft sowie die Mini-
mierung des Energieverbrauch. 

Die inhaltliche Ausgestaltung des Hochschulfinanzierungsvertrags liegt in der Ver-
antwortung der Hochschulen. In dem Hochschulfinanzierungsvertrag ist digitale 
Lehre kein Thema. Es wird jedoch darauf verwiesen, dass die Hochschulen Open Ac-
cess verankern. 

3.2 Hochschulspezifische Hochschulentwicklungsplanung 

Nach § 7 LHG erstellen die Hochschulen Struktur- und Entwicklungspläne. In diesen 
sollen u.a. sowohl die Gleichstellungspläne als auch die Schwerpunkte von Lehre, 
Forschung und Entwicklung und des "Wissens-, Gestaltungs- und Technologietrans-
fers" integriert werden. 

Einige Hochschulen haben ihren Struktur- und Entwicklungsplan auf ihren Websei-
ten veröffentlicht. Beispiele für die sowohl strukturell als auch inhaltlich unterschied-
lich aufgebauten Struktur- und Entwicklungspläne findet man bei der Dualen Hoch-
schule Baden-Württemberg 2015-2020 (Quelle) und der Universität Ulm 2017-2021 
(Quelle). 

Digitalisierung oder digitale Lehre werden dort unterschiedlich thematisiert. So for-
muliert die Universität Ulm u.a. das Ziel unter Digitalisierung der Lehre, die Ausstat-
tung der Hörsäle nutzerorientiert auszustatten und Vorlesungsaufzeichnungen zur 
Verfügung zu stellen (S. 76). 

Sofern im Text nicht anders vermerkt, ist der Stand dieses Dokuments der 07.11.2018. 

 

  

http://www.landesrecht-bw.de/jportal/?quelle=jlink&query=HSchulG+BW&psml=bsbawueprod.psml&max=true&aiz=true
http://www.dhbw.de/fileadmin/user_upload/Dokumente/Broschueren_Handbuch_Betriebe/SEP_2015-2020.pdf
https://www.uni-ulm.de/fileadmin/website_uni_ulm/forschung/Forschungssteckbriefe/STEPL_gesamt_final.pdf
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Bayern 
Alle PDF-Dokumente, auf die im Folgenden Bezug genommen wird, sind hier gesi-
chert. Alle erwähnten Links wurden – sofern im Text nicht anders vermerkt – zuletzt  
am 07.11.2018 abgerufen. 

Laut Hochschulkompass gibt es in Bayern aktuell 45 öffentlich-rechtliche (33), staat-
lich anerkannte kirchliche (7) und staatlich anerkannte private (5) Hochschulen. 

1 Landesstrategie  

Die 2015 vom Bayerischen Staatsministerium für Wirtschaft und Medien, Energie und 
Technologie herausgegebene ressortübergreifende Landesstrategie Zukunftsstrate-
gie Bayern Digital (Quelle) bildet das Fundament für die Digitalisierungsprogramme 
Masterplan Bayern Digital I und Masterplan Bayern Digital II (Quelle). Zusammenge-
nommen sind die beiden Investitionsprogramme von 2015 bis 2022 angelegt. 

Die Strategie wurde unter Beteiligung eines Beirats Bayern Digital entwickelt. Der 
Strategieprozess wurde außerdem von der Deutschen Akademie der Technikwis-
senschaften in Kooperation mit dem Münchner Kreis begleitet. Ausgehend von den 
Themenfeldern Voraussetzungen der Digitalisierung, Digitalisierung der Wirtschaft 
und Digitalisierung für die Gesellschaft wurden zwölf Themenbereiche in zwei Ar-
beitsgruppen, bestehend aus Expert_innen der Wissenschaft, Wirtschaft, Politik und 
Gesellschaft, aus der Perspektive von Wissenschaft/Technik, Wirtschaft sowie Wis-
senschaft/Gesellschaft bearbeitet. Das Ergebnis waren 27 Handlungsempfehlun-
gen, die 2015 im "acatech Begleitprozess zur Strategie Bayern Digital – ein Ergebnis-
papier mit Handlungsempfehlungen" (Quelle) zusammengefasst wurden. 

Als eine aktualisierte Übersicht der Zukunftsstrategie stellt die Bayrische Staatskanz-
lei die Zusammenfassung Zukunft in Bayern Digital gestalten (Quelle) zur Verfügung. 
Gemäß diesem 2018 veröffentlichten Dokument sind folgende sechs Schwerpunkte 
aktuell: 

1. Investitionsprogramm für die Gigabit-Gesellschaft 
2. Aktionsprogramm für das lebenslange Lernen 
3. Sicherheit in der digitalen Welt 
4. Aufbau digitaler Kompetenzen im bayerischen Mittelstand und bei den Grün-

dern 
5. Investitionsprogramm für alle wichtigen Zukunftstechnologien 
6. Der Mensch im Mittelpunkt der digitalen Welt 

Zuständig für die Weiterentwicklung und die Abstimmung der bisher 170 Maßnah-
men, die sich aus den inhaltlichen Schwerpunkten ergeben, ist die Abteilung Digita-
les und Medien in der Staatskanzlei. 

https://collaborating.tuhh.de/itbh/hochschulentwicklung/webinhalte/tree/master/bundeslaender/by/aussen/dokumente
https://www.hochschulkompass.de/hochschulen.html
https://www.bayern.de/wp-content/uploads/2014/09/2015-07-27-Zukunftsstrategie-BAYERN-DIGITAL.pdf
https://www.stmwi.bayern.de/digitalisierung/bayern-digital-ii/bayern-digital-i/
http://www.bayern.de/bericht-aus-der-kabinettssitzung-vom-30-mai-2017/?seite=1579
https://www.stmwi.bayern.de/digitalisierung/bayern-digital-ii/beirat-bayern-digital/
https://www.acatech.de/Publikation/acatech-begleitprozess-zur-strategie-bayern-digital-ergebnispapier-mit-handlungsempfehlungen/
https://www.bayern.de/wp-content/uploads/2018/07/zukunft_in_bayern_digital_gestalten.pdf
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Hochschulen werden unter dem Schwerpunkt Aktionsprogramm für das lebenslange 
Lernen sowie dem Investitionsprogramm für alle wichtigen Zukunftstechnologien ver-
ortet. 

Aktionsprogramm für das lebenslange Lernen: 

Die Zielsetzungen sind in zwei Kategorien eingeteilt und umfassen u.a.: 

 Neue Formen des digitalen Lehrens und Lernens an den Hochschulen  
o Kompetenzzentren an den neun lehrerbildenden Universitäten (DigiLL-

abs) 
o Anwendungszentren für digitale Lehre an HAWs (Kooperation mit be-

trieblicher Aus- und Weiterbildung) 
o Ausbau der Virtuellen Hochschule Bayern (vhb) um offene digitale 

Lehrangebote 
 Zusätzliche Studienangebote in digitalen Zukunftsbereichen  

o Software Engineering an den Hochschulen 
o Mensch-Maschine-Interaktion/Human Centric Engineering 
o Stärkung der Informatikkompetenzen 
o Schaffung von neuen Studiengängen und mehr Studienplätzen 

Investitionsprogramm für alle wichtigen Zukunftstechnologien: 

Hier werden Hochschulen im Kontext der Forschung und des Wissens- und Techno-
logietransfers in Zusammenarbeit mit der Wirtschaft thematisiert. Zudem soll ein 
Bayrisches Internetinstitut gegründet werden: das Bavarian Research Institute for Di-
gital Transformation (BIDT). Im BIDT geht das Munich Center for Internet Research 
auf. 

2 Landesweite Hochschulstrategie in den Leistungsbereichen 
Forschung und Lehre  

Seit 2011 gibt es im Bereich Forschung die Landesstrategie Gesamtkonzept für die 
Forschungs-, Technologie- und Innovationspolitik der Bayerischen Staatsregierung 
(Quelle), in der Digitalisierung kein Thema ist. Für den Bereich Lehre liegt die Zu-
kunftsstrategie Digitale Bildung in Schule, Hochschule und Kultur (Quelle) vor, die 
2016 vom Bayerischen Staatsministerium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und 
Kunst vorgelegt wurde. Sie umfasst unter Berücksichtigung des Status Quo sowohl 
übergeordnete Zielvorstellungen als auch konkrete kurzfristige und langfristige Ziele 
und Maßnahmen, die auch den Bereich Forschung fokussieren. Zu Open Access so-
wie zu Wissens- und Technologietransfer liegen keine separaten Strategien vor. Al-
lerdings wurden im Hinblick auf Letzteres einige strategische Zielsetzungen bspw. 
vom Zentrum Digitalisierung.Bayern (s.u.) ermittelt. 

https://www.bidt.digital/
https://www.bidt.digital/
http://mcir.digital/
https://www.stmwk.bayern.de/wissenschaftler/forschung.html
https://www.km.bayern.de/epaper/Digitale_Bildung_in_Schule_Hochschule_Kultur/index.html
https://zentrum-digitalisierung.bayern/
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2.1 Forschung  

Seit 2011 gibt es im Bereich Forschung die Landesstrategie Gesamtkonzept für die 
Forschungs-, Technologie- und Innovationspolitik der Bayerischen Staatsregierung 
(Quelle), in der Digitalisierung kein Thema ist. Relevante Punkte diesbezüglich sind in 
der Zukunftsstrategie Digitale Bildung in Schule, Hochschule und Kultur (Quelle) von 
2016 festgehalten. 

Das Gesamtkonzept für die Forschungs-, Technologie- und Innovationspolitik der 
Bayerischen Staatsregierung (Quelle) umfasst folgende Punkte: 

 Gesellschaftliches Bewusstsein für Wissenschaft und Forschung stärken 
 Rahmenbedingungen für Forschung, Technologie und Innovation optimieren 
 Wettbewerbsfähigkeit und Wachstum von Unternehmen auf allen Ebenen 

fördern 
 Instrumente der Forschungs-, Technologie- und Innovationspolitik regional 

ausgewogen ausrichten 
 Durch Kooperation Bayern im Wettbewerb um EU- und Bundesmittel stärken 
 Thematische Schwerpunkte der Forschungs- und Technologiepolitik 

Die Identifizierung von thematischen Schwerpunkte der Forschungs- und Technolo-
giepolitik soll durch einen Forschungs- und Technologierat, bestehend aus Vertre-
ter_innen aus Wissenschaft und Wirtschaft erfolgen. 2011 wurden im Gesamtkonzept 
folgende Schwerpunkte gesetzt: 

 Lebenswissenschaften/Life Sciences 
 Informations- und Kommunikationstechnologien 
 Produktionstechnologien, Mechatronik, Automatisierung, Robotik 
 Neue Werkstoffe, intelligente Materialien, Nano- und Mikrotechnologie, 
 Ressourcen schonende Energie-, Verkehrs- und Umwelttechnologien, Nach-

wachsende Rohstoffe, Elektromobilität 
 Innovative, technologiebasierte Dienstleistungen 

Die Zukunftsstrategie Digitale Bildung in Schule, Hochschule und Kultur (Quelle) um-
fasst unter Berücksichtigung des Status Quo sowohl übergeordnete Zielvorstellun-
gen als auch konkrete kurzfristige und langfristige Ziele und Maßnahmen im Bereich 
Forschung: 

 Zentrum Digitalisierung.Bayern:  
o Schaffung von Themenplattformen 
o Förderung der Zusammenarbeit aller Expert_innen und vorhandener 

Netzwerke 

https://www.stmwk.bayern.de/wissenschaftler/forschung.html
https://www.km.bayern.de/epaper/Digitale_Bildung_in_Schule_Hochschule_Kultur/index.html
https://www.stmwk.bayern.de/wissenschaftler/forschung.html
https://www.km.bayern.de/epaper/Digitale_Bildung_in_Schule_Hochschule_Kultur/index.html
https://zentrum-digitalisierung.bayern/
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o Begleitung und Gestaltung von themenspezifischen Digitalisierungs-
prozessen (z.B. Lehrmedien für die Schule) 

o Untersuchung gesellschaftlicher Auswirkungen der Digitalisierung 
o Förderung von kooperativen Forschungsprojekten 

 Computersimulation:  
o Ausstattung des Leibniz-Rechenzentrums (LRZ) mit neuem Simulati-

onsrechner 
 Internet-Forschungsinstitut:  

o Beteiligung an BMBF-Wettbewerb um ein Internet-Forschungsinstitut 
(Stand Oktober 2018: Berlin/Brandenburg hat gewonnen) 

 Big-Data-Kompetenzzentrum:  
o Dienstleistungszentrum für Forschung, IT, Qualifizierung und Wissens-

transfer durch Kooperation von Leibniz-Rechenzentrum, Münchener 
Hochschulen und ZD.B 

 Digitaler Professoren Almanach (DP.A):  
o Ausweitung auf alle bayerischen Forschungseinrichtungen und auf 

qualitative Daten 

2.1.1 Wissens- und Technologietransfer 

Es liegt keine separate Strategie in diesem Bereich vor. Nach Artikel 2 Abs. 5 BayH-
SchG stellt Wissens- und Technologietransfer eine der Aufgaben der Hochschulen 
dar: "Die Hochschulen wirken entsprechend ihrer Aufgabenstellung mit der Wirt-
schaft und beruflichen Praxis zusammen und fördern den Wissens- und Technolo-
gietransfer sowie die akademische Weiterbildung. Sie fördern in Zusammenarbeit 
mit der Wirtschaft und der Arbeitsverwaltung den Erwerb von Zusatzqualifikationen, 
die den Übergang in das Berufsleben erleichtern. Die Hochschulen fördern die Ver-
bindung zu ihren ehemaligen Studierenden." 

Transfer wird an verschiedenen Stellen in der Zukunftsstrategie Bayern Digital 
(Quelle) genannt, insbesondere im Zusammenhang mit dem Zentrum Digitalisie-
rung.Bayern (s.o.), welches die Zusammenarbeit mit Wirtschaft, Wissenschaft, Ver-
bänden und öffentlichen Maßnahmen stärkt. Auch im Innovationsbündnis 4.0 (Quelle) 
wird Wissens- und Technologietransfer mit besonderem Fokus auf Wissenschafts-
kommunikation thematisiert. 

An allen Universitäten und Hochschulen für angewandte Wissenschaften gibt es 
Wissens- und Technologietransferbeauftragte (WTT), die sich gemeinsam auf einer 
Webseite tbh.bayern präsentieren. Sie verstehen sich als Vermittler_ innen zwischen 
Hochschulen und Wirtschaft bzw. Gesellschaft und sind Ansprechpartner_ innen für 
Unternehmen und Wissenschaftler_ innen, die nach Kooperationen suchen. 

https://vernetzung-und-gesellschaft.de/
http://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/BayHSchG
http://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/BayHSchG
https://www.bayern.de/wp-content/uploads/2014/09/2015-07-27-Zukunftsstrategie-BAYERN-DIGITAL.pdf
https://www.stmwk.bayern.de/studenten/wissenschaftspolitik/innovationsbuendnis.html
http://www.tbh.bayern/die-tbh-know-how-hoch-28.html
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2.1.2 Open Access 

Es gibt aktuell keine Landes-Open-Access-Strategie. Open Access wird in der Zu-
kunftsstrategie Digitale Bildung in Schule, Hochschule und Kultur (Quelle) an zwei 
Stellen kurz erwähnt. Es liegt jedoch ein Antrag von Grünen-Abgeordneten (Quelle) 
vom 22.03.18 im Bayrischen Landtag vor, der eine Aufforderung an die Staatsregie-
rung zur Vorlage einer Open Access-Strategie beinhaltet: "Die Open Access-Strate-
gie in Bayern sollte Hand in Hand mit den bisherigen und zukünftigen Bemühungen 
im Bereich von Open Access auf der Bundesebene gehen und mit allen Akteuren in 
der Wissenschaft zusammen entwickelt werden" (S. 1). 

2.2 Lehre  

Für den Bereich Lehre liegt seit 2016 das Strategiepapier Digitale Bildung in Schule, 
Hochschule und Kultur - Die Zukunftsstrategie der Bayerischen Staatsregierung 
(Quelle) vor. 

Sie umfasst unter Berücksichtigung des Status Quo sowohl übergeordnete Zielvor-
stellungen als auch konkrete kurzfristige und langfristige Ziele und Maßnahmen für 
den Bereich Lehre: 

 Virtuelle Hochschule Bayern (vhb) (s.u.):  
o Ausbau des Angebots z.B. in Rechts- und Wirtschaftswissenschaften 

und Lehramt 
o Aufbau eines speziellen Programms in den Geistes- und Sozialwissen-

schaften 
o Stärkung der Nutzung durch Hochschulen für angewandte Wissen-

schaften 
 Digitaler Campus Bayern:  

o Schaffung einer Infrastruktur und vergleichbarer Studienbedingungen 
durch einen "Digitalen Lern- und Forschungsraum Bayern" 

o Ausbau der Cybersicherheit an Hochschulen 
o Beschaffung zusätzlicher Lizenzen für Software und Fachinformationen 
o Erleichterung des Zugangs zu Lernumgebungen 
o Ausbau von Blended Learning an Hochschulen (zusätzlich zur vhb) und 

MOOCS 
o Förderung der Lehre von Informationstechnik 

 Wettbewerb "Partnerschaft Hochschulen und Region"  
o Etablierung von "Digitalen Lernorten" in der Region 
o Schaffung und Verstetigung von Online-Studienmodellen 

https://www.km.bayern.de/epaper/Digitale_Bildung_in_Schule_Hochschule_Kultur/index.html
http://www1.bayern.landtag.de/www/ElanTextAblage_WP17/Drucksachen/Basisdrucksachen/0000014000/0000014339.pdf
https://www.km.bayern.de/epaper/Digitale_Bildung_in_Schule_Hochschule_Kultur/index.html
https://www.stmwk.bayern.de/studenten/digitalisierung/hochschule-digitaler-campus.html
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2.3 Hochschulverbünde in den Bereichen Digitalisierung und Lehre 

In Bayern gibt es mit der vhb einen Hochschulverbund und zwei Hochschuldidaktik-
zentren, und zwar das Zentrum für Hochschuldidaktik (DiZ) und ProfiLehrePlus. 
Die Beschreibung der Hochschulverbünde wurde im Rahmen des bis Ende 2019 ver-
längerten Forschungsprojektes BRIDGING erstellt. 

2.3.1 Hochschulverbund im Bereich Digitalisierung  

Die Virtuelle Hochschule Bayern (vhb) nahm ihre Arbeit 2000 auf und ist damit der 
älteste hier vorgestellte Verbund. Sie ist eine "gemeinsame Einrichtung" der 31 staat-
lichen Universitäten und Hochschulen für angewandte Wissenschaften sowie der 
Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt, der Hochschule für Philosophie Mün-
chen, der Katholischen Stiftungshochschule München, der Universität der Bundes-
wehr München und der Evangelische Hochschule Nürnberg. 

Die vhb wird über den Landeshaushalt finanziert und schließt konkrete Zielvereinba-
rungen (Quelle) mit dem Ministerium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und 
Kunst. 

Die Hauptaufgabe der vhb ist die Förderung und Koordination der Entwicklung und 
Bereitstellung von langfristigen Online-Lehrangeboten an den bayerischen Hoch-
schulen. Dazu gehört u.a.: 

1. Bereitstellung von Online-Lehrangeboten für Lernende auf einer Lernplatt-
form 

2. Vergabe finanzieller Förderung für Lehrkonzepte von Lehrenden 
3. Beratung und Betreuung von interessierten Hochschullehrenden 
4. Qualitätssicherung 
5. Schulungs- und Weiterbildungsangebote 
6. Förderung der Kooperation zwischen den Hochschulen und des nationalen 

und internationalen Austausches 

1 Bereitstellung von Online-Lehrangeboten für Lernende auf einer Lernplattform 

Das Kursangebot ist kostenfrei für Studierende, die an einer bayrischen Hochschule 
immatrikuliert sind. Zudem ist das Angebot für alle Personen, die die von den Kurser-
stellenden festgelegten Zugangsvoraussetzungen erfüllen, gegen ein Entgelt nutz-
bar. Studierende können in den aktuellen vhb-Lehrveranstaltungen Leistungsnach-
weise erwerben und auf Basis der Hochschulabsprachen angerechnet werden. Ak-
tuell umfasst das Kursangebot 15 Fächergruppen. 

2 Vergabe finanzieller Förderung für Lehrkonzepte von Lehrenden 

https://bridging.rz.tuhh.de/
file:///C:/itbh/tnt/hochschulentwicklung/webinhalte/development/www.vhb.org
https://www.bayern.landtag.de/dokumente/haushaltsplan-20192020/
https://www.vhb.org/fileadmin/download/Zielvereinbarung_2014-2018.pdf
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In Ausschreibungen werden Hochschulen regelmäßig aufgefordert, Lehreinheiten 
für die vhb zu entwickeln. Seit 2018 gibt es insgesamt drei förderfähige Formate: 

 Classic-vhb 
 Open-vhb 
 Smart-vhb 

Classic-vhb 

CLASSIC vhb-Kurse sind im Curriculum verankert, beinhalten eine tutorielle Betreu-
ung und können mit einem Leistungsnachweis absolviert werden. Der angebotene 
Kurs muss daher u.a.: 

 Teil eines Studienganges sein, 
 mindestens zwei bayrischen Hochschulen entwickelt und als Pflicht- oder 

Wahlpflichtveranstaltung anerkannt (Ausnahmen sind möglich), 
 nicht gleichzeitig Teil des Präsenzangebots, 
 vollständig digital absolvierbar, 
 mit einer Prüfung abgeschlossen und leistungspunktefähig sein, 
 mindestens 10 Semester angeboten und 
 tutoriell begleitet werden. 

Gefördert werden sowohl die Erstellung als auch die Überarbeitung der Lehrveran-
staltungen. 

Open-vhb 

Seit 2018 ist es auch möglich, finanzielle Förderung für offene und kostenfrei nutz-
bare Kurse zu beantragen, die nicht Teil eines Studienganges sind und damit auch 
nicht betreut werden. Grundlage dafür bildet der Masterplan Bayern Digital II 
(Quelle), der für die Jahre 2018-2022 gilt. Die Zielgruppe bilden dabei nicht nur Stu-
dierende, sondern alle Interessierten. Der angebotene Kurs muss laut Merkblatt För-
derrunde 2018 II (Quelle) u.a.: 

 von mindestens zwei bayrischen Hochschulen befürwortet (Ausnahmen sind 
möglich), 

 mindestens 5 Jahre angeboten werden, und 
 auf akademischem Niveau, 
 vollständig digital absolvierbar, 
 sehr gut mediendidaktisch aufbereitet sein. 

http://www.bayern.de/wp-content/uploads/2014/09/17-05-30-masterplan-bayern-digital_massnahmen_anlage-mrv_final.pdf
https://www.vhb.org/vhb/downloads/ausschreibung/foerderrunde-2018-ii/
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Gefördert werden sowohl die Erstellung als auch die Überarbeitung der Lehrveran-
staltungen. Bislang wurden 10 Anträge (Quelle) zur Erstellung eines Open-vhb-An-
gebots gestellt. 

Smart-vhb 

Smart-vhb ist ein Pool von Online-Lerneinheiten für Lehrende zur Integration in die 
Präsenzlehre. Die Hochschulen können finanzielle Förderung zur Erstellung dieser 
Einheiten beantragen. Es wurden verschiedene Anforderungen definiert wie bspw. 
eine Bearbeitungszeit von 45 Minuten und der Einsatz von Selbsttests. Smart-vhb 
richtet sich damit nicht an Lernende, sondern an Lehrende. Eine Übersicht über die 
aktuell entwickelten Lerneinheiten findet man auf der Webseite der vhb. 

3 Beratung und Betreuung von interessierten Hochschullehrenden 

Alle Kursmaterialien werden von Hochschullehrenden entwickelt. Die Kursangebote 
können dabei methodisch-didaktisch unterschiedlich umgesetzt werden. In diesem 
Zusammenhang können auch verschiedene Lernmanagement- bzw. Content-Ma-
nagement-Systeme eingesetzt werden. Die vhb steht mit verschiedenen Ansprech-
partner_ innen in der Geschäftsstelle nach Fachbereichen zur Verfügung hat. Zudem 
hat jede Hochschule eine_n vhb-Verantwortliche_n (siehe unten). Die vhb hat außer-
dem: 

 einen Leitfaden (Quelle) für Lehrende entwickelt und 
 stellt eine Ideenbörse zur Suche nach interessierten Lehrenden an einer zwei-

ten Hochschule zur Verfügung. 

4 Qualitätssicherung 

Die Kurse werden von den Hochschullehrenden entwickelt und von (externen) Ex-
pert_innen sowie der Programmkommission sowohl in der Entwicklung als auch in 
der Umsetzung geprüft. Die vhb führt darüber hinaus regelmäßig Studierendenbe-
fragungen durch und berichtet über die Ergebnisse. Zudem wurden verschiedene 
Gutachten in Auftrag gegeben, z.B. 2005 ein Bericht der Gutachterkommission zur 
Evaluation der Virtuellen Hochschule Bayern (vhb) (Quelle) zur bisherigen Arbeit und 
der zukünftigen Weiterentwicklung. 

5 Schulungs- und Weiterbildungsangebote 

Die vhb bietet regelmäßig Themenworkshops und Anbieterschulungen an. Die An-
bieterschulungen umfassen auch die E-Tutorenschulung, in denen Lehrende sich zu 
der digitalen Betreuung der Kursteilnehmenden weiterbilden können. 

https://www.vhb.org/lehrende/kurse/foerderung/
https://www.vhb.org/lehrende/smart-vhb-blended-learning/
https://www.vhb.org/lehrende/smart-vhb-blended-learning/foerderrunde-20192020/
https://www.vhb.org/lehrende/smart-vhb-blended-learning/lerneinheiten/
https://www.vhb.org/vhb/kontakt/ansprechpartner/
https://www.vhb.org/vhb/kontakt/ansprechpartner/
https://www.vhb.org/fileadmin/download/Good-Practice-Leitfaden_vhb-Kurse.pdf
https://www.vhb.org/lehrende/kursentwicklung/ideenboerse
https://www.mueller-boeling.de/wp-content/uploads/2016/07/Gut-2005_03_02-Evaluation-VHB-.pdf
https://www.vhb.org/vhb/veranstaltungen/
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6 Förderung des nationalen und internationalen Austausches und der Kooperation 
zwischen den Hochschulen 

Die vhb kooperiert auf verschiedenen Ebenen mit unterschiedlichen Bildungsein-
richtungen und Netzwerken. 

Die vhb ist auch Projektträgerin des Europäischen Sozialfonds (ESF) für Hochschul-
projekte, die Berufstätigen in kleinen und mittelständigen Unternehmen akademi-
sches Wissen durch Online-Kurse vermitteln. Aktuell werden 14 Projekte gefördert. 
In diesem Rahmen werden auch regelmäßig ESF-Netzwerktreffen durchgeführt. 

Struktur 

Die vhb hat eine dezentrale Organisationsstruktur geschaffen, die vier wesentliche 
Funktionsbereiche umfasst: 

 Geschäftsstelle 
 Präsidium 
 Programmkommission 
 Mitgliederversammlung 

Der Aufbau, die Zielsetzungen und die Aufgaben der Funktionsbereiche sind in der 
Verordnung über die Virtuelle Hochschule Bayern geregelt. 

a) Geschäftsstelle 
Die Geschäftsstelle unterstützt die Gremien und ist verantwortlich für die organisato-
rischen Prozesse u.a. Projektmanagement für verschiedene Fachbereiche, Kommu-
nikation mit den Hochschulen, Öffentlichkeitsarbeit nach innen und außen, Qualitäts-
management, Studierendenevaluationen sowie die Technik. 

b) Präsidium 
Das Präsidium wird von der Mitgliederversammlung gewählt und besteht aus drei 
Personen. Es ist zuständig für die Programmplanung der vhb sowie – ausgehend von 
der Empfehlung der Programmkommission - die Fördermittelvergabe. 

c) Programmkommission 
Die Programmkommission besteht aus acht Personen: 

 drei Vizepräsident_ innen/Prorektor_ innen für Lehre (Universität), 
 zwei Vizepräsident_ innen/Prorektor_ innen für Lehre (HAW), 
 drei Expert_ innen (mindestens eine_ r aus einer Universität, HAW, außerhalb 

von Bayern). 

https://www.vhb.org/vhb/kooperationen/
http://esf.vhb.org/
http://www.vhb.org/vhb/organisation/gremien/
http://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/BayVirtHSchV/true
https://www.vhb.org/ueber-uns/geschaeftsstelle/
https://www.vhb.org/ueber-uns/organisation/praesidium/
https://www.vhb.org/ueber-uns/organisation/programmkommission/
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Die Programmkommission unterstützt das Präsidium der vhb. 

d) Mitgliederversammlung 
Jede Hochschule hat (mindestens) eine_ n vhb-Beauftragte_n, die_ der als Ansprech-
partner_ in an ihrer Hochschule agieren. In der Mitgliederversammlung können Ver-
treter_innen der Hochschulen – meist aus der Hochschulleitung – über Entscheidun-
gen zur vhb abstimmen und Bedarfe einbringen. 

2.3.2 Hochschulverbünde im Bereich Lehre 

Zentrum für Hochschuldidaktik (DiZ) 

Das seit Zentrum für Hochschuldidaktik (DiZ) wurde 1996 als Behörde unter dem 
bayrischen Staatsministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst gegründet. 
Seit 2011 ist es eine gemeinsame hochschulübergreifende wissenschaftliche Einrich-
tung aller 17 staatlichen bayrischen Hochschulen für angewandte Wissenschaften 
nach Art. 16 Abs. 3 des Bayerischen Hochschulgesetzes. Zudem sind die Evangeli-
sche Hochschule Nürnberg, die Katholische Stiftungshochschule München sowie 
zwei Fakultäten der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt assoziierte Part-
ner_innen. 

Das DiZ hat sich zum Ziel gesetzt, die Hochschuldidaktik an den bayrischen Hoch-
schulen für angewandte Wissenschaften kontinuierlich zu verbessern. 

Die Aufgaben des DiZ sind festgelegt durch die Kooperationsvereinbarung. Diese 
Aufgaben umfassen: 

 die didaktische Weiterbildung von Lehrenden, 
 Beratungsleistungen zu didaktischen Themen, 
 Serviceleistungen rund um die Hochschullehre, 
 Publikationen über die Praxis der Hochschuldidaktik sowie 
 angewandte Forschung zur Weiterentwicklung der Hochschuldidaktik. 

Seiner Arbeit legt das DiZ eine Lernphilosophie zugrunde. Das Programm umfasst: 

 Veranstaltungen für Neuberufene, 
 Intensiv-Sprachkurse für Englisch, 
 die mögliche Absolvierung des "Zertifikat Hochschullehre Bayern" bzw. des-

sen Erweiterung ("Profistufe"), 
 das mögliche Absolvierung Themenzertifikats "Zertifikat Inklusive Hochschul-

lehre", das Lehrende stärker für das Thema Studieren mit Behinderung sensi-
bilisieren und sie im Umgang damit unterstützen soll, sowie 

https://www.vhb.org/ueber-uns/organisation/mitgliederversammlung/
https://www.vhb.org/vhb/kontakt/ansprechpartner-hochschulen/
https://www.diz-bayern.de/
https://www.diz-bayern.de/diz/struktur/mitgliedshochschulen
https://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/BayHSchG-16
https://www.diz-bayern.de/component/content/article/11-publikationen/diz-info/303-neue-kooperationsvereinbarung-diz-unbefristet?Itemid=354
https://www.diz-bayern.de/diz/aufgabe/lernphilosophie
https://www.diz-bayern.de/programm/aktuelles-programm
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 fachdisziplinspezifische Veranstaltungen von den (Fachdidaktik-)Arbeitskrei-
sen, die nicht vom DiZ selbst, sondern von Lehrenden initiiert werden. 

Weiterhin organisiert das DiZ: 

 eine Tagung für Studiendekan_innen, 
 eine Konferenz für Dekan_innen, 
 ein Symposium zur Lehre in den MINT-Fächern und 
 das "Forum der Lehre", auf dem auch die Verleihung der "Preise für herausra-

gende Lehre des bayerischen Staatsministers für Wissenschaft und Kunst" er-
folgt. 

Das DiZ strukturiert sich über: 

a) Mitgliederversammlung 

Die Mitgliederversammlung wählt die drei Präsident_innen der Hochschulen, die den 
Lenkungsrat bilden. 

b) Lenkungsrat 

Der Lenkungsrat ist aus drei Präsident_innen der Hochschulen zusammengesetzt 
und für alle grundsätzlichen Entscheidungen zuständig. Er beschließt außerdem den 
Haushaltsplan des DiZ. 

c) Didaktikmentor_innen 

Die Didaktikmentor_ innen werden von jeder Mitgliedshochschule benannt, um de-
ren Belange beim DiZ einzubringen. Sie sind Ansprechpartner_ innen und organisie-
ren die Angebote des DiZ vor Ort. Vor allem für Neuberufene bieten die Didaktik-
mentor_innen Coachings bzw. Mentorings an. 

ProfiLehrePlus 

ProfiLehrePlus ist ein Verbundprojekt der hochschuldidaktischen Einrichtungen von 
allen 11 bayrischen Universitäten, das seit 2011 durch den Qualitätspakt Lehre finan-
ziert wird. Das Verbundprojekt führt die Weiterbildungsprogramme der einzelnen 
Universitäten zusammen und systematisiert sie. Zudem soll die zertifizierte hoch-
schuldidaktische Weiterbildung systematisch verbessert werden. 

Das Angebot besteht aus Seminaren, durch die das Zertifikat "Hochschullehre der 
Bayrischen Universitäten" erworben werden kann. 

https://www.diz-bayern.de/diz/struktur
https://www.diz-bayern.de/diz/struktur/lenkungsrat
https://www.diz-bayern.de/diz/struktur/didaktikmentorinnen-und-didaktikmentoren
http://www.profilehreplus.de/
http://www.profilehreplus.de/universitaeten/
http://www.profilehreplus.de/seminare/
http://profilehreplus.de/zertifikat/zertifikat/
http://profilehreplus.de/zertifikat/zertifikat/
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ProfiLehrePlus setzt neben dem Ausbau des Weiterbildungsangebots auf eine Diffe-
renzierung der Lehrenden nach Fachbereichen. Das Veranstaltungsprogramm wird 
kontinuierlich durch ein Gremium geprüft und weiterentwickelt, das aus Hochschul-
didaktiker_innen aus ProfiLehrePlus und dem DiZ (Zentrum für Hochschuldidaktik) 
besteht. Die Webseite von ProfiLehrePlus bietet darüber hinaus 

 ein Forum als Veranstaltungsübersicht zu bundesweit stattfindenden Termi-
nen von Fachgesellschaften und Hochschulen zum Thema Hochschuldidaktik 
und 

 Nachrichten zu aktuellen Entwicklungen in der Hochschuldidaktik. 

Stand: 01.10.2019 

3 Hochschulentwicklungsplanung  

Es gibt eine hochschulübergreifende Hochschulentwicklungsplanung in Form eines 
Innovationsbündnisses und eine hochschulspezifische Hochschulentwicklungspla-
nung in Form von Zielvereinbarungen und Hochschulentwicklungsplänen. 

3.1 Hochschulübergreifende Hochschulentwicklungsplanung 

Seit 2005 werden Innovationsbündnisse ausgehend von Art.14 BayHSchG geschlos-
sen, in dem Hochschulentwicklungsplanung als "gemeinsame Aufgabe von Staat 
und Hochschulen" formuliert wird, welche "der Sicherstellung eines überregional ab-
gestimmten Angebots an Hochschuleinrichtungen und Studienangeboten [dient]". 

Das aktuelle Innovationsbündnis 4.0 (Quelle) von 2018 wurde zwischen der bayri-
schen Landesregierung und 32 Hochschulen geschlossen. Es enthält sowohl die 
Hochschulentwicklungsplanung als auch den Hochschulfinanzierungspakt bis 2022. 
Es werden Maßnahmen in zehn Handlungsfeldern benannt: 

 Sicherstellung der erforderlichen Ausbildungskapazitäten (u.a. digital ge-
stützte Lehrangebote) 

 Gewährleistung eines diversifizierten Studienangebots (u.a. Lehramtsstudien-
gänge) 

 Optimale Studienbedingungen (u.a. Leitbild für die Lehre) 
 Hochschulentwicklung und Hochschulsteuerung (u.a. Entwicklungspläne) 
 Wettbewerbsfähige Rahmenbedingungen für das Hochschulpersonal (u.a. 

Tenure Track) 
 Regionale Kooperationen und Vernetzung sowie Stärkung der Internationali-

sierung als wissenschaftspolitische Gestaltungsinstrumente 
 Profilierung und Schwerpunktsetzungen in der Forschung einschließlich der 

angewandten Forschung (u.a. Exzellenz) 

https://www.diz-bayern.de/
http://www.profilehreplus.de/forum/
http://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/BayHSchG
https://www.stmwk.bayern.de/studenten/wissenschaftspolitik/innovationsbuendnis.html
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 Bauliche und digitale Infrastrukturen 
 Stärkung des Ideen-, Wissens- und Technologietransfers, der Technologie-

verwertung sowie des gesellschaftlich-wissenschaftlichen Dialogs 

Digitalisierung wird als eigenes Handlungsfeld thematisiert. Die Hochschulen sollen 
sich dabei an der Zukunftsstrategie "Digitale Bildung in Schule, Hochschule und Kul-
tur" (s.o.) und an der KMK-Strategie Bildung in der digitalen Welt (Quelle) orientieren. 

Konkrete Maßnahmen werden mit Referenz auf Bayern Digital I und II benannt, u.a. 
sind diese: 

 Digitaler Campus Bayern 
 Ausbau der Lehr- und Forschungskapazitäten 
 Zentrum Digitalisierung.Bayern 
 Nachwuchsforschergruppen 
 Innovationslabore für Studierende 
 Doktorandenprogramm im Bereich Digitalisierung 
 Kompetenzzentren für digitales Lehren zur Vermittlung und Weiterentwick-

lung digitaler Lehr- und Lernmethoden 
 Erweiterung der Internationalisierungskonzepte um digitale Kooperations- 

und Betreuungsformate 
 Hochschul-Ausbildungsoffensive für Informatik- und Softwarekompetenzen 
 Open-vhb 

3.2 Hochschulspezifische Hochschulentwicklungsplanung 

Die hochschulspezifische Hochschulentwicklungsplanung erfolgt über Zielvereinba-
rungen und Hochschulentwicklungspläne. 

Zielvereinbarungen 

Nach Art. 15 BayHSchG schließt das Staatsministerium Zielvereinbarungen mit den 
Hochschulen. 

Die 32 Zielvereinbarungen 2014-2018 können auf der Webseite des Bayrischen 
Staatsministeriums für Wissenschaft und Kunst eingesehen werden. In diesen sind 
die allgemeinen hochschulpolitischen Zielstellungen auf das Hochschulprofil ange-
passt. 

Die Zielvereinbarungen gliedern sich in übergreifende Zielsetzungen und individu-
elle Zielsetzungen. Die Struktur variiert dabei. Folgende Themenfelder werden je-
doch von allen Hochschulen bei den übergreifenden Zielsetzungen thematisiert: 

https://www.kmk.org/themen/bildung-in-der-digitalen-welt/strategie-bildung-in-der-digitalen-welt.html
https://www.stmwk.bayern.de/studenten/digitalisierung/hochschule-digitaler-campus.html
https://zentrum-digitalisierung.bayern/
https://www.vhb.org/open-vhb/
http://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/BayHSchG
https://www.stmwk.bayern.de/studenten/wissenschaftspolitik/zielvereinbarungen.html
https://www.stmwk.bayern.de/studenten/wissenschaftspolitik/zielvereinbarungen.html
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 Sicherstellung der Ausbildungskapazitäten 
 Qualitätsverbesserung in der Lehre 
 Gleichstellung 
 Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses 
 Internationalisierung 
 Wissens- und Technologietransfers (Ausnahme Kunsthochschulen) 
 Inklusion 
 Zusammenarbeit der Hochschulen 
 Steigerung der Effizienz in der Hochschulverwaltung 

Digitalisierung oder digitale Lehre sind kein übergreifendes Thema, werden jedoch 
von den einzelnen Hochschulen in unterschiedlichem Umfang behandelt. So setzt 
sich die Hochschue für Musik Nürnberg (Quelle) im Bereich Hochschulverwaltung 
das Ziel, Drittmittel für die Digitalisierung bibliothekarischer Ressourcen einzuwer-
ben. 

Hochschulentwicklungspläne 

Nach Art. 14 BayHSchG erstellen die Hochschulen individuelle Entwicklungspläne 
unter Berücksichtigung der hochschulübergreifenden Zielsetzungen. 

Einige Hochschulen haben ihre Entwicklungspläne auf ihren Webseiten veröffent-
licht, zum Beispiel die Hochschule Aschaffenburg 2017. (Quelle). Sie unterscheiden 
sich sowohl hinsichtlich der Struktur als auch des Umfangs und der Zielsetzungen. 

Sofern im Text nicht anders vermerkt, ist der Stand dieses Dokuments der 07.11.2018. 

 

  

https://www.stmwk.bayern.de/studenten/wissenschaftspolitik/zielvereinbarungen.html
http://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/BayHSchG
https://www.h-ab.de/fileadmin/_migrated/content_uploads/HAB_Hochschulentwicklungsplan.pdf
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Berlin 
Alle PDF-Dokumente, auf die im Folgenden Bezug genommen wird, sind hier gesi-
chert. Alle erwähnten Links wurden – sofern im Text nicht anders vermerkt – zuletzt  
am 31.01.2019 abgerufen. 

Laut Hochschulkompass gibt es in Berlin aktuell 39 öffentlich-rechtliche (11), staatlich 
anerkannte kirchliche (2) und staatlich anerkannte private (26) Hochschulen. 

1 Landesstrategie  

Aktuell liegt keine ausformulierte, ressortübergreifende Landesstrategie zur Digitali-
sierung in Berlin vor. Die Erstellung wurde im September 2018 in einer Pressemittei-
lung vom Senat angekündigt. Die Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Be-
triebe wurde mit der Koordination des Strategieprozesses beauftragt. Es liegt jedoch 
ein 10-Punkte-Plan vor, um Berlin zur "Digitalen Hauptstadt" zu machen. Darüber hin-
aus sind einzelne spezifischere Strategien und Forschungsinitiativen auszumachen. 

Im Dezember 2015 stellte der Bürgermeister den 10-Punkte-Plan vor, um Berlin zur 
"Digitalen Hauptstadt" zu machen. Dieser ist jedoch nur über Zeitungsartikel nachzu-
lesen und enthält folgende Punkte: 

1. Berlin schafft 30 neue IT-Professuren 
2. Berlin beantragt bei der Einstein Stiftung ein Zentrum "Digitale Zukunft" 
3. Berlin holt die besten digitalen Köpfe in die Hauptstadt 
4. Berlin setzt auf Zukunftstechnologie 5G 
5. Der Wissenschaftsstandort Berlin stärkt seine E-Health-Kompetenz 
6. Berlin verbessert Perspektiven für Frauen in der IT-Forschung 
7. Berlin bewirbt sich um Exzellenz-Projekte 
8. Berlin stärkt digitale Inhalte in der Aus- und Weiterbildung 
9. Berlin stellt Weichen für ein digitales CityLAB  
10. Berlin richtet seine Förderangebote auf Digitalisierung aus 

Der 10-Punkte-Plan basiert auf der Arbeit des Berliner Kreises zur Digitalisierung, der 
aus 50 Vertreter_innen aus Wissenschaft, Wirtschaft und Politik besteht. Ziel war es, 
Ideen für die Entwicklung von Berlin als IT-Hauptstadt zu sammeln. Im Anschluss 
entwickelten Vertreter_innen des Senats, der Technischen Universität Berlin, Tech-
nologiestiftung von Berlin, Deutschen Telekom AG und von Zalando den 10-Punkte-
Plan. 

2016 wurde der Bericht Digitale Hauptstadt Berlin - Bericht über Maßnahmen des 
Landes Berlin und ihre Umsetzung veröffentlicht. Dieser erwähnt unter Digitalisie-
rung Berlins verschiedene aktuelle Strategien, z.B.: 

https://collaborating.tuhh.de/itbh/hochschulentwicklung/webinhalte/tree/master/bundeslaender/be/aussen/dokumente
https://www.hochschulkompass.de/hochschulen.html
https://www.berlin.de/rbmskzl/aktuelles/pressemitteilungen/2018/pressemitteilung.740274.php
https://www.berlin.de/rbmskzl/aktuelles/pressemitteilungen/2018/pressemitteilung.740274.php
https://www.morgenpost.de/berlin/article206797397/Das-sind-Muellers-10-Punkte-fuer-ein-digitales-Berlin.html
https://citylab.berlin/
https://www.tu-berlin.de/berliner_kreis_zur_digitalisierung/menue/startseite/
https://www.berlin.de/rbmskzl/politik/medien/digitalisierung/
https://www.berlin.de/rbmskzl/politik/medien/digitalisierung/
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 E-Government-Strategie (Quelle) von 2015 und das darauffolgende E-Govern-
ment-Gesetz von 2016 

 Startup-Metropole Berlin. Berliner Agenda für ein optimiertes Gründungsum-
feld (Quelle) der Berliner Startup Unit von 2016 

 Smart City Strategie auf Deutsch (Quelle) und Englisch (Quelle) von 2015 
 Digitale Agenda der Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe 

Weitere Informationen zum Umsetzungsstand finden sich zu folgenden Kapiteln: 

 Die Digitalisierung der Verwaltung 
 Open Data und Big Data Berlin 
 Wissenstransfer zwischen Startup-Branche, Wissenschaft, Forschung und 

Berliner Unternehmen als Grundlage für die Produktentwicklung 
 Öffentliche Beschaffung als Innovationsmotor 
 Ein Smart City Leitbild für die Stadtplanung und -entwicklung 

Hochschulen und Hochschulbildung werden hier unter dem Stichwort Wissens-
transfer thematisiert. Als Ziel wird die Steigerung der Aktivitäten neben dem Hoch-
schul-Netzwerk B! gründet genannt. Die Senatsverwaltung für Wissenschaft und 
Forschung weist auf ihrer Webseite unter dem Punkt Digitalisierung auf die drei For-
schungsinitiativen Einstein Center Digital Future (ECDF) seit 2017, Deutsches Inter-
net-Institut / Weizenbaum-Institut für die vernetzte Gesellschaft seit 2017 und 
Fraunhofer-Leistungszentrum "Digitale Vernetzung" seit 2016 hin. Diese haben ver-
schiedene Schwerpunkte: 

Einstein Center Digital Future (ECDF) seit 2017 

 50 Professuren im Bereich der Digitalisierung 
 Kooperation der vier Berliner Universitäten, zwei Fachhochschulen, acht au-

ßeruniversitären Forschungseinrichtungen, zwei Bundesministerien, dem Land 
Berlin und 20 Industrieunternehmen 

 vier Forschungsbereiche:  
o Digitale Infrastruktur, Methoden und Algorithmen 
o Digitale Industrie und Dienstleistungen 
o Digitale Gesellschaft und Geisteswissenschaften 
o Digitale Gesundheit 

Deutsches Internet-Institut / Weizenbaum-Institut für die vernetzte Gesellschaft seit 
2017 

 Sechs Forschungsthemen:  
o Arbeit und Innovation 
o Verträge und Verantwortung auf digitalen Märkten 

https://www.berlin.de/sen/inneres/moderne-verwaltung/e-government/strategie/begs-272282.php
http://gesetze.berlin.de/jportal/portal/t/1653/page/bsbeprod.psml/action/portlets.jw.MainAction;jsessionid=1A35B9EB645091BB7CBD5DFA545FC263.jp18?p1=1&eventSubmit_doNavigate=searchInSubtreeTOC&showdoccase=1&doc.hl=0&doc.id=jlr-EGovGBEpG1&doc.part=G&toc.poskey=#focuspoint
http://gesetze.berlin.de/jportal/portal/t/1653/page/bsbeprod.psml/action/portlets.jw.MainAction;jsessionid=1A35B9EB645091BB7CBD5DFA545FC263.jp18?p1=1&eventSubmit_doNavigate=searchInSubtreeTOC&showdoccase=1&doc.hl=0&doc.id=jlr-EGovGBEpG1&doc.part=G&toc.poskey=#focuspoint
https://www.berlin-partner.de/fileadmin/user_upload/01_chefredaktion/02_pdf/02_navi/21/2016-04-11_Berliner-Startup-Agenda.pdf
https://www.berlin-partner.de/fileadmin/user_upload/01_chefredaktion/02_pdf/02_navi/21/Strategie_Smart_City_Berlin.pdf
https://www.stadtentwicklung.berlin.de/planen/foren_initiativen/smart-city/download/Strategie_Smart_City_Berlin_en.pdf
https://www.berlin.de/sen/wirtschaft/wirtschaft/digitalisierung/
http://www.begruendet-berlin.de/
https://www.berlin.de/sen/wissenschaft/politik/digitalisierung/
https://www.digital-future.berlin/
https://vernetzung-und-gesellschaft.de/
https://vernetzung-und-gesellschaft.de/
http://www.digitale-vernetzung.org/
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o Governance und Normsetzung 
o Technikwandel 
o Digitale Bildung 
o Partizipation und Öffentlichkeit 

Fraunhofer-Leistungszentrum "Digitale Vernetzung" seit 2016 

 Kooperation der vier Berliner Fraunhofer Institute 
 Anwendungsbezogene Forschung in vier Bereichen:  

o Vernetzte Industrie & Produktion 
o Vernetzte Mobilität & Zukunftsstadt 
o Vernetzte Gesundheit & Medizin 
o Vernetzte kritische Infrastrukturen & Energie 

Seit 2005 hat Berlin einen eEducation Berlin Masterplan (Quelle), der das 2000 veröf-
fentlichte Pädagogische Rahmenkonzept für den Einsatz von Informations- und 
Kommunikationstechnik in der Berliner Schule fortschreibt. Es werden Ziele und 
Handlungsfelder für den Einsatz digitaler Medien in der Berliner Schulbildung be-
schrieben. 

2 Landesweite Hochschulstrategien in den Leistungsbereichen 
Forschung und Lehre  

Es existiert aktuell keine separate allgemeine Landesstrategie im Bereich Forschung 
und Lehre an den Hochschulen neben der Hochschulentwicklungsplanung. Im Be-
reich Forschung weist Berlin eine Gemeinsame Innovationsstrategie der Länder Ber-
lin und Brandenburg (Quelle) von 2011 sowie eine Open Access-Strategie Berlin 
(Quelle) von 2015 vor. Wissens- und Technologietransfer ist gesetzlich verankert. 

2.1 Forschung  

Es existiert aktuell keine separate allgemeine Landesstrategie im Bereich Forschung. 
Berlin weist hier jedoch eine Gemeinsame Innovationsstrategie der Länder Berlin 
und Brandenburg (Quelle) von 2011 sowie eine Open Access-Strategie Berlin (Quelle) 
von 2015 vor. Darüber hinaus ist Wissens- und Technologietransfer gesetzlich veran-
kert. 

Berlin verfügt seit 2011 über die Gemeinsame Innovationsstrategie der Länder Berlin 
und Brandenburg (Quelle). Diese wurde, wie in der Zukunftsstrategie Digitales Bran-
denburg (Quelle) angekündigt, überarbeitet und Ende Januar 2019 als Gemeinsame 
Innovationsstrategie der Länder Berlin und Brandenburg (innoBB 2025) (Quelle) ver-
öffentlicht. 

http://masterplan.be.schule.de/
https://digital.zlb.de/viewer/metadata/15516770/1/
http://www.open-access-berlin.de/strategie/index.html
https://digital.zlb.de/viewer/metadata/15516770/1/
http://www.open-access-berlin.de/strategie/index.html
https://digital.zlb.de/viewer/metadata/15516770/1/
https://digitalesbb.de/digitalstrategie-2018/
http://innobb.de/de/innobb-zwei-laender-eine-strategie
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Die fünf Cluster von 2011 bleiben bestehen: 

 Gesundheitswirtschaft 
 Energietechnik 
 Verkehr, Mobilität und Logistik 
 Informations- und Kommunikationstechnologie, Medien und Kreativwirtschaft 
 Optik und Photonik 

Das Thema Digitalisierung wurde als Querschnittsthema in die Clusterstrategie mit 
dem Ziel der Vernetzung und des Transfers aufgenommen. In diesem Zusammen-
hang werden folgende zusätzlichen Themenfelder beschrieben: 

 Reallabore und Testfelder zur schnelleren Erprobung und Weiterentwicklung 
 Einbindung von Bildungseinrichtungen zur Bedarfsanalyse und Angebotsent-

wicklung aufgrund durch Digitalisierung veränderter Anforderungen (z.B. du-
ale Studiengänge und Weiterbildungsformate) 

 Stärkung von Startups und Gründungen im Bereich digitaler Technologien, 
Produkte und Dienstleistungen 

2.1.1 Wissens- und Technologietransfer 

Es liegt aktuell keine separate Landesstrategie in diesem Bereich vor. Nach § 4 
BerlHG ist Wissenstransfer jedoch eine der Aufgaben der Hochschulen: "Die Hoch-
schulen arbeiten im Rahmen ihrer Aufgabenstellung mit anderen Hochschulen so-
wie sonstigen Forschungs-, Kultur- und Bildungseinrichtungen im Inland und im Aus-
land zusammen. Sie fördern den Wissenstransfer zwischen ihren Einrichtungen und 
allen Bereichen der Gesellschaft und wirken darauf hin, dass die gewonnenen wis-
senschaftlichen Erkenntnisse im Interesse der Gesellschaft weiterentwickelt und ge-
nutzt werden können." 

Die sechs Berliner Hochschulen für Angewandte Wissenschaften haben sich außer-
dem in einem Verbund Berlin Innovation Transfer zusammengeschlossen, um Wis-
sens- und Innovationstransfer zwischen Wissenschaft und Praxis zu stärken. 

In der Gemeinsamen Innovationsstrategie der Länder Berlin und Brandenburg (in-
noBB 2025) (Quelle) von 2019 wird Wissens- und Technologietransfer im Gegensatz 
zu der Gemeinsamen Innovationsstrategie der Länder Berlin und Brandenburg (in-
noBB) 2011 (Quelle) kein eigenes Kapitel gewidmet. 

http://gesetze.berlin.de/jportal/portal/t/r1h/page/bsbeprod.psml?doc.hl=1&doc.id=jlr-HSchulGBE2011rahmen&documentnumber=1&numberofresults=1&doctyp=Norm&showdoccase=1&doc.part=X&paramfromHL=true#focuspoint
http://gesetze.berlin.de/jportal/portal/t/r1h/page/bsbeprod.psml?doc.hl=1&doc.id=jlr-HSchulGBE2011rahmen&documentnumber=1&numberofresults=1&doctyp=Norm&showdoccase=1&doc.part=X&paramfromHL=true#focuspoint
https://www.bit6.de/
http://innobb.de/de/innobb-zwei-laender-eine-strategie
https://digital.zlb.de/viewer/metadata/15516770/1/
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2.1.2 Open Access 

2015 wurde die Open Access-Strategie Berlin (Quelle) verabschiedet, die durch eine 
AG Open-Access-Strategie erarbeitet wurde. Die Strategie benennt drei grundsätzli-
che Ziele im Bereich wissenschaftliche Publikationen, Forschungsdaten und Kultur-
daten: 

 60% der Publikationen von Zeitschriften-Artikeln aus allen wissenschaftlichen 
Einrichtungen in der Zuständigkeit des Landes in Open Access (Green und 
Gold) bis 2020 und Verfügbarmachung von Monographien und Sammelbän-
den als Open Access 

 Entwicklung eigener Open Access-Policies zu Forschungsdaten durch wis-
senschaftliche Einrichtungen und Abstimmung der Strategien 

 Fortsetzung der Digitalisierung des kulturellen Erbes 

Das Papier verweist darauf, dass für eine Umsetzung Finanz- und Zeitpläne erarbei-
tet werden müssen. 

2.2 Lehre  

Es existiert aktuell keine separate allgemeine Landesstrategie im Bereich Lehre ne-
ben der Hochschulentwicklungsplanung. 

2.3 Hochschulverbünde in den Bereichen Digitalisierung und Lehre 

In Berlin gibt es aktuell keinen Hochschulverbund zur Digitalisierung, an dem alle 11 
öffentlich-rechtlichen Hochschulen beteiligt sind. Es existiert jedoch das Berliner 
Zentrum für Hochschullehre. Die Beschreibung dieses Hochschulverbunds erfolgt 
im Rahmen des bis April 2020 verlängerten Forschungsprojektes BRIDGING. 

2.3.1 Hochschulverbund im Bereich Digitalisierung  

In Berlin gibt es aktuell keinen Hochschulverbund zur Digitalisierung, an dem alle 11 
öffentlich-rechtlichen Hochschulen beteiligt sind. 

2.3.2 Hochschulverbund im Bereich Lehre 

Das Berliner Zentrum für Hochschullehre (BZHL) ist an der Technischen Universität 
Berlin angesiedelt und wird durch die 13 öffentlichen Hochschulen Berlins getragen. 
Es basiert inhaltlich auf einem gemeinsam von ihnen und dem Berliner Senat erst-
mals 2007 ausgearbeiteten Konzept. Seinen Auftrag sieht das BZHL in der Steige-
rung des Professionalisierungsgrads von angehenden und bereits tätigen Lehrkräf-
ten, um die Qualität der Lehre zu verbessern. 

http://www.open-access-berlin.de/strategie/index.html
https://bridging.rz.tuhh.de/
https://www.bzhl.tu-berlin.de/menue/aktuelles/
https://www.bzhl.tu-berlin.de/menue/das_berliner_zentrum_fuer_hochschullehre/das_bzhl_und_die_beteiligten_hochschulen/
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Zur Qualifizierung von Lehrenden bietet das BZHL daher ein hochschuldidaktisches 
Angebot, das Weiterbildungs- und Beratungsmöglichkeiten umfasst. Es besteht aus: 

 einem Workshop-Programm, 
 einer offenen Lehrberatung bzw. individuellen Lehrbesuchen, 
 Coachings und 
 dem möglichen Erwerb des "Berliner Zertifikats für Hochschullehre" sowie ei-

nes Aufbauzertifikats für international ausgerichtete Lehrkompetenz. 

Weiterhin können Hochschulen auch Inhouse-Angebote wahrnehmen, die sich z.B. 
als Workshops an gesamte Teams richten. Weiterhin werden in diesem Zuge die 
Unterstützung bei Strukturentwicklungen sowie die Beratung bei der Entwicklung 
von aus dem Hochschulpakt III finanzierten Projekten angeboten. 

Das Angebot des BZHL wird gemeinsam mit den bereits bestehenden Weiterbil-
dungseinrichtungen der Hochschulen, E-Learning-Beauftragten und Expert_ innen 
entwickelt. Darüber hinaus werden die Angebote und die gesamte Konzeptentwick-
lung des BZHL nach theoretisch eingebetteten Grundüberzeugungen: 

 Reflektierte Lehrpraxis, 
 Diskursivität bei der Kompetenzmodellierung, 
 Entwicklung des individuellen Lehrstils und 
 Austausch und Interdisziplinarität. 

Das hochschuldidaktische Angebot des BZHL ist forschungsbasiert angelegt: Ge-
wonnene Erkenntnisse aus Forschungsarbeiten der Teilnehmenden lässt das BZHL 
konkret in Angebote einfließen. Das BZHL stellt auf seiner Internetseite außerdem 
Lehr-Innovations-Projekte im Sinne von Good Practices in Berliner Hochschulen vor. 
Somit findet zweimal jährlich auch ein Good Practice-Forum statt, in dem Lehrende 
ihre Lehr-Innovations-Projekte präsentieren und sich austauschen können. Weiterhin 
werden Lehrenden in Form einer Methodenbox Ideen zur Planung ihrer Lehrveran-
staltung mitgegeben. 
Auf seiner Webseite bietet das BZHL verschiedene Informationen in Form von 

 Veröffentlichungen, 
 thematisch sortierter, weiterführender Literatur und 
 eine Linksammlung zu nationalen und teils internationalen Netzwerken der 

Hochschuldidaktik. 

Die Mitgliedshochschulen des BZHL haben sich über einen gemeinsamen Koopera-
tionsvertrag auf eine fortlaufende Mitarbeit verständigt. Das BZHL gliedert sich in: 

https://www.bzhl.tu-berlin.de/menue/unser_angebot_fuer_sie/
https://www.bzhl.tu-berlin.de/menue/unser_angebot_fuer_sie/das_berliner_zertifikat_fuer_hochschullehre/
https://www.bzhl.tu-berlin.de/menue/das_berliner_zentrum_fuer_hochschullehre/teaching_beliefs/
https://www.bzhl.tu-berlin.de/menue/good_practices_in_den_berliner_hochschulen/
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 einen Lenkungsausschuss, bestehend aus - meist - den Vizepräsident_innen 
für Lehre und Studium, der das BZHL steuert und 

 einen wissenschaftlichen Beirat, bestehend aus Vertreter_ innen jeder Hoch-
schulart und drei Fachexpert_ innen, der für die Ausgestaltung und Ausrich-
tung verantwortlich ist. 

Stand: 01.10.2019 

3 Hochschulentwicklungsplanung  

Es gibt keine hochschulübergreifende Hochschulentwicklungsplanung in Form eines 
Landeshochschulentwicklungsplans o.Ä., aber hochschulübergreifende Zielsetzun-
gen in den hochschulspezifischen Vereinbarungen. Die hochschulspezifische Hoch-
schulentwicklungsplanung wird über Hochschulverträge und Struktur- und Entwick-
lungspläne realisiert. 

3.1 Hochschulübergreifende Hochschulentwicklungsplanung 

Es gibt keine hochschulübergreifende Hochschulentwicklungsplanung in Form eines 
Landeshochschulentwicklungsplans o.Ä., aber hochschulübergreifende Zielsetzun-
gen in den hochschulspezifischen Hochschulverträgen. Zudem wurden 2017 Leitli-
nien für die Berliner Wissenschaftspolitik - Brain City Berlin Engagiert - Exzellent - In-
ternational (Quelle) von der Senatskanzlei Wissenschaft und Forschung veröffent-
licht, in denen die grundlegende Ausrichtung der Wissenschaft beschrieben wird. 

3.2 Hochschulspezifische Hochschulentwicklungsplanung 

Berlin nutzt seit 1997 Hochschulverträge nach § 2a BerlHG. Alle aktuellen Hoch-
schulverträge 2018-2022 können auf der Webseite der Senatskanzlei Wissenschaft 
und Forschung eingesehen werden. Die Hochschulverträge beinhalten hochschul-
übergreifende Themen und Zielsetzungen und hochschul(arten)spezifische Festle-
gungen. Alle Hochschulverträge beinhalten eine Präambel und gemeinsame Leit-
ziele des Landes Berlin und der Hochschulen: 

Die Präambel besagt: 

"Berlins Hochschulen bekennen sich zur gesellschaftlichen Verantwortung von For-
schung und Lehre. Sie sind der Wissenschaft und Kunst sowie einer Kultur verpflich-
tet, die Menschen ohne Ansehung ihres Geschlechts, ihrer sozialen und ethnischen 
Herkunft, ihrer Behinderung, ihrer Weltanschauung und ihrer religiösen Bindung zu-
gänglich ist. Sie stehen für die Autonomie der Forschung und die friedliche Nutzung 
ihrer Ergebnisse, für Denkfreiheit und gegenseitiges Verständnis, für den offenen 
Wettstreit rationaler Argumente und den Schutz intellektueller und künstlerischer 

https://www.bzhl.tu-berlin.de/menue/das_berliner_zentrum_fuer_hochschullehre/das_bzhl_und_die_beteiligten_hochschulen/
https://www.bzhl.tu-berlin.de/menue/das_berliner_zentrum_fuer_hochschullehre/das_bzhl_und_die_beteiligten_hochschulen/
https://www.berlin.de/sen/wissenschaft/politik/hochschulvertraege/#2018
https://www.berlin.de/sen/wissenschaft/_assets/leitlinien-wissenschaftspolitik.pdf
http://gesetze.berlin.de/jportal/portal/t/sfn/page/bsbeprod.psml/action/portlets.jw.MainAction?p1=0&eventSubmit_doNavigate=searchInSubtreeTOC&showdoccase=1&doc.hl=0&doc.id=jlr-HSchulGBE2011rahmen&doc.part=R&toc.poskey=#focuspoint
https://www.berlin.de/sen/wissenschaft/politik/hochschulvertraege/#2018
https://www.berlin.de/sen/wissenschaft/politik/hochschulvertraege/#2018
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Vielfalt. Sie sind der festen Überzeugung, dass Vernunft, Toleranz und die Achtung 
anderer Meinungen die Grundlagen des akademischen Austauschs bilden müssen. 
In der Verpflichtung auf Fairness, Rücksichtnahme und Verständnis sehen die Berli-
ner Hochschulen zugleich das Modell für ein friedliches Miteinander der Menschen 
und Kulturen, wie es einer vielfältigen Stadt entspricht. Gerade in Zeiten, da solche 
Werte durch Radikalisierung und Vereinfachung, durch aggressive Zuspitzung und 
Manipulation bedroht sind, erfüllen die Hochschulen des Landes Berlin ihre öffentli-
che Verantwortung im engagierten Eintreten für internationalen Austausch und eine 
offene Wissenschaftskultur im Zeichen von Toleranz und Freiheit. Das Land Berlin 
unterstützt die Hochschulen in diesem Anspruch, indem sie ihnen eine bestmögliche 
Ausstattung für die Wahrnehmung ihrer vielfältigen Aufgaben sichert. Gemeinsam 
werden die Hochschulen und das Land den Wissenschaftsstandort Berlin in den 
kommenden Jahren im Geist guter Kooperation fortentwickeln und seine nationale 
wie internationale Wirkung weiter steigern." (S. 3) 

Die gemeinsamen Leitziele umfassen u.a.: 

 Entwicklung von Internationalisierungsstrategien 
 Fortführung der Kooperationen zwischen Hochschulen und außeruniversitä-

ren Einrichtungen 
 Intensivierung des Wissenstransfers 
 Entwicklung von Zukunftstechnologien 
 Stärkung von Entrepreneurship und Ausgründungen 
 Einrichtung von Einführungs- und Orientierungsphasen 
 Erhöhung der Mobilität zwischen Bachelor- und Masterstudium 
 Bessere Vereinbarkeit von Familie und Wissenschaft 
 Ausbau von Diversity Policies (Gender Mainstreaming, Inklusion und Chancen-

gleichheit) 
 Integration von Bildung für nachhaltige Entwicklung als Querschnittsthema 
 Umsetzung der Open-Access-Strategie und Open-Science 
 Stärkung des Austausches mit der Öffentlichkeit 

Im Hochschulvertrag sind Rahmenbedingungen vereinbart, anhand derer die jeweili-
gen Hochschulen ihren Struktur- und Entwicklungsplan erstellen und diesen mit der 
Senatskanzlei abstimmen. Alle Hochschulverträge 2018-2022 mit den elf Hochschu-
len folgen derselben Gliederung, welche je nach Kontext mit Zielsetzungen unter-
legt ist: 

I. Finanzausstattung 

1. Leistungsbasiertes Hochschulfinanzierungssystem 
2. Konsumtive Zuschüsse 
3. Investive Zuschüsse und Investitionspakt für Wissenschaftsbauten 2017-2026 

https://www.berlin.de/sen/wissenschaft/politik/hochschulvertraege/#2018
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4. Bund-Länder-Vereinbarungen 
5. Planungssicherheit und weitere Mittel 
6. Strukturelle Innovationen 

II. Kapazitäten und Strukturentwicklung 

1. Bereitstellung von Studienplätzen / Hochschulpakt 2020 
2. Kapazitätserweiterungen und neue Studienangebote 
3. Struktur- und Entwicklungspläne 

III. Gutes Studieren in der wachsenden Stadt 

1. Offene und durchlässige Hochschulen  
o Hochschulöffnung 
o Übergang Schule / Hochschule (Studieneingangsphasen, Erhöhung 

Studienerfolgsquote, MINT 
o ggf. Teilnahme an Stiftung für Hochschulzulassung 
o Inklusion (Zulassung, Beratung etc.) 
o Geflüchtete (Unterstützung des "Masterplans für Integration und Si-

cherheit", Kooperation bei Sprachkursen) 
o Uni-Assist e.V. (Verbesserung der Beratung) 
o Vereinbarkeit von Beruf und Studium (Entwicklung von Angeboten für 

Berufstätige) 
o Duales Studium (gemeinsame Verbesserung der Qualität des Dualen 

Studiums) 
2. Bessere Studierbarkeit mit Bologna  

o Anerkennung von Studienleistungen 
o Mobilität zwischen Bachelor- und Masterstudium 
o Integration von Praxisphasen 
o Beratung und Orientierungsphase (Einrichtung von Modellprojekten für 

eine fächerübergreifende Orientierungsphase) 
o Weiterentwicklung des Qualitätsmanagements 
o Qualität der Lehre (Teilnahme an hochschuldidaktischer Weiterbildung 

v.a. über das Berliner Zentrum für Hochschullehre) 

IV. Gute Lehrkräfte für die wachsende Stadt 

1. Erweiterung und optimierte Nutzung der Kapazitäten 
2. Qualität und Struktur der Lehrkräftebildung 

V. Gute Arbeit an den Berliner Hochschulen 

1. Beschäftigungsbedingungen des wissenschaftlichen Hochschulpersonals 

https://www.bzhl.tu-berlin.de/menue/aktuelles/
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2. Tenure-Track 
3. Nicht-wissenschaftliches Personal 
4. Dual Career 
5. Lehrbeauftragte 
6. Studentische Beschäftigte 

VI. Beste Forschung 

1. Spitzenforschung an Universitäten 
2. Kooperationen ausbauen 
3. Wissenschaftlichen Nachwuchs für die Forschung qualifizieren 
4. Dialog mit der Stadtgesellschaft 

VII. Stärkung der Fachhochschulen 

1. Forschung an Fachhochschulen 
2. Personal an Fachhochschulen 
3. Kooperative Promotion von Fachhochschulabsolventinnen und -absolventen 

VIII. Chancengleichheit 

1. Geschlechtergerechtigkeit 
2. Diversity 

IX. Internationalisierung der Berliner Hochschulen 

X. Kooperation mit der Wirtschaft 

XI. Chancen der Digitalisierung 

1. Digitalisierung 
2. Open Access 
3. Finanzierung der Digitalisierungs- und Open-Access-Maßnahmen 
4. Smart City 

XII. Effiziente und moderne Strukturen 

1. Transparenz der Leistungen und Kosten 
2. Effektive Verwaltungsstrukturen 
3. Rücklagenmanagement 
4. Flächenmanagement 

XIII. Umsetzung des Vertrages 
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1. Vertragsverlängerung 
2. Gesetzesvorbehalt 

Digitalisierung und digitale Lehre werden im Kapitel XI Chancen der Digitalisierung 
thematisiert. Folgende Zielsetzungen werden formuliert: 

 Digitale Unterstützungsstrukturen für Beschäftigte und Studierende 
 Entwicklung und Implementierung von digitalen Lehr- Lernkonzepten 
 Unterstützung der Lehrenden durch zentrale Serviceeinheiten und Weiterbil-

dungen 
 Entwicklung von Konzepten zur kompetenten Nutzung digitaler Infrastruktur 

(Forschungsdatenmanagement, Rechtliches etc.) 
 Umsetzung der Open-Access-Landesstrategie (Quelle) und Erreichung des 

Ziels, bis 2020 mindestens 60 % der Zeitschriftenartikel über Green oder Gold 
Open Access zugänglich zu machen 

 Einrichtung einer Service- und Infrastruktur für die Forschenden 
 Abstimmung eines Open Access-Monitoring mit anderen Einrichtungen 
 Prüfung einer Umstellung von Subskriptionsportfolios auf Open Access 
 Archivierung von Forschungsdaten möglichst als Open Data 
 Gemeinsame Modellentwicklung für Open Access-Publikationsinfrastrukturen 
 Beteiligung an der Landesstrategie Smart City (Quelle) 

Struktur- und Entwicklungspläne 

Laut dem zweiten Kapitel im Hochschulvertrag 2018-2022, "Kapazitäten und Struk-
turentwicklung", erstellt jede Hochschule ausgehend von den im Hochschulvertrag 
vereinbarten Rahmenbedingungen einen Struktur- und Entwicklungsplan und 
stimmt diesen mit der Senatskanzlei ab. 

Einzelne Hochschulen haben ihren Struktur- und Entwicklungsplan auf ihren Web-
seiten zugänglich gemacht, zum Beispiel die FU Berlin von 2015 (Quelle) und die TU 
Berlin von 2015 (Quelle). 

Die FU Berlin behandelt das Thema Neue Lehr-/Lernformen und E-Learning in ei-
nem eigenen Kapitel. Neben dem Fokus von forschungsorientierter Lehre betont sie 
folgende Punkte: "Über Lehrformate im Blended Learning/E-Learning lassen sich 
keine Lehrdeputate einsparen oder Kapazitäten schaffen. Die Erfahrungen zeigen, 
dass der Einsatz von E-Learning-Komponenten die Formen der Betreuung verlagern 
(zum Beispiel in das Beantworten von E-Mails oder Chats und das Pflegen von 
Blogs), aber für die Dozenten/innen nicht weniger zeitaufwendig sind als klassische 
didaktische Formate. Auch muss die inhaltliche Aktualität der online bereitgestellten 
Lehrmaterialien konsequent sichergestellt werden. Aus diesen Gründen wird ange-
nommen, dass der Einsatz von Blended Learning/E-Learning kapazitätsneutral ist 

http://www.open-access-berlin.de/strategie/index.html
https://www.berlin-partner.de/fileadmin/user_upload/01_chefredaktion/02_pdf/02_navi/21/Strategie_Smart_City_Berlin.pdf
https://www.fu-berlin.de/universitaet/media/strukturplan-2015.pdf
https://www.tu-berlin.de/fileadmin/a70100710/Dokumentationen/Richtlinien_Leitlinien_Gesetze/Strukturplan_der_TU_Berlin_2015.pdf


 

 

 

43 
 

und keine Ressourcen für zusätzliche Lehrkapazitäten schafft. Die Digitalisierung er-
fordert eine sehr leistungsfähige und jeweils für aktuelle Anforderungen und Ent-
wicklungen geeignete technische Infrastruktur, und zwar nicht nur für E-Learning, 
sondern auch für E-Research und E-Publikationen. Hier zeichnet sich ein erheblicher 
Ressourcenbedarf ab, der einzelne Einrichtungen überfordert, und für die eine ber-
linweite oder sogar bundesweite Verbundlösung entwickelt werden sollte." (S. 27) 

Sofern im Text nicht anders vermerkt, ist der Stand dieses Dokuments der 31.01.2019. 
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Brandenburg 
Alle PDF-Dokumente, auf die im Folgenden Bezug genommen wird, sind hier gesi-
chert. Alle erwähnten Links wurden – sofern im Text nicht anders vermerkt – zuletzt  
am 04.02.2019 abgerufen. 

Laut Hochschulkompass gibt es in Brandenburg aktuell 12 öffentlich-rechtliche (8), 
staatlich anerkannte kirchliche (1) und staatlich anerkannte private (3) Hochschulen. 

1 Landesstrategie  

Im Dezember 2018 beschloss die Landesregierung Brandenburg die ressortüber-
greifende Zukunftsstrategie Digitales Brandenburg (Quelle). Die Landesstrategie und 
aktuelle Entwicklungen finden sich auch auf der Webseite digitalesbb.de/. 

Die Grundlage für die Strategieentwicklung bildet der Beschluss des Landtages von 
2016 zur Zukunftsstrategie Digitales Brandenburg (Quelle). 

Im Anschluss daran veröffentlichte die Landesregierung 2017 einen Bericht zum Sta-
tus Quo in Brandenburg mit dem Titel Distanzen überwinden. Statusbericht zur Zu-
kunftsstrategie Digitales Brandenburg (Quelle). Daraufhin wurde der Weg zur Digita-
lisierungsstrategie folgendermaßen gestaltet: 

 Benennung digitalpolitischer Koordinator_innen in den Ressorts und Aus-
tausch in einer Arbeitsgruppe, 2017 

 Einrichtung eines Digitalkabinetts, 2018 
 Berufung eines Digitalbeirats bestehend aus neun Personen aus Wissen-

schaft, Wirtschaft und Verbänden zur Begleitung des Strategieprozesses 
 Übergabe von 10 Thesen zur digitalen Zukunft Brandenburgs durch den Digi-

talbeirat an den Ministerpräsidenten, 2018 
 Online-Abstimmung über die Thesen und Handlungsfelder, 18. Oktober bis 2. 

November 2018 

Zudem wurden Einzelgespräche mit verschiedenen Akteur_innen innerhalb und au-
ßerhalb Brandenburgs geführt und öffentliche Veranstaltungen organisiert. 

In der Zukunftsstrategie Digitales Brandenburg (Quelle) werden 7 Handlungsfelder 
benannt, die ergänzt werden durch eine Liste mit 202 Maßnahmen mit kurz-, mittel- 
und langfristigen Zielen sowie Zuständigkeiten: 

 Digitale Teilhabe durch hochleistungsfähige Infrastrukturen sichern 
 Lernen und Digitalkompetenz für Brandenburgs Zukunft 
 Digitalen Wandel in Wirtschaft und Arbeit unterstützen 

https://collaborating.tuhh.de/itbh/hochschulentwicklung/webinhalte/tree/master/bundeslaender/bb/aussen/dokumente
https://www.hochschulkompass.de/hochschulen.html
https://digitalesbb.de/digitalstrategie-2018/
https://digitalesbb.de/
https://www.parlamentsdokumentation.brandenburg.de/parladoku/w6/drs/ab_5100/5185.pdf
https://www.parlamentsdokumentation.brandenburg.de/parladoku/w6/drs/ab_7300/7320.pdf
https://digitalesbb.de/der-weg-zur-digitalisierungsstrategie/
https://digitalesbb.de/der-weg-zur-digitalisierungsstrategie/
https://digitalesbb.de/digitalbeirat/
https://digitalesbb.de/onlineabstimmung-ergebnisse-2/
https://digitalesbb.de/digitalstrategie-2018/
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 Attraktives Leben in Brandenburg 
 Öffentliche Verwaltung modernisieren / Digitale Justiz 
 Verbraucherschutz und Datensicherheit auf höchstem Niveau 
 Demokratie stärken – Medien und Ehrenamt 

Im Handlungsfeld Lernen und Digitalkompetenz für Brandenburgs Zukunft werden 
folgende Ziele formuliert (S. 23): 

 Digitalkompetenz stärken und digitale Souveränität schaffen 
 Kinder und Jugendliche rechtzeitig für die digitale Lebenswelt fit machen 
 Bildungserfolge mithilfe digitaler Lehr- und Lernformate und innovativer Pä-

dagogik verstärken 
 Medienkompetenz als Basis für den beruflichen Werdegang und den privaten 

Alltag fördern 
 alle Bildungseinrichtungen auf den digitalen Wandel einstellen 
 Open Access an Bildungsinstitutionen verankern 
 Weiterbildung und lebenslanges Lernen stärken 
 Digitale Medien in der Aus-, Fort- und Weiterbildung nutzen 

Das Handlungsfeld beinhaltet auch die Rolle der Hochschulen. Es wird jedoch be-
tont, dass der Fokus auf verzahnten Modellen und Plattformen für digitale Bildung 
gelegt wird. Hochschulen werden außerdem im Handlungsfeld Digitalen Wandel in 
Wirtschaft und Arbeit unterstützen thematisiert, v.a. in der Zusammenarbeit von Wis-
senschaft und Wirtschaft. Es werden zusammenfassend folgende Ziele und Maß-
nahmen im Zusammenhang mit Hochschulen formuliert: 

 Erarbeitung einer Landes-Open-Access-Strategie 
 Einsatz digitaler Lehr- und Lernmethoden ausweiten durch gemeinsame Stra-

tegie 
 Entwicklung neuer Studiengänge (Data Engineering etc.) bzw. 25 Digitalisie-

rungsprofessuren mit Fokus auf Wissens- und Technologietransfer in Wirt-
schaft 

 Verstärkung der Zusammenarbeit zwischen Wirtschaft, Hochschulen und au-
ßeruniversitären Forschungseinrichtungen 

 Aufbau eines Bahntechnologie Campus Havelland (BTC Havelland) 

Die Landesstrategie soll auch über die Legislaturperiode hinaus fortgeschrieben und 
evaluiert werden. Dafür werden verschiedene Anforderungen in drei Bereichen for-
muliert, u.a.: 

 Steuerung  
o Fortführung der bisherigen Gremien (Arbeitsgruppe, Digitalkabinett, Di-

gitalbeirat) 
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o Einrichtung einer Stabsstelle in der Staatskanzlei zur Koordination 
o ressortübergreifende DigitalAgentur Brandenburg als Dienstleisterin 
o Austausch mit Berlin 

 Kommunikation  
o Regional- und Landeskonferenzen 
o Formate für Bürgerbeteiligung 
o Netzwerkformate 
o Internetplattformen (Fokus Startups) 
o Transferaktivitäten (Gründung, Kommunikations- und Anwendungsas-

pekt von Projekten) 
o interaktive Landkarte auf digitalesbb.de zur Vorstellung von digitalen 

Projekten und deren Entwicklung 

2 Landesweite Hochschulstrategien in den Leistungsbereichen 
Forschung und Lehre  

Es existiert aktuell keine separate allgemeine Landesstrategie im Bereich Forschung 
oder Lehre an den Hochschulen neben der Hochschulentwicklungsplanung. Im Be-
reich Forschung weist Brandenburg jedoch die Gemeinsame Innovationsstrategie 
der Länder Berlin und Brandenburg (Quelle) vor, die Ende Januar 2019 veröffentlicht 
wurde. Darüber hinaus findet sich in Bezug auf Wissens- und Technologietransfer 
die Transferstrategie Brandenburg – Verbesserung der Zusammenarbeit von Wis-
senschaft mit Wirtschaft, Politik und Zivilgesellschaft (Quelle), die vom Ministerium 
für Wissenschaft, Forschung und Kultur 2017 veröffentlicht wurde. Wissens- und 
Technologietransfer im Bereich der Hochschulen ist gesetzlich verankert. 

2.1 Forschung  

Es existiert aktuell keine separate allgemeine Landesstrategie im Bereich Forschung. 
In der Zukunftsstrategie Digitales Brandenburg (Quelle) sind v.a. folgende Maßnah-
men aus dem Bereich Digitalisierung in der Wissenschaft (S. 64) und Arbeit 4.0 (S. 70 
ff.) der Forschung zuzuordnen: 

 Erarbeitung einer Landes-Open-Access-Strategie  
o Öffnung des Zugangs zu Forschungsergebnissen und Publikationen 

 Entwicklung neuer Studiengänge (Data Engineering etc.) bzw. 25 Digitalisie-
rungsprofessuren mit Fokus auf Wissens- und Technologietransfer in Wirt-
schaft  

o interdisziplinäre Forschung und Transfer in Wirtschaft (nach dem Mo-
dell des Einstein Center Digital Future) 

 Verstärkung der Zusammenarbeit zwischen Wirtschaft, Hochschulen und au-
ßeruniversitären Forschungseinrichtungen  

file:///C:/itbh/tnt/hochschulentwicklung/webinhalte/development/www.digitalesbb.de
https://digital.zlb.de/viewer/metadata/15516770/1/
https://www.europa-uni.de/de/struktur/unileitung/projekte/gruendung-transfer/Transferstrategie_Brandenburg.pdf
https://digitalesbb.de/digitalstrategie-2018/
https://www.digital-future.berlin/
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o Nutzung der Hochschultransferstellen, Clustermanagements und Kom-
petenzzentren 

 Aufbau eines BahnTechnologie Campus Havelland (BTC Havelland)  
o Bahn-Technologie-Campus am Rangierbahnhof Wustermark inkl. Wis-

senschafts- und Forschungs-Campus (Bewerbung von Berlin und Bran-
denburg) 

Zudem hat Brandenburg seit 2011 eine Gemeinsame Innovationsstrategie der Länder 
Berlin und Brandenburg (Quelle). Diese wurde, wie in der Zukunftsstrategie Digitales 
Brandenburg (Quelle) angekündigt, überarbeitet und Ende Januar 2019 als Gemein-
same Innovationsstrategie der Länder Berlin und Brandenburg (innoBB 2025) 
(Quelle) veröffentlicht. 

Die fünf Cluster von 2011 bleiben bestehen: 

 Gesundheitswirtschaft 
 Energietechnik 
 Verkehr, Mobilität und Logistik 
 Informations- und Kommunikationstechnologie, Medien und Kreativwirtschaft 
 Optik und Photonik 

Das Thema Digitalisierung wurde als Querschnittsthema in die Clusterstrategie mit 
dem Ziel der Vernetzung und des Transfers aufgenommen. In diesem Zusammen-
hang werden folgende zusätzlichen Themenfelder beschrieben: 

 Reallabore und Testfelder zur schnelleren Erprobung und Weiterentwicklung 
 Einbindung von Bildungseinrichtungen zur Bedarfsanalyse und Angebotsent-

wicklung aufgrund durch Digitalisierung veränderter Anforderungen (z.B. du-
ale Studiengänge und Weiterbildungsformate) 

 Stärkung von Startups und Gründungen im Bereich digitaler Technologien, 
Produkte und Dienstleistungen 

2.1.1 Wissens- und Technologietransfer 

Nach § 3 Abs. 1 BbgHG ist Wissens- und Technologietransfer eine der Aufgaben von 
Hochschulen: 

"Sie betreiben Wissens- und Technologietransfer zur Umsetzung und Nutzung ihrer 
Forschungs- und Entwicklungsergebnisse in der Praxis und wirken untereinander 
und mit anderen Wissenschaftseinrichtungen sowie der Wirtschaft zusammen. Die 
Fachhochschulen erfüllen ihre Aufgaben nach den Sätzen 1 und 2 insbesondere 
durch anwendungsbezogene Lehre und entsprechende Forschung." 

https://digital.zlb.de/viewer/metadata/15516770/1/
https://digitalesbb.de/digitalstrategie-2018/
http://innobb.de/de/innobb-zwei-laender-eine-strategie
https://bravors.brandenburg.de/gesetze/bbghg
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Diese Aufgabe wird auch in der Zukunftsstrategie Digitales Brandenburg (Quelle) 
thematisiert. In der Gemeinsamen Innovationsstrategie der Länder Berlin und Bran-
denburg (innoBB 2025) (Quelle) von 2019 wird Wissens- und Technologietransfer im 
Gegensatz zu der Gemeinsamen Innovationsstrategie der Länder Berlin und Bran-
denburg (innoBB) 2011 (Quelle) kein eigenes Kapitel gewidmet. 

Seit 2017 hat Brandenburg eine separate Transferstrategie Brandenburg – Verbesse-
rung der Zusammenarbeit von Wissenschaft mit Wirtschaft, Politik und Zivilgesell-
schaft (Quelle), die vom Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur veröf-
fentlicht wurde. Sie findet sich auch auf der Webseite des Ministeriums für Wissen-
schaft, Forschung und Kultur. Sie stellt eine Ergänzung zur Innovationsstrategie dar 
und beschreibt neben aktuellen Aktivitäten der Hochschulen im Bereich Wissens- 
und Technologietransfer folgende Ziele, um die Wissenschaftseinrichtungen (Hoch-
schulen und außeruniversitäre Forschungseinrichtungen) stärker für die regionale 
Entwicklung zu nutzen (S. 8): 

 Kultur des Transfers und der Wissensvermittlung in den Wissenschaftsein-
richtungen stärken 

 Leistungen der Wissenschaftseinrichtungen insbesondere für die regionale 
Entwicklung – in Wirtschaft, Politik und Zivilgesellschaft – steigern 

 Rahmenbedingungen für den Transfer optimieren 

Zudem werden drei Handlungsfelder benannt, in denen Maßnahmen festgelegt 
werden: 

1. Strukturen für den Transfer optimieren 
2. Transparenz, Zusammenarbeit und Kommunikation verbessern 
3. Gestaltung der Förderlandschaft für Transfer anpassen und optimieren 

Stand: 04.02.2019 

2.1.2 Open Access 

Es gibt aktuell keine separate Open Access-Strategie in Brandenburg. Die Entwick-
lung wird jedoch in der Zukunftsstrategie Digitales Brandenburg (Quelle) angekün-
digt. 

2.2 Lehre  

Es existiert aktuell keine separate allgemeine Landesstrategie im Bereich Lehre ne-
ben der Hochschulentwicklungsplanung. In der Zukunftsstrategie Digitales Branden-
burg (Quelle) wird die Entwicklung einer Strategie für die Digitalisierung in der Lehre 

https://digitalesbb.de/digitalstrategie-2018/
http://innobb.de/de/innobb-zwei-laender-eine-strategie
https://digital.zlb.de/viewer/metadata/15516770/1/
https://www.europa-uni.de/de/struktur/unileitung/projekte/gruendung-transfer/Transferstrategie_Brandenburg.pdf
https://mwfk.brandenburg.de/mwfk/de/
https://mwfk.brandenburg.de/mwfk/de/
https://digitalesbb.de/digitalstrategie-2018/
https://digitalesbb.de/digitalstrategie-2018/
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angekündigt. Des Weiteren sind folgende Maßnahmen sind der Hochschullehre zu-
zuordnen: 

 Einsatz digitaler Lehr- und Lernmethoden ausweiten durch gemeinsame Stra-
tegie  

o Stärkung der Zusammenarbeit bereits vorhandener Netzwerke 
 Entwicklung neuer Studiengänge (Data Engineering etc.) bzw. 25 Digitalisie-

rungsprofessuren mit Fokus auf Wissens- und Technologietransfer in Wirt-
schaft  

o Interdisziplinäre Forschung und Transfer in Wirtschaft (nach dem Mo-
dell des Einstein Center Digital Future) 

2.3 Hochschulverbünde in den Bereichen Digitalisierung und Lehre 

In Brandenburg gibt es aktuell keinen Hochschulverbund zur Digitalisierung, an dem 
alle acht öffentlich-rechtlichen Hochschulen beteiligt sind. Seit 2011 gibt es aller-
dings das informelle und selbstorganisierte E-Learning Netzwerk Brandenburg 
(eBB). Darüber hinaus gibt es das Netzwerk Studienqualität Brandenburg (sqb). 
Die Beschreibung der Hochschulverbünde wurde im Rahmen des bis April 2020 ver-
längerten Forschungsprojektes BRIDGING erstellt. Bei e-teaching.org findet man 
ebenfalls eine Beschreibung zum eBB. 

2.3.1 Hochschulverbund im Bereich Digitalisierung  

In Brandenburg gibt es aktuell keinen Hochschulverbund zur Digitalisierung, an dem 
alle acht öffentlich-rechtlichen Hochschulen beteiligt sind. Seit 2011 gibt es jedoch 
das informelle und selbstorganisierte E-Learning Netzwerk Brandenburg (eBB), das 
zunächst aus drei Brandenburger Hochschulen bestand und seitdem wächst. In dem 
Netzwerk arbeiten E-Learning- und E-Teaching-Ansprechpartner_innen von nun 
sechs Hochschulen zusammen. Neben einer Veranstaltungsreihe rund um das 
Thema E-Learning bietet das eBB auch die Möglichkeit zur Beratung und Weiterbil-
dung in den Bereichen E-Learning und Mediendidaktik. 
Ziel des eBB ist der Austausch über aktuelle Themen, Aktivitäten und Erfahrungen in 
der Digitalisierung der Lehre, die Identifizierung bevorstehender mediendidaktischer 
Herausforderungen und das Ausarbeiten entsprechender Lösungen. Das Netzwerk, 
das nicht auf einer zentralen Initiative beruht und ohne finanzielle Förderung arbeitet, 
versteht sich als "Zusammenhang, der aus dem Bedarf nach Vernetzung und Aus-
tausch entstanden ist" (Quelle). 
Als "konkrete Zielsetzungen" für die kommenden Jahre benennt das eBB: 

 Die Weiterführung der Veranstaltungsreihe "Forum eLearning" im halbjährigen 
Rhythmus, wobei eine breitere Beteiligung von Lehrenden und E-Learning-
Einrichtungen aus Brandenburg angestrebt wird 

https://www.digital-future.berlin/
https://bridging.rz.tuhh.de/
https://www.e-teaching.org/projekt/politik/laenderzentren/e-learning-netzwerk-brandenburg-ebb/index_html
https://www.th-wildau.de/hochschule/zentrale-einrichtungen/zentrum-fuer-qualitaetsentwicklung/hochschuldidaktik/e-learning-netzwerk-brandenburg-ebb/
https://www.th-wildau.de/hochschule/zentrale-einrichtungen/zentrum-fuer-qualitaetsentwicklung/hochschuldidaktik/e-learning-netzwerk-brandenburg-ebb/
https://www.th-wildau.de/hochschule/zentrale-einrichtungen/zentrum-fuer-qualitaetsentwicklung/hochschuldidaktik/e-learning-netzwerk-brandenburg-ebb/
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 Die Weiterführung der E-Learning-Berater_innen bzw. E-Learning-Tutor_in-
nen-Qualifizierung (Quelle) in voraussichtlich modifizierter Form 

 Die Weiterentwicklung des Weiterbildungskonzepts für Hochschullehrende 
im Bereich E-Learning 

 Das Ausloten von Kooperationsmöglichkeiten für Themen, in denen sich eine 
hochschulübergreifende Zusammenarbeit anbietet. Diese könnte 
beispielsweise in folgenden Bereichen stattfinden:  

o E-Assessment / Prüfungsordnungen 
o Urheberrecht / Medienrecht, Urheberrecht, Rahmenvertrag, landes-

weite Clearing-Stelle 
o Deputat-Regelung 

 Ein engerer inhaltlicher Austausch zwischen themengleichen oder themenna-
hen Projekten und Initiativen aus den Hochschulen. Dies könnte bspw. in fol-
genden Bereichen stattfinden:  

o Digitalisierungsstrategien der Lehre 
o Evaluation, interne Qualitätssicherung für E-Learning Angebote 
o OER 
o Learning Analytics 
o Online-Selfassessment 
o Archivierung digitaler Prüfungsleistung 

Die Mitgliedshochschulen des eBB sind im Jahr 2018: 

 FH Potsdam 
 Universität Potsdam 
 TH Wildau 
 BTU Cottbus - Senftenberg 
 Europa-Universität Viadrina 
 HNE Eberswalde 

Das eBB hält regelmäßige Netzwerktreffen ab, auf denen anstehende Themen und 
Aufgaben der einzelnen Hochschulen besprochen werden. Es geht dabei um strate-
gische Fragestellungen, die eine übergreifende Bedeutung haben, aber auch um 
konkrete Fragen wie zur Veranstaltungsorganisation des "Forum eLearning" oder der 
Teilnahme an Tagungen. Zum Angebot des eBB zählt neben der erwähnten Veran-
staltungsreihe Forum eLearning auch die hochschulübergreifende Qualifizierung 
studentischer E-Learning-Berater_innen bzw. E-Learning-Tutor_innen. 

Forum eLearning 
Das zwei Mal im Jahr stattfindende Forum eLearning stellt eine Plattform dar, die der 
Information und dem Austausch über die Nutzung digitaler Medien in der Lehre 
dient. Die Veranstaltungen bieten in der Regel einen Expert_innenvortrag sowie eine 

https://www.th-wildau.de/hochschule/zentrale-einrichtungen/zentrum-fuer-qualitaetsentwicklung/hochschuldidaktik/e-learning-netzwerk-brandenburg-ebb/
https://www.uni-potsdam.de/zfq/zentrum-fuer-qualitaetsentwicklung-in-lehre-und-studium-zfq/lehre-und-medien/ueber-uns/netzwerke.html
https://www.th-wildau.de/hochschule/zentrale-einrichtungen/zentrum-fuer-qualitaetsentwicklung/hochschuldidaktik/e-learning-netzwerk-brandenburg-ebb/forum-elearning/
https://www.th-wildau.de/index.php?id=24163
https://www.th-wildau.de/index.php?id=24163
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anschließende Diskussion. Das "Forum eLearning" wurde initiiert von dem E-Learn-
ing-Team der Fachhochschule Potsdam, dem Bereich Lehre und Medien des Zent-
rums für Qualitätsentwicklung in Lehre und Studium der Universität Potsdam und 
dem Bereich Service Lernen und Lehren "SeL²" des Zentrums für Qualitätsentwick-
lung an der TH Wildau. 

Hochschulübergreifende Qualifizierung studentischer E-Learning-Berater_innen 
bzw. E-Learning-Tutor_innen 
Die Mitgliedshochschulen Fachhochschule Potsdam, Technische Hochschule 
Wildau, Europa-Universität Viadrina und die Brandenburgische Technische Universi-
tät Cottbus-Senftenberg bilden seit 2013 gemeinsam studentische E-Learning Bera-
ter_innen bzw. E-Learning-Tutor_innen aus und nutzen dabei das Blended-Learning-
Format. Diese studentischen Mitarbeiter_innen bieten dann den Lehrenden der eige-
nen Hochschule technische und mediendidaktische Unterstützung, wenn es um die 
konkrete Anwendung digitaler Medien in ihrer Lehre geht. In der sechswöchigen 
Weiterbildung werden Grundlagen im Bereich E-Learning gegeben, sodass die Teil-
nehmenden dazu befähigt werden, digitale Medien zur Gestaltung moderner Lehr-
veranstaltungen angemessen zu nutzen. Mit dem Kennenlernen ihrer Rolle als stu-
dentische_r E-Learning Berater_in bzw. Tutor_in werden sie für Beratungsprozesse 
und -situationen sensibilisiert. 

Stand: 16.05.2019 

2.3.2 Hochschulverbund im Bereich Lehre 

Das Netzwerk Studienqualität Brandenburg (sqb) wurde als Projekt im Jahr 2008 ins 
Leben gerufen und bietet Weiterbildung und Beratung im hochschuldidaktischen 
Bereich an. 2013 wurde das Netzwerk sqb als gemeinsame wissenschaftliche Ein-
richtung nach dem BbgHG mit einer Geschäftsstelle an der Universität Potsdam ein-
gerichtet. Das Ziel des Verbundes ist die Qualitätsentwicklung der Lehre gemäß der 
verschiedenen Hochschulprofile. 

Das Angebot richtet sich an Lehrende aus acht brandenburgischen Hochschulen 
und der assoziierten Netzwerkhochschule und umfasst 

 Workshops, wovon sich einige konkret an spezifische Zielgruppen wie z.B. 
Professor_innen und Neuberufene oder Lehrende in der wissenschaftlichen 
Weiterbildung richten 

 Beratungen (teils als Inhouse-Veranstaltungen)  
o zum Thema Weiterbildung und Entwicklung der Lehr- und Studienqua-

lität oder 
o in Form einer individuellen Lehrhospitation 

 das Zertifikatsprogramm "Hochschullehre Brandenburg". 

https://www.uni-potsdam.de/de/zfq/lehre-und-medien.html
https://www.uni-potsdam.de/de/zfq/lehre-und-medien.html
https://www.th-wildau.de/hochschule/zentrale-einrichtungen/zentrum-fuer-qualitaetsentwicklung/e-learning/
https://www.th-wildau.de/hochschule/zentrale-einrichtungen/zentrum-fuer-qualitaetsentwicklung/e-learning/
https://www.faszination-lehre.de/
https://bravors.brandenburg.de/gesetze/bbghg
https://www.faszination-lehre.de/info/angebote/
https://www.faszination-lehre.de/info/ueber-uns/netzwerk/
https://www.faszination-lehre.de/info/ueber-uns/netzwerk/
https://www.faszination-lehre.de/info/zertifikat/
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Das Netzwerk sqb stellt zudem einige hochschuldidaktische Materialien online zur 
Verfügung, wie z.B.: 

 Leitfäden mit Hinweisen zur Bearbeitung eines hochschuldidaktischen The-
mas oder 

 Veröffentlichungen mit theoretische Reflexionen solcher Themen. 

Das Netzwerk führt ebenfalls Drittmittelprojekte zu den Schwerpunkten Heterogeni-
tät in der Lehre, Programmentwicklung und Studiengangsentwicklung durch. 

Das Netzwerk sqb setzt sich zusammen aus drei Gremien: 

 einem Trägerkreis (bestehend aus Präsident_innen der Hochschulen und einer 
Vertretung des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kultur), 

 einem Vorstand (bestehend aus zwei Vizepräsident_innen für Studium und 
Lehre) und 

 einem Beirat, der die hochschuldidaktische Arbeit des Netzwerk sqb auf wis-
senschaftlicher Basis berät. 

Über Koordinator_innen an den Hochschulen wird das hochschuldidaktische Ange-
bot des Netzwerks sqb umgesetzt. 

Stand: 01.10.2019 

3 Hochschulentwicklungsplanung  

Es gibt eine hochschulübergreifende Hochschulentwicklungsplanung in Form einer 
landesweiten Hochschulentwicklungsplanung, nämlich der Hochschulentwicklungs-
planung des Landes Brandenburg bis 2025 (Quelle) von 2013, und eine hochschul-
spezifische Hochschulentwicklungsplanung in Form von Hochschulverträgen sowie 
Struktur- und Entwicklungsplänen. 

3.1 Hochschulübergreifende Hochschulentwicklungsplanung 

Für die Hochschulentwicklungsplanung des Landes Brandenburg bis 2025 (Quelle) 
von 2013 wurden mehrere Gutachten in Auftrag gegeben oder genutzt, vor allem der 
Bericht der Hochschulstrukturkommission (Quelle) von 2012. Neben den finanziellen 
bzw. aktuellen Entwicklungen werden in der Hochschulentwicklungsplanung wis-
senschaftspolitische Erwartungen und Ziele formuliert und Vorschläge für die indivi-
duellen Hochschulentwicklungsperspektiven gemacht. Die Erwartungen an die Rolle 
der Hochschulen können in folgenden Stichworten zusammengefasst werden: 

 Demokratische Bildung 

https://www.faszination-lehre.de/info/handreichungen/leitfaeden/
https://www.faszination-lehre.de/info/projekte/
https://www.faszination-lehre.de/info/ueber-uns/gremien/
https://www.faszination-lehre.de/info/ueber-uns/koordinator-innen/
https://mwfk.brandenburg.de/sixcms/media.php/9/Hochschulentwicklungsplan.pdf
https://mwfk.brandenburg.de/sixcms/media.php/9/Hochschulentwicklungsplan.pdf
https://mwfk.brandenburg.de/sixcms/detail.php/555458
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 Aus- und Weiterbildung von Fachkräften 
 Wissens- und Technologietransfer 
 Wirtschaft und Innovation 
 Demografischer Wandel 

Es werden zehn Handlungsfelder und Zielsetzungen beschrieben, u.a.: 

 Komplementäre Spezialisierung  
o Schärfung der Hochschulprofile 
o Synergiebildung der Hochschulen in Forschung und Lehre 

 Studienplatzkapazitäten  
o Verstetigung der Plätze aus dem Studienplatzerweiterungsprogramms 

 Personalkapazitäten  
o Lockerung der Stellenplanbindung 

 Wissenschaftliche Weiterbildung  
o bedarfsorientierter Ausbau und Systematisierung der Weiterbildungs-

angeboten 
o Weiterführung der Career Service Center 

 Durchlässigkeit  
o Fokus auf soziale Durchlässigkeit und Übergang berufliche-akademi-

sche Bildung 
 Wissenschaftlicher Nachwuchs  

o Ausbau der Graduiertenschulen 
o Aufbau von kooperativen Promotionen 

 Chancengerechtigkeit und familienfreundliche Hochschule  
o Geschlechtergerechtigkeit in Karriere 
o Inklusion in Studium 
o Ausbau des Diversity Managements inkl. Strategien zum Umgang mit 

Heterogenität von Studierenden als Teil der Struktur- und Entwick-
lungsplanung 

 Qualität der Lehre  
o Weiterentwicklung der Qualitätssicherung 
o Regelmäßigkeit des hochschulübergreifenden Austauschs auf Ebene 

der Fächer 
o Schaffung von Leistungsanreizen im Bereich Lehre 
o Weiterentwicklung der Mentor_innensysteme und Tutor_innenausbil-

dung 
o Ausbau der hochschuldidaktischen Angebote im Netzwerk Studienqua-

lität Brandenburg (sqb)  
o Vergabe eines Lehrpreises durch das Land 

 Internationalisierung  
o Spezifizierung der Internationalisierungsstrategien durch Erfolgskrite-

rien der Mobilität 

https://www.faszination-lehre.de/
https://www.faszination-lehre.de/
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o Steigerung der Auslandsmobilität von Studierenden 
o Anerkennung von im Ausland erbrachten Studienleistungen 
o Ausbau der Maßnahmen zur Anwerbung und Betreuung internationaler 

Studierender und Wissenschaftler_innen 
 Hochschulsteuerung  

o Stärkung der Planungssicherheit für Hochschulen durch Rahmenver-
einbarung ab 2014 

Digitale Hochschullehre ist kein Thema in der Hochschulentwicklungsplanung. Digi-
talisierung wird nur stichwortartig im Zusammenhang mit spezifischen Studiengän-
gen erwähnt. 

3.2 Hochschulspezifische Hochschulentwicklungsplanung 

In der Hochschulentwicklungsplanung des Landes Brandenburg bis 2025 (Quelle) 
von 2013 wird angekündigt, dass die Landesregierung ab 2014 Rahmenvereinbarun-
gen zu finanziellen Grundlagen mit den Hochschulen schließt. Diese Rahmenverein-
barung ist integriert in individuelle Hochschulverträge (S. 44). 

Hochschulverträge 

Alle Hochschulverträge 2014-2018 mit den 8 öffentlichen staatlichen Hochschulen 
können auf der Webseite des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kultur 
eingesehen werden. In der Präambel wird darauf verwiesen, dass der Hochschulver-
trag individuelle Entwicklungsziele beinhaltet, die in individuellen Struktur- und Ent-
wicklungsplänen konkretisiert werden sollen. Die Hochschulverträge beinhalten je-
doch auch zahlreiche hochschulübergreifende Festlegungen. Alle Hochschulver-
träge folgen derselben Struktur, die v.a. durch die übergreifende Zielsetzung des 
Ausbaus von Kooperationen geprägt ist: 

 Finanzielle Rahmenbedingungen, insbesondere Leistungen des Landes (inklu-
sive Hochschulpakt 2020) 

 Ausstattung der Hochschulen, Baumaßnahmen 
 Hochschulübergreifende Festlegungen  

o Komplementäre fachliche Profilierung und Kooperation 
o Wissenschaftliche und künstlerische Weiterbildung 
o Wissenschaftlicher Nachwuchs 
o Lehre und Studium 
o Forschung, Innovation und Wissenstransfer 
o Qualitätssicherung 
o Kooperation im Verwaltungsbereich 

 Hochschulspezifische Festlegungen  
o Entwicklungsperspektive 

https://mwfk.brandenburg.de/sixcms/media.php/9/Hochschulentwicklungsplan.pdf
https://mwfk.brandenburg.de/mwfk/de/wissenschaft/rechtliche-grundlagen-zentrale-dokumente/
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o Studium und Lehre 
o Wissenschaftliche und künstlerische Weiterbildung 
o Studierendengewinnung und –vorbereitung 
o Forschung 
o Wissens- und Technologietransfer 
o Internationalisierung 
o Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses 
o Chancengleichheit, familiengerechte Hochschule 
o Evaluierung und Qualitätssicherung; effiziente Budgetsteuerung 

Die hochschulübergreifenden Festlegungen beinhalten folgende inhaltlichen Ziel-
setzungen: 

 Komplementäre fachliche Profilierung und Kooperation  
o Intensivierung der Abstimmung und Kooperation in Forschung und 

Lehre insbesondere in Mehrfachangeboten Wirtschaftswissenschaften, 
Ingenieurwissenschaften, Informatik und Rechtswissenschaften 

o Prüfung der Institutionalisierung solcher Kooperationen (in Form von 
Lehr- und Forschungskonzepten, Fakultätentagen, Kooperationsplatt-
formen ) 

o Umsetzung mindestens eines der hochschulübergreifenden Vorhaben 
(Studium lohnt!, Netzwerk Studienqualität Brandenburg, Patentierungs-
hilfen, BIEM Gründungs- und Innovationsförderung, Zentrum für Medi-
enwissenschaften) 

 Wissenschaftliche und künstlerische Weiterbildung  
o Entwicklung hochschulspezifischer Weiterbildungskonzepte unter Be-

rücksichtigung der Arbeitsmarktbedarfe 
o Entwicklung eines landesweiten Konzepts 

 Wissenschaftlicher Nachwuchs  
o Kooperationen auch unter Einbindung der außeruniversitären For-

schungsinstitute 
o gleichberechtigter Zugang zu Graduiertenschulen 
o Angebotsentwicklung im Post-Doc-Bereich v.a. in Hinblick auf nicht-

wissenschaftliche Karrieren 
 Lehre und Studium  

o Beratung aller weiterführenden Schulen 
o Förderung der Durchlässigkeit (v.a. berufliche-akademische Bildung 

und innerhalb des akademischen Systems) 
o Umsetzung einer strukturierten Studieneingangsphase in allen Fächern 
o Ausbau des Diversity-Managements (v.a. hinsichtlich ausländischer Stu-

dierender) 
o Prüfung der Betreuungsrelationen, Studierbarkeit, Berufsbefähigung 

und Arbeitsmarktrelevanz der Studienangebote 

https://www.uni-potsdam.de/netzwerk-studienorientierung/
https://www.faszination-lehre.de/
http://www.zem-brandenburg.de/
http://www.zem-brandenburg.de/
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o Überprüfung der Einführung neuer Lehr- und Lernformen (Teilzeitstu-
dium, E-Learning, duales Studium) 

o Einbeziehung der außeruniversitären Forschungseinrichtungen 
o Ausbau des hochschulübergreifenden Austausches auf Fachebene und 

nicht nur Hochschulleitungsebene 
o Weiterentwicklung des Netzwerks Studienqualität Brandenburg (sqb) 

(mit besonderem Fokus auf Angebote für dauerhaft Berufene) 
o Erarbeitung eines Qualitätsmonitorings (z.B. Studienerfolg und -ab-

bruch) 
 Forschung, Innovation und Wissenstransfer  

o Ausbau der Kooperationen mit Hochschulen und außeruniversitären 
Forschungseinrichtungen 

o Schaffung (inter)disziplinärer sowie hochschulinterner und -übergrei-
fender Forschungsverbünde 

o Einwerbung von Drittmitteln 
o Ausbau der Zusammenarbeit mit (regionalen) Unternehmen 
o Ausbau der Gründungsberatung 
o Transfer von Beispielen guter Praxis in Gründungs- und Innovationsför-

derung auf alle Hochschulen 
 Qualitätssicherung  

o Entwicklung eines Qualitätssicherungssystems mit dem MWFK 
o Entwicklung eines einheitlichen Berichtssystems 

 Kooperationen im Verwaltungsbereich  
o Teilnahme an Serviceverfahren der Stiftung für Hochschulzulassung bei 

zulassungsbeschränkten grundständigen Studiengängen (außer Studi-
engänge mit künstlerischer Eignungsprüfung) 

o Erneuerung des Campus-Managementsystems 

Digitale Lehre bzw. E-Learning wird in den hochschulübergreifenden Festlegungen 
unter Studium und Lehre in Hinblick auf die Einführung neuer Lehr- und Lernformen 
neben Teilzeit- und dualem Studium genannt. Eine Erläuterung erfolgt nicht. In den 
hochschulspezifischen Festlegungen benennen einige Hochschulen Online- oder E-
Learning-Angebote als Ziele unter Studium und Lehre. So will die Hochschule für 
nachhaltige Entwicklung Eberswalde laut Hochschulvertrag (Quelle) E-Learning-
Strukturen ausbauen und "in einer Informationsplattform vorhandene Lernräume er-
weitern und integrieren" (S. 14). 

Struktur- und Entwicklungspläne 

Nach § 3 BbgHG erstellen die Hochschulen Struktur- und Entwicklungspläne und 
"sind dabei an staatliche Zielsetzungen der Hochschulentwicklung gebunden, die 
das für die Hochschulen zuständige Mitglied der Landesregierung nach Anhörung 

https://mwfk.brandenburg.de/sixcms/detail.php/504116
https://bravors.brandenburg.de/gesetze/bbghg
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der Hochschulen zur Sicherung eines angemessenen Angebots an Hochschulleis-
tungen vorgibt." Dabei sollen sie "ein fachlich ausreichendes und regional ausgewo-
genes Angebot in Forschung und Lehre sicherstellen." 

Einige Hochschulen haben ihre Struktur- und Entwicklungspläne auf ihren Websei-
ten veröffentlicht. Sie unterscheiden sich sowohl hinsichtlich der Struktur als auch 
des Umfangs und der Zielsetzungen. 

Im Bereich Digitalisierung legt die Fachhochschule Potsdam in ihrem Struktur- und 
Entwicklungsplan (Quelle) beispielsweise den Fokus auf die Initiative Brandenburg 
Digital, die sich der Digitalisierung von Kulturgütern widmet. Die 2013 neu gegrün-
dete Brandenburgische Technische Universität Cottbus - Senftenberg integriert in 
ihren Hochschulentwicklungsplan 2015-2020 (Quelle) eine Digitalisierungsstrategie 
für Lehre, Forschung und Verwaltung. 

Sofern im Text nicht anders vermerkt, ist der Stand dieses Dokuments der 
04.02.2019. 

  

https://www.fh-potsdam.de/fileadmin/user_dateien/1_informieren/D_Profil/StEP2020.pdf
https://www.fh-potsdam.de/brandenburg-digital/
https://www.fh-potsdam.de/brandenburg-digital/
https://www-docs.b-tu.de/presse/public/BTU_Hochschulentwicklungsplan_2015-2020.pdf
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Bremen 
Alle PDF-Dokumente, auf die im Folgenden Bezug genommen wird, sind hier gesi-
chert. Alle erwähnten Links wurden – sofern im Text nicht anders vermerkt – zuletzt  
am 15.01.2019 abgerufen. 

Laut Hochschulkompass gibt es in Bremen aktuell 7 öffentlich-rechtliche (5), staat-
lich anerkannte kirchliche (0) und staatlich anerkannte private (2) Hochschulen. 

1 Landesstrategie  

Aktuell liegt keine ressortübergreifende formulierte Landesstrategie zur Digitalisie-
rung vor. Einzelne Ressorts haben jedoch eine Digitalisierungsstrategie veröffent-
licht. Als ressortübergreifende Strategie ist das Dokument Zukunft Bremen 2035 
(Quelle) von 2018 zu betrachten, das den Rahmen für die Struktur- und Landesent-
wicklungspolitik des Landes darstellt. 

Die Senator_innen, die in ihren Ressorts eine Digitalisierungsstrategie formuliert ha-
ben, sind: 

 Der Senator für Wirtschaft, Arbeit und Häfen: Land Bremen 4.0. Standort der 
digitalen Kompetenzen (Quelle), 2017 
Hochschulen werden hier als "Keimzelle" (S. 28) für die Entwicklungen in In-
dustrie 4.0, Robotik oder künstlicher Intelligenz benannt und vor allem im Be-
reich Forschung und Entwicklung thematisiert, in dem ein F&E-Zentrum (Eco-
MaT), ein Virtual Product House und eine Transferplattform für KMU entwi-
ckelt werden sollen. 

 Die Senatorin für Kinder und Bildung: Bremer Strategie: Digitalisierung in der 
Schule, 2017 
Hochschulen bzw. Universitäten werden hier implizit über das Lehramtsstudi-
ums angesprochen. 

 Die Senatorin für Finanzen: Verwaltung 4.0 (Quelle), 2016; aktualisierte Fas-
sung Verwaltung 4.1, 2018 

Ressortübergreifend ist Zukunft Bremen 2035 (Quelle) als Landesstrategie bzw. Rah-
men für die Struktur- und Landesentwicklungspolitik zu verstehen. Das Dokument 
wurde 2018 von der Senatskanzlei Bremen veröffentlicht und stellt einen Bericht 
über den bisherigen und eine Diskussionsgrundlage für den weiteren Gestaltungs-
prozess dar. Für diesen wurde ein Zukunftsrat, bestehend aus 25 vom Senat benann-
ten Vertreter_ innen, gegründet und verschiedene Bremer Akteur_ innen sowie ex-
terne Fachexpert_innen einbezogen. Es werden acht Leitziele vorgestellt, die als 
Schwerpunkte "auf dem Weg zu einem dauerhaft leistungsfähigen, nachhaltigen 
und sozial gerechten Land Bremen" (S. 8) bearbeitet werden sollten. 

https://collaborating.tuhh.de/itbh/hochschulentwicklung/webinhalte/tree/master/bundeslaender/hb/aussen/dokumente
https://www.hochschulkompass.de/hochschulen.html
https://zukunft.bremen.de/zukunft-bremen/
https://www.digitalisierung-bremen.de/wp-content/uploads/2017/10/Standort_der_digitalen_Kompetenzen_web.pdf
https://zukunft.bremen.de/dokumente/dokument-verwaltung-4-0-e-government-und-digitalisierungsstrategie/
https://zukunft.bremen.de/zukunft-bremen/
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Leitziele 

1. Impulse für wachsende Städte – Passende Angebote schaffen 
2. Lernort und Integrationsmotor – Gute Rahmenbedingungen für Schulen und 

Hochschulen 
3. Wettbewerbsfähigkeit stärken – Flexibel, innovativ, digital 
4. Vom Lohn der Arbeit leben können – "Gute Arbeit" als Grundlage 
5. Innovative Umwelttechnologie und Kreislaufwirtschaft – Neues Denken 

braucht mehr Kooperation 
6. In Bestform – Steigerung der Attraktivität der Hochschulen 
7. Moderne Verwaltung und innovative Wirtschaft – Weniger Bürokratie, mehr 

Service, bessere Infrastruktur 
8. Mein Zuhause in Bremen und Bremerhaven – Gut und sicher wohnen 

Hochschulen werden vor allem unter 6. In Bestform – Steigerung der Attraktivität der 
Hochschulen thematisiert. Digitalisierung oder digitale Hochschullehre werden dabei 
nicht erwähnt. Im Anschluss an die Leitziele werden 13 Handlungsfelder dargestellt, 
die Ideen und Vorschläge aus Wirtschaft und Gesellschaft abbilden. 

Handlungsfelder 

1. Chancengerechtes Bildungssystem 
2. Exzellente Qualität in Studium und Ausbildung 
3. Aktive Arbeitsmarktpolitik 
4. Integration gemeinsam gestalten 
5. Gute und bezahlbare Wohnungen 
6. Lebenswerte Quartiere 
7. Lebendige Innenstädte 
8. Digitalisierung nutzen 
9. Attraktiver Wirtschaftsstandort 
10. Exzellente Wissenschaft 
11. Leistungsfähige Verkehrsinfrastruktur 
12. Zwei starke Standorte 
13. Nachhaltige Städte 

In zwei Handlungsfeldern werden Hochschulen thematisiert und Teilziele formuliert: 

 Exzellente Qualität in Studium und Ausbildung 
 Exzellente Wissenschaft 

Digitalisierung oder digitale Lehre werden nicht explizit in diesen Handlungsfeldern 
behandelt. 



 

 

 

60 
 

2 Landesweite Hochschulstrategien in den Leistungsbereichen 
Forschung und Lehre  

Es gibt keine separaten allgemeinen Landesstrategien zu Forschung oder Lehre ne-
ben der Hochschulentwicklungsplanung. Im Bereich Forschung ist jedoch auf die 
fünf Wissenschaftsschwerpunkte für Bremen bzw. das Innovationsprogramm 2020 
(Quelle) von 2015 zu verweisen. Wissen- und Technologietransfer sowie Open Ac-
cess werden auch in dem Wissenschaftsplan 2020 behandelt. 

2.1 Forschung  

Es liegt aktuell keine separate Landesstrategie zur Forschung neben der Hochschul-
entwicklungsplanung vor. Jedoch wurden fünf Wissenschaftsschwerpunkte für Bre-
men formuliert, die sich auch im Wissenschaftsplan 2020 (s.u. zur Hochschulent-
wicklungsplanung) wiederfinden: 

 Meereswissenschaften (inkl. Umweltwissenschaften) 
 Materialwissenschaften (inkl. Luft- und Raumfahrt) 
 Informations- und Kommunikationswissenschaften (inkl. Logistik und Robotik) 
 Sozialwissenschaften 
 Gesundheitswissenschaften 

Diese fünf Wissenschaftsschwerpunkte orientieren sich an den Wissenschafts-
schwerpunkten der Universität Bremen und den Innovationsclustern des Innovati-
onsprogramms 2020 (Quelle) von 2015. In der Landesstrategie Zukunft Bremen 2035 
(Quelle) wird v.a. in den Teilzielen unter Exzellente Wissenschaft Bezug auf For-
schung genommen und mit Maßnahmen unterlegt. Als Maßnahmen werden u.a. for-
muliert: 

 Schaffung neuer Professuren unter Berücksichtigung des Anteils von Profes-
sorinnen 

 Entwicklung neuer Studienangebote zur Personalentwicklung (inkl. weiterbil-
dend und berufsbegleitend) 

 Entwicklung an den regionalen Bedarfen orientierter Studienangebote 
 Ausbau des wissenschaftlichen Mittelbaus an den Fachhochschulen 
 Verbesserung von Karrierewegen für den wissenschaftlichen Nachwuchs 
 Gewährleistung von Chancen- und Geschlechtergerechtigkeit durch Gleich-

stellungskonzepte und Personalmanagement 
 Ausbau der Familienfreundlichkeit für Studierende und Beschäftigte 
 Vermittlung der Schlüsselkompetenzen Gender und Diversität an Lehrende 

und Studierende 
 Open Lab/Dynamisches Archiv der HfK 
 Stärkung der Forschungs- und Exzellenzcluster 

https://www.gesundheit.bremen.de/wissenschaft/wissenschaftsschwerpunkte-23836
https://zukunft.bremen.de/dokumente/dokument-innovationsprogramm-2020/
https://www.gesundheit.bremen.de/wissenschaft/wissenschaftsschwerpunkte-23836
https://www.gesundheit.bremen.de/wissenschaft/wissenschaftsschwerpunkte-23836
https://zukunft.bremen.de/dokumente/dokument-innovationsprogramm-2020/
https://zukunft.bremen.de/zukunft-bremen/
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 Ausbau Forschungskooperationen (siehe U Bremen Research Alliance) 
 Stärkung der Forschungsinfrastruktur 
 Ausbau und Stärkung der außeruniversitären Forschung 
 Verbesserung der Karrierewege für Promovierte 
 Verbesserung der Nachwuchsförderung außerhalb der Wissenschaft 
 Schaffung austauschförderlicher Studienangebote (z.B. gründungsorientierte 

Unterrichtsformen) 
 Berücksichtigung ethischer Themen 
 Stärkung der hochschul- und forschungseinrichtungsübergreifenden Zusam-

menarbeit 
 Weiterentwicklung kooperativer Promotionen 
 Kooperation von Wissenschaft und Wirtschaft in den Forschungs- und Trans-

ferschwerpunkten 
 Intensivierte Verzahnung von Innovationsund Industriepolitik und Schaffung 

von mehr Innovationen in den Materialwissenschaften 
 Förderung von aus der Wissenschaft initiierten Unternehmensgründungen 
 Stärkung des Technologie Transfer Zentrums (ttz) und Einrichtung weiterer 

wissenschaftlicher Institute 

Im Bereich Digitalisierung werden drei Maßnahmen benannt: 

 Entwicklung einer Landesvision zu "Digitalisierung in Lehre, Forschung und 
Verwaltung" 

 Stärkung von Digitalisierung als Querschnittsthema in den Studiengängen 
 Kooperation von Wissenschaft, Wirtschaft und Verwaltung im Bereich Digitali-

sierung 

2.1.1 Wissens- und Technologietransfer 

Es liegt aktuell keine separate Landesstrategie für Wissens- und Technologietrans-
fer vor. Nach § 4 Abs. 4 BremHG ist eine der Aufgaben der Hochschulen die Förde-
rung des Wissens- und Technologietransfers und des künstlerischen Transfers. Dies 
wird ergänzt mit der Möglichkeit der Gründung von oder Beteiligung an Einrichtun-
gen. 
In der Landesstrategie Zukunft Bremen 2035 (Quelle) wird die Förderung des Tech-
nologietransfers zwischen Hochschulen und Wirtschaft zudem unter Leitziel 6 the-
matisiert. 
Im Innovationsprogramm 2020 (Quelle) wird Technologie- und Wissenstransfer als 
Maßnahme der Innovationspolitik und im Wissenschaftsplan 2020 (Quelle) im Kapitel 
Transfer, Cluster, regionalökonomische Effekte beschrieben. 
Zudem gibt es an den Hochschulen Ansprechpartner_innen für Transfer. Einen zu-
sätzlichen Schwerpunkt bildet der Wissenschaftstransfer in die polizeiliche Praxis. 

https://www.uni-bremen.de/research-alliance/
https://www.transparenz.bremen.de/sixcms/detail.php?gsid=bremen2014_tp.c.74488.de&template=20_gp_ifg_meta_detail_d
https://zukunft.bremen.de/zukunft-bremen/
https://zukunft.bremen.de/dokumente/dokument-innovationsprogramm-2020/
https://zukunft.bremen.de/dokumente/dokument-wissenschaftsplan-2020-broschuere/
https://www.bremer-wissen.de/forschen/technologie-und-wissenstransfer/
https://www.bremer-wissen.de/forschen/technologie-und-wissenstransfer/wissenschaftstransfer-in-die-polizeiliche-praxis/
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2.1.2 Open Access 

Es existiert aktuell keine separate Open Access-Strategie in Bremen. Open Access 
ist kein Thema in der Landesstrategie, es wird jedoch im Wissenschaftsplan 2020 
(Quelle) als zentrale Entwicklungsaufgabe der Staats- und Universitätsbibliothek for-
muliert. 

2.2 Lehre  

Es gibt keine separate Landesstrategie für Lehre neben der Hochschulentwick-
lungsplanung. In der Landesstrategie Zukunft Bremen 2035 (Quelle) wird v.a. in den 
Teilzielen unter Exzellente Qualität in Studium und Ausbildung Bezug auf Lehre ge-
nommen und mit Maßnahmen unterlegt. Als Maßnahmen werden dabei u.a. formu-
liert: 

 Verabschiedung des Wissenschaftsplans 2025 
 Verbesserung der Grundausstattung (u.a. Stellenfinanzierung) 
 Steigerung der Studierendenzahl (insbesondere ausländische als auch beruf-

lich qualifizierte) 
 Ausbau englischsprachiger Studiengänge, die auch deutsche Sprachkennt-

nisse vermitteln 
 Entwicklung von Angeboten zur Studienvorbereitung/-orientierung 
 Entwicklung zusätzlicher innovativer Lehr- und Lernkonzepte (z.B. Coaching, 

forschendes Lernen) 
 Ausweitung berufsbegleitender Studienangebote 
 Ausweitung dualer Studiengänge an Fachhochschulen unter Einbeziehung 

der Unternehmen 
 Erhöhung der Durchlässigkeit zwischen beruflicher und akademischer Bildung 

(inkl. Anrechnungskriterien) 
 Vernetzung mit Zivilgesellschaft und der Wirtschaft 
 Weiterentwicklung der Nachwuchsförderung 
 Schaffung neuer Studienprogramme (innovative und analog zu den Wirt-

schaftsclustern) 
 Schaffung guter Rahmenbedingungen für Start-ups 
 bedarfsorientierte Weiterentwicklung der Lehrerbildung 
 Erhaltung des Qualitätsmanagements und Weiterentwicklung in Verbünden 
 Flexibilisierung des Studiums durch innovative Lernformen (Angebot in Stu-

dium und Weiterbildung) 
 Unterstützungsrelevante Erhebung der sozioökonomischen Hintergründe von 

Studierenden 
 Ausbau der Familienfreundlichkeit für Studierende und Beschäftigte 
 Akquise und gendersensible Beratung von studieninteressierten Frauen für 

MINT-Studiengänge und Männern für Grundschullehramt 

https://zukunft.bremen.de/dokumente/dokument-wissenschaftsplan-2020-broschuere/
https://zukunft.bremen.de/zukunft-bremen/
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 Umsetzung "guter Arbeitsbedingungen" 
 Verstetigung der Projekte im Rahmen von "Aufstieg durch Bildung" 
 Bereitstellung von Beratungsangeboten 

Im Bereich Digitalisierung werden zwei Maßnahmen benannt: 

 Erhöhung digitaler Lehrangebote 
 Nutzung der Potenziale der Digitalisierung für die Lehre (z.B. E-/Blended 

Learning, OER) 

Zudem treffen zwei der unter Exzellente Wissenschaft benannten Maßnahmen mit 
Bezug auf Digitalisierung (s.o.) auch auf Lehre zu: 

 Entwicklung einer Landesvision zu "Digitalisierung in Lehre, Forschung und 
Verwaltung" 

 Stärkung von Digitalisierung als Querschnittsthema in den Studiengängen 

2.3 Hochschulverbünde in den Bereichen Digitalisierung und Lehre 

In Bremen gibt es aktuell keinen Hochschulverbund zur Digitalisierung oder zur 
Lehre, an dem alle fünf öffentlich-rechtlichen Hochschulen beteiligt sind. 

Eine Recherche und ggf. Beschreibung von weiteren Hochschulverbünden läuft ak-
tuell im Rahmen des bis Ende 2019 verlängerten Forschungsprojektes BRIDGING. 

2.3.1 Hochschulverbund im Bereich Digitalisierung  

In Bremen gibt es nach aktuellem Stand der Recherche keinen Hochschulverbund 
zur Digitalisierung. 

2.3.2 Hochschulverbund im Bereich Lehre 

In Bremen gibt es nach aktuellem Stand der Recherche keinen Hochschulverbund 
zur Lehre. 

Stand: 02.10.2019 

3 Hochschulentwicklungsplanung  

Es gibt sowohl eine hochschulübergreifende Hochschulentwicklungsplanung in 
Form des Wissenschaftsplans 2020 (Quelle) von 2014 als auch eine hochschulspezi-
fische Hochschulentwicklungsplanung in Form von Zielvereinbarungen und Hoch-
schulentwicklungsplänen. 

https://bridging.rz.tuhh.de/
https://zukunft.bremen.de/dokumente/dokument-wissenschaftsplan-2020-broschuere/
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3.1 Hochschulübergreifende Hochschulentwicklungsplanung 

Der 2014 beschlossene Wissenschaftsplan 2020 (Quelle) stellt einen Hochschulge-
samtplan nach § 105 des Bremischen Hochschulgesetzes dar, der vom zuständigen 
Senat entworfen und den Hochschulen zur Stellungnahme vorgelegt wird. Der Wis-
senschaftsplan "enthält die für die Weiterentwicklung der Hochschulen erforderli-
chen Angaben, insbesondere über strukturelle Entwicklungen, Studienplätze sowie 
über die personelle, sachliche und räumliche Ausstattung. Er setzt fachliche Schwer-
punkte fest und greift die strategischen Möglichkeiten der hochschul- und länder-
übergreifenden Kooperationen im Wissenschaftsbereich und deren Umsetzung auf" 
(§ 104 BremHG). 

Grundlage für den Wissenschaftsplan 2020 bildet ein 2011 vom Land angefragtes 
Gutachten des Wissenschaftsrats zur Weiterentwicklung des Hochschulsystems des 
Landes Bremen (Quelle). Die Ergebnisse der Stellungnahmen sind im Wissen-
schaftsplan erläutert. Im Wissenschaftsplan wird die Einrichtung eines Zukunfts-
fonds für die Verbesserung der Lehre und Studienbedingungen (v.a. durch Koopera-
tionen), der Durchlässigkeit und Sanierungen angekündigt, an dem sich Hochschulen 
durch Vorlage entsprechender Konzepte beteiligen können (S. 5). 

Im Wissenschaftsplan werden neben den Rahmenbedingungen und den Zielsetzun-
gen für die einzelnen Hochschulen Zielsetzungen zur strategischen Weiterentwick-
lung in den Bereichen Lehre, Forschung und Hochschulmanagement formuliert: 

 Lehre  
o Qualitätsverbesserung in der Lehre 
o Studiengangsentwicklung 
o Zielgruppenspezifische Förderung (Studierende mit Migrationshinter-

grund, MINT, Verbesserung der Durchlässigkeit beruflicher und akade-
mischer Ausbildung) 

 Forschung  
o Wissenschaftsschwerpunkte des Landes 
o Forschung an den Hochschulen 
o Außeruniversitäre Forschungseinrichtungen des Landes – Landesinsti-

tute 
o Überregional finanzierte außeruniversitäre Forschungseinrichtungen 
o Transfer, Cluster, regionalökonomische Effekte 

 Hochschulmanagement  
o Wissenschaftliche Weiterbildung 
o Geschlechtergleichstellung im Wissenschaftsbereich / Gender in Lehre 

und Forschung 

https://zukunft.bremen.de/dokumente/dokument-wissenschaftsplan-2020-broschuere/
https://www.transparenz.bremen.de/sixcms/detail.php?gsid=bremen2014_tp.c.74488.de&asl=bremen203_tpgesetz.c.55340.de&template=20_gp_ifg_meta_detail_d#jlr-HSchulGBR2007V6P105
https://www.wissenschaftsrat.de/download/archiv/3456-13.pdf
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Digitale Hochschullehre wird im Kapitel Qualitätsverbesserung in der Lehre (S. 25 f.) 
thematisiert. Zum einen soll die Nutzung von E-Learning (inkl. mediendidaktische 
Kompetenzen, Durchführung von E-Assessment, Erstellung von Mobile Lectures) im 
Rahmen der hochschuldidaktischen Weiterqualifizierung von Lehrenden berücksich-
tigt werden. Zum anderen sollen i.S. eines flexiblen Lernens Blended-Learning-An-
gebote ausgebaut werden, die sich an den Profilen der Hochschulen orientieren und 
Studierenden Kompetenzen im Umgang mit digitalen Medien vermittelt werden. Das 
Land kündigt an, ein Ausgangskonzept für alle Hochschulen zu erarbeiten und die 
Kooperationsmöglichkeiten der Hochschulen in diesem Bereich zu prüfen. Open-Ac-
cess wird im Kapitel zu den Zielsetzungen der einzelnen Einrichtungen als Ziel für 
die Staats- und Universitätsbibliothek formuliert (S. 72 ff.). Diese soll die Hochschulen 
zentral unterstützen. 

3.2 Hochschulspezifische Hochschulentwicklungsplanung 

Die hochschulspezifische Hochschulentwicklungsplanung beinhaltet Zielvereinba-
rungen und Hochschulentwicklungspläne. 

Hochschulentwicklungspläne 
Nach § 103 BremHG erstellen die Hochschulen Hochschulentwicklungspläne, die 
sich an dem Wissenschaftsplan orientieren und die Ziel- und Leistungsvereinbarun-
gen nach § 105a BremHG vorbereiten. Folgende Schwerpunkte sollen die Hoch-
schulen dabei berücksichtigen: 

 Lehre und Studium 
 Forschung 
 künstlerische Entwicklung 
 Wissenstransfer 
 Frauenförderung 
 Qualitätsmanagement 
 hochschulübergreifende, überregionale und internationale Zusammenarbeit 

Zwei Hochschulen haben ihren Hochschulentwicklungsplan veröffentlicht. Sie unter-
scheiden sich hinsichtlich des Aufbaus und der Schwerpunktsetzungen: Die Hoch-
schulentwicklungsplan der Hochschule Bremen von 2016 (Quelle) verweist an meh-
reren Stellen auf die Relevanz von Digitalisierung, bezieht sich jedoch v.a. auf das 
von der UAS7 2016 herausgegebene Positionspapier Digitalisierung. Strategische 
Entwicklung einer kompetenzorientierten Lehre für die digitale Gesellschaft und Ar-
beitswelt. Der Hochschulentwicklungsplan der Hochschule für Künste von 2016 
(Quelle) thematisiert Digitalisierung nur im Zusammenhang mit ihrem Studiengang 
Digitale Medien. 

https://www.transparenz.bremen.de/sixcms/detail.php?gsid=bremen2014_tp.c.74488.de&asl=bremen203_tpgesetz.c.55340.de&template=20_gp_ifg_meta_detail_d#jlr-HSchulGBR2007V3P103
https://www.hs-bremen.de/internet/de/hsb/hep2020/
http://www.uas7.de/Digitalisierung-in-der-Lehre.171.0.html
http://www.uas7.de/Digitalisierung-in-der-Lehre.171.0.html
http://www.uas7.de/Digitalisierung-in-der-Lehre.171.0.html
https://www.hfk-bremen.de/sites/default/files/media/hep_der_hfk_bremen.pdf


 

 

 

66 
 

Zielvereinbarungen 
Der zuständige Senat schließt nach § 105a BremHG Ziel- und Leistungsvereinbarun-
gen mit den Hochschulen sowie mit der Staats- und Universitätsbibliothek und 
hochschulübergreifenden Organisationseinheiten nach § 13a BremHG. Auf der Web-
seite der Senatorin für Wissenschaft, Gesundheit und Verbraucherschutz können die 
Zielvereinbarungen 2015-2017 mit vier Hochschulen in Trägerschaft des Landes so-
wie mit der Staats- und Universitätsbibliothek und dem Studentenwerk eingesehen 
werden. 

In den Zielvereinbarungen formulieren die vier Hochschulen individuelle strategi-
sche Ziele und Maßnahmen in folgenden einheitlichen Handlungsfeldern: 

 Studium und Lehre  
o Ausbildung der Studierenden 
o künstlerischer und wissenschaftlicher Nachwuchs 

 Forschung und künstlerische Entwicklungsvorhaben  
o Forschung/künstlerische Entwicklungsvorhaben 
o Transfer 

 Weiterbildung 
 Internationales 
 Gleichstellung 
 Übergreifendes/Struktur 

Digitalisierung oder digitale Lehre ist kein Schwerpunktthema, wenngleich die Hoch-
schulen die Relevanz neuer bzw. digitaler Medien integrieren, wie bspw. die Univer-
sität Bremen in ihrer Zielvereinbarung 2015-2017 (Quelle): "Verstärkung des Einsatzes 
neuer Medien in der Lehre und Erhöhung der Medienkompetenz der Lehrenden und 
der Medien- und Informationskompetenz der Studierenden." Das Ziel ist erreicht, 
wenn die Universität Programme zur Verbesserung der mediendidaktischen Kompe-
tenzen anbietet und die Zahl der teilnehmenden Lehrenden steigert. Die Universität 
wird außerdem prüfen, ob und wie sie diese Programme für die anderen staatlichen 
Bremer Hochschulen nutzbar machen kann." (S. 5) 

Sofern im Text nicht anders vermerkt, ist der Stand dieses Dokuments der 15.01.2019. 

 

  

https://www.transparenz.bremen.de/sixcms/detail.php?gsid=bremen2014_tp.c.74488.de&asl=bremen203_tpgesetz.c.55340.de&template=20_gp_ifg_meta_detail_d#jlr-HSchulGBR2007V6P105a
https://www.gesundheit.bremen.de/wissenschaft/wissenschaftspolitik/zielvereinbarungen_im_hochschulbereich-23892
https://www.gesundheit.bremen.de/wissenschaft/wissenschaftspolitik/zielvereinbarungen_im_hochschulbereich-23892
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Hamburg 
Alle PDF-Dokumente, auf die im Folgenden Bezug genommen wird, sind hier gesi-
chert. Alle erwähnten Links wurden – sofern im Text nicht anders vermerkt – zuletzt  
am 07.11.2018 abgerufen. 

Laut Hochschulkompass gibt es in Hamburg aktuell 17 öffentlich-rechtliche (7), 
staatlich anerkannte kirchliche (1) und staatlich anerkannte private (9) Hochschulen. 

1 Landesstrategie  

Am 21.01.2020 hat der Hamburger Senat die neue Digitalstrategie für Hamburg 
(Quelle) beschlossen. Die folgende Darstellung bezieht sich auf die vorherige Lan-
desstrategie. 

Das ressortübergreifende Landesstrategiepapier Die Digitalisierung der großen Stadt 
– Chancen für Wirtschaftskraft, Kommunikation und öffentliche Dienstleistungen 
(Quelle) wurde 2015 von der Senatskanzlei auf Deutsch und Englisch veröffentlicht. 
Es werden Felder und Projekte benannt, in denen Hamburg bereits aktiv ist und wei-
terhin aktiv sein wird. Dabei werden die Fachbehörden aufgefordert, Teilstrategien 
zu entwickeln. 

Das Papier umfasst folgende Felder und Projekte, in denen sich Hamburg bereits 
engagiert und auch in Zukunft fokussiert: 

Felder 

 Digitale Infrastruktur (Breitband) 
 Digitale Kommunikation (Transparenzportal) 
 Digitale Daseinsvorsorge (Transportmittel, Bildungsnetze) 

Projekte 

 Digitale Verwaltung (u.a. Open Data-Strategie, Transparenzportal) 
 Intelligente Verkehrssysteme 
 smartPORT 
 Intelligente Bildungsnetze (Zugänge zu Bildungsangeboten im Schulbereich) 
 Smarte Geodaten 
 Smart Energy (u.a. virtuelle Kraftwerke, Speicher) 
 eCulture 

Für die Bereiche Digitalisierung und Hochschulbildung ist die Hamburg Open Online 
University (HOOU) maßgeblich. 

https://collaborating.tuhh.de/itbh/hochschulentwicklung/webinhalte/tree/master/bundeslaender/hh/aussen/dokumente
https://www.hochschulkompass.de/hochschulen.html
https://www.hamburg.de/pressearchiv-fhh/13512468/digitalstrategie-fuer-hamburg/
https://static.hamburg.de/fhh/epaper/digitalstrategie/#0
https://www.hamburg.de/contentblob/9260384/ed1cb41d024dbef3f62bd9cd834ca838/data/strategie-deutsch.pdf
http://transparenz.hamburg.de/das-transparenzportal/
https://www.hoou.de/
https://www.hoou.de/
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Eine weitere wesentliche Zielsetzung stellt die Einrichtung eines Digital City Science 
Lab durch die HafenCity Universität Hamburg (HCU) und bspw. dem Media Lab des 
Massachusetts Institute of Technology (MIT). Das Digital City Science Lab bearbeitet 
die Themen Interdisziplinäre Stadtforschung und Digitale Stadt in drei Arbeits-
schwerpunkten: 

 Grundlagenforschung 
 Angewandte Forschung 
 Beratung durch Think Tank 

Zur Koordination aller Aktivitäten sollte bis Ende 2017 eine Leitstelle Digitale Stadt in 
der Senatskanzlei eingerichtet werden. 

2 Landesweite Hochschulstrategie in den Leistungsbereichen 
Forschung und Lehre  

Es liegt keine separate Landesstrategie für den Bereich Forschung vor. Mit Hamburg 
Open Science (HOS) wird eine Strategie für Open Access umgesetzt. Bezüglich Digi-
talisierung und Hochschullehre wird die Hamburger Strategie in der Mitteilung des 
Senats an die Bürgerschaft Digitales Lehren und Lernen an den staatlichen Hambur-
ger Hochschulen (Quelle) formuliert. 

2.1 Forschung  

Es liegt keine separate Landesstrategie für den Bereich Forschung vor. Allerdings 
kann hier auf die Regionale Innovationsstrategie 2020 der Freien und Hansestadt 
Hamburg (Quelle) von 2014 verwiesen werden, die einige Ziele für die Forschung be-
nennt. 

In dem Strategiepapier Die Digitalisierung der großen Stadt – Chancen für Wirt-
schaftskraft, Kommunikation und öffentliche Dienstleistungen (Quelle) wird For-
schung nicht explizit thematisiert. Die 2014 veröffentlichte Regionale Innovationsstra-
tegie 2020 der Freien und Hansestadt Hamburg (Quelle) hingegen verfolgt im Be-
reich Forschung verschiedene Ziele, u.a.: 

 Stärkung der Forschungsprofile unter Berücksichtigung der Kompetenzclus-
ter 

 Integration von Wissens- und Technologietransfer in die Forschungsstrate-
gien 

 Stärkung der Gründerkultur 
 Ausbau der anwendungsorientierten Forschung 
 Stärkung der Internationalisierung 

https://www.hcu-hamburg.de/research/csl/
https://www.hcu-hamburg.de/research/csl/
https://www.hamburg.de/openscience/
https://www.hamburg.de/openscience/
https://www.buergerschaft-hh.de/ParlDok/dokument/47665/digitales-lehren-und-lernen-an-den-staatlichen-hamburger-hochschulen.pdf
https://www.hamburg.de/contentblob/4612440/f4fbf213d2c3e9136e83337595f52821/data/regionale-innovationsstrategie-hamburg.pdf
https://www.hamburg.de/contentblob/9260384/ed1cb41d024dbef3f62bd9cd834ca838/data/strategie-deutsch.pdf
https://www.hamburg.de/contentblob/4612440/f4fbf213d2c3e9136e83337595f52821/data/regionale-innovationsstrategie-hamburg.pdf
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Es werden außerdem acht Zukunftsfelder für die innovationsrelevante Zusammen-
arbeit von Wirtschaft und Wissenschaft identifiziert: 

 Mobilität, Verkehr und Logistik 
 Materialien, Systeme, Prozesse und Verfahren 
 Energie, Klima, Umweltschutz und Meerestechnik 
 Information und Kommunikation 
 Gesundheit, angewandte Lebenswissenschaften und Ernährung 
 Internationaler Handel und länderübergreifende Kooperation 
 Finanzen, Versicherung und Recht 
 Kreativität, Bildung und Qualifizierung 

2.1.1 Wissens- und Technologietransfer 

Es liegt keine separate Landesstrategie zum Wissens- und Technologietransfer an 
Hochschulen vor. Im Hamburger Hochschulgesetz ist Wissens- und Technologie-
transfer nicht als Aufgabe der Hochschulen beschrieben. Das Thema wird jedoch im 
Rahmen der Innovationsallianz (Quelle) behandelt, welche 2010 strategische Leitli-
nien und Handlungsbedarfe in Zusammenarbeit mit Akteur_innen aus Wirtschaft, 
Wissenschaft und Politik veröffentlicht hat. 

Ein konkretes Ziel der Regionalen Innovationsstrategie 2020 der Freien und Hanse-
stadt Hamburg (Quelle) ist die Implementierung des Wissens- und Technologie-
transfers als strategische Aufgabe durch Erstellung von Transfer- und Verwertungs-
strategien, die sich in die jeweiligen Forschungsstrategien und Schwerpunktsetzun-
gen einbetten. 

Für den Wissens- und Technologietransfer existieren v.a. zwei Einrichtungen, die die 
Zusammenarbeit der Hamburger Hochschulen und der Wirtschaft stärken wollen: 
TuTech Innovation mit der Hamburg Innovation und die Innovations Kontakt Stelle. 

2.1.2 Open Access 

Das Programm Hamburg Open Science (HOS) setzt laut Haushaltsplan 2017/2018 
(Quelle) die Strategie für Open Science und Open Access um, die von den staatli-
chen Hamburger Hochschulen, der Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg 
(SUB) und der Behörde für Wissenschaft, Forschung und Gleichstellung (BWFG) im 
Rahmen einer nicht veröffentlichten Machbarkeitsstudie entwickelt wurde. Die Ziel-
setzung von HOS ist, Quellen und Ergebnisse öffentlich finanzierter Forschung frei 
zugänglich zu machen und dabei Open Access als Teil von Open Science zu verfol-
gen. 

Die Umsetzung von HOS soll ab dem Jahr 2018 in vier Programmlinien erfolgen: 

http://www.landesrecht-hamburg.de/jportal/portal/page/bshaprod.psml?showdoccase=1&doc.id=jlr-HSchulGHArahmen
https://www.hamburg.de/bwvi/innovationsallianz/
https://www.hamburg.de/contentblob/4612440/f4fbf213d2c3e9136e83337595f52821/data/regionale-innovationsstrategie-hamburg.pdf
https://www.hamburg.de/wirtschaft/hochschul-kooperation/
https://tutech.de/
https://hamburginnovation.de/
https://iks-hamburg.de/index.php/page/IKS-Hamburg
https://www.hamburg.de/openscience/
https://www.buergerschaft-hh.de/ParlDok/dokument/59359/haushaltsplan-2017-2018-einzelplan-3-2-der-beh%C3%B6rde-f%C3%BCr-wissenschaft-forschung-und-gleichstellung-programm-hamburg-open-science-hos-.pdf
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 Open-Access-Publikationen 
 Forschungsdatenmanagement 
 Forschungsinformationssysteme 
 Gestaltung des digitalen Kulturwandels 

2.2 Lehre  

Bezüglich Digitalisierung und Hochschullehre wird die Hamburger Strategie in der 
Mitteilung des Senats an die Bürgerschaft Digitales Lehren und Lernen an den staat-
lichen Hamburger Hochschulen (Quelle) formuliert. 

Das genannte Dokument fußt auf den vier strategischen Handlungsbereichen, die in 
einer 2014 gegründeten Arbeitsgruppe mit Vertreter_innen der staatlichen Hoch-
schulen, der Multimedia Kontor Hamburg GmbH, der Behörde für Wissenschaft und 
Forschung und der Senatskanzlei vier strategische Handlungsbereiche ausgehend 
von dem aktuellen Stand digitaler Lehre definiert wurden: 

 Fachliche Blended-Learning-Angebote im Übergangsbereich und in der Wei-
terbildung 

 Zielgruppenspezifische Angebote im Bereich Medienbildung innerhalb der 
Hochschulen 

 Zielgruppenoffene Angebote für Zielgruppen außerhalb der Hochschulen 
 Infrastrukturen i.S. einer hochschulübergreifenden Plattform 

In der Arbeitsgruppe und in drei Workshops mit dem Ersten Bürgermeister wurden 
darüber hinaus i.S. einer hochschulübergreifenden Strategie Zielsetzungen formu-
liert, die in den Handlungsbereichen auf drei Ebenen erreicht werden sollen: 

Hochschulen 

 Qualitätssteigerung von Studium und Lehre durch die Ergänzung von Prä-
senzlehre 

 Umgang mit zunehmender Heterogenität von Studieninteressierten und Stu-
dierenden 

 Erleichterung von Bildungsübergängen 

Gesellschaft 

 Öffnung und Durchlässigkeit von akademischer Bildung für Zielgruppen au-
ßerhalb der Hochschulen 

 Erreichen von Zielgruppen für die berufliche Weiterbildung 

 

https://www.buergerschaft-hh.de/ParlDok/dokument/47665/digitales-lehren-und-lernen-an-den-staatlichen-hamburger-hochschulen.pdf
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Wissenschaftsmetropole 

 Sichtbarkeit der Innovationsfähigkeit von Hamburg 
 Nationale und internationale Vernetzungen 
 Hamburg als Standort für hochwertige Lehre und Forschung 

Laut Die Digitalisierung der großen Stadt – Chancen für Wirtschaftskraft, Kommuni-
kation und öffentliche Dienstleistungen (Quelle) sollen darüber hinaus mit der HOOU: 

 interaktive digitale Lehr- und Lernangebote ergänzt, 
 digitale Angebote für den Übergang von Schule zu Hochschule und die Stu-

dieneingangsphase bereitgestellt, 
 die zunehmende Heterogenität von Studieninteressierten und Studierenden 

berücksichtigt, 
 hochschulische Lehrangebote auch für Zielgruppen außerhalb der Hochschu-

len zugänglich gemacht, und 
 neue Zielgruppen für die Hochschulen im Bereich der beruflichen Weiterbil-

dung erschlossen werden. 

Die HOOU wird zudem als hochschulübergreifende Digitalisierungsstrategie der 
Hamburger Hochschulen thematisiert, die Ausdruck in einer selbst entwickelten und 
-betriebenen Plattform, der Entwicklung von frei verfügbaren Lehr- und Lernmateri-
alien (Open Educational Resources) sowie der Etablierung von Strukturen für Qualifi-
zierungsmaßnahmen (Digital Qualification) findet. 

2.3 Hochschulverbünde in den Bereichen Digitalisierung und Lehre 

In Hamburg gibt es die Hamburg Open Online University (HOOU). Weitere Hoch-
schulverbünde, die den Schwerpunkt im Bereich Lehre setzen, existieren bislang 
nicht. Die Verbundbeschreibung wurde im Rahmen des bis Ende 2019 verlängerten 
Forschungsprojektes BRIDGING erstellt. 

2.3.1 Hochschulverbund im Bereich Digitalisierung  

Als Hochschulverbund in Hamburg ist die Hamburg Open Online University (HOOU) 
anzuführen. Die HOOU besteht seit 2015 und versteht sich als "Netzwerk" von fünf 
staatlichen Hamburger Hochschulen, der Behörde für Wissenschaft, Forschung und 
Gleichstellung, der Senatskanzlei sowie dem Multimedia Kontor Hamburg. 

Die HOOU nahm, wie in der Strategie Digitale Stadt (s.o.) beschlossen, ihre Arbeit 
2015 auf. Von 2015 bis Ende 2016 wurde sie als Vorprojekt gefördert, um mit allen 
Akteur_innen ein gemeinsames Konzept zu entwickeln und die technische Basis zu 
schaffen. Seit 2019 ist die HOOU verstetigt. Ziel war es, Synergien zu nutzen und ggf. 

https://www.hamburg.de/contentblob/9260384/ed1cb41d024dbef3f62bd9cd834ca838/data/strategie-deutsch.pdf
file:///C:/itbh/tnt/hochschulentwicklung/webinhalte/development/www.hoou.de
https://bridging.rz.tuhh.de/
http://hoou.de/
https://www.hoou.de/footer-items/6f8c52c9-74e1-4303-aa35-1ea174995a8b
https://www.synergie.uni-hamburg.de/de/media/ausgabe01/synergie01-beitrag12-hoou.pdf
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fehlende Strukturen zu etablieren (S. 69). In diesem Rahmen wurden die ersten "Early 
Bird Projekte" durch die HOOU gefördert. 

Die HOOU geht der Fragestellung nach, wie man in Zukunft lernt. Die digitalen Lern-
angebote sollen: 

 interdisziplinäre und hochschulübergreifende Bearbeitung von Aufgaben, 
Problemstellungen und Projekten ermöglichen 

 klassische Präsenzlehre ergänzen 
 frei zugänglich sein 
 einen digitalen Raum für Studierende, Lehrende und alle Interessierten schaf-

fen. 

Den "Markenkern" der HOOU bilden dabei vier Leitideen: 

1. Lernendenorientierung und Kollaboration 
Die Erstellung der Lernangebote erfolgt ausgehend von den Merkmalen und 
Zielen der Lernenden und spezifischen Problemstellungen und Themenfel-
dern. 

2. Wissenschaftlichkeit 
Die Lernmaterialien werden auf akademischem Niveau erstellt und fördern 
das wissenschaftliche Denken und Arbeiten. 

3. Öffnung für neue Zielgruppen und zivilgesellschaftliche Relevanz 
Die Angebote ermöglichen die Auseinandersetzung mit akademischen Inhal-
ten für alle Interessierten. 

4. Openness/OER 
Alle Lernmaterialien werden als Offene Bildungsressourcen (Open Educatio-
nal Resources (OER)) angeboten, die weiterverwendet und -entwickelt wer-
den können. Zudem sollen vor allem Open-Source-Software und offene Li-
zenzen genutzt werden. Alle aktuell 50 Lernangebote werden auf der zentra-
len Plattform zur Verfügung gestellt. 

Struktur 

Die HOOU besteht aus vier wesentlichen Funktionsbereichen, welche in einem Bei-
trag in der Synergie. Fachmagazin für Digitalisierung in der Lehre Ausgabe #01, S. 70 
ff. beschrieben werden: 

 Lenkungsgruppe 
 Steuerungsgruppe 
 Hochschulübergreifende Expertengruppen 
 Expertengruppenübergreifende Arbeitsgemeinschaften 

https://www.hoou.de/footer-items/6f8c52c9-74e1-4303-aa35-1ea174995a8b
https://www.synergie.uni-hamburg.de/de/media/ausgabe01/synergie01-beitrag12-hoou.pdf
https://www.hoou.de/
https://www.synergie.uni-hamburg.de/de/media/ausgabe01/synergie01-beitrag12-hoou.pdf
https://www.synergie.uni-hamburg.de/de/media/ausgabe01/synergie01-beitrag12-hoou.pdf
https://www.synergie.uni-hamburg.de/de/media/ausgabe01/synergie01-beitrag12-hoou.pdf
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a) Lenkungsgruppe 

Die Lenkungsgruppe ist verantwortlich für die strategische Steuerung der HOOU. Die 
Gruppe besteht aus den Vertreter_innen aller Institutionen und wird von der Behörde 
für Wissenschaft, Forschung und Gleichstellung geleitet. 

b) Steuerungsgruppe 

Die Steuerungsgruppe ist ein "Scharnier" zwischen der Lenkungsgruppe, den Exper-
tengruppen und der operativen Koordination. Sie besteht aus den Leiter_innen der 
Expertengruppen. 

c) Hochschulübergreifende Expertengruppen 

Es gibt drei themenspezifische Expertengruppen, die konkrete Bausteine für die Pra-
xis bearbeiten: 

Plattform & Konzeption 

Diese Gruppe wird geleitet von der Technischen Universität Hamburg und dem Mul-
timedia Kontor Hamburg. Sie verfolgt das Ziel, ausgehend von den Erfahrungen der 
Early Bird Projekte, Anforderungen an die Lehr-Lernszenarien zu formulieren und 
technisch abzubilden. Der Expertengruppe gehört die operative Koordination an, die 
verantwortlich für die Produktentwicklung der HOOU ausgehend von den Bedarfen 
der Beteiligten ist. 

Digitale Qualifizierung 

Diese Gruppe wird geleitet von der Hochschule für Angewandte Wissenschaften 
Hamburg. Sie erarbeitet ein nutzerorientiertes Qualifizierungskonzept und -formate 
für mediendidaktische Kompetenz im Bereich Open Education. Dabei verfolgt sie die 
Idee einer Community of Practice. 

Open Educational Resources/OER 

Diese Gruppe wird geleitet von der Universität Hamburg und beschäftigt sich u.a. mit 
Fragen der Qualitätssicherung von OER und den Auswirkungen einer Kultur des Tei-
lens und der Verwendung freier Lizenzen im akademischen Kontext. 

d) Expertengruppenübergreifende Arbeitsgemeinschaften 

Es gibt zwei expertengruppenübergreifende Arbeitsgemeinschaften: 
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 Kommunikation innerhalb und über die HOOU 
 Metadaten von OER 

Eine besondere Stellung nimmt das Multimedia Kontor Hamburg im Rahmen von di-
gitaler Hochschulbildung in Hamburg ein. Das MMKH ist – ähnlich wie die BPS GmbH 
in Sachsen – ein 2002 gegründetes Unternehmen der sechs öffentlichen staatlichen 
Hamburger Hochschulen. Es versteht sich als "zentrale Service- und Beratungsein-
richtung" und "Kompetenzzentrum" für die Hochschulen. Im Rahmen seiner zwei Ar-
beitsbereiche eCampus und eLearning Support unterstützt es die Hochschulen 
durch: 

 die Bereitstellung von Infrastruktur und Technik, 
 die Organisation von Fachveranstaltungen, 
 die Beteiligung an und Beauftragung von Studien, 
 Beratungs- und Qualifizierungsangebote und 
 die Kommunikation der Aktivitäten. 

2.3.2 Hochschulverbund im Bereich Lehre 

In Hamburg existiert nach bisherigem Stand der Recherche kein Hochschulverbund 
im Bereich Lehre. 

Stand: 01.10.2019 

3 Hochschulentwicklungsplanung  

Es existiert keine hochschulübergreifende Hochschulentwicklungsplanung. Es wer-
den jedoch hochschulspezifische Hochschulvereinbarungen und Zielvereinbarun-
gen geschlossen sowie Struktur- und Entwicklungspläne erstellt. 

3.1 Hochschulübergreifende Hochschulentwicklungsplanung 

Es existiert keine hochschulübergreifende Hochschulentwicklungsplanung in Form 
einer Landeshochschulentwicklungsplanung o.Ä. 
Es werden jedoch Hochschulvereinbarungen und Zielvereinbarungen geschlossen, 
die teilweise übergreifende Zielsetzungen beinhalten. 

3.2 Hochschulspezifische Hochschulentwicklungsplanung 

Die hochschulspezifische Hochschulentwicklungsplanung erfolgt über Hochschul-
vereinbarungen, Ziel- und Leistungsvereinbarungen sowie Struktur- und Entwick-
lungspläne. 

https://www.mmkh.de/
https://www.bps-system.de/cms/willkommen/
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Hochschulvereinbarungen 

Mit den Hochschulen und dem Universitätsklinikum werden individuelle Hochschul-
vereinbarungen abgeschlossen. In den aktuellen Hochschulvereinbarungen (2013-
2020) der sechs Hochschulen sind jedoch folgende Themenfelder identisch: 

 Ausbau des Engagements in der wissenschaftlichen Weiterbildung 
 Entwicklung oder Ausbau eines Internationalisierungskonzeptes (Mit Aus-

nahme der Hochschule für Musik und Theater, die den Fokus auf der Stärkung 
der interkulturellen Kompetenz der Studierenden setzt) 

 Gleichstellung 
 barrierefreies Studium behinderter Studierender 

Digitalisierung oder digitale Lehre sind kein Thema der Hochschulvereinbarungen, 
wie am Beispiel der Hochschule für Musik und Theater (Quelle) deutlich wird. 

Ziel- und Leistungsvereinbarungen 

Nach § 2 HmbHG treffen die zuständige Behörde und die Hochschulen verbindliche 
Ziel- und Leistungsvereinbarungen. Alle Zielvereinbarungen 2017-2018 mit sechs 
Hochschulen, dem Universitätsklinikum sowie der Staatsbibliothek und dem Studie-
rendenwerk können auf der Webseite von Hamburg eingesehen werden. Diese Ziel-
vereinbarungen beinhalten alle einen allgemeinen und einen hochschulspezifischen 
Teil, was am Beispiel der Zielvereinbarung mit der Universität Hamburg (Quelle) 
deutlich wird. 

Der allgemeine Teil richtet sich auf die Entwicklung des Wissenschaftsstandortes 
Hamburg und beinhaltet fünf Schwerpunkte: 

 Hohe Studienanfängerzahlen Bewerbungsverfahren Fachkräfte  
o Reduzierung der unbesetzten Studienplätze 
o Erhöhung der Absolvent_innenzahlen 

 Hamburg Open Online University und Open Access  
o Fortführung der HOOU 
o Entwicklung von Open Access-Strategien 

 Wissenschaftlicher Nachwuchs Gleichstellung  
o Umsetzung des Code of Conducts 
o Ausbau des Anteils an Professorinnen 

 Integration durch Bildung  
o ggf. Verstetigung der entwickelten Angebote für Geflüchtete 

 Infrastruktur 

https://wissenschaft.hamburg.de/hochschulvereinbarungen/
https://wissenschaft.hamburg.de/hochschulvereinbarungen/
https://wissenschaft.hamburg.de/contentblob/3371804/f420b4853fb9cd9423c5b2c47734bb97/data/hochschulvereinbarung-hfmt.pdf
http://www.landesrecht-hamburg.de/jportal/portal/page/bshaprod.psml?showdoccase=1&doc.id=jlr-HSchulGHArahmen
https://www.hamburg.de/bwfg/
https://www.hamburg.de/contentblob/7954506/511c4f078b66a13ef51d536eb1ad2fbb/data/d-zlv-2017-18-uhh-unterschrieben.pdf
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Der Ausbau der HOOU soll als Teil der Hamburger Digitalisierungsstrategie für die 
Hochschulen weitergeführt werden. 

Struktur- und Entwicklungspläne 

Nach § 3 Abs. 3 HmbHG ist eine Aufgabe der Hochschulen die Erstellung und Fort-
schreibung von Struktur- und Entwicklungsplänen. 

Einige Hochschulen haben ihren Struktur- und Entwicklungsplan auf ihrer Webseite 
veröffentlicht, zum Beispiel die Technische Universität Hamburg - Struktur und Ent-
wicklungsplan 2014-2018 (Quelle) oder die HafenCity Universität - Struktur- und Ent-
wicklungsplan 2014-2020 (Quelle). Sie unterscheiden sich sowohl hinsichtlich der 
Struktur als auch des Umfangs und der Zielsetzungen. Digitalisierung oder digitale 
Lehre bilden dabei keine Schwerpunktthemen. 

Sofern im Text nicht anders vermerkt, ist der Stand dieses Dokuments der 07.11.2018. 

 

  

http://www.landesrecht-hamburg.de/jportal/portal/page/bshaprod.psml?showdoccase=1&doc.id=jlr-HSchulGHArahmen
https://www.tuhh.de/tuhh/uni/informationen/struktur-und-entwicklungsplan.html
https://www.hcu-hamburg.de/fileadmin/documents/Universitaet/Struktur-_und_Entwicklungsplan_der_HCU_2014-2020.pdf
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Hessen 
Alle PDF-Dokumente, auf die im Folgenden Bezug genommen wird, sind hier gesi-
chert. Alle erwähnten Links wurden – sofern im Text nicht anders vermerkt – zuletzt  
am 28.01.2019 abgerufen. 

Laut Hochschulkompass gibt es in Hessen aktuell 30 öffentlich-rechtliche (15), staat-
lich anerkannte kirchliche (5) und staatlich anerkannte private (10) Hochschulen. 

1 Landesstrategie  

2016 brachte das Hessische Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Lan-
desentwicklung die ressortübergreifende Strategie Digitales Hessen – Intelligent. 
Vernetzt. Für Alle (Quelle) heraus. Die Landesstrategie und aktuelle Entwicklungen 
finden sich auch auf der Webseite digitalstrategie-hessen.de. 

Im Zuge der Entwicklung dieser Strategie fand eine Abstimmung mit 500 Vertre-
ter_innen aus Wirtschaft und Forschung sowie Expert_innen statt. Als übergeordnete 
Ziele formuliert Hessen: 

1. Bewältigung gesellschaftlicher Herausforderungen wie demografischer Wan-
del, Klimaveränderung und Energiewende 

2. Sicherung einer nachhaltigen Wirtschaftsentwicklung und guter Arbeitsbedin-
gungen 

3. Stärkung der Innovationskraft Hessens und Platzierung in der Spitzengruppe 
europäischer Technologiestandorte 

Die in diesem Rahmen identifizierten 17 Handlungsfelder werden in drei Bereichen 
dargestellt und mit Zielen und Maßnahmen unterlegt: 

Gestaltung 

 Bildungswesen 
 Verwaltung 
 Verbraucherschutz 
 Telekommunikation und Regulierung 
 Wissenschaftsförderung 
 Wirtschafts- und Technologieförderung 

Technologie 

 Breitbandnetze 
 Rechenzentren 
 IT-Sicherheit und Datenschutz 

https://collaborating.tuhh.de/itbh/hochschulentwicklung/webinhalte/tree/master/bundeslaender/he/aussen/dokumente
https://www.hochschulkompass.de/hochschulen.html
https://www.digitalstrategie-hessen.de/img/Digitalstrategie_Hessen_2016_ver1.pdf
https://www.digitalstrategie-hessen.de/
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 Geoinformationen 

Anwendung 

 Industrie 
 Handel, Finanzen, Dienstleistung und Handwerk 
 Kultur- und Kreativwirtschaft 
 Energie 
 Mobilität 
 Gesundheit 
 Wohnen und Leben 

Zudem wird ein Kapitel der Vernetzung der Handlungsfelder gewidmet: 

 Plattformen für den branchenübergreifenden Wissenstransfer 
 Strategien für Smarte Städte und Regionen 

Im Handlungsfeld Bildungswesen wird dieses Ziel verfolgt: "Ausbildung und Weiter-
bildung müssen flexibel auf die Veränderung der Qualifikationsanforderungen rea-
gieren und Fachkräfte sichern" (S. 11). In diesem Kontext wird auch die Hochschulbil-
dung thematisiert (s.u. Lehre). Hochschulen werden außerdem im Kapitel Wissen-
schaftsförderung thematisiert. In diesem Handlungsfeld ist das Ziel, "Hochschulen 
und Forschungsinstitute beim Aufbau digitaler Infrastrukturen [zu unterstützen], um 
ihre Angebote insbesondere für kleine und mittlere Unternehmen besser zugänglich 
zu machen“ (S. 26). Besondere Bedeutung kommt dabei der Exzellenz-Förderung 
von IT-Forschungsprojekten im Rahmen von LOEWE zu. Seit 2008 ist dies ein Lan-
desprogramm für verschiedene wissenschaftliche Vorhaben in drei Förderlinien. 

Die Landesstrategie soll fortgeschrieben werden. Dafür wurde eine Geschäftsstelle 
Digitales Hessen bei der Hessen Trade & Invest GmbH im Auftrag des Wirtschafts-
ministeriums eingerichtet, die die Umsetzung begleitet. Das House of IT wirkt dabei 
u.a. durch Analysen mit. 

Stand: 28.01.2019 

2 Landesweite Hochschulstrategien in den Leistungsbereichen 
Forschung und Lehre  

Es existiert aktuell keine separate allgemeine Landesstrategie im Bereich Forschung 
oder Lehre an den Hochschulen neben der Hochschulentwicklungsplanung. Jedoch 
gibt es sehr viele Maßnahmen zur Forschungsförderung, hierunter fallen die Landes-
Offensive zur Entwicklung Wissenschaftlich-ökonomischer Exzellenz, das House-of-
Konzept sowie die Hessische Innovationsstrategie 2020 (Quelle). Letztere ist auch in 

https://wissenschaft.hessen.de/wissenschaft/landesprogramm-loewe
https://www.digitalstrategie-hessen.de/House-of-IT
https://wissenschaft.hessen.de/wissenschaft/landesprogramm-loewe
https://wissenschaft.hessen.de/wissenschaft/landesprogramm-loewe
https://www.digitalstrategie-hessen.de/Houses-of
https://www.digitalstrategie-hessen.de/Houses-of
http://www.hessische-innovationsstrategie-2020.de/
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Bezug auf Wissens- und Technologietransfer zu nennen, ebenso verschiedene Maß-
nahmen zum Wissens- und Technologietransfer. Im Bereich Lehre wird z.B. eine 
Plattform zur digitalen Lehre, Digital gestütztes Lehren und Lernen in Hessen, vom 
Ministerium für Wissenschaft und Kunst angekündigt. 

2.1 Forschung  

Es existiert aktuell keine separate allgemeine Landesstrategie im Bereich Forschung. 
Jedoch gibt es sehr viele Maßnahmen zur Forschungsförderung in Hessen. 

Landesprogramm LOEWE 
Seit 2008 existiert die LandesOffensive zur Entwicklung Wissenschaftlich-ökonomi-
scher Exzellenz. Dieses besteht aus drei Förderlinien: 

 LOEWE-Zentren (Forschungsverbünde zwischen Universitäten, Fachhoch-
schulen und außeruniversitären Forschungseinrichtungen) 

 LOEWE-Schwerpunkte (Bündelung von Themenschwerpunkten der Hoch-
schulen und außeruniversitären Forschungseinrichtungen 

 Verbundprojekte KMU-Hochschulen/außeruniversitäre Forschungseinrichtun-
gen Die Forschungsprojekte der LOEWE-Zentren und LOEWE-Schwerpunkte 
haben sich zu einem Netzwerk zusammengeschlossen und präsentieren ihre 
Vorhaben auf der Webseite proloewe.de. 

House-of-Konzept 
Hessen verfolgt ein House-of-Konzept, um in wirtschaftlich relevanten Bereichen in-
terdisziplinäre Plattformen für Forschung, Aus- und Weiterbildung und Wissens- und 
Technologietransfer zu schaffen. Jedes House besteht aus Unternehmen der be-
nannten Wirtschaftsbereiche, mindestens einer Hochschule oder außeruniversitären 
Forschungseinrichtung und politischen Vertreter_innen. Aktuell gibt es fünf Houses: 

 House of Finance (2008) 
 House of Logistics and Mobility (2010) 
 House of IT (2013) 
 House of Pharma and Healthcare (2013) 
 House of Energy (2015) 

Das House of IT ist ein Expertennetzwerk und Cluster zur Förderung der Digitalen 
Transformation und wird als gemeinnütziger Verein gemeinsam von Wirtschaft, Wis-
senschaft und Politik getragen. Es ist Teil der "Houses of"-Innovationsstrategie des 
Landes Hessen. 

Forschung wird auch ausführlich im Anwendungsbereich in der Landesstrategie 
Strategie Digitales Hessen – Intelligent. Vernetzt. Für Alle (Quelle) behandelt. 

https://wissenschaft.hessen.de/wissenschaft/forschung/wissens-technologietransfer
https://wissenschaft.hessen.de/wissenschaft/forschung/wissens-technologietransfer
https://www.uni-marburg.de/de/aktuelles/news/projekt-digital-gestuetztes-lehren-und-lernen-in-hessen-laeuft-an
https://wissenschaft.hessen.de/presse/pressemitteilung/land-hessen-foerdert-digitales-lehren-und-lernen-mit-rund-zehn-millionen-euro
https://wissenschaft.hessen.de/wissenschaft/landesprogramm-loewe
https://wissenschaft.hessen.de/wissenschaft/landesprogramm-loewe
https://wissenschaft.hessen.de/wissenschaft/landesprogramm-loewe/staerkung-der-hessischen-forschungslandschaft
https://wissenschaft.hessen.de/wissenschaft/landesprogramm-loewe/staerkung-der-hessischen-forschungslandschaft
https://wissenschaft.hessen.de/wissenschaft/landesprogramm-loewe
https://wissenschaft.hessen.de/wissenschaft/landesprogramm-loewe
https://wissenschaft.hessen.de/wissenschaft/landesprogramm-loewe/kmu-verbundvorhaben
https://wissenschaft.hessen.de/wissenschaft/landesprogramm-loewe/kmu-verbundvorhaben
http://www.proloewe.de/
https://www.digitalstrategie-hessen.de/Houses-of
https://house-of-it.eu/
https://www.digitalstrategie-hessen.de/img/Digitalstrategie_Hessen_2016_ver1.pdf
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Hessische Innovationsstrategie 2020 
Die Hessische Innovationsstrategie 2020 (Quelle) wurde 2013 veröffentlicht. Dort 
wurden Schlüsselbereiche identifiziert, die besonders relevant für die Innovations-
förderung sind und sich auch in den Houses widerspiegeln: 

 Life Sciences, Bioökonomie und Gesundheitswirtschaft 
 Umwelttechnologie, Energietechnologie und Ressourceneffizienz 
 Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT) 
 Automatisierung und Systemtechnik 
 Nano- und Materialtechnologie 
 Innovative Mobilitäts- und Logistikkonzepte, Elektromobilität 
 Finanzwirtschaft 
 Kultur- und Kreativwirtschaft 

Die Innovationsstrategie widmet sich sehr ausführlich der aktuellen und zukünftigen 
Rolle der Hochschulen und außeruniversitären Forschungseinrichtungen in diesem 
Themenfeld. Es bestehen mehrere Verbindungen zu dem Landesprogramm LOEWE 
und dem House-of-Konzept. 

Stand: 28.01.2019 

2.1.1 Wissens- und Technologietransfer 

Es liegt aktuell keine explizite Landesstrategie in diesem Bereich vor. Nach § 3 HHG 
ist Wissens- und Technologietransfer sowie das weiterbildende Studium, die Weiter-
bildung des Personals und der Unterstützung der Absolvent_innen bei der Existenz-
gründung jedoch eine der Aufgaben von Hochschulen. 

In mehreren Strategiepapieren wird Wissens- und Technologietransfer zudem aus-
führlich behandelt. Hessen setzt verschiedene Maßnahmen zum Wissens- und 
Technologietransfer um und hat beispielsweise 2017 eine Richtlinie des Landes Hes-
sen zur Stärkung von Forschung, technischer Entwicklung, Transfer und Innovation; 
Förderung von Hochschulen, Forschungs- und Transfereinrichtungen herausgege-
ben sowie eine Internetplattform Forschungsfinder entwickelt. 

In der Landesstrategie Strategie Digitales Hessen – Intelligent. Vernetzt. Für Alle 
(Quelle) wird in zwei Kapiteln auf Transfer verwiesen: 

Vernetzung der Handlungsfelder - Plattformen für den branchenübergreifenden Wis-
senstransfer 
Es sollen verschiedene Plattformen genutzt bzw. entwickelt werden, um einen bran-
chenübergreifenden Transfer sicherzustellen. So soll z.B. die Internetplattform Digi-
tales Hessen sowohl über die strategischen Handlungsfelder informieren als auch 

http://www.hessische-innovationsstrategie-2020.de/
http://www.lexsoft.de/cgi-bin/lexsoft/justizportal_nrw.cgi?xid=3917776,1
https://wissenschaft.hessen.de/wissenschaft/forschung/wissens-technologietransfer
https://wissenschaft.hessen.de/wissenschaft/forschung/wissens-technologietransfer
https://wissenschaft.hessen.de/efre
https://wissenschaft.hessen.de/efre
https://wissenschaft.hessen.de/efre
https://www.forschungsfinder-hessen.de/
https://www.digitalstrategie-hessen.de/img/Digitalstrategie_Hessen_2016_ver1.pdf
https://www.digitalstrategie-hessen.de/
https://www.digitalstrategie-hessen.de/
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Vernetzung ermöglichen, bspw. durch Veranstaltungshinweise und die Einbeziehung 
aller relevanten Einrichtungen und Akteur_innen (wie die Houses). Besondere Be-
deutung kommt dem House of IT zu, das als "Kompetenzzentrum für innovative In-
formations- und Kommunikationstechnologien" (S. 103) dient und drei Arbeits-
schwerpunkte hat: Forschung und Wissenstransfer, Weiterbildung und Lehre und 
Gründung und Wachstum. Der Software-Cluster als IKT-Netzwerk soll mit neuen 
Themen und Projekten fortgesetzt gesetzt werden. Es sollen eigene Veranstaltun-
gen durch die Wirtschaftsfördergesellschaft Hessen Trade & Invest GmbH entwi-
ckelt werden. Auch im Gestaltungsbereich Wirtschafts- und Technologieförderung 
wird eine Stärkung des 
Wissens- und Technologietransfers angestrebt. 

In der Hessischen Innovationsstrategie 2020 (Quelle) stellt Wissens- und Technolo-
gietransfer ein eigenes Handlungsfeld mit folgenden Zielsetzungen dar: 

 Unternehmens- und Existenzgründungen aus Hochschulen 
 Anwendungs- und Kompetenzzentren 
 Forschungseinrichtungen, Forschungscampusmodelle 
 Forschungs- und Technologienetzwerke 
 Validierung und Verwertung von Forschungsergebnissen 
 Professionalisierung der Transferstrukturen 

Stand: 28.01.2019 

2.1.2 Open Access 

Es gibt aktuell keine separate Open Access-Strategie in Hessen. In der Strategie Di-
gitales Hessen – Intelligent. Vernetzt. Für Alle (Quelle) wird das Thema nicht ange-
sprochen. 

Stand: 28.01.2019 

2.2 Lehre  

Es existiert aktuell keine separate allgemeine Landesstrategie im Bereich Lehre ne-
ben der Hochschulentwicklungsplanung. In der Strategie Digitales Hessen – Intelli-
gent. Vernetzt. Für Alle (Quelle) werden im Gestaltungsbereich folgende Maßnah-
men im Handlungsfeld Bildungswesen für die Hochschulbildung formuliert: 

 Digitalisierung zum Thema dualer Studiengänge machen 
 Hochschulausbildung stärker mit digitalem Wissen verzahnen (interdiszipli-

näre Studiengänge) 
 E-Learning stärker in die berufliche und Hochschulbildung integrieren  

http://www.hessische-innovationsstrategie-2020.de/
https://www.digitalstrategie-hessen.de/img/Digitalstrategie_Hessen_2016_ver1.pdf
https://www.digitalstrategie-hessen.de/img/Digitalstrategie_Hessen_2016_ver1.pdf
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o Stärkung des Einsatzes von Blended Learning 
o Einrichtung einer gemeinsamen Plattform zu digitalisierter Lehre für 

Studierende 

Die Zielsetzung einer Plattform wurden zum ersten Mal in einem Antrag im Landtag 
unter dem Titel "Chancen der Digitalisierung für die weitere Verbesserung der Hoch-
schullehre nutzen" (Quelle) eingebracht. Dort wurde auch empfohlen, die Einrichtung 
zu begleiten. Das HIS wurde dafür angefragt. In einer kleinen Anfrage vom 17.05.2017 
(Quelle) bestätigte das Ministerium für Wissenschaft und Kunst, das der Prozess ein-
geleitet wurde. In einer Pressemitteilung vom 17.12.2018 kündigte das Ministerium für 
Wissenschaft und Kunst einen Verbund aus 11 staatlichen Hochschulen an, der ab 
Februar 2019 die Plattform zur digitalen Lehre umsetzen soll: Digital gestütztes Leh-
ren und Lernen in Hessen. 

Stand: 28.01.2019 

2.3 Hochschulverbünde in den Bereichen Digitalisierung und Lehre 

In Hessen gibt es aktuell keinen Hochschulverbund zur Digitalisierung oder Lehre, an 
dem alle öffentlich-rechtlichen Hochschulen beteiligt sind. Seit Februar 2019 gibt es 
jedoch den Hochschulverbund Digital gestütztes Lehren und Lernen in Hessen, an 
dem elf Universitäten und Hochschulen für Angewandte Wissenschaften beteiligt 
sind. Darüber hinaus gibt es das Hochschuldidaktische Netzwerk Mittelhessen und 
die Arbeitsgruppe wissenschaftliche Weiterbildung. 
Die Beschreibung der Hochschulverbünde wurde im Rahmen des bis Ende 2019 ver-
längerten Forschungsprojektes BRIDGING erstellt. 

2.3.1 Hochschulverbund im Bereich Digitalisierung  

In Hessen gibt es aktuell keinen Hochschulverbund zur Digitalisierung, an dem alle 
öffentlich-rechtlichen Hochschulen beteiligt sind. Seit Februar 2019 gibt es jedoch 
den Hochschulverbund Digital gestütztes Lehren und Lernen in Hessen, an dem elf 
Universitäten und Hochschulen für Angewandte Wissenschaften beteiligt sind. 

Der Verbund Digital gestütztes Lehren und Lernen in Hessen wird als Projekt durch 
das Hessische Ministerium für Wissenschaft und Kunst (HMWK) bis 2020 mit etwa 10 
Millionen Euro gefördert. 

 

Ziel des Projektes ist, 

https://www.gruene-hessen.de/landtag/files/2015/04/01796.pdf
https://his-he.de/projekte/detail/projekt/chancen-der-digitalisierung-fuer-die-weitere-verbesserung-der-lehre-an-den-hochschulen-hessens/
https://kleineanfragen.de/hessen/19/4902-digitalisierung-an-hochschulen.txt
https://wissenschaft.hessen.de/presse/pressemitteilung/land-hessen-foerdert-digitales-lehren-und-lernen-mit-rund-zehn-millionen-euro
https://wissenschaft.hessen.de/presse/pressemitteilung/land-hessen-foerdert-digitales-lehren-und-lernen-mit-rund-zehn-millionen-euro
https://www.uni-marburg.de/de/aktuelles/news/projekt-digital-gestuetztes-lehren-und-lernen-in-hessen-laeuft-an
https://www.uni-marburg.de/de/aktuelles/news/projekt-digital-gestuetztes-lehren-und-lernen-in-hessen-laeuft-an
https://bridging.rz.tuhh.de/
https://www.uni-marburg.de/de/digll-hessen/projekt
https://www.uni-marburg.de/de/digll-hessen/projekt
https://www.uni-marburg.de/de/aktuelles/news/projekt-digital-gestuetztes-lehren-und-lernen-in-hessen-laeuft-an
https://www.uni-marburg.de/de/aktuelles/news/projekt-digital-gestuetztes-lehren-und-lernen-in-hessen-laeuft-an
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 Studierenden Zugang zu digitalen barrierefreien, qualitätsgesicherten Lernin-
halten zu ermöglichen und 

 Lehrenden einen Raum geben, sich auszutauschen und digitale Lehrkonzepte 
auszuprobieren. 

Dafür wurden Servicestellen an den Hochschulen eingerichtet, die bestimmte Ar-
beitsschwerpunkte fokussieren (Quelle). 

Zudem wurden sieben Innovationsforen eingerichtet, in denen sich Hochschulange-
hörige zu bestimmten Themen austauschen können. Jedes Austauschforum wird 
von bestimmten Hochschulen verantwortet: 

 Barrierefreiheit (Universität Frankfurt und TH Mittelhessen) 
 Didaktische Konzeptentwicklung (Universität Gießen und TU Darmstadt) 
 E-Assessment (Hochschule Darmstadt, Universitäten Marburg und Kassel) 
 (Trusted) Learning Analytics (Universität Frankfurt und TU Darmstadt) 
 Qualifizierung der Lehrenden (Universität Gießen 
 Wirksamkeitsanalyse (Universität Marburg) 
 Virtual Reality (Universität Frankfurt, Hochschulen Fulda und RheinMain) 

Struktur 

An dem Verbund sind insgesamt elf Hochschulen beteiligt: 

 Philipps-Universität Marburg 
 Frankfurt University of Applied Sciences 
 Goethe-Universität Frankfurt 
 Hochschule Darmstadt 
 Hochschule Fulda 
 Hochschule Geisenheim University 
 Hochschule RheinMain 
 Justus-Liebig-Universität Gießen 
 Technische Hochschule Mittelhessen 
 Technische Universität Darmstadt 
 Universität Kassel 

Die Kunsthochschulen des Landes sind nicht beteiligt. Es wurden drei grundsätzliche 
Funktionsbereiche geschaffen: 

 Steuerungsgremium 
 Projektkoordination 
 Lokale Servicestellen 

https://www.uni-marburg.de/de/digll-hessen/teilprojekte
https://www.uni-marburg.de/de/digll-hessen/innovationsforen
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a) Steuerungsgremium 
Das Steuerungsgremium wurde bereits vor Projektbeginn eingerichtet und besteht 
aus den Vizepräsident_innen für Studium und Lehre der oben genannten Hochschu-
len. Seine Aufgabe ist die Lenkung der Aktivitäten. 

b) Projektkoordination 
Die Philipps-Universität Marburg koordiniert das Gesamtprojekt. Dafür wurde eine 
Servicestelle (DIGLL-Servicestelle) mit aktuell fünf Personen eingerichtet). 

c) Lokale Servicestellen 
Neben der zentralen Servicestelle wurden an den beteiligten Hochschulen lokale 
Servicestellen eingerichtet, die für die Umsetzung der Teilprojekte und/oder Innova-
tionsforen zuständig sind. 

Auf der Webseite der findet sich ein Organigramm, in dem die Funktionsbereiche 
und Arbeitsprozesse beschrieben sind. 

Von 2002-2014 diente das Kompetenznetz E-Learning Hessen dem Erfahrungsaus-
tausch zwischen Hochschulen. In dessen Rahmen wurden an allen hessischen Uni-
versitäten und Fachhochschulen technische Infrastrukturen und Service- und Bera-
tungsangebote für E-Learning geschaffen. Die im aktuellen Verbund beteiligten 
Hochschulen waren auch im Kompetenznetz vertreten. Hinzu gekommen ist die 
Hochschule Geisenheim University, die 2013 als Hochschule neuen Typs gegründet 
wurde. 

Die Verbundbeschreibung wurde im Rahmen des Forschungsprojektes BRIDGING 
erstellt. Bei e-teaching.org findet man ebenfalls eine Beschreibung. 

Stand 28.05.2019 

2.3.2 Hochschulverbünde im Bereich Lehre 

Das Hochschuldidaktische Netzwerk Mittelhessen (HDM) 

Das Hochschuldidaktische Netzwerk Mittelhessen (HDM) ist eine Kooperation der 
Philipps-Universität Marburg, der Justus-Liebig-Universität Gießen und der techni-
schen Hochschule Mittelhessen und besteht seit 2007. Das Ziel des Netzwerkes ist 
es, allen Lehrenden dieser Hochschulen Weiterbildungs- und Beratungsangebote 
zur Verfügung zu stellen, um so ihre Lehrkompetenz systematisch zu verbessern. 
Das dafür entwickelte Qualifikationsprogramms steht allen Lehrenden der Mitglieds-
hochschulen offen, insbesondere an Jungakademiker_ innen und Nachwuchswis-

https://www.uni-marburg.de/de/digll-hessen/projekt/team
https://www.uni-marburg.de/de/digll-hessen/teilprojekte
https://www.uni-marburg.de/de/digll-hessen/teilprojekte
https://www.uni-marburg.de/de/digll-hessen/media/organigramm.jpg
http://www.e-learning-hessen.de/index.html
https://de.wikipedia.org/wiki/Hochschule_Geisenheim
https://bridging.rz.tuhh.de/
https://www.e-teaching.org/projekt/politik/laenderzentren/elearninghessen
https://www.hd-mittelhessen.de/index.cfm
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senschaftler_ innen, die bislang keine Lehraufgaben übernommen haben. Interes-
sierte außerhalb der Mitgliedshochschulen können prinzipiell ebenfalls die Angebote 
des HDM nutzen. 

Das HDM richtet seine Arbeit an seinem Selbstverständnis zur hochschuldidakti-
schen Weiterbildung aus. Darüber hinaus hat das HDM ein auf theoretischen Vorar-
beiten fundiertes Kompetenzmodell entwickelt, das dem Qualifikationsprogramm 
zugrunde liegt und aus dem ein eigenes Zertifikat zum "Reflective Practitioner" be-
ruht. Die Kompetenzfelder aus dem entwickelten Kompetenzmodell spiegeln sich in 
dem Workshopangebot wider. Außerdem kann über das HDM das Zertifikat "Kompe-
tenz für professionelle Hochschullehre" erworben werden. 

Auf seiner Internetseite bietet das HDM: 

 eine Linksammlung zu Selbstlernmaterialien sowie 
 den Austausch über die Lernplattform ILIAS. 

Die Arbeitsgruppe wissenschaftliche Weiterbildung (AGWW) 

Die Arbeitsgruppe wissenschaftliche Weiterbildung (AGWW) ist ein Verbund von sie-
ben hessischen Fachhochschulen. Ziel ist es, das Weiterbildungsprogramm gemäß 
den Personalentwicklungskonzepten der teilnehmenden Hochschulen zu gestalten. 
Das Weiterbildungsprogramm besteht aus 

 Seminaren, 
 Workshops und 
 weiteren Veranstaltungen. 

Das Angebot richtet sich jeweils an Professor_ innen, Mitarbeiter_ innen und Lehrbe-
auftragte der Mitgliedshochschulen. Dabei werden folgende Themenfelder abge-
deckt: 

 Hochschuldidaktik, 
 Hochschulentwicklung, 
 Führungskompetenz, 
 Methodenkompetenz und 
 Sozialkompetenz. 

Mitgliedshochschulen der AGWW sind: 

 Hochschule Darmstadt, 
 Ev. Hochschule Darmstadt, 
 Frankfurt University of Applied Sciences, 

https://www.hd-mittelhessen.de/selbstverstaendnis.cfm
https://www.hd-mittelhessen.de/selbstverstaendnis.cfm
https://www.hd-mittelhessen.de/ziele.cfm
https://www.hd-mittelhessen.de/wbgem.cfm
https://www.hd-mittelhessen.de/zertifikate.cfm
https://www.hd-mittelhessen.de/zertifikate.cfm
https://www.agww-hessen.de/
https://www.agww-hessen.de/seminare.cfm
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 Hochschule Fulda, Hochschule Geisenheim University, 
 Technische Hochschule Mittelhessen, 
 Hochschule RheinMain. 

An jeder Hochschule gibt es eine oder mehrere Kontaktpersonen. 

Stand: 01.10.2019 

3 Hochschulentwicklungsplanung  

Es gibt eine hochschulübergreifende Hochschulentwicklungsplanung in Form des 
Hochschulpakts 2016-2020 (Quelle) und eine hochschulspezifische Hochschulent-
wicklungsplanung in Form von Zielvereinbarungen und Entwicklungsplänen. 

3.1 Hochschulübergreifende Hochschulentwicklungsplanung 

Hessen hat mit 13 staatlichen Hochschulen einen Hochschulpakt 2016-2020 (Quelle) 
vereinbart. Neben finanziellen Rahmenbedingungen beschreibt dieser hochschulpo-
litische Ziele, z.B.: 

 Beibehaltung der Studierendenzahlen 
 Höherer Anteil an Studierenden an Fachhochschulen (besonders MINT und 

dual) 
 Fokus der Landeshochschulentwicklungsplanung auf Profilbildung, hoch-

schulübergreifenden Kooperation, Internationalisierung und interkulturelle In-
tegration) 

 Integration von Fächerratings in Landeshochschulentwicklungsplanung 
 Umsetzung der Qualitätsstandards zu Promotionsverfahren 
 Stärkung der kooperativen Promotionsverfahren und hochschulübergreifen-

den Kooperationsplattformen für Promotionen 
 Weiterführung des LOEWE-Programms (Kooperationen in der Forschung) 
 Entwicklung von Hochschulstrategien für Wissens- und Technologietransfer 
 Erhöhung der Existenzgründungen aus den Hochschulen 
 Entwicklung von Personalkonzepten (inkl. Leitlinien zu Befristungen) 
 Einrichtung von Tenure Track-Professuren 
 Maßnahmen zum Übergang Schule-Hochschule 
 Verhinderung von Studienabbrüchen 
 Förderung der hochschulartenübergreifenden, in- und ausländischen Mobili-

tät der Studierenden 
 Ausbau dualer und berufsbegleitender Studiengänge 
 Umsetzung einer Willkommens- und Anerkennungskultur/interkulturellen 

Öffnung 

https://www.agww-hessen.de/kontakt.cfm
https://www.uni-frankfurt.de/64911306/Hochschulpakt_2016-2020.pdf
https://www.uni-frankfurt.de/64911306/Hochschulpakt_2016-2020.pdf
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 Ausbau der Betreuungsangebote für internationale Studierende (inkl. Studien-
kollegs) 

 Ausbau der englischsprachigen Studiengänge 
 Sicherstellung der Gleichstellung von Frauen und Männern (Orientierung an 

den Empfehlungen des Wissenschaftsrats und den Forschungsorientierten 
Gleichstellungsstandards der DFG) 

 Realisierung von Familienfreundlichkeit, Diversität und Chancengleichheit 
 Mitwirkung an Umsetzung der Hessischen Nachhaltigkeitsstrategie  

Digitalisierung oder digitale Hochschullehre ist kein Thema im Hochschulpakt. 

3.2 Hochschulspezifische Hochschulentwicklungsplanung 

Die hochschulspezifische Hochschulentwicklungsplanung erfolgt über Zielvereinba-
rungen und Entwicklungspläne. 

Zielvereinbarungen 
Nach § 7 HHG dienen individuelle Ziel- und Leistungsvereinbarungen der "Verwirkli-
chung der Ziele der Entwicklungsplanung". Sie sollen Angaben zu folgenden Punk-
ten enthalten: 

 fachliche Schwerpunktsetzungen im grundständigen Studienangebot 
 Kennzahlen über die Studienplätze 
 ggf. Baumaßnahmen 
 fachliche Forschungsschwerpunkte 
 Förderung der Qualität von Lehre und Forschung 
 Konzepte für den Wissens- und Technologietransfer mit der Wirtschaft 
 Entwicklung von Internationalisierung und interkultureller Integration 
 Förderung von Frauen und des wissenschaftlichen Nachwuchses 

Alle 13 Ziel- und Leistungsvereinbarungen 2016-2020 können auf der Webseite des 
Ministeriums für Wissenschaft und Kunst eingesehen werden. 
Das Ministerium betont die hochschulübergreifende Zielstellung der Qualitätssiche-
rung des Studiums, der Studienorientierung und der Studienabschlussquoten mit 
besondere Betonung des Einsatzes von Self-Assessments. Als weitere Schwer-
punkte werden, ebenso wie im Hochschulpakt, die Fortschreibung der Hochschul-
profile und die Kooperationen mit außeruniversitären Forschungseinrichtungen ge-
nannt. 

Alle Papiere haben dabei mindestens folgende Hauptgliederungspunkte: 

1. Lehre und Studium 
2. Forschung und Transfer 

https://www.wissenschaftsrat.de/download/archiv/est_bd1_2007.pdf
http://www.dfg.de/foerderung/grundlagen_rahmenbedingungen/chancengleichheit/gleichstellungsstandards/
http://www.dfg.de/foerderung/grundlagen_rahmenbedingungen/chancengleichheit/gleichstellungsstandards/
https://www.hessen-nachhaltig.de/de/
http://www.lexsoft.de/cgi-bin/lexsoft/justizportal_nrw.cgi?xid=3917776,1
https://wissenschaft.hessen.de/wissenschaft/hochschulpolitik/zielvereinbarungen/zielvereinbarungen-und-ergaenzende-zielvereinbarungen
https://wissenschaft.hessen.de/wissenschaft/hochschulpolitik/zielvereinbarungen/zielvereinbarungen-und-ergaenzende-zielvereinbarungen
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3. Wissenschaftlicher Nachwuchs 
4. Internationalisierung und interkulturelle Integration 
5. Gleichstellungs- und Familienförderung 
6. Nachhaltiger Hochschulbau und Infrastruktur 
7. Personal- und Organisationsentwicklung 
8. Hochschulfinanzen 

Die Ausgestaltung ist hingegen individuell. Einige Hochschulen thematisieren digi-
tale Lehre bzw. E-Learning. So bezieht sich die Technische Hochschule Mittelhessen 
in ihrer Zielvereinbarung 2016-2020 (Quelle) auf die Digitalisierungsstrategie des 
Landes und beschreibt u.a. folgende Maßnahmen: 

 Beteiligung an Einrichtung einer gemeinsamen landesweiten Plattform digita-
lisierte Lehre 

 Integration der im Forschungsprojekt Weiterbildung Mittelhessen (WM3) ent-
wickelten E-Learning Module, Web Based Trainings und Selbstlerntests in du-
ale und Weiterbildungsstudiengänge 

 Transfer vorhandener Konzepte in andere Module (z.B. Chatroom im Modul 
Einführung in die BWL) 

 Einführung von Selbstlerntests vor Studienbeginn 

Alle 13 Hochschulen haben in ihren Ziel- und Leistungsvereinbarungen angegeben, 
sich an der Einrichtung einer hochschulübergreifenden Plattform zur digitalisierten 
Lehre beteiligen werden. 

Entwicklungspläne 
Nach § 7 HHG erarbeiten die Hochschulen eine eigene Entwicklungsplanung. Unge-
fähr die Hälfte der Hochschulen, die Zielvereinbarungen geschlossen haben, haben 
ihren Entwicklungsplan auf ihrer Webseite veröffentlicht, so macht zum Beispiel die 
Universität Kassel ihren Entwicklungsplan 2015-2019 (Quelle) öffentlich zugänglich. 
Die Hochschulen thematisieren Digitalisierung und digitale Lehre bzw. E-Learning 
dabei in unterschiedlichem Umfang. 

Sofern im Text nicht anders vermerkt, ist der Stand dieses Dokuments der 28.01.2019. 

  

https://wissenschaft.hessen.de/sites/default/files/media/hmwk/thm.pdf
http://www.lexsoft.de/cgi-bin/lexsoft/justizportal_nrw.cgi?xid=3917776,1
https://www.uni-kassel.de/intranet/fileadmin/datas/intranet/gleichstellung/dokumente/Entwicklungsplan_2015.pdf
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Mecklenburg-Vorpommern 
Alle PDF-Dokumente, auf die im Folgenden Bezug genommen wird, sind hier gesi-
chert. Alle erwähnten Links wurden – sofern im Text nicht anders vermerkt – zuletzt  
am 09.01.2019 abgerufen. 

Laut Hochschulkompass gibt es in Mecklenburg-Vorpommern aktuell 6 öffentlich-
rechtliche (6), staatlich anerkannte kirchliche (0) und staatlich anerkannte private (0) 
Hochschulen. 

1 Landesstrategie  

Die Landesstrategie Digitale Agenda Mecklenburg-Vorpommern (Quelle) wurde im 
Mai 2018 veröffentlicht. Nach der Beschreibung des finanziellen Rahmens werden 
neun Handlungsfelder präsentiert, in denen es bereits Angebote und Ansätze gibt 
bzw. neue Maßnahmen geplant sind. 

Die neun Handlungsfelder der Landesstrategie beinhalten zusammengefasst fol-
gende Punkte: 

Infrastruktur 

 Ausbau der Mobilfunknetze 
 öffentliches WLAN 

Wirtschaft und Arbeit 

 Förderung von kleineren Digitalisierungsinvestitionen für kleine und Kleinstun-
ternehmen 

 Digitaler Innovationsraum Mecklenburg-Vorpommern  
o Digitale Innovationszentren vor allem an Universitätsstandorten Rostock 

und Greifswald und für Gründer_innen und Startups mit digitalen Ge-
schäftsideen 

o Netzwerk für digitale Innovationen/Wirtschaft 4.0 (Austausch, Wissens-
transfer, Forschung und Entwicklung) 

 Arbeit 4.0 – Kompetenzzentrum "Digitalisierung in der Arbeitswelt M-V" als Be-
ratungs- und Qualifizierungsstelle für Arbeitnehmer_ innen und Arbeitge-
ber_innen 

 Hotspots in Tourismusregionen 

Bildung in Schulen und Kindertagesförderung 

 Fortsetzung der Online-Stellenbörse Lehrer-in-MV.de und des Unterrichtshil-
fenportals  

https://collaborating.tuhh.de/itbh/hochschulentwicklung/webinhalte/tree/master/bundeslaender/mv/aussen/dokumente
https://www.hochschulkompass.de/hochschulen.html
https://www.regierung-mv.de/static/Regierungsportal/Ministerpr%C3%A4sidentin%20und%20Staatskanzlei/Dateien/pdf-Dokumente/20180515%20Klarschrift%20endg%20Digitale%20Agenda%20ohne%20Datum.pdf
https://www.lehrer-in-mv.de/
https://www.bildung-mv.de/lehrer/unterrichtshilfenportal/
https://www.bildung-mv.de/lehrer/unterrichtshilfenportal/
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 Einführung des Fachs Medienbildung und Informatik ab 2019/2020 
 Einführung einer integrierten Schulverwaltungssoftware (ISY) 
 Umsetzung des fachübergreifenden Rahmenplans "Kompetenzen in der digi-

talen Welt"  
 Anpassung aller Rahmenpläne an digitale Kompetenzen 

Wissenschaft 

 Digitalisierung in Studium und Lehre  
o zwei Juniorprofessuren für Medienpädagogik an den Universitäten 

Greifswald und Rostock und je ein Promotionsstipendium mit schulbe-
zogener Relevanz 

 Programm "Digitale Lehre"  
o Projektförderung für den Einsatz digitaler Techniken in der Lehre (maxi-

mal 5 Jahre) 
 Digitalisierung in der Forschung  

o Projektförderung "Digitalisierung/Industrie 4.0" 
o Digitalisierung an der Schnittstelle von Wissenschaft und Wirtschaft: Di-

gital Ocean Lab in Rostock 

Moderne Gesundheitsversorgung 

 Innovative Ansätze der Notfallversorgung: Übertragung des im Landkreis Vor-
pommern-Greifswald erprobten Projekts "LandRettung" in andere Regionen 

 Bessere Koordinierung des Rettungsdienstes: Einführung eines elektronischen 
Bettennachweises 

Kinder und Familien 

 "Kinderschutz-App" 
 Digitale Lehr- und Lernangebote in der Kinder- und Jugendhilfe 
 Ausbau der Plattform Familienbotschaft  

Kultur 

 Weitere Digitalisierung von Kulturgütern 
 digikultmv – Digitaler Audioguide für die Schlossgärten des Landes 

Ländlicher Raum 

 Dialogprozess vor Ort: u.a. modellhafte Einführung des vom Frauenhofer Insti-
tut IESE Kaiserslautern entwickelten Projekts www.digitale-doerfer.de, Mach-
barkeitsstudie – landesweite Anwendungsstrategie "LandSMART 2.0" 

https://www.bildung-mv.de/lehrer/medienbildung/rahmenplan-digitale-kompetenzen/
https://www.bildung-mv.de/lehrer/medienbildung/rahmenplan-digitale-kompetenzen/
https://www.familienbotschaft-mv.de/
http://www.digitale-doerfer.de/
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Landesverwaltung 

 Aufbau einer MV-Plattform 
 MV-Service 
 standardisierter IT-Arbeitsplatz (MV-PC) Modernisierung des Zentrums für be-

sondere Lagen im Innenministerium nebst Videokonferenzsystem Harmoni-
sierung der polizeilichen IT-Systeme 

 Digitale Videovernehmungen 

Weitere Themenfelder, die zukünftig als relevant im Zusammenhang mit Digitalisie-
rung gesehen werden, sind: 

 sektorenübergreifende Gesundheitsversorgung 
 Gesundheitswirtschaft 
 Wandel in der Land- und Forstwirtschaft 
 Bereich Bildung, Kultur und Politische Bildung 
 Pflege 
 Verfahren und Abläufe in der Landesverwaltung 
 Verfahren zwischen Bürgern sowie Unternehmen mit der Landesverwaltung 
 einheitliches Förderverfahren 
 innere Sicherheit 

Zur strategischen Steuerung wurden verschiedene Gremien eingeführt: 

 Koordination und Weiterentwicklung: Stabsstellen in den Ressorts sowie ein 
Lenkungsausschuss für die Digitalisierung der Landesverwaltung unter Lei-
tung der IT-Beauftragten der Landesregierung 

 Digitalisierungsbeirat beim Ministerium für Energie, Infrastruktur und Digitali-
sierung 

Hochschulen und Hochschulbildung werden im Handlungsfeld Wissenschaft the-
matisiert. Auch unter Wirtschaft und Arbeit finden sie Erwähnung. 

2 Landesweite Hochschulstrategien in den Leistungsbereichen 
Forschung und Lehre  

Es gibt keine separate allgemeine Landesstrategie für Lehre oder Forschung neben 
der Hochschulentwicklungsplanung. In Bezug auf Digitalisierung wurden strategi-
sche Ziele in der Landesstrategie Digitale Agenda Mecklenburg-Vorpommern 
(Quelle) formuliert. Im Bereich Forschung existiert seit 2014 eine Regionale Innovati-
onsstrategie 2020 für Mecklenburg-Vorpommern (Quelle). 

https://www.regierung-mv.de/Landesregierung/em/Digitalisierung/Digitalisierungsbeirat/
https://www.regierung-mv.de/static/Regierungsportal/Ministerpr%C3%A4sidentin%20und%20Staatskanzlei/Dateien/pdf-Dokumente/20180515%20Klarschrift%20endg%20Digitale%20Agenda%20ohne%20Datum.pdf
https://www.regierung-mv.de/Landesregierung/wm/Technologie/Technologiepolitische-Schwerpunkte/?id=9591&processor=veroeff
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2.1 Forschung  

Es gibt keine separate allgemeine Landesstrategie für Forschung neben der Hoch-
schulentwicklungsplanung. 

Folgende Umsetzungsmaßnahmen aus der Digitalen Agenda Mecklenburg-Vor-
pommern (Quelle) können jedoch der Hochschulforschung zugeordnet werden: 

 Digitalisierung in der Forschung 
Es sollen besonders herausragende Forschungsprojekte im Themenfeld "Digi-
talisierung/Industrie 4.0" gefördert werden. 
Es soll außerdem die Einrichtung eines Digital Ocean Lab in Rostock gefördert 
werden. 

 Digitaler Innovationsraum Mecklenburg-Vorpommern Es sollen digitale Inno-
vationszentren vor allem an den Universitätsstandorten Rostock und Greifs-
wald und für Gründer_innen und Startups mit digitalen Geschäftsideen einge-
richtet werden. Zudem soll ein Netzwerk für digitale Innovationen/Wirtschaft 
4.0 geschaffen werden. 

Seit 2014 gibt es außerdem die vom Ministerium für Wirtschaft, Bau und Tourismus 
herausgegebene Regionale Innovationsstrategie 2020 für Mecklenburg-Vorpom-
mern (Quelle). In dieser werden sechs thematische Zukunftsfelder identifiziert: 

 Gesundheit/Life Sciences 
 Nachhaltige Produktionstechniken und neue Werkstoffe, insbesondere im 

Maschinenbau 
 Information und Kommunikation 
 Ernährung 
 Energie und Klima 
 Mobilität 

2.1.1 Wissens- und Technologietransfer 

Es liegt aktuell keine separate Landesstrategie für Wissens- und Technologietrans-
fer vor. Nach § 3 Abs. 8 und 9 LHG M-V wird Wissens- und Technologietransfer als 
Aufgabe der Hochschulen konkretisiert: 

"(8) Die Hochschulen betreiben Wissens- und Technologietransfer zur Umsetzung 
und Nutzung ihrer Forschungs- und Entwicklungsergebnisse in der Praxis. Sie för-
dern die Patentierung und Verwertung von Forschungsergebnissen. In diesem Rah-
men unterstützen sie auch die Gründung von Unternehmen durch Mitglieder und 
Absolventinnen und Absolventen der Hochschule. 

https://www.regierung-mv.de/static/Regierungsportal/Ministerpr%C3%A4sidentin%20und%20Staatskanzlei/Dateien/pdf-Dokumente/20180515%20Klarschrift%20endg%20Digitale%20Agenda%20ohne%20Datum.pdf
https://www.regierung-mv.de/Landesregierung/wm/Technologie/Technologiepolitische-Schwerpunkte/?id=9591&processor=veroeff
http://www.landesrecht-mv.de/jportal/portal/page/bsmvprod.psml?showdoccase=1&doc.id=jlr-HSchulGMV2011rahmen
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(9) Die Hochschulen können im Rahmen ihrer Aufgaben Unternehmen gründen oder 
sich daran beteiligen. Bei derartigen Vorhaben zu Zwecken des Wissens- und Tech-
nologietransfers liegen in der Regel die Voraussetzungen des § 65 Absatz 1 Nummer 
1 der Landeshaushaltsordnung Mecklenburg-Vorpommern vor." 

In der Regionalen Innovationsstrategie 2020 für Mecklenburg-Vorpommern (Quelle) 
ist Wissens- und Technologietransfer zudem ein strategisches Handlungsfeld mit 
folgenden Maßnahmen: 

 Förderung von wirtschaftsnahen Verbundvorhaben bei Forschung, Entwick-
lung und Innovation 

 Förderung von technologieorientierten Netzwerken 
 Förderung einer innovativen Informations- und Kommunikationsplattform 
 Förderung von Schutzrechtsaktivitäten und ihrer wirtschaftliche Verwertung 

Zur Kommunikation über die Strategie und die Aktivitäten dient eine Plattform der 
TBI Technologie-Beratungs-Institut GmbH. 

2.1.2 Open Access 

Es gibt aktuell keine separate Open Access-Strategie in Mecklenburg-Vorpommern. 
Open Access ist kein Thema in der Digitalen Agenda Mecklenburg-Vorpommern 
(Quelle). 

2.2 Lehre  

Es gibt keine separate Landesstrategie für Lehre neben der Hochschulentwick-
lungsplanung. 

Folgende Umsetzungsmaßnahmen aus der Digitalen Agenda Mecklenburg-Vor-
pommern (Quelle) können jedoch der Lehre zugeordnet werden: 

 Digitalisierung in Studium und Lehre 
Es sollen zwei Juniorprofessuren für Medienpädagogik an den Universitäten 
Greifswald und Rostock und je ein Promotionsstipendium mit schulbezogener 
Relevanz finanziert werden. 

 Programm "Digitale Lehre" 
Das Land will mit Mitteln aus dem Hochschulpakt Projekte an den Hochschu-
len zum Einsatz digitaler Techniken in der Lehre fördern. Die maximale 
Laufzeit soll 5 Jahre betragen. 

https://www.regierung-mv.de/Landesregierung/wm/Technologie/Technologiepolitische-Schwerpunkte/?id=9591&processor=veroeff
http://www.tbi-mv.de/
https://www.regierung-mv.de/static/Regierungsportal/Ministerpr%C3%A4sidentin%20und%20Staatskanzlei/Dateien/pdf-Dokumente/20180515%20Klarschrift%20endg%20Digitale%20Agenda%20ohne%20Datum.pdf
https://www.regierung-mv.de/static/Regierungsportal/Ministerpr%C3%A4sidentin%20und%20Staatskanzlei/Dateien/pdf-Dokumente/20180515%20Klarschrift%20endg%20Digitale%20Agenda%20ohne%20Datum.pdf
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2.3 Hochschulverbünde in den Bereichen Digitalisierung und Lehre 

In Mecklenburg-Vorpommern gibt es aktuell keinen Hochschulverbund zur Digitali-
sierung oder zur Lehre, an dem alle sechs öffentlich-rechtlichen Hochschulen betei-
ligt sind. Eine Recherche und ggf. Beschreibung von weiteren Hochschulverbünden 
läuft aktuell im Rahmen des bis Ende 2019 verlängerten Forschungsprojektes 
BRIDGING. 

2.3.1 Hochschulverbund im Bereich Digitalisierung  

In Mecklenburg-Vorpommern gibt es nach aktuellem Stand der Recherche keinen 
Hochschulverbund zur Digitalisierung. 

2.3.2 Hochschulverbund im Bereich Lehre 

In Mecklenburg-Vorpommern gibt es nach aktuellem Stand der Recherche keinen 
Hochschulverbund zur Lehre. 

Stand: 02.10.2019 

3 Hochschulentwicklungsplanung  

Es gibt sowohl eine hochschulübergreifende Hochschulentwicklungsplanung in 
Form von Eckwerten (Quelle) als auch eine hochschulspezifische Hochschulentwick-
lungsplanung in Form von Hochschulentwicklungsplänen und Zielvereinbarungen. 

3.1 Hochschulübergreifende Hochschulentwicklungsplanung 

Nach § 15 Abs. 2 LHG M-V erarbeitet das Ministerium auf Basis aller Hochschulent-
wicklungspläne in Abstimmung mit den Hochschulen die Eckwerte der Hochschul-
entwicklung im Sinne einer hochschulübergreifenden Hochschulentwicklungspla-
nung. 

In den 2015 beschlossenen Eckwerten der Hochschulentwicklung 2016-2020 
(Quelle) wird Bezug genommen auf die 2005 veröffentlichten Unterrichtung durch 
die Landesregierung - Bericht über die langfristige strukturelle Entwicklung der 
Hochschulen in Mecklenburg-Vorpommern (Quelle). Als größte Herausforderung 
wird dort – ähnlich wie in der Hochschulstrukturplanung Sachsen-Anhalts (Quelle) – 
der demografische Wandel beschrieben. Dies wird auch in dem 2011 erstmals veröf-
fentlichten und 2014 aktualisierten Strategiebericht zum demografischen Wandel 
Mecklenburg-Vorpommern: Weltoffen, modern, innovativ. Den demografischen 
Wandel gestalten. (Quelle) deutlich. 

https://bridging.rz.tuhh.de/
https://www.regierung-mv.de/Landesregierung/bm/Wissenschaft/Hochschule/Zielvereinbarungen/
http://www.landesrecht-mv.de/jportal/portal/page/bsmvprod.psml?showdoccase=1&doc.id=jlr-HSchulGMV2011rahmen
https://www.regierung-mv.de/Landesregierung/bm/Wissenschaft/Hochschule/Zielvereinbarungen/
http://www.dokumentation.landtag-mv.de/Parldok/dokument/24167/bericht-%C3%BCber-die-langfristige-strukturelle-entwicklung-der-hochschulen-in-mecklenburg-vorpommern.pdf
https://mw.sachsen-anhalt.de/fileadmin/Bibliothek/Politik_und_Verwaltung/MW/Publikationen/Hochschulstrukturplanung_final_mit_Anlagen_160702.pdf
https://www.regierung-mv.de/static/Regierungsportal/Ministerpr%C3%A4sident%20und%20Staatskanzlei/Dateien/pdf-Dokumente/Demografiebericht_MV_Mai_2014.pdf


 

 

 

95 
 

In den Eckwerten der Hochschulentwicklung 2016-2020 (Quelle) werden neben den 
Schwerpunktsetzungen der Hochschulen und in den Fächergruppen sieben Ent-
wicklungsfelder und -schwerpunkte für die Hochschulen benannt: 

1. Entwicklung der Studierendendaten 
2. Lehre und Qualitätssicherung  

o Erststudium 
o Masterstudiengänge und wissenschaftliche Weiterbildung 
o Qualität in Studium, Lehre und wissenschaftlicher Weiterbildung 

3. Forschung, Transfer und Nachwuchsförderung  
o Forschung 
o Beitrag der Hochschulen zur regionalen Entwicklung 
o Schwerpunktsetzung in der Forschung 
o Sicherung des wissenschaftlichen Nachwuchses 

4. Gleichstellung 
5. Inklusive Hochschule 
6. Internationalisierung 
7. Hochschulverwaltung und Zentrale Einrichtungen 

Digitalisierung oder digitale Hochschullehre sind kein Thema in der hochschulüber-
greifenden Hochschulentwicklungsplanung. 

3.2 Hochschulspezifische Hochschulentwicklungsplanung 

Zielvereinbarungen 

Nach § 15 LHG M-V schließen das Ministerium und die Hochschulen Zielvereinbarun-
gen, in denen u.a. folgende Punkte aufzunehmen sind: 

 Qualitätsentwicklung in Lehre und Forschung 
 Studienangebot 
 Öffnung und Schließung von Studiengängen 
 Forschungsschwerpunkten 

Alle sechs Zielvereinbarungen 2016-2020 können auf der Webseite des Ministeri-
ums für Bildung, Wissenschaft und Kultur eingesehen werden. 

Mit Ausnahme von Lehramt, Medizin und wissenschaftlicher Karriereentwicklung fol-
gen alle Papiere denselben thematischen Hauptpunkten im Bereich der Entwick-
lungs- und Leistungsziele: 

 Angebot in Studium und Lehre 
 Forschungsschwerpunkte 

https://www.regierung-mv.de/Landesregierung/bm/Wissenschaft/Hochschule/Zielvereinbarungen/
http://www.landesrecht-mv.de/jportal/portal/page/bsmvprod.psml?showdoccase=1&doc.id=jlr-HSchulGMV2011rahmen
https://www.regierung-mv.de/Landesregierung/bm/Wissenschaft/Hochschule/Zielvereinbarungen/
https://www.regierung-mv.de/Landesregierung/bm/Wissenschaft/Hochschule/Zielvereinbarungen/
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 Gute Arbeit in der Wissenschaft 
 Chancengleichheit der Geschlechter 
 Inklusion (Mitwirkung an Erstellung und Umsetzung eines Leitfadens Inklusi-

onsorientierte Hochschule (Quelle)) 

Digitalisierung oder digitale Hochschullehre sind kein Thema in den Zielvereinbarun-
gen. 

Hochschulentwicklungpläne 

Jede Hochschule erstellt nach § 15 Abs. 1 LHG M-V einen Hochschulentwicklungs-
plan. 

Zwei Entwicklungspläne können öffentlich eingesehen werden: der Universitätsent-
wicklungsplan 2016-2020 der Universität Rostock (Quelle) und der Hochschulent-
wicklungsplan der Hochschule Neubrandenburg 2016 bis 2020 (Quelle). Sie unter-
scheiden sich sowohl hinsichtlich der Struktur als auch des Umfangs und der Ziel-
setzungen. 

Sofern im Text nicht anders vermerkt, ist der Stand dieses Dokuments der 
09.01.2019. 

 

  

https://www.uni-rostock.de/fileadmin/uni-rostock/UniHome/Vielfalt/Barrierefreiheit/Leitfaden_MV_Inklusive_Hochschullehre.pdf
http://www.landesrecht-mv.de/jportal/portal/page/bsmvprod.psml?showdoccase=1&doc.id=jlr-HSchulGMV2011rahmen
https://www.uni-rostock.de/fileadmin/uni-rostock/UniHome/Vielfalt/Vielfaltsmanagement/Informationsmaterialien/UEP-Uni-Rostock-2016-2020.pdf
https://www.hs-nb.de/fileadmin/hs-neubrandenburg/Hochschule/Stellenangebote/Dokumente/HEP_2016-2020_HS_NB.pdf
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Niedersachsen 
Alle PDF-Dokumente, auf die im Folgenden Bezug genommen wird, sind hier gesi-
chert. Alle erwähnten Links wurden – sofern im Text nicht anders vermerkt – zuletzt  
am 03.01.2019 abgerufen. 

Laut Hochschulkompass gibt es in Niedersachsen aktuell 28 öffentlich-rechtliche 
(19), staatlich anerkannte kirchliche (0) und staatlich anerkannte private (9) Hoch-
schulen. 

1 Landesstrategie Digitalisierung  

Die ressortübergreifende Landesstrategie Die Strategie Niedersachsens zur digitalen 
Transformation – Masterplan Digitalisierung (Quelle) wurde im August 2018 vom Mi-
nisterium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Digitalisierung veröffentlicht. Der Pro-
zess begann mit der Vereinbarung über die Strategie Digitales Niedersachsen in der 
Koalitionsvereinbarung 2013. Im Jahr 2016 wurden die Leitlinien "digital.niedersach-
sen – den digitalen Wandel für unser Land gestalten" (Quelle) veröffentlicht, die den 
Entwicklungsstand und bereits eingeleitete Maßnahmen beschreiben. 

In der Strategie Niedersachsens zur digitalen Transformation – Masterplan Digitali-
sierung (Quelle) werden Ziele in den zwei Schwerpunktbereichen Digitale Infrastruk-
tur und Digitalisierung von Wirtschaft und Gesellschaft formuliert: 

Digitale Infrastruktur 

 Breitbandausbau 
 Leistungsfähiger Mobilfunk für Niedersachsen 
 Ausbau von freiem WLAN 

Digitalisierung von Wirtschaft und Gesellschaft 

 Digitalisierung der Wirtschaft 
 Big Data für digitale Geschäftsmodelle 
 Digitale Produktion 
 Digitale Wissenschaft 
 Digitalisierung im Verkehr 
 Gute digitale Arbeit 
 Digitale Bildung 
 Gesundheitsversorgung 4.0 
 Digitale Land- und Forstwirtschaft 
 Digitale Energieversorgung 
 Digitalisierung im Umweltschutz 
 Verbraucherschutz und Ernährung 

https://collaborating.tuhh.de/itbh/hochschulentwicklung/webinhalte/tree/master/bundeslaender/ni/aussen/dokumente
https://www.hochschulkompass.de/hochschulen.html
https://www.mw.niedersachsen.de/startseite/masterplan_digitalisierung/digital-strategie-niedersachsen-167922.html
https://www.stephanweil.de/wp-content/uploads/sites/42/2017/04/koalitionsvereinbarung_rot-gr__n_20130214.pdf
https://www.stk.niedersachsen.de/aktuelles/presseinformationen/digitalniedersachsen--den-digitalen-wandel-fuer-unser-land-gestalten-148631.html
https://www.mw.niedersachsen.de/startseite/masterplan_digitalisierung/digital-strategie-niedersachsen-167922.html
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 Digitale Kultur 
 Digitale Verwaltung 
 Digitale Justiz 
 Sicherheit in der digitalen Welt 
 Bürgerinformation digital 

Das letzte Kapitel der Landesstrategie widmet sich den Chancen der Digitalisierung 
für Niedersachsen. Die Koordinierung aller Aktivitäten und die Abstimmung mit den 
unterschiedlichen Ressorts obliegt der 2018 eingerichteten Stabsstelle Digitalisie-
rung im Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Digitalisierung. 

Hochschulen und Hochschulbildung werden im Kapitel Digitale Wissenschaft the-
matisiert. Dort werden fünf Teilziele formuliert: 

1. Intensivierung der Forschung zu Digitalisierung 
2. Intensivierung des Wissens- und Technologietransfers zur Förderung von 

Produkt- und Dienstleistungsinnovationen 
3. Ausbau der Studienplätze in Informationswissenschaften 
4. Entwicklung neuer Studienangebote 
5. Förderung der Digitalisierung in der Medizin 

Um diese Ziele zu erreichen, sind folgende Maßnahmen mit entsprechenden Bud-
gets geplant: 

 Einrichtung von zusätzlichen Digitalisierungsprofessuren 
 Forschungsförderung im Themenfeld Digitalisierung mit Fokus auf Wissens- 

und Technologietransfer (VolkswagenStiftung) 
 Kompetenzzentrum Digitalisierung: Netzwerk bereits bestehender wissen-

schaftlicher Einrichtungen und Praxisvertreter_innen mit Fokus auf ange-
wandte Forschung und forschungsbasierte Beratung 

 Open Access und Open Educational Resources: Open Access-Publikations-
fonds und landesweites Online-Portal für digitale Lehr- und Lernmaterialien 
für Lehrende 

Im Kapitel Digitale Bildung werden Hochschulen zudem in die Weiterentwicklung 
der Lehrkräftebildung einbezogen (S. 80). 

Stand: 03.01.2019 
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2 Landesweite Hochschulstrategien in den Leistungsbereichen 
Forschung und Lehre  

Seit 2017 existiert das Eckpunktepapier Digitalisierungsoffensive für die niedersäch-
sischen Hochschulen (Quelle) der LandesHochschulKonferenz. 

2.1 Forschung  

Das im Jahr 2017 von der LandesHochschulKonferenz veröffentlichte Eckpunktepa-
pier Digitalisierungsoffensive für die niedersächsischen Hochschulen (Quelle) um-
fasst neben einer Ausgangsbeschreibung fünf Handlungsfelder, in denen Digitalisie-
rung als Querschnittsaufgabe in den Hochschulentwicklungsvertrag aufgenommen 
werden soll: 

 Potentiale der Digitalisierung an den Hochschulen in Niedersachsen 
 Nachhaltigkeit der Digitalisierung im Handlungsfeld Forschung 
 Nachhaltige Digitalisierung im Handlungsfeld Studium und Lehre 
 Nachhaltige Digitalisierung im Handlungsfeld Informationsversorgung 
 Nachhaltige Digitalisierung im Handlungsfeld IT-Infrastrukturen 

Nachhaltigkeit der Digitalisierung im Handlungsfeld Forschung (S. 4-6) 

Digitalisierung wird in drei Schwerpunkten thematisiert und mit (empfohlenen) Maß-
nahmen in den Hochschulen unterlegt: 

 Forschungsdatenmanagement 
o Implementation von Forschungsdatenmanagement als strategisches 

Ziel 
o Unterstützung der Wissenschaftler_innen im Prozess des Forschungs-

datenmanagements 
o Prüfung eines hochschulübergreifenden Forschungsdatenmanage-

ments durch ein landesfinanziertes Beratungs- und Kompetenznetz-
werk "Forschungsdatenmanagement" (mit Anschluss an länderüber-
greifende Netzwerke) 

o Teilnahme an Nationaler Forschungsdateninfrastruktur (NFDI) 
 Forschungsinformationssysteme 

o Prüfung eigener Forschungsinformationssysteme bzw. Verbundsys-
teme 

o Nutzung von Standards (z.B. ORCID) 
o Entwicklung eines Verbunds zu Forschungsinformationssystemen 

(Schulungen, (inter)nationaler Austausch) 
 Forschung zur Digitalisierung in Wissenschaft und Wirtschaft, Kultur und Ge-

sellschaft 

https://www.lhk-niedersachsen.de/positionen/digitalisierung/
https://www.lhk-niedersachsen.de/positionen/digitalisierung/
https://orcid.org/
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o Ausschreibung zu Folgen der Digitalisierung 
o Ausbau der Vernetzung v.a. in den Forschungsbereichen Mobilität, Me-

dizin und Energie 
o Synergien in gesellschaftlich relevanten Forschungsaktivitäten z.B. in 

Form von übergreifenden Kompetenznetzwerken 

Zudem sind zwei der im Kapitel Digitale Wissenschaft der Strategie Niedersachsens 
zur digitalen Transformation – Masterplan Digitalisierung (Quelle) formulierten Ziele 
der Forschung zuzuordnen: 

 Intensivierung der Forschung zu Digitalisierung 
 Intensivierung des Wissens- und Technologietransfers zur Förderung von 

Produkt- und Dienstleistungsinnovationen 

Alle dort genannten Maßnahmen sind ebenfalls der Forschung zuzuordnen: 

 Einrichtung von zusätzlichen Digitalisierungsprofessuren 
 Forschungsförderung im Themenfeld Digitalisierung mit Fokus auf Wissens- 

und Technologietransfer (VolkswagenStiftung) 
 Kompetenzzentrum Digitalisierung: Netzwerk bereits bestehender wissen-

schaftlicher Einrichtungen und Praxisvertreter_innen mit Fokus auf ange-
wandte Forschung und forschungsbasierte Beratung 

 Open Access und Open Educational Resources: Open Access-Publikations-
fonds und landesweites Online-Portal für digitale Lehr- und Lernmaterialien 
für Lehrende 

Strategische Zielsetzungen im Bereich Forschung werden außerdem in der Nieder-
sächsischen regionalen Innovationsstrategie für intelligente Spezialisierung (Quelle) 
formuliert, welche im Jahr 2014 von der Niedersächsischen Staatskanzlei veröffent-
licht wurde. 

Dort werden sieben innovationsrelevante Spezialisierungsfelder benannt: 

 Mobilitätswirtschaft 
 Gesundheits- und Sozialwirtschaft 
 Energiewirtschaft – Geothermie, Windenergie (Off- und Onshore) 
 Land- und Ernährungswirtschaft 
 Digitale und Kreativwirtschaft 
 Neue Materialien / Produktionstechnik 
 Maritime Wirtschaft 

Stand: 03.01.2019 

https://www.mw.niedersachsen.de/startseite/masterplan_digitalisierung/digital-strategie-niedersachsen-167922.html
https://www.mb.niedersachsen.de/startseite/themen/regionale_landesentwicklung_und_eufoerderung/regionen_kooperationen/regionale_handlungsstrategien/niedersaechsische-regionale-innovationsstrategie-fuer-intelligente-spezialisierung-137253.html
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2.1.1 Wissens- und Technologietransfer 

Es liegt aktuell keine separate Landesstrategie in diesem Bereich vor. 

Die Förderung von Wissens- und Technologietransfer ist jedoch nach § 3 NHG im 
Zusammenhang mit Unternehmensgründungen als eine Aufgabe der Hochschulen 
ohne weitere Erläuterung beschrieben. 

Zwei der im Kapitel Digitale Wissenschaft der Strategie Niedersachsens zur digitalen 
Transformation – Masterplan Digitalisierung (Quelle) formulierten Maßnahmen bezie-
hen sich zudem auf Wissens- und Technologietransfer: 

 Forschungsförderung im Themenfeld Digitalisierung mit Fokus auf Wissens- 
und Technologietransfer (VolkswagenStiftung) 

 Kompetenzzentrum Digitalisierung: Netzwerk bereits bestehender wissen-
schaftlicher Einrichtungen und Praxisvertreter_innen mit Fokus auf ange-
wandte Forschung und forschungsbasierte Beratung 

In der Niedersächsischen regionalen Innovationsstrategie für intelligente Spezialisie-
rung (Quelle) wird Wissenstransfer als Fokusthema dargestellt. Außerdem widmet 
sich ein Strategiefeld der "Stärkung der Spitzenforschung und des Wissens- und 
Technologietransfers" (S. 17). 

In der Innovationsstrategie wird auch auf die Transferstellen an den Hochschulen 
verwiesen. In Niedersachsen existiert ein Transfer-Portal der Hochschulen und For-
schungseinrichtungen, auf dem die Wissens- und Technologietransfer-Stellen an 
den niedersächsischen Hochschulen recherchiert werden können. Diese sind gemäß 
der Leitsätze des Transfers zentrale Dienstleistungseinrichtungen für Wissenschaft-
ler_innen und Unternehmen. 

Stand: 03.01.2019 

2.1.2 Open Access 

Es gibt bislang keine landesweite Open Access-Strategie in Niedersachsen. In der 
Strategie Niedersachsens zur digitalen Transformation – Masterplan Digitalisierung 
(Quelle) ist Open Access und insbesondere die Einrichtung eines Open Access-Pub-
likationsfonds als Maßnahme festgeschrieben. 

Ausgehend vom Hochschulentwicklungsvertrag von 2013 und der daraus resultie-
renden Leitlinien zur Transparenz in der Forschung haben sich zudem verpflichtet, 
mit ihren Bibliotheken Open Access-Strategien zu entwickeln. 

http://www.nds-voris.de/jportal/?quelle=jlink&query=HSchulG+ND+Inhaltsverzeichnis&psml=bsvorisprod.psml&max=true
https://www.mw.niedersachsen.de/startseite/masterplan_digitalisierung/digital-strategie-niedersachsen-167922.html
https://www.mb.niedersachsen.de/startseite/themen/regionale_landesentwicklung_und_eufoerderung/regionen_kooperationen/regionale_handlungsstrategien/niedersaechsische-regionale-innovationsstrategie-fuer-intelligente-spezialisierung-137253.html
http://www.forschungsprofile-niedersachsen.de/de/
http://www.forschungsprofile-niedersachsen.de/de/
http://www.forschungsprofile-niedersachsen.de/de/leitsaetze/
https://www.mw.niedersachsen.de/startseite/masterplan_digitalisierung/digital-strategie-niedersachsen-167922.html
https://www.mwk.niedersachsen.de/startseite/forschung/forschungspolitik/transparenz_forschung/transparenz-in-der-forschung-131173.html
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Stand: 03.01.2019 

2.2 Lehre  

Das im Jahr 2017 von der LandesHochschulKonferenz veröffentlichte Eckpunktepa-
pier Digitalisierungsoffensive für die niedersächsischen Hochschulen (Quelle) um-
fasst neben einer Ausgangsbeschreibung fünf Handlungsfelder, in denen Digitalisie-
rung als Querschnittsaufgabe in den Hochschulentwicklungsvertrag aufgenommen 
werden soll: 

 Potentiale der Digitalisierung an den Hochschulen in Niedersachsen 
 Nachhaltigkeit der Digitalisierung im Handlungsfeld Forschung 
 Nachhaltige Digitalisierung im Handlungsfeld Studium und Lehre 
 Nachhaltige Digitalisierung im Handlungsfeld Informationsversorgung 
 Nachhaltige Digitalisierung im Handlungsfeld IT-Infrastrukturen 

Nachhaltige Digitalisierung im Handlungsfeld Studium und Lehre 

Die dort vorgestellten Zielsetzungen stellen "Bausteine" für auszuschreibende Maß-
nahmen dar, welche der übergeordneten Zielsetzung der Vorbereitung der Studie-
renden auf eine "zunehmend digitalisierte Arbeits- und Lebenswelt" Rechnung tra-
gen sollen: 

 Etablierung digitaler Lern- und Prüfungsformate  
o Entwicklung und Umsetzung digitaler Lern- und Prüfungsszenarien für 

Blended Learning Lehrformate (grundständige Lehre, Weiterbildung 
und lebenslanges Lernen) 

o Erprobung und nachhaltige Nutzung innovativer Lernformate 
o Bereitstellung und koordinierte Lizensierung von Open Educational Re-

sources (OER) 
 Qualifizierungsangebote zur Digitalisierung für Lehrende  

o Entwicklung und Erprobung von standardisierten, zertifizierten und 
hochschulübergreifenden (Weiter-)Qualifizierungsangeboten für Leh-
rende 

 Qualifizierungsangebote zur Digitalisierung für Studierende  
o Entwicklung von Lehreinheiten zur Kompetenzvermittlung (Medien und 

Digitalisierung) 

Folgende Maßnahmen sind in diesem Zusammenhang geplant: 

 Evaluation bestehender Netzwerke (z.B. ELAN e.V., eCult) hinsichtlich einer 
hochschulübergreifenden Plattform für digitale Lehre (mit Anschluss an län-
derübergreifende Netzwerke) 

https://www.lhk-niedersachsen.de/positionen/digitalisierung/
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 Förderprogramm zu den o.g. "Bausteinen" 
 Verbreitung der Projektergebnisse und Transfer der Erkenntnisse in die Hoch-

schulen 

Das Ministerium für Wissenschaft und Kultur hatte in diesem Zusammenhang bereits 
im Februar 2017 eine Ausschreibung im Rahmen "Öffnung von Hochschulen" (ESF) 
zu Digitalisierung als Beitrag zur Öffnung von Hochschulen: Innovative Lehr-Lern-
Konzepte, digitale Kompetenzen und Qualifikationen (Quelle) veröffentlicht. 

Das Ministerium für Wissenschaft und Kultur hat 2018 zudem das Förderprogramm 
"Qualität plus – Programm zur Entwicklung des Studiums von morgen" ausgeschrie-
ben, in dem 48 Hochschulen eine dreijährige Förderung für die Weiterentwicklung 
von Studiengängen und der Verbesserung der Studienqualität erhalten haben. 

Stand: 03.01.2019 

2.3 Hochschulverbünde in den Bereichen Digitalisierung und Lehre 

In Niedersachsen gibt es aktuell keinen Hochschulverbund zur Digitalisierung, an 
dem alle 19 öffentlich-rechtlichen Hochschulen beteiligt sind. Es gibt jedoch das E-
Learning Academic Network Niedersachsen (ELAN e.V.), in dem zehn Hochschulen 
zusammenarbeiten. Au0erdem gibt es das Kompetenzzentrum Hochschuldidaktik 
für Niedersachsen (KHN). Die Beschreibung dieser Hochschulverbünde wurde im 
Rahmen des bis Ende 2019 verlängerten Forschungsprojektes BRIDGING erstellt. Bei 
e-teaching.org findet man ebenfalls eine kurze Beschreibung des ELAN e.V. 

2.3.1 Hochschulverbund im Bereich Digitalisierung  

In Niedersachsen gibt es aktuell keinen Hochschulverbund zur Digitalisierung, an 
dem alle 19 öffentlich-rechtlichen Hochschulen beteiligt sind. Es gibt jedoch das E-
Learning Academic Network Niedersachsen (ELAN e.V.), in dem zehn Hochschulen 
zusammenarbeiten. Der gemeinnützige Verein sieht sich als "Impulsgeber zur steti-
gen Qualitätsverbesserung der medienbasierten Lehre an niedersächsischen Hoch-
schulen" und möchte "die Kooperation der Mitgliedshochschulen und weiterer Mit-
glieder im Bereich standortübergreifender und E-Learning-gestützter Lehre" beför-
dern. Um die Mitglieder dabei zu unterstützen, wurden verschiedene Kompetenzbe-
reiche zu folgenden Themen aufgebaut: 

 Audiovisuelle Medien und Medientechnik 
 E-Assessment 
 Mediendidaktik 
 Rechtsfragen des E-Learning 
 Software für Lehre, Studium und deren Management 

https://www.studieren-in-niedersachsen.de/studienwahl/offene-hochschule-niedersachsen/ueber-die-offene-hochschule-niedersachsen.html
https://www.mwk.niedersachsen.de/startseite/aktuelles/presseinformationen/qualitaet-plus--48-projekte-zur-verbesserung-der-studienqualitaet-ausgewaehlt--170631.html
https://bridging.rz.tuhh.de/
https://www.e-teaching.org/geolocations/geo.2011-12-21.0254662046
https://www.elan-ev.de/
https://www.elan-ev.de/
https://www.elan-ev.de/themen_medientechnik.php
https://www.elan-ev.de/themen_eassessment.php
https://www.elan-ev.de/themen_mediendidaktik.php
https://www.elan-ev.de/themen_rechtsfragen.php
https://www.elan-ev.de/themen_software.php
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Der ELAN e.V. nimmt Hochschulen in sein Netzwerk auf, die gemeinsam den Zweck 
der Förderung der Lehrqualität verfolgen. Der Zweck wird in der Vereinssatzung 
(Quelle) von 2014 definiert und insbesondere verwirklicht durch: 

 Wissenschaftliche Fachkonferenzen und -tagungen 
 Weiterbildungsmaßnahmen und -programme 
 Förderung von Technologieinnovationen, insbesondere Open Source Soft-

ware 

Darüber hinaus bietet der ELAN e.V. die folgenden Produkte und Leistungen an: 

 Audio/Video  
o E3 ELAN (E-Learning Equipment): ein Werkzeug für Lehrende, mit dem 

Vorträge aufgezeichnet und interaktiv und live mit handschriftlichen 
Notizen erweitert werden können 

o Opencast: eine weltweit eingesetzte Open-Source-Software zum Er-
zeugen und Verwalten audio-visueller Medien 

o TheRec: eine Multimedia-Aufzeichnungssoftware für Windows 7 bis 10, 
die von vielen verschiedenen Aufnahmegeräten unterstützt wird 

 Lernmanagementsysteme  
o Moodle: die E-Learning Plattform ist Teil des Lernmanagement-Portfo-

lios des ELAN e.V. Die Open-Source-Software unterstützt Lehrende bei 
der Organisation und Integration von Online- und Präsenzlehre 

o Stud.IP ("Studienbegleitender Internetsupport von Präsenzlehre"): die 
Lernplattform, die über das Internet eine Kommunikation zwischen Ler-
nenden und Lehrenden ermöglicht, wird mit vom ELAN e.V. weiterent-
wickelt 

 Mobile Anwendungen: die Plugins "Stud.IP Cliqr" und "Stud.IP Mobile Web" 
werden vom ELAN e.V. gepflegt und weiterentwickelt 

 Organisation und Networking  
o Antragsberatung und Antragstellung: Informationen bzgl. geplanter 

Fördervorhaben auf Landes- und Bundesebene werden direkt an die 
Mitgliedshochschulen weitergeleitet 

o Koordination und strategische Unterstützung: Durch regelmäßige Kom-
munikation und themenzentrierte Zusammenarbeit wird ein intensiver 
Austausch zwischen den Mitgliedshochschulen und anderen Partnern 
(z.B. Ministerium für Wissenschaft und Kultur, Landes-Rektoren-Konfe-
renz) ermöglicht 

o Öffentlichkeitsarbeit: Durch die Beteiligung an Kongressen, Messen und 
Veranstaltungen auf Landes- und Bundesebene wird u. a. auf das An-
gebot des ELAN e.V. aufmerksam gemacht 

https://www.elan-ev.de/images/uploads/ELANeV-Satzung-141218.pdf
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o Projektdurchführung bzw. -begleitung: Die initiierten Projekte werden 
durch den ELAN e.V. auf Leitungsebene u. a. zusammen mit anderen 
Projektpartnern begleitet und mitgestaltet. 

o Tagungsorganisation: Der ELAN e.V. veranstaltet alle zwei Jahre einen 
wissenschaftlichen Kongress namens Teaching Trends, der einen Über-
blick über aktuelle und zukünftige Trends aus den Bereichen "digitale 
Medien" und "E-Learning" bieten soll 

 eine Publikationsreihe: Mit der Publikationsreihe "Digitale Medien in der Hoch-
schullehre" bietet der ELAN e.V. Informationen zu aktuellen Themen rund um 
E-Learning in der Hochschullehre 

Der ELAN e.V. initiiert zahlreiche (Verbund-)Projekte auf Landes- und Bundesebene, 
die überwiegend direkt das Ziel der Qualitätsverbesserung der Lehre verfolgen. Ein 
aktuell laufendes Verbundprojekt, das vom BMBF bis Ende 2020 gefördert wird, 
stellt eCULT+ (eCompetence and Utilities for Learners and Teachers) dar. Das Ziel 
der ersten Projektphase war es, "die unterschiedlichen an den niedersächsischen 
Hochschulen vorhandenen Erfahrungen und Kompetenzen mit dem Einsatz digitaler 
Lerntechnologien zur Verbesserung der Lehre aufzugreifen, in die Breite zu tragen 
und so miteinander zu teilen". In dem Fortsetzungprojekt werden das bislang entwi-
ckelte Potential digitaler Lehr-/ Lernprozesse zur Verbesserung der Studienbedin-
gungen und mehr Qualität der Lehre weiterentwickelt, Innovationen aufgegriffen 
und die Erfolge aus der ersten Förderphase effizienter in die Breite getragen. An 
dem Projekt sind 13 niedersächsische Hochschulen sowie der Verein Stud.IP e.V. be-
teiligt. 

Desweiteren weist der ELAN e.V. die folgenden, bereits abgeschlossenen Kooperati-
onsprojekte vor: 

 § 52a, ein Pilotprojekt zur Einzelerfassung der Nutzung von Texten nach § 52a 
UrhG an der Universität Osnabrück, das gemeinschaftlich mit der Universität 
Osnabrück und der VG Wort durchgeführt wurde 

 AMeViTH (Automatisierte Mehrkanal-Videoaufzeichnung an der Stiftung Tier-
ärztliche Hochschule Hannover), ein vom Ministerium für Wissenschaft und 
Kultur gefördertes Projekt, in dem die Hochschule zusammen mit dem ELAN 
e.V. die Videoaufzeichnung und Online-Bereitstellung von Lehrveranstaltun-
gen realisiert hat 

 GHR 300, ein gemeinsam mit der Universität Hildesheim, der Universität Lüne-
burg und einer Forschungs- und Serviceeinrichtung der Universität Osnabrück 
(Zentrum virtUOS) durchgeführtes Projekt, in dem eine Praktika-Datenbank für 
Studierende der GHR 300-Hochschulen entworfen wurde 

 MOIN (Open Educational Resources für Multiplikator*innen in Niedersachsen), 
ein vom BMBF gefördertes, gemeinsam mit der Kreisvolkshochschule Am-

https://www.elan-ev.de/kongress.php
https://www.elan-ev.de/projekte_ecult.php
https://www.elan-ev.de/projekte_pilot52a.php
https://www.elan-ev.de/projekte_amevith.php
https://www.elan-ev.de/projekte_amevith.php
https://www.elan-ev.de/projekte_ghr300.php
https://www.virtuos.uni-osnabrueck.de/zentrum_fuer_digitale_lehre_campus_management_und_hochschuldidaktik.html
http://projekt-moin.de/
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merland und dem Niedersächsischen Landesinstitut für schulische Qualitäts-
entwicklung (NLQ) umgesetztes Projekt, in dem Konzepte und Weiterbil-
dungsangebote zu OER und zum Umgang mit offenen Lizenzen entwickelt 
wurden 

 OHN-KursPortal (Servicestelle Offene Hochschule Niedersachsen gGmbH), 
ein vom Ministerium für Wissenschaft und Kultur gefördertes Projekt zur Vor-
bereitung der Bereitstellung eines Informations- und Beratungsportals für die 
Servicestelle Offene Hochschule Niedersachsen gGmbH und zur Entwicklung 
von interaktiven Online-Vorbereitungskursen und anderen medienbasierten 
Materialien für die Zielgruppe der Offenen Hochschule Niedersachsen 

 ReiN (Informationsportal "Refugees in Niedersachsen"), ein vom Ministerium 
für Wissenschaft und Kultur gefördertes Projekt, das sich an ehren- und 
hauptamtliche Berater_innen, Integrationslotsen und Geflüchtete richtet und in 
dem Sprachlernangebote vor Ort und in digitaler Form im Mittelpunkt stehen 

Der ELAN e.V. ist darüber hinaus beteiligt an dem Bildungsnetzwerk ATLANTIS 
(Academic Teaching and LeArning NeTwork in Information Systems), in dem sich die 
niedersächsische Wirtschaftsinformatik (WI) zu einem universitären Lehrverbund zu-
sammengeschlossen hat, um Nutzen aus standortübergreifender Lehre zu ziehen. 
Der Zweck von ATLANTIS ist der hochschulübergreifende Austausch von Lehrver-
anstaltungen ("Tauschring"). Der ELAN e.V. arbeitet außerdem über die Kooperation 
eL4 (eLearning und LebensLangesLernen) mit niedersächsischen Volkshochschulen 
zusammen. Im Rahmen dieser Kooperation wird das Lern- und Kursmanagement-
system "Stud.IP" für die Online-Begleitung von Kursen und Veranstaltungen der 
Volkshochschule genutzt. 

Struktur 

Mitglieder sind sowohl staatliche als auch private Hochschulen Niedersachsens. Ne-
ben dieser "ordentlichen Mitgliedschaft" ist auch eine "assoziierte Mitgliedschaft" für 
Hochschulen aus anderen Bundesländern, Körperschaften des öffentlichen Rechts, 
Verbände oder Vereine oder eine "fördernde Mitgliedschaft" für alle juristischen Per-
sonen bzw. auch Firmen möglich. Momentan sind die folgenden Hochschulen or-
dentliches Mitglied: 

 Hochschule für Bildende Künste Braunschweig 
 Hochschule Braunschweig/Wolfenbüttel (Ostfalia) 
 Technische Universität Braunschweig 
 Technische Universität Clausthal 
 Hochschule Hannover 
 Stiftung Tierärztliche Hochschule Hannover 
 Carl von Ossietzky Universität Oldenburg 
 Universität Osnabrück 

https://www.offene-hochschule-niedersachsen.de/ohn-kursportal/
file:///C:/itbh/tnt/hochschulentwicklung/webinhalte/development/www.refugees.niedersachsen.de
https://www.elan-ev.de/projekte_atlantis.php
https://www.elan-ev.de/projekte_atlantis.php
https://el4.me/
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 Hochschule Osnabrück 
 Universität Vechta 

In der Vereinssatzung (Quelle) von 2014 werden die folgenden drei Organe von 
ELAN e.V. benannt: 

 Mitgliederversammlung 
 Vorstand 
 Beirat 

a) Mitgliederversammlung 
Die ordentliche Mitgliederversammlung findet einmal im Jahr statt und ist nicht öf-
fentlich. Laut Vereinssatzung (Quelle) obliegen der Mitgliederversammlung: 

1. Die Wahl und Abberufung der Mitglieder des Vorstands im Sinne von § 7 Abs. 
2 und des Beirats 

2. Die Entgegennahme des Jahresberichts des Vorstands 
3. Die Feststellung des Haushaltsplans 
4. Die Entlastung des Vorstands 
5. Die Wahl von zwei Rechnungsprüfern 
6. Die Festlegung des Mitgliedsbeitrags 
7. Die Festlegung und Änderung des Maßnahmenkatalogs gemäß §2, Abs. 1, Satz 

3 
8. Die Satzungsänderungen 
9. Die Auflösung des Vereins 
10. Die Aufnahme und der Ausschluss von Mitgliedern. 

b) Vorstand 
Der Vorstand besteht aus bis zu fünf natürlichen Personen. Laut Vereinssatzung 
(Quelle) bestimmen die Vorstandsmitglieder "untereinander die Besetzung der Vor-
standspositionen. Je zwei Vorstandsmitglieder vertreten den Vorstand gemein-
schaftlich. Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung auf Dauer von zwei 
Jahren gewählt." Der Vorstand ist zuständig für alle Angelegenheiten des Vereins, 
sofern sie nicht einem anderen Vereinsorgan zugewiesen sind. Der Vorstand hat ins-
besondere folgende Aufgaben: 

1. Einberufung der Mitgliederversammlung 
2. Ausführung der Beschlüsse der Mitgliederversammlung 
3. Vorlage des Haushaltsplans für jedes Geschäftsjahr 
4. Vorstellung und Vorlage eines Jahresberichts. 

https://www.elan-ev.de/images/uploads/ELANeV-Satzung-141218.pdf
https://www.elan-ev.de/images/uploads/ELANeV-Satzung-141218.pdf
https://www.elan-ev.de/ueber_vorstand.php
https://www.elan-ev.de/images/uploads/ELANeV-Satzung-141218.pdf
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c) Beirat 
Der Beirat besteht aus bis zu fünf natürlichen Personen, die von der Mitgliederver-
sammlung für eine Dauer von zwei Jahren gewählt werden können. Laut Vereinssat-
zung (Quelle) "wählt der Beirat aus seiner Mitte den Vorsitzenden und den stellver-
tretenden Vorsitzenden mit einfacher Mehrheit der anwesenden Beiratsmitglieder". 
Der Vorsitzende des Beirats muss regelmäßig über die Sitzungen berichten. Außer-
dem berät der Beirat "den Vorstand in allen inhaltlichen und strategischen Grundfra-
gen sowie in Fragen der Finanzierung und weiteren Förderung des Vereins". Der Vor-
stand ist nicht an die Empfehlungen des Beirats gebunden. Die Sitzungen des Bei-
rats finden je nach Bedarf, mindestens aber einmal jährlich statt. 

Stand: 16.05.2019 

2.3.2 Hochschulverbund im Bereich Lehre 

Das Kompetenzzentrum Hochschuldidaktik für Niedersachsen (KHN) wurde als Ar-
beitsstelle für Hochschuldidaktik gegründet und ist seit 2000 als landesweit agieren-
des Hochschuldidaktikzentrum an der TU Braunschweig angesiedelt. 

Die Kernaufgaben des KHN bestehen in: 

 hochschuldidaktischer Forschung, 
 praxisorientierter Weiterbildung und Beratung der Lehrenden an niedersäch-

sischen Hochschulen sowie 
 Qualitätsentwicklung von Studium und Lehre. 

Das Angebot deckt die Weiterbildung in folgenden Bereichen ab: 

 Hochschullehre, 
 Medizindidaktik, 
 E-Learning, 
 Tutorinnen- und Tutorenqualifizierung, 
 Lehrcoaching und 
 Fachbereichsentwicklung. 

In diesen Bereichen werden Seminare und Beratungen durchgeführt. Die Anmel-
dung und Verwaltung der Kurse findet in einem separaten Kursportal statt. In der 
Weiterbildung in der Hochschullehre und der Medizindidaktik auch Zertifikate erwor-
ben werden können. Für die Medizindidaktik arbeitet das KHN mit der Medizinischen 
Hochschule Hannover zusammen. Bestimmte Bausteine zur Weiterbildung in der 
Hochschullehre finden auch als Inhouse-Seminar statt. Die Tutor_ innenqualifizierung 
wird von der KHN fachbereichsspezifisch und auch extern angeboten. Zusätzlich be-
rät es bei der Einführung und Begleitung von studentischen Tutorien. Im Rahmen 

https://www.elan-ev.de/ueber_beirat.php
https://www.elan-ev.de/images/uploads/ELANeV-Satzung-141218.pdf
https://www.tu-braunschweig.de/khn
https://www.tu-braunschweig.de/khn/angebot
https://www.tu-braunschweig.de/khn/angebot/elearning
https://khnportal.afh.etc.tu-bs.de/
https://www.tu-braunschweig.de/khn/angebot/windh
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des Lehrcoachings können Lehrende ihre Veranstaltung zusammen mit eine_m 
KHN-Berater_in evaluieren und optimieren. Für eine Fachbereichsentwicklung im 
Rahmen der durch Zielvereinbarungen geforderten Entwicklungskonzepte berät das 
KHN zu Veränderungsprozessen und vermittelt Moderator_innen. Alle zwei Jahre 
richtet das KHN zudem die Tagung "Coaching und Mee(h)r" aus. 

Zurzeit führt das KHN ein vom BMBF gefördertes Projekt zur Kompetenzentwicklung 
und Lerntransfer in der Hochschullehre. Außerdem listet das KHN verschiedene 
hochschuldidaktische Zentren und Arbeitsstellen in einer Linksammlung auf seiner 
Internetseite. 

Stand: 01.10.2019 

3 Hochschulentwicklungsplanung  

Es gibt eine übergreifende Hochschulentwicklungsplanung in Form eines Hoch-
schulentwicklungsvertrags (Quelle) und Zielsetzungen und Erwartungen des Landes 
zur Hochschulentwicklung in Niedersachsen (Quelle). Die hochschulspezifische 
Hochschulentwicklungsplanung wird in Form von Zielvereinbarungen und Hoch-
schulentwicklungsplänen realisiert. 

3.1 Hochschulübergreifende Hochschulentwicklungsplanung 

Hochschulentwicklungsvertrag 

Das Land Niedersachsen schloss 2013 mit 19 Hochschulen sowie der Universitäts-
medizin Göttingen einen Hochschulentwicklungsvertrag (Quelle). Dieser enthält neun 
Paragrafen, die vor allem der (finanziellen) Planungssicherheit dienen: 

§ 1 Leitlinien der Hochschulentwicklung in Niedersachsen 
§ 2 Finanzhilfen und Zuführungen 
§ 3 Studienqualitätsmittel 
§ 4 Hochschulsteuerungs- und Hochschulfinanzierungssystem 
§ 5 Hochschulpakt 2020 
§ 6 Fachhochschulentwicklungsprogramm 
§ 7 Hochschulbau 
§ 8 Korrekturklausel und Kündigung 
§ 9 Inkrafttreten 

In den Leitlinien der Hochschulentwicklung (§ 1) werden gemeinsame Zielvorstellun-
gen in 12 Themenfeldern formuliert: 

 Schwerpunkte profilieren, Kooperationen ausbauen  

https://www.tu-braunschweig.de/khn/tagungen
https://www.tu-braunschweig.de/khn/projekte/KoLeHo
https://www.tu-braunschweig.de/khn/projekte/KoLeHo
https://www.mwk.niedersachsen.de/startseite/hochschulen/hochschulpolitik/hochschulentwicklungsvertrag_und_zielvereinbarungen/hochschulentwicklungsvertrag-und-zielvereinbarungen-als-elemente-der-hochschulsteuerung-in-niedersachsen-131463.html
https://www.mwk.niedersachsen.de/startseite/hochschulen/hochschulpolitik/hochschulentwicklungsvertrag_und_zielvereinbarungen/hochschulentwicklungsvertrag-und-zielvereinbarungen-als-elemente-der-hochschulsteuerung-in-niedersachsen-131463.html
https://www.mwk.niedersachsen.de/startseite/hochschulen/hochschulpolitik/hochschulentwicklungsvertrag_und_zielvereinbarungen/hochschulentwicklungsvertrag-und-zielvereinbarungen-als-elemente-der-hochschulsteuerung-in-niedersachsen-131463.html
https://www.mwk.niedersachsen.de/startseite/hochschulen/hochschulpolitik/hochschulentwicklungsvertrag_und_zielvereinbarungen/hochschulentwicklungsvertrag-und-zielvereinbarungen-als-elemente-der-hochschulsteuerung-in-niedersachsen-131463.html
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o Profilschärfung und Netzwerkbildung 
 Qualität des Studiums verbessern  

o Qualitätssicherung 
o Berufsbefähigung als Ziel des Bachelor-Studiums 
o Entwicklung neuer Lehr- Lernkonzepte zur Senkung von Studienabbrü-

chen 
o Nutzung der Potentiale mediengestützter Lehre 
o Abbau von Hürden bei der Anerkennung von Studienleistungen 

 Teilhabe ermöglichen und Bildungspotenziale mobilisieren  
o Förderung der sozialen Öffnung 
o Berücksichtigung der Heterogenität der Studierenden (insb. von Studie-

renden mit Migrationshintergrund, mit Behinderung, chronischer Krank-
heit oder familiären Verpflichtungen) 

o Verbesserung der diversitätsgerechten Lehrkompetenz durch Weiter-
bildung 

 Die offene Hochschule zum Erfolg führen und Fachkräftenachwuchs sichern  
o Verbesserung der Durchlässigkeit zwischen beruflicher und akademi-

scher Bildung 
o Ausbau der Beratungsangebote für beruflich Qualifizierte 
o Ausbau von berufsbegleitenden Studienangeboten 
o Stärkung der Kooperation mit Einrichtungen der Erwachsenenbildung 

(Programm Offene Hochschule) 
 Wissenschaft für nachhaltige Entwicklung etablieren  

o Leitidee Nachhaltigkeit in Forschung und Lehre 
o Bearbeitung der Themen demografischer Wandel, Energie, Mobilität, 

Ernährung und Agrarwesen 
o Berücksichtigung von sozialen und kulturellen Innovationen 

 Forschung und Innovation stärken  
o Schaffung zusätzlicher überregional finanzierter Forschungseinrich-

tungen 
o Sicherung der Rahmenbedingungen für Spitzenforschung 
o Einwerbung von Drittmitteln 
o Stärkung von angewandter Forschung und Entwicklung 
o Sicherung von IT-Infrastrukturen durch Medien- und IT-Entwicklungs-

pläne 
 Geschlechtergerechtigkeit an den Hochschulen realisieren  

o Dialoginitiative "Geschlechtergerechte Hochschulkultur" 
o Anwendung der forschungsorientierten Gleichstellungsstandards der 

DFG 
o Abbau struktureller Benachteiligungen von Frauen 

 Internationalisierung intensivieren  
o Integration von Internationalisierung in das Hochschulprofil 
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o Strategieentwicklung Internationalisierung ausgehend von Strategie der 
Gemeinsamen Wissenschaftskonferenz (GWK) 

 Wissenschaft als Beruf attraktiv machen  
o Förderung des wissenschaftlichen und künstlerischen Nachwuchses 
o Entwicklung von Standards für "Gute Arbeit" zu entwickeln 

 Übergänge in die Berufstätigkeit gestalten  
o Unterstützung des Berufseinstiegs der Absolventinnen und Absolven-

ten 
 Lehrerbildung stärken  

o Anpassung der Lehrerbildung an berufliche Anforderungen 
o Prüfung von Kooperationen 
o Angleichung der Studienordnungen und –strukturen 
o Vermittlung von förderpädagogischen Kompetenzen 
o Weiterentwicklung der regionalen Kompetenzzentren für Fort- und 

Weiterbildung 
 Transparenz in der Forschung gewährleisten  

o Schaffung des Zugangs zu Ergebnissen öffentlich geförderter For-
schungsvorhaben 

o Entwicklung von Open-Access-Strategien 
o Schaffung von Plattformen für einen wissenschaftlichen und ethischen 

Diskurs 

2017 wurde dieser Hochschulentwicklungsvertrag bis 2021 fortgeschrieben. Der 
Fortschreibungsvertrag (Quelle) enthält als Ergänzung dabei u.a. einen Abschnitt zur 
Digitalisierungsoffensive der niedersächsischen Hochschulen (S. 7), der inhaltlich an 
das Eckpunktepapier Digitalisierungsoffensive für die niedersächsischen Hochschu-
len (Quelle) (s.o.) angelehnt ist und die Zusage zu der Übernahme der "Transformati-
onskosten" (S. 7) beinhaltet. 

Zielsetzungen und Erwartungen des Landes zur Hochschulentwicklung in Nieder-
sachsen 

In den 2018 veröffentlichten Zielsetzungen und Erwartungen des Landes zur Hoch-
schulentwicklung in Niedersachsen (Quelle) formuliert das Ministerium für Wissen-
schaft und Kultur seine Erwartungen an die Hochschulen und bildet den Rahmen für 
die Erarbeitung der Zielvereinbarungen 2019-2021. Das Papier umfasst 12 Schwer-
punkte: 

 Fortentwicklung der Grundfinanzierung und des Hochschulpaktes 2020 
 Organisation und Kommunikation in der Hochschule 
 Digitalisierung 
 Forschung und Innovation 
 Wissens- und Technologietransfer und Lebenslanges Lernen 

https://www.mwk.niedersachsen.de/startseite/hochschulen/hochschulpolitik/hochschulentwicklungsvertrag_und_zielvereinbarungen/hochschulentwicklungsvertrag-und-zielvereinbarungen-als-elemente-der-hochschulsteuerung-in-niedersachsen-131463.html
https://www.lhk-niedersachsen.de/positionen/digitalisierung/
https://www.mwk.niedersachsen.de/startseite/hochschulen/hochschulpolitik/hochschulentwicklungsvertrag_und_zielvereinbarungen/hochschulentwicklungsvertrag-und-zielvereinbarungen-als-elemente-der-hochschulsteuerung-in-niedersachsen-131463.html
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 Qualität in Studium und Lehre 
 Lehrkräftebildung 
 Medizin und nicht-ärztliche Gesundheitsberufe 
 Wissenschaftlicher Nachwuchs 
 Internationale Kooperationen und Vernetzung 
 Bauliche Infrastruktur 
 Geschlechtergerechtigkeit 

Digitalisierung wird als gesamtgesellschaftliche Herausforderung thematisiert, in der 
Hochschulen eine bedeutende Rolle für die Gestaltung spielen. In diesem Zusam-
menhang sollen die Hochschulen folgende Punkte bei den Zielvereinbarungen be-
rücksichtigen: 

 Maßnahmen aus dem Eckpunktepapier der LandesHochschulKonferenz Digi-
talisierungsoffensive für die niedersächsischen Hochschulen (Quelle) 

 Maßnahmen der KMK-Strategie Bildung in der digitalen Welt  
 Schaffung von Studienangeboten im Themenbereich Digitalisierung (Data Sci-

ence etc.) 
 Vermittlung der Schlüsselkompetenz im Umgang mit digitalen Technologien 
 Qualitätssicherung der Berufung von Digitalisierungsprofessuren 
 Beteiligung am Kompetenznetzwerk Digitalisierung (laut Die Strategie Nieder-

sachsens zur digitalen Transformation – Masterplan Digitalisierung (Quelle) 
s.o.) 

3.2 Hochschulspezifische Hochschulentwicklungsplanung 

Zielvereinbarungen 

Während der Hochschulentwicklungsvertrag einen Rahmen für alle Hochschulen 
bildet, wird mit jeder Hochschule sowie der Universitätsmedizin Göttingen auf Basis 
von § 1 Abs. 3 NHG eine individuelle Zielvereinbarung getroffen. Die Zielvereinbarung 
soll dabei insbesondere folgende nicht-finanzielle Punkte beinhalten: 

 Anzahl der Studienplätze 
 Änderungen oder Schließung von Studiengängen 
 Erfüllung der Aufgaben nach § 3 
 Qualität von Lehre und Forschung 
 Förderung des wissenschaftlichen und künstlerischen Nachwuchses 
 Weiterbildung inklusive Evaluation 
 Profilbildung 
 Internationalisierung 

https://www.lhk-niedersachsen.de/positionen/digitalisierung/
https://www.kmk.org/themen/bildung-in-der-digitalen-welt/strategie-bildung-in-der-digitalen-welt.html
https://www.mw.niedersachsen.de/startseite/masterplan_digitalisierung/digital-strategie-niedersachsen-167922.html
http://www.nds-voris.de/jportal/portal/t/1jho/page/bsvorisprod.psml/action/portlets.jw.MainAction?p1=0&eventSubmit_doNavigate=searchInSubtreeTOC&showdoccase=1&doc.hl=0&doc.id=jlr-HSchulGND2007rahmen&doc.part=R&toc.poskey=#focuspoint
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Alle Zielvereinbarungen 2014-2018 mit den 19 Hochschulen können auf der Web-
seite des Ministeriums für Wissenschaft und Kultur eingesehen werden. 

Alle Zielvereinbarungen umfassen zwei Schwerpunkte: 

 I Strukturelle Entwicklungsziele der Hochschule 
 II Strategische Zielsetzungen der Hochschule 

Im Aufbau der strategischen Zielsetzungen folgen die Hochschulen dabei den Leitli-
nien der Hochschulentwicklung (§ 1 Hochschulentwicklungsvertrag s.o.): 

 Schwerpunkte profilieren, Kooperationen ausbauen 
 Qualität des Studiums verbessern 
 Teilhabe ermöglichen und Bildungspotenziale mobilisieren 
 Die offene Hochschule zum Erfolg führen und Fachkräftenachwuchs sichern 
 Wissenschaft für nachhaltige Entwicklung etablieren 
 Forschung und Innovation stärken 
 Geschlechtergerechtigkeit an den Hochschulen realisieren 
 Internationalisierung intensivieren 
 Wissenschaft als Beruf attraktiv machen 
 Übergänge in die Berufstätigkeit gestalten 
 Lehrerbildung stärken 
 Transparenz in der Forschung gewährleisten 

Im Themenfeld digitale Lehre bzw. E-Learning erwähnen einige Hochschulen die 
Beteiligung an eCULT. 

Hochschulentwicklungspläne 

Nach § 1 Abs. 3 NHG basieren die Zielvereinbarungen auf der Landeshochschulpla-
nung (Hochschulvertrag) sowie der individuellen Entwicklungsplanung der Hoch-
schule. 

Einige Hochschulen haben ihre Entwicklungspläne auf ihren Webseiten veröffent-
licht, zum Beispiel die Hochschule Hannover ihren Hochschulentwicklungsplan 
2016-2020 (Quelle) oder MINERVA 2020 - Entwicklungsplan der Universität Hildes-
heim von 2013 (Quelle). Sie unterscheiden sich sowohl hinsichtlich der Bezeichnung, 
der Struktur als auch des Umfangs und der Zielsetzungen. 

Sofern im Text nicht anders vermerkt, ist der Stand dieses Dokuments der 
03.01.2019.  

 

https://www.mwk.niedersachsen.de/startseite/hochschulen/hochschulpolitik/hochschulentwicklungsvertrag_und_zielvereinbarungen/hochschulentwicklungsvertrag-und-zielvereinbarungen-als-elemente-der-hochschulsteuerung-in-niedersachsen-131463.html
https://www.mwk.niedersachsen.de/startseite/hochschulen/hochschulpolitik/hochschulentwicklungsvertrag_und_zielvereinbarungen/hochschulentwicklungsvertrag-und-zielvereinbarungen-als-elemente-der-hochschulsteuerung-in-niedersachsen-131463.html
https://www.elan-ev.de/projekte_ecult.php
http://www.nds-voris.de/jportal/portal/t/1jho/page/bsvorisprod.psml/action/portlets.jw.MainAction?p1=0&eventSubmit_doNavigate=searchInSubtreeTOC&showdoccase=1&doc.hl=0&doc.id=jlr-HSchulGND2007rahmen&doc.part=R&toc.poskey=#focuspoint
https://www.hs-hannover.de/fileadmin/HsH/Hochschule_Hannover/Organisation/Oeffentlichkeitsarbeit_und_Marketing/Broschueren/Hochschulentwicklungsplan_2016-2020_web.pdf
https://www.uni-hildesheim.de/profil/hochschulentwicklung/
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Nordrhein-Westfalen 
Alle PDF-Dokumente, auf die im Folgenden Bezug genommen wird, sind hier gesi-
chert. Alle erwähnten Links wurden – sofern im Text nicht anders vermerkt – zuletzt  
am 18.12.2018 abgerufen. 

Laut Hochschulkompass gibt es in Nordrhein-Westfalen aktuell 64 öffentlich-rechtli-
che (37), staatlich anerkannte kirchliche (8) und staatlich anerkannte private (19) 
Hochschulen. 

1 Landesstrategie Digitalisierung  

Die ressortübergreifende Landesstrategie Strategie für das digitale Nordrhein-West-
falen – Teilhabe ermöglichen – Chancen eröffnen (Quelle) wurde vom Ministerium 
für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie im Juli 2018 veröffentlicht. Es 
stellt dabei ein "Arbeitspapier" dar, welches unter Beteiligung der Bürger_innen zwi-
schen Juli und Oktober auf der Plattform digitalstrategie.nrw Ende 2018 zum Be-
schluss einer offiziellen Strategie führen soll. Zudem ist eine Digitalkonferenz sowie 
der Austausch mit Gremien der Landesregierung, im Landtag, von Verbänden und 
Forschung. 

Die Grundlagen für den vorliegenden Strategieentwurf bildeten der Fortschrittsbe-
richt der Landesregierung zur Digitalisierung in NRW (Quelle) von 2016 und die Me-
tastudie zur Bestandsaufnahme des Digitalen Ökosystems NRW (Quelle) von April 
2018. 

Als oberste Leitlinie des Arbeitspapiers wird der Nutzen für die Menschen sowie 
Teilhabe und Chancen formuliert. Digitalisierung wird in vier Dimensionen betrachtet: 
wissenschaftlich-technisch, sozio-kulturell, ökonomisch und ethisch-rechtlich. Dar-
über hinaus wird es als Thema gehandelt, welches "fortwährenden gesamtgesell-
schaftlichen Diskurs" verlangt (S. 66). 

Die im Arbeitspapier verankerten Schwerpunktthemen sind: 

 Erfolgreich Wirtschaften und Arbeiten in der digitalen Welt 
 Bildung und Kultur als Schlüssel zur digitalen Zukunft 
 Intelligente Mobilität für mehr Freiheit und Teilhabe 
 Gesund und selbstbestimmt leben mithilfe digitaler Technologien 
 Intelligentes Energiesystem schont Klima und Umwelt 

Zudem werden Themen an der Schnittstelle benannt: 

 Die digitale Verwaltung im Dienste der Bürgerinnen und Bürger 
 Forschung und Innovation als Garanten des Fortschritts 

https://collaborating.tuhh.de/itbh/hochschulentwicklung/webinhalte/tree/master/bundeslaender/nw/aussen/dokumente
https://www.hochschulkompass.de/hochschulen.html
https://www.digitalstrategie.nrw/digitalnrw/de/home/file/fileId/144/name/Digitalstrategie_NRW_Erstfassung_Final.pdf
https://www.digitalstrategie.nrw/digitalnrw/de/home
https://www.land.nrw/de/thema/digitaler-wandel
https://www.digitalstrategie.nrw/digitalnrw/de/home/file/fileId/91/name/18-04-30%20Endbericht%20Metastudie%20NRW.pdf
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 Schnelles Internet so selbstverständlich wie fließend Wasser 
 Sicherheit und Datenschutz 

Hochschulen werden bei den Schwerpunktthemen unter Bildung und Kultur als 
Schlüssel zur digitalen Zukunft verortet: Hochschulen machen die Digital-Profis von 
morgen. Dabei werden folgende aktuelle und zukünftige Arbeitsschwerpunkte her-
vorgehoben: 

 die Digitale Hochschule NRW (DH.NRW) als Zusammenarbeit aller Hochschu-
len zur Digitalisierung 

 Onlineportal für E-Learning für digitale Lehr-und Lernformate 
 Content-Marktplatz für freie Lern-und Lehrmaterialien 
 Förderlinien zur Implementation von digitalen Lehr- und Lernformaten 
 Onlinekursangebot zur Förderung von Medienkompetenz der Studierenden 

orientiert an dem schulischen Medienkompetenzrahmen 
 Schaffung hochschuldidaktischer Angebote zur Digitalisierung für Lehrende 
 Fellowships für digitale Lehre in der Hochschule 
 Unterstützung der Kunst- und Musikhochschulen und der künstlerischen Aus-

bildung 
 Unterstützung der Hochschulen zur Öffnung der Weiterbildung 
 Ausbau der Fern-Universität Hagen zu einer Open University Hagen 

Bei den Querschnittsthemen sind Hochschulen unter Forschung und Innovation als 
"Garanten des Fortschritts" benannt. Den Forschungsinstituten kommt dabei die 
Rolle als Treiber der digitalen Entwicklung zu, von der Unternehmen, Gesundheits-
einrichtungen, Privathaushalte, Landwirtschaft profitieren sollen. Die Schwerpunkte 
der Förderung liegen dabei auf: 

 Big Data 
 Künstliche Intelligenz und Mensch-Maschine-Interaktion 
 Datensicherheit und Datenschutz 
 Digitale Gesellschaft 
 Digitale Infrastrukturen und 
 Transfer 

2 Landesweite Hochschulstrategie in den Leistungsbereichen 
Forschung und Lehre  

Es gibt sowohl eine Landesstrategie zur Forschung als auch zur Digitalisierung in der 
Bildung. Die Forschungsstrategie Fortschritt NRW – Forschung und Innovation für 
nachhaltige Entwicklung 2013-2020 (Quelle) besteht seit 2013, das Leitbild Lernen im 
Digitalen Wandel – Unser Leitbild 2020 für Bildung in Zeiten der Digitalisierung 
(Quelle) hat die Landesregierung 2016 entwickelt. 

https://www.mkw.nrw/fortschritt-nrw/
https://www.land.nrw/sites/default/files/asset/document/leitbild_lernen_im_digitalen_wandel.pdf
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2.1 Forschung  

Nordrhein-Westfalen besitzt seit 2013 eine Landesstrategie zur Forschung: For-
schungsstrategie Fortschritt NRW – Forschung und Innovation für nachhaltige Ent-
wicklung 2013-2020 (Quelle) vom Ministerium für Innovation, Wissenschaft und For-
schung, in der der Transfer von Wissen und Technologien in wirtschaftliche und ge-
sellschaftliche Anwendung einen Schwerpunkt darstellt. 

Es werden vier "große gesellschaftliche Herausforderungen" formuliert, für die Lö-
sungsentwicklungen gefördert werden sollen: 

 Klimaschutz, Ressourceneffizienz und Rohstoffe 
 Sichere, saubere und effiziente Energieversorgung 
 Versorgung mit gesunden Nahrungsmitteln aus nachhaltiger Produktion 
 Intelligente, umweltfreundliche und integrierte Mobilität 

Diese finden sich auch in der Regionalen Innovationsstrategie des Landes Nord-
rhein-Westfalen im Rahmen der EU-Strukturfonds 2014-2020 (Quelle) wieder. 

2.1.1 Wissens- und Technologietransfer 

Es gibt keine separate Landesstrategie zum Wissens- und Technologietransfer. In § 
3 HG wird Wissenstransfer insbesondere in Form von wissenschaftlicher Weiterbil-
dung und Technologietransfer in drei Abschnitten als Aufgabe der Hochschulen be-
schrieben. Das Thema ist zudem ein Schwerpunkt sowohl in der Forschungsstrate-
gie Fortschritt NRW – Forschung und Innovation für nachhaltige Entwicklung 2013-
2020 (Quelle) als auch der Regionalen Innovationsstrategie des Landes Nordrhein-
Westfalen im Rahmen der EU-Strukturfonds 2014-2020 (Quelle). Fokus liegt dabei 
neben dem Wissens- und Technologietransfer auch auf Existenzgründung. Die Rolle 
der Hochschulen in diesem Themenfeld ist zudem in dem Arbeitspapier der Digitali-
sierungsstrategie des Landes (s.o.) unter Forschung und Innovation als Garant des 
Fortschritts beschrieben. 

In den individuellen Hochschulverträgen (s.u.) ist Wissens- und Technologietransfer 
zudem als eigenständiges Handlungsfeld benannt. 

2.1.2 Open Access 

Es gibt keine separate Landesstrategie zu Open Access. Jedoch wird das Hoch-
schulbibliothekszentrum des Landes Nordrhein-Westfalen (hbz) bereits seit 2004 
vom Ministerium für Kultur und Wissenschaft gefördert und ist mittlerweile eine Ein-
richtung im Geschäftsbereich. Das hbz ist dabei Dienstleister für die Hochschulbibli-

https://www.mkw.nrw/fortschritt-nrw/
https://www.mkw.nrw/eu-strukturfonds/regionale-innovationsstrategie/
https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_text_anzeigen?v_id=10000000000000000654
https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_text_anzeigen?v_id=10000000000000000654
https://www.mkw.nrw/fortschritt-nrw/
https://www.mkw.nrw/eu-strukturfonds/regionale-innovationsstrategie/
https://www.hbz-nrw.de/
https://www.hbz-nrw.de/
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otheken in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz. Im Rahmen der Initiative Digi-
tal Peer Publishing (DiPP) unterstützt das hbz Wissenschaftler_innen bei der Umset-
zung eigener Open-Access-Zeitschriften. 

2.2 Lehre  

Im Bereich Digitalisierung und Bildung hat die Landesregierung 2016 im Rahmen ih-
rer Initiative "NRW 4.0" mit Vertreter_ innen aus dem Bildungsbereich das Leitbild 
Lernen im Digitalen Wandel – Unser Leitbild 2020 für Bildung in Zeiten der Digitali-
sierung (Quelle) entwickelt. 

Im Bereich der Hochschulen werden dabei neben der Digitalen Hochschule NRW 
insbesondere das Netzwerk elearning.nrw und das Verbundprojekt E-Assessment 
NRW als Initiativen in der Hochschulbildung genannt. 

elearning.nrw 

elearning.nrw wird vom Ministerium für Kultur und Wissenschaft gefördert und an 
der Universität Duisburg-Essen durch eine Geschäftsstelle koordiniert. Seit 2008 
werden Workshops und Schulungen an den Hochschulen in NRW zu Digitalisierung 
von Studium und Lehre angeboten. Das Netzwerk besteht aus Hochschulvertre-
ter_innen aus Forschung, Lehre sowie Service- und Support-Einrichtungen. 

E-Assessment NRW 

E-Assessment NRW ist ein von den Prorektor_innen und Vizepräsident_innen für Stu-
dium und Lehre der Universitäten und Hochschulen beauftragtes, vom Ministerium 
für Kultur und Wissenschaft gefördertes Verbundprojekt der Universität Paderborn, 
Universität Duisburg-Essen, Bergischen Universität Wuppertal, Hochschule Nieder-
rhein und Hochschule Ostwestfalen-Lippe. Es entwickelt u.a. hochschulübergrei-
fende Handreichungen und Handlungsempfehlungen zu rechtlichen Aspekten und 
Infrastrukturen von E-Assessment und will zu einer intensiveren Vernetzung beitra-
gen. 

Im zuvor gestalteten Diskussionsprozess des Leitbilds Lernen im Digitalen Wandel – 
Unser Leitbild 2020 für Bildung in Zeiten der Digitalisierung (Quelle) wurden im Fo-
rum Hochschule 4.0 folgende Erwartungen an Hochschul-, Landes- und Bundes-
ebene zur Gestaltung digitaler Hochschulbildung formuliert u.a.: 

Hochschulebene: 

 Profilorientierte Digitalisierungsstrategie 
 Berücksichtigung digitaler Lehrkonzepte bei Berufungsverhandlungen 

https://www.land.nrw/sites/default/files/asset/document/leitbild_lernen_im_digitalen_wandel.pdf
https://learninglab.uni-due.de/elnrw
https://learninglab.uni-due.de/forschung/projekte/e-learning-nrw
http://www.eassessmentnrw.de/
https://www.land.nrw/sites/default/files/asset/document/leitbild_lernen_im_digitalen_wandel.pdf
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 Regelungen zu Lehrdeputat, Lehrfreisemester, Lehrindikatoren 
 Sichtbarmachen digitaler Lehrkonzepte 
 Verstetigung digitaler Lehre (Beratung und Support) 

Landesebene: 

 Umsetzung im LHEP 
 Berücksichtigung der Profile der Hochschulen 
 Förderung z.B. durch Einrichtung einer DLG (Deutsche Lehrgemeinschaft) 
 Anreize für digitale Lehre setzen 
 Verstetigung digitaler Lehre (Beratung und Support) anstelle von Projektfinan-

zierungen 
 IT-Sicherheitsrichtlinien für Hochschulplattformen 
 Geschäftsmodelle der Kooperation erforschen 

Bundesebene: 

 Urheberrecht 
 IT-Sicherheit 
 Datenschutz 

Das Ministerium für Kultur und Wissenschaft fördert zudem, wie in der Landesstrate-
gie erwähnt, von 2016-2021 gemeinsam mit dem Stifterverband Lehrende durch 40 
Fellowships für Innovationen in der digitalen Hochschullehre. 

2.3 Hochschulverbünde in den Bereichen Digitalisierung und Lehre 

In NRW gibt es neben der Digitalen Hochschule NRW (DH.NRW) auch das Netzwerk 
Hochschuldidaktik NRW (HD NRW) sowie das Netzwerk Hochschuldidaktische Wei-
terbildung (hdw nrw). 
Die Beschreibung der Hochschulverbünde wurde im Rahmen des bis Ende 2019 ver-
längerten Forschungsprojektes BRIDGING erstellt. 

2.3.1 Hochschulverbund im Bereich Digitalisierung  

Die Digitale Hochschule NRW (DH.NRW) nahm ihre Arbeit – wie das HND BW – offi-
ziell 2016 auf. Sie versteht sich als "Kooperationsgemeinschaft" der 42 staatlichen 
Hochschulen und dem Ministerium für Kultur und Wissenschaft, in der bedarfsorien-
tiert Themenbereiche und Lösungen diskutiert und über hochschulübergreifende 
Kooperationsprojekte und digitale Servicestruktur gestaltet werden (Quelle). 

Im Bereich Studium und Lehre wird dabei auf folgende bereits erfolgte oder lau-
fende Aktivitäten des Landes verwiesen: 

https://www.stifterverband.org/digital-lehrfellows-nrw
https://bridging.rz.tuhh.de/
https://www.dh.nrw/
https://www.hnd-bw.de/
https://www.dh.nrw/akteure/ueber-uns
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 Content-Marktplatz (Entwicklung von Modulen als OER) 
 Digitale Literaturversorgung ("konsortiale Beschaffung elektronischer Medien") 
 E-Assessment NRW 
 elearning.nrw (hochschulübergreifende E-Learning-Workshops und Schulun-

gen) 
 Fellowship-Programm für Innovationen in der digitalen Hochschullehre (2017-

2021) 
 Online-Landesportal heureka.nrw (Zusammenführung landesgeförderter E-

Learning-Projekte) 
 PVP (Onlineverfahren zur universitätsübergreifenden Verteilung von Praxisse-

mesterplätzen im Lehramtsstudium) 
 Studiport (Online-Self-Assessments und Online-Kurse für Studierende) 

Als Beispiel für initiierte Projekte kann das Projekt bridge NRW gelten, das "ein regio-
nales Netzwerk für Lehrende und Vertreter*innen der Serviceeinrichtungen" aufbaut. 
Ziel ist es, durch die Zusammenarbeit der Hochschulen Niederrhein, Rhein-Waal, 
Ruhr West und der Universität Duisburg-Essen zu prüfen, wie eine hochschulüber-
greifende Kooperation im Bereich Digitalisierung von Studium und Lehre gestaltet 
werden kann. Das Kooperationsprojekt wurde mittlerweile beendet und stellt seine 
Erfahrungen und Arbeitsmaterialien auf seiner Webpräsenz zur Verfügung. Auch das 
Landesportal stellt seine Ergebnisse des Vorprojektes Content-Marktplatz NRW auf 
seinem Blog vor. 

Grundlagen für die Zusammenarbeit in der DH.NRW bilden folgende Dokumente: 

 Kooperationsvereinbarung DH.NRW 
 Verfahrensordnung DH.NRW 
 Prozess für Fördergestützte Kooperationsvorhaben 
 Positionspapier DH.NRW März 2018 

Zudem werden Hinweise zur Förderung von Kooperationsprojekten zur Verfügung 
gestellt. 

Struktur 

Die Struktur der DH.NRW umfasst vier wesentliche Funktionsbereiche: 

 Geschäftsstelle 
 Vorstand 
 Programmausschuss 
 Gremium der Beauftragten für Information, Kommunikation und Medien (IKM-

Gremium) 

https://www.dh.nrw/kooperationen/Content-Marktplatz-1
https://www.dh.nrw/kooperationen/Data%20Literacy%20Education.nrw-41
https://www.dh.nrw/kooperationen/E-Assessment%20NRW-14
https://www.dh.nrw/kooperationen/e-learning.nrw-6
https://www.dh.nrw/kooperationen/Digi-Fellows-2
https://www.dh.nrw/kooperationen/heureka.nrw-15
https://www.dh.nrw/kooperationen/PVP%20NRW-16
https://www.dh.nrw/kooperationen/Studiport-17
https://www.dh.nrw/kooperationen/bridge-30
https://bridge.nrw/index.php/arbeitsmaterialien-aus-dem-verbund-impulse-fuer-lehre-und-vernetzung/
https://heureka.blogs.ruhr-uni-bochum.de/abschlussberichte/
https://www.dh.nrw/akteure/ueber-uns
https://www.dh.nrw/foerderung
https://www.dh.nrw/akteure
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Die Aufgaben der Funktionsbereiche sind bislang nicht in einer Geschäftsordnung 
o.Ä. geregelt. 

a) Geschäftsstelle 
Die Geschäftsstelle unterstützt die Gremien und koordiniert die Gesamtaktivitäten 
und Kooperationsvorhaben der DH.NRW. Sie besteht aus vier Personen. Die Ge-
schäftsleitung ist an der FernUniversität in Hagen angesiedelt. 

b) Vorstand 
Der Vorstand besteht aktuell aus 10 Vertreter_ innen der Landesrektorenkonferen-
zen, der Kanzlerkonferenzen und des Ministeriums für Kultur und Wissenschaft. Er ist 
die entscheidende Instanz bezüglich der Kooperationsgemeinschaft und der Zielset-
zungen und spricht Empfehlungen und Stellungsnahmen aus. 

c) Programmausschuss 
Der Programmausschuss besteht aktuell aus 10 mandatierten Vertreter_ innen der 
Landesrektorenkonferenzen, der Kanzlerkonferenzen, IKM-Gremiums, der AG der 
Prorektor_ innen/Vizepräsident_innen für Studium und Lehre sowie Forschung und 
des Ministeriums für Kultur und Wissenschaft. Seine Aufgaben im Zuge der Beratung 
des Vorstands umfassen dabei: 

 Identifikation und Bewertung aktueller Themen 
 Identifikation zukünftiger Themen 
 Erarbeitung von Entscheidungsvorschlägen für den Vorstand 
 Erarbeitung von Empfehlungen für die strategische und programmatische 

Ausrichtung der DH.NRW 
 Fachlich-inhaltliches Monitoring für das Projektportfolio der DH.NRW 

Zur Umsetzung seiner Aufgaben kann der Programmausschuss Arbeitsgruppen 
auch mit externer Beteiligung einrichten. 

d) Gremium der Beauftragten für Information, Kommunikation und Medien (IKM-Gre-
mium) 
Das Gremium besteht aktuell aus 35 von den Hochschulleitungen benannten Hoch-
schulvertreter_innen im Bereich Informations- und Kommunikationsmanagement. Es 
ist u.a. verantwortlich für die Erarbeitung von beratenden Stellungnahmen an den 
Programmausschuss und die aktuellen Entwicklungen in die Hochschulen zu kom-
munizieren. 

Am 14. Dezember 2018 kündigte das Ministerium für Kultur und Wissenschaft an, in 
Zusammenarbeit mit der DH.NRW den beteiligten Hochschulen zusätzliche finanzi-
elle Mittel zur Verfügung zu stellen: bis 2021 jährlich 50 Millionen und anschließend 
35 Millionen Euro. 

https://www.dh.nrw/geschaeftsstelle
https://www.dh.nrw/akteure/vorstand
https://www.dh.nrw/akteure/programmausschuss
https://www.dh.nrw/akteure/ikm-beauftragte
https://www.dh.nrw/akteure/ikm-beauftragte
https://www.land.nrw/de/pressemitteilung/digitalisierungsoffensive-hochschulen-startet-land-gibt-jaehrlich-50-millionen-euro
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Das ebenfalls im Themenfeld Digitalisierung aktive hochschulübergreifende Vorha-
ben E-Learning NRW, welches seit 2008 Workshops und Vernetzungsangebote für 
Hochschulangehörige umsetzte, endet am 31.12.2019. 

Stand: 27.01.2020 

2.3.2 Hochschulverbünde im Bereich Lehre 

Netzwerk Hochschuldidaktik NRW 

Das 2003 gegründete Netzwerk Hochschuldidaktik NRW besteht aktuell aus 15 
Fachhochschulen, die gemeinsam das Qualifizierungsprogramm "Professionelle 
Lehrkompetenz für die Hochschule" erarbeiten. Gleichzeitig werden die Mitglieds-
hochschulen im Netzwerk bei dem Aufbau hochschuldidaktischer Einrichtungen, 
Programme oder Projekte unterstützt. Weiterhin versteht sich das Netzwerk als Inte-
ressensvertreter der Hochschulen bzgl. ihrer hochschuldidaktischen Belange. 

Das Qualifizierungsprogramm umfasst fünf Themenfelder: 

 Lehren und Lernen, 
 Prüfen und Bewerten, 
 Studierende beraten, 
 Feedback und Evaluation sowie 
 Innovation in Studium und Lehre entwickeln. 

Darüber hinaus sind drei Querschnittsthemen themenfeldübergreifend leitend: 

 Rolle und Haltung, 
 Digitalisierung und 
 Diversity. 

Durch die Teilnahme an dem Qualifizierungsprogramm kann ein Zertifikat erworben 
werden. 

Das HD NRW strukturiert sich über 

 zwei Netzwerksprecher_innen, die an teilnehmenden Mitgliedshochschulen 
angesiedelt sind, und 

 eine Koordinierungsstelle, die von einer Person bedient wird. 

 

 

https://learninglab.uni-due.de/forschung/projekte/e-learning-nrw
https://hd-nrw.de/
https://hd-nrw.de/netzwerk/
https://hd-nrw.de/netzwerk/
https://hd-nrw.de/qualifizierungsprogramm/
https://hd-nrw.de/qualifizierungsprogramm/
https://hd-nrw.de/kontakt/
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Netzwerk Hochschuldidaktische Weiterbildung 

Das Netzwerk hdw nrw hat seine Anfänge im Jahr 1998 und ist damit laut Eigenan-
gaben (Quelle) das älteste Netzwerk in Deutschland, das rein hochschuldidaktisch 
angelegt ist. 

Die Ziele des hdw nrw orientieren sich an (regionalen) Bedarfen und umfassen: 

 Qualifizierung von Hochschullehrenden, 
 Coaching und Qualifikation neuberufener Professor_innen und 
 Qualitätssichernde Maßnahmen von Studium und Lehre. 

Das hdw nrw bietet für Lehrende der 20 Mitgliedshochschulen: 

 Workshops sowie Ideensammlungen für Workshops, 
 Coachings und 
 Unterstützung bei der Einrichtung fachdidaktischer Arbeitskreise. 

Das Konzept des Netzwerkes beinhaltet: 

a) Hochschuldidaktische Personalentwicklung 

Das Netzwerk zielt ab auf die Qualifizierung von Hochschullehrenden, insbesondere 
das Coaching von neuberufenen Professor_ innen und qualitätssichernde Maßnah-
men von Studium und Lehre. Umgesetzt wird dies durch hochschuldidaktische Ba-
sisworkshops für Neuberufene in Verbindung mit individueller Beratung. Weiterfüh-
rend werden hochschuldidaktische Workshops angeboten, die auch durch landes-
weite Arbeitskreise und Evaluationen weiterentwickelt werden. Durch die Teilnahme 
an den Workshops können die Zertifikate "Professionelle Hochschullehre I und II" er-
worben werden. Ausgehend von den Workshops können Teilnehmende selbst 
Workshopleitende werden. Das Angebot ist auch für externe Teilnehmer_ innen of-
fen. 

b) Organisationsentwicklung 

Das Netzwerk greift in diesem Bereich auf hochschuldidaktische Erkenntnisse und 
Entwicklungen zurück, die in fachbereichs- und hochschulinternen Veranstaltungen 
generiert werden. 

c) Anwendungsorientierte wissenschaftliche Entwicklungsarbeit 

Die wissenschaftliche hochschuldidaktische Entwicklungsarbeit verläuft parallel zu 
den Angeboten des Netzwerks und somit anwendungsorientiert. Sie umfasst 

https://www.hdw-nrw.de/
https://www.hdw-nrw.de/ueber-uns
https://www.hdw-nrw.de/ziele
https://www.hdw-nrw.de/workshops/vorschlagen
https://www.hdw-nrw.de/arbeitskreise#ak_ideen
https://www.hdw-nrw.de/zertifikate
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schwerpunktmäßig die Themen Schlüsselkompetenzen, Qualitätssicherung der 
hochschuldidaktischen Personalentwicklung, hochschuldidaktische Gestaltung und 
das Nutzen moderner Medien. 

Der Verbund hat einen festgelegten Programmplanungsprozess (Quelle) und legt 
seinem Angebot eigens formulierte didaktische Grundprinzipien (Quelle) zugrunde. 
Weiterhin muss alle fünf Jahre eine umfassende Evaluierung des gesamten Netz-
werks erfolgen. Darüber hinaus werden die einzelnen Workshops, Beratungen und 
Coachings durch das Einholen von Feedback jeweils beider Seiten evaluiert. Außer-
dem wird ein Jahres- bzw. Rechenschaftsbericht veröffentlicht, welcher die Arbeit 
des Netzwerks transparent darstellen soll und der LRK vorgelegt wird. 

Die Zusammenarbeit der Hochschulen im Netzwerk ist seit 2009 durch einen Koope-
rationsvertrag (Quelle) geregelt, der 2015 erneuert wurde und die unbefristete Lauf-
zeit des Netzwerks anvisiert. 
Nach diesem Vertrag gliedert sich der Verbund nach dem selbstbenannten "Zwei-
Säulen-Prinzip" (Quelle) in: 

a) einen Lenkungsrat 
Dieser wird von den Mitgliedshochschulen eingesetzt und übernimmt die Führung 
des Verbundes 

b) eine Geschäftsstelle 
Diese stimmt rechtliche, finanzielle und planerische Aktivitäten mit dem Lenkungsrat 
ab und arbeitet eng zusammen mit den Mentor_innen 

c) Mentor_innen 
Diese werden von den Mitgliedshochschulen benannt, erarbeiten hochschuldidakti-
sche Themen und fungieren als Ansprechpersonen an den einzelnen Hochschulen. 

Stand: 01.10.2019 

3 Hochschulentwicklungsplanung  

Es gibt eine hochschulübergreifende Hochschulentwicklungsplanung in Form eines 
Landeshochschulentwicklungsplans und der Hochschulvereinbarung und eine 
hochschulspezifische Hochschulentwicklungsplanung in Form von Hochschulverträ-
gen und Hochschulentwicklungsplänen. 

Ausgehend vom Hochschulzukunftsgesetz 2014 gibt es laut Ministerium für Kultur 
und Wissenschaft vier Arten der schriftlichen Vereinbarung zwischen dem Ministe-
rium für Kultur und Wissenschaft und den Hochschulen: 

https://www.hdw-nrw.de/qualitaet
https://www.hdw-nrw.de/qualitaet
https://www.hdw-nrw.de/berichte
https://www.hdw-nrw.de/ueber-uns
https://www.hdw-nrw.de/qualitaet
https://www.mkw.nrw/hochschule/hochschulen-in-nrw/hochschulvertraege-und-landeshochschulentwicklungsplan/
https://www.mkw.nrw/hochschule/hochschulen-in-nrw/hochschulvertraege-und-landeshochschulentwicklungsplan/
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 Übergreifende Hochschulvereinbarung als finanzieller Rahmen 
 Übergreifender Landeshochschulentwicklungsplan 
 Individuelle Hochschulverträge 
 Sonder-Hochschulverträge und Sondervereinbarungen 

3.1 Hochschulübergreifende Hochschulentwicklungsplanung 

Die hochschulübergreifende Hochschulentwicklungsplanung erfolgt über den Lan-
deshochschulentwicklungsplan und die Hochschulvereinbarung. 

Landeshochschulentwicklungsplan 

Nach § 6 HG ist die Hochschulentwicklungsplanung "eine gemeinsame Aufgabe des 
Ministeriums und der Hochschulen in der Gesamtverantwortung des Landes" und 
besteht aus dem Landeshochschulentwicklungsplan und den individuellen Hoch-
schulentwicklungsplänen. 

Der Landeshochschulentwicklungsplan NRW 2017-2021 (Quelle) wurde unter Einbe-
ziehung der Hochschulen erarbeitet und mit den 30 Universitäten und Fachhoch-
schulen in Trägerschaft des Landes vereinbart. Er bildet die Handlungsfelder sowie 
Entwicklungsprioritäten für Nordrhein-Westfalen ab. 

Handlungsfelder: 

 Differenzierung des Hochschulsystems/Profilbildung 
 Aufteilung der Aufnahmekapazitäten zwischen Fachhochschulen und Univer-

sitäten im Verhältnis von 40 zu 60 
 Steigerung des Studienerfolgs (inkl. Studieneingangsphasen) 
 Digitalisierung in der Lehre 
 International wettbewerbsfähige Forschung/ (inkl. Profilbildung und Zusam-

menarbeit) 
 Wissenschaftliche Karrierewege (inkl. Weiterentwicklung der Fachhochschul-

professur 
 Ausbau der Kooperation im gesamten Wissenschaftssystem (Berufung, For-

schungsprojekte, Promotionen, außeruniversitäre Forschungseinrichtungen) 
 Kooperation in den "Kleinen Fächern" in Forschung und Lehre 
 Zusammenarbeit bei IT-Plattformen in Verwaltung, Forschung und Lehre (un-

ter Nutzung der Digitalen Hochschule NRW) 

Entwicklungsprioritäten: 

 Differenzierung des Hochschulsystems 
 Studium und Lehre 

https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_text_anzeigen?v_id=10000000000000000654
https://www.mkw.nrw/hochschule/hochschulen-in-nrw/hochschulvertraege-und-landeshochschulentwicklungsplan/
https://www.dh.nrw/
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 Forschung 
 Wissenschaftliche Karriere 
 Kooperationen 
 Infrastrukturen 
 Governance und Prozesse 

Im Handlungsfeld Digitalisierung in der Lehre werden die Hochschulen unter der 
Zielsetzung der Verbesserung der Qualität der Lehre und Verringerung der Zu-
gangsbarrieren zum Studium aufgefordert 

 "die Chancen der Digitalisierung" stärker zu nutzen (z.B. digitale Literatursa-
mmlungen, interaktive Aufgaben, Aufzeichnungen), 

 im Rahmen von Pilotprojekten Ansätze in passenden identifizierten Lehrveran-
staltungen zu entwickeln und zu evaluieren und 

 Digitalisierungsstrategien unter Einbezug der Statusgruppen zu entwickeln. 

In diesem Zusammenhang wird das Ziel formuliert, ein "belastbares Netzwerk zwi-
schen den Hochschulen aufzubauen und zu verstetigen" (S. 15). Zudem sollen die 
Hochschulen unter Einbeziehung aller "Statusgruppen" übergreifende Digitalisie-
rungsstrategien inklusive Zielen und Maßnahmen entwickeln (S. 29). Digitale Lehre 
wird darüber hinaus an anderen Stellen als Chance genannt, wie beispielsweise bei 
der Lehrkooperation in den "kleinen Fächern". 

Im aktuellen Entwurf des Hochschulgesetzes vom Dezember 2018 ist eine Strei-
chung des Landeshochschulentwicklungsplans vorgesehen. 

Hochschulvereinbarung 

In der Hochschulvereinbarung NRW 2021 (Quelle) sind neben den finanziellen Rah-
menbedingungen die Stärkung der dauerhaften Beschäftigungsverhältnisse, die 
Verringerung der Abbruchquoten, Studierendenbefragungen und die Öffnung für 
beruflich Qualifizierte als Aufgaben formuliert. Digitalisierung oder digitale Lehre 
sind kein Thema in der Hochschulvereinbarung. 

3.2 Hochschulspezifische Hochschulentwicklungsplanung 

Die hochschulspezifische Hochschulentwicklungsplanung erfolgt über Hochschul-
verträge bzw. Zielvereinbarungen und Hochschulentwicklungspläne. 

Hochschulverträge/Zielvereinbarungen 

https://www.mkw.nrw/presse/pressemeldungen/details/mehr-autonomie-fuer-die-hochschulen-kabinett-beschliesst-entwurf-fuer-neues-hochschulgesetz/
https://www.mkw.nrw/hochschule/hochschulen-in-nrw/hochschulvertraege-und-landeshochschulentwicklungsplan/
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Nach § 6 HG schließt das Ministerium Hochschulverträge mit den Hochschulen, die 
auch Aussagen zu den Entwicklungs- und Leistungszielen enthalten. Die 30 individu-
ellen Hochschulverträge 2015-2016 mit den Universitäten sowie Zielvereinbarungen 
2014-2015 mit den Fachhochschulen folgen alle derselben Struktur: 

 Allgemeines  
o Profil der Hochschule und Weiterentwicklung 
o Finanzierung durch das Land 

 Lehre und Studium  
o Maßnahmen zum Studienbeginn 
o Erfolgreich Studieren 

 Forschung und Entwicklung  
o Profilschwerpunkte 
o (kooperative Promotionen bei Fachhochschulen) 
o Wissenschaftlicher Nachwuchs 

 Wissens- und Technologietransfer  
o Entwicklungsziele im Bereich Wissens- und Technologietransfer 
o Spezifische Transfer-/Vernetzungsprojekte der Hochschule 

 Querschnittsthemen  
o Gender Mainstreaming/Gleichstellung 
o Diversity 
o Inklusion von Studierenden und Beschäftigten mit Behinderung 
o Internationalisierung 
o Arbeits- und Gesundheitsschutz 
o Lehrstellen für Auszubildende an Hochschulen 
o Nachhaltigkeitsstrategie der Hochschule 
o Baumaßnahmen 

 Durchführung des Hochschulvertrags/Zielvereinbarung 

Digitalisierung oder digitale Lehre werden an unterschiedlichen Stellen und in unter-
schiedlichem Umfang thematisiert. Die Universität Duisburg-Essen formuliert in ih-
rem Hochschulvertrag (Quelle) unter dem Punkt berufsbegleitendes Lernen das Ziel, 
bis 2020 in jedem Studiengang ein E-Learning-Element zu integrieren (S. 9). 

Hochschulentwicklungspläne 

Nach § 6 HG ist die Hochschulentwicklungsplanung "eine gemeinsame Aufgabe des 
Ministeriums und der Hochschulen in der Gesamtverantwortung des Landes" und 
besteht aus dem Landeshochschulentwicklungsplan und den individuellen Hoch-
schulentwicklungsplänen der Hochschulen. Diese orientieren sich an den Hoch-
schulverträgen. 

https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_text_anzeigen?v_id=10000000000000000654
https://www.mkw.nrw/hochschule/hochschulen-in-nrw/hochschulvertraege-und-landeshochschulentwicklungsplan/
https://www.mkw.nrw/hochschule/hochschulen-in-nrw/hochschulvertraege-und-landeshochschulentwicklungsplan/
https://www.mkw.nrw/hochschule/hochschulen-in-nrw/hochschulvertraege-und-landeshochschulentwicklungsplan/
https://www.mkw.nrw/hochschule/hochschulen-in-nrw/hochschulvertraege-und-landeshochschulentwicklungsplan/
https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_text_anzeigen?v_id=10000000000000000654
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Mehr als die Hälfte der Hochschulen haben ihre Hochschulentwicklungspläne auf 
ihren Webseiten veröffentlicht, zum Beispiel die Ruhr-Universität Bochum - Hoch-
schulentwicklungsplan III 2014-2019 (Quelle) oder die Hochschule Bonn-Rhein-Sieg - 
HEP2 2016 bis 2020 (Quelle). Sie unterscheiden sich sowohl hinsichtlich der Struktur 
als auch des Umfangs und der Zielsetzungen. Dies betrifft auch das Themenfeld Di-
gitalisierung und digitale Lehre. 

Sofern im Text nicht anders vermerkt, ist der Stand dieses Dokuments der 18.12.2018. 

 

  

https://docplayer.org/57609581-Hochschulentwicklungs-plan-iii-hep-iii-der-ruhr-universitaet-bochum.html
https://www.h-brs.de/de/hep2
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Rheinland-Pfalz 
Alle PDF-Dokumente, auf die im Folgenden Bezug genommen wird, sind hier gesi-
chert. Alle erwähnten Links wurden – sofern im Text nicht anders vermerkt – zuletzt  
am 30.01.2019 abgerufen. 

Laut Hochschulkompass gibt es in Rheinland-Pfalz aktuell 18 öffentlich-rechtliche 
(12), staatlich anerkannte kirchliche (3) und staatlich anerkannte private (3) Hochschu-
len. 

1 Landesstrategie  

2018 brachte die Staatskanzlei Rheinland-Pfalz die ressortübergreifende Strategie 
für das digitale Leben Rheinland-Pfalz digital – Wir vernetzen Land und Leute 
(Quelle) heraus. Die Landesstrategie sowie weitere aktuelle Entwicklungen finden 
sich auch auf der Webseite digital.rlp.de. 

Die Grundlage wurde 2016 anhand von 12 Themenfeldern und Fragestellungen in 
dem Impulspapier Unser Weg zur Digitalstrategie (Quelle) gelegt. Inhaltlich wurde 
die Strategieentwicklung seit 2016 durch das ressortübergreifende Digitalisierungs-
kabinett gesteuert. Die Entwicklung wurde dabei in Form eines Digital-Dialogs be-
gleitet. Bestandteile des Digital-Dialogs sind: 

 Landesrat für digitale Entwicklung und Kultur seit 2013  
o 11 Expert_innen aus Wissenschaft, Wirtschaft und Zivilgesellschaft 

 Digital-Forum seit 2018  
o verschiedene Veranstaltungsformate für Bürger_innen 

 Online-Plattform Oktober 2016-August 2017  
o Möglichkeit, die Fragen aus dem Impulspapier zu kommentieren 

Eine Übersicht über die chronologische Entwicklung findet sich auch in der Strategie 
für das digitale Leben Rheinland-Pfalz digital – Wir vernetzen Land und Leute 
(Quelle). 

In der Strategie werden 12 Handlungsschwerpunkte formuliert und mit Zielen und 
Maßnahmen unterlegt: 

 Zukunftsfähige Digitale Infrastruktur. Unser Weg in die Gigabit-Gesellschaft 
 Digitale Bildung entscheidet 
 Digitalisierung der Wirtschaft – Industrie 4.0, Digitaler Mittelstand und Startups 
 Digitalisierung als Chance für Energiewende, Ressourcen und Umweltschutz 
 Demografischen Wandel gestalten, Ländliche Räume entwickeln – Jung und 

Alt vernetzen 
 Digitalisierung in Gesundheit und Pflege. Gut versorgt durch neue Chancen 

https://collaborating.tuhh.de/itbh/hochschulentwicklung/webinhalte/tree/master/bundeslaender/rp/aussen/dokumente
https://www.hochschulkompass.de/hochschulen.html
https://www.digital.rlp.de/fileadmin/Redaktion/Pdf/Strategie_fuer_das_Digitale_Leben_RLP.pdf
https://www.digital.rlp.de/startseite/
https://www.rlp.de/fileadmin/rlp-stk/pdf-Dateien/RLP_Broschu__re_RLP_Digital_2016-09-30_final.pdf
https://www.digital.rlp.de/digital-dialog/digitalisierungskabinett/
https://www.digital.rlp.de/digital-dialog/digitalisierungskabinett/
https://www.digital.rlp.de/digital-dialog/
https://www.digital.rlp.de/fileadmin/Redaktion/Pdf/Strategie_fuer_das_Digitale_Leben_RLP.pdf


 

 

 

129 
 

 Zukunft der Arbeitswelt – Gute Arbeit 4.0 
 Digitalisierung in der Wissenschaft 
 Digitale Verwaltung, Digitale Justiz, E-Government 
 Safety and Security – Sicher in die digitale Zukunft 
 Verbraucherschutz in der digitalen Welt 
 Gesellschaftliche Teilhabe, Barrierefreiheit und Digitalisierung in der Kultur 

Hochschulen werden vor allem im Kapitel "Digitalisierung in der Wissenschaft" the-
matisiert, wobei folgende Ziele und Maßnahmen formuliert werden (S. 44-47): 

 Die Landesregierung unterstützt die Hochschulen bei der Weiterentwicklung 
der modernen Lehrinfrastruktur des Landes. 

 Die Landesregierung baut die Netzinfrastruktur an den Hochschulen weiter 
aus. 

 Die Allianz für Hochleistungsrechnen Rheinland-Pfalz soll Teil der bundeswei-
ten Hochleistungsrecheninfrastruktur werden. 

 Die Landesregierung setzt die Förderung des Zentrums für Hochschul-IT 
Rheinland-Pfalz fort. 

 Die neu gegründete Rechenzentrumsallianz Rheinland-Pfalz wird durch eine 
Evaluierung geprüft und abgesichert. 

 Das Land unterstützt die Hochschule bei der Digitalisierung von Studium und 
Lehre. 

 Die Landesregierung fördert den Einsatz von Open Educational Resources. 
 Das Qualifizierungsangebot für Lehrende an den Hochschulen in Rheinland-

Pfalz wird ausgebaut. 
 Die Lehramtscurricula werden an die Erfordernisse digitaler Bildung ange-

passt. 
 Die digitale Transformation in Forschung und Lehre soll durch vorgezogene 

Berufungen beschleunigt werden. 
 Das Land stellt den Hochschulen Stellen für das digitale Fachpersonal bereit. 
 Die Landesregierung begleitet wissenschaftliche Bibliotheken bei der digita-

len Neuausrichtung. 
 Die Landesregierung führt eine Studie zu Verbundsystemen durch. 
 Next Generation Software wird in wissenschaftliche Bibliotheken im Land ein-

geführt. 
 Das Land baut das Forschungsfeld Künstliche Intelligenz / Deep Learning 

weiter aus. 

Stand: 30.01.2019 
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2 Landesweite Hochschulstrategien in den Leistungsbereichen 
Forschung und Lehre  

Es existiert aktuell keine separate allgemeine Landesstrategie im Bereich Forschung 
und Lehre an den Hochschulen. Jedoch setzt das Wissenschaftsministerium seit 
2008 eine Forschungsinitiative um, die Hochschulen gezielt unterstützt. Darüber hin-
aus nimmt die Strategie für das digitale Leben Rheinland-Pfalz digital – Wir vernet-
zen Land und Leute (Quelle) Bezug auf Forschung. Weiterhin zeigt die Innovations-
strategie Rheinland-Pfalz (Quelle) Handlungsfelder für die anwendungsorientierte 
Forschung auf. Wissens- und Technologietransfer wird einerseits per Gesetz, ande-
rerseits über bestimmte Landesmaßnahmen thematisiert. 

2.1 Forschung  

Es liegt keine separate Landesstrategie in der Forschung vor. Jedoch setzt das Wis-
senschaftsministerium seit 2008 eine Forschungsinitiative um, die Hochschulen ge-
zielt unterstützt. Darüber hinaus nimmt die Strategie für das digitale Leben Rhein-
land-Pfalz digital – Wir vernetzen Land und Leute (Quelle) Bezug auf Forschung. 
Weiterhin zeigt die Innovationsstrategie Rheinland-Pfalz (Quelle) Handlungsfelder 
für die anwendungsorientierte Forschung auf. Wissens- und Technologietransfer 
wird einerseits per Gesetz, andererseits über bestimmte Landesmaßnahmen thema-
tisiert. 

Die Forschungsinitiative fokussiert die Profilbildung der Hochschulen in Form von 
Forschungsschwerpunkten und Forschungszentren. Dadurch haben alle Hochschu-
len spezifische Forschungsfelder. 

In der Strategie für das digitale Leben Rheinland-Pfalz digital – Wir vernetzen Land 
und Leute (Quelle) sind v.a. folgende Ziele aus dem Kapitel "Digitalisierung in der 
Wissenschaft" der Forschung zuzuordnen: 

 Die digitale Transformation in Forschung und Lehre soll durch vorgezogene 
Berufungen beschleunigt werden.  

o Identifikation oder Weiterentwicklung digitalisierungsrelevanter For-
schungsgebiete 

 Das Land stellt den Hochschulen Stellen für das digitale Fachpersonal bereit.  
o Unterstützung der Bibliotheken bei Themen wie Open Access, Lizenz- 

und Forschungsdatenmanagement 
 Das Land baut das Forschungsfeld Künstliche Intelligenz / Deep Learning 

weiter aus.  
o Förderung insbesondere des Standorts Kaiserslautern und des Deut-

schen Forschungsinstituts für Künstliche Intelligenz (DFKI), Fraunhofer 

https://mwwk.rlp.de/de/themen/wissenschaft/forschung-transfer-und-innovation/forschung-und-innovation/forschungsinitiative-des-landes-rlp/
https://www.digital.rlp.de/fileadmin/Redaktion/Pdf/Strategie_fuer_das_Digitale_Leben_RLP.pdf
https://mwvlw.rlp.de/de/themen/wirtschafts-und-innovationspolitik/innovation/innovationsstrategie/
https://mwwk.rlp.de/de/themen/wissenschaft/forschung-transfer-und-innovation/wissens-und-technologietransfer/
https://mwwk.rlp.de/de/themen/wissenschaft/forschung-transfer-und-innovation/forschung-und-innovation/forschungsinitiative-des-landes-rlp/
https://www.digital.rlp.de/fileadmin/Redaktion/Pdf/Strategie_fuer_das_Digitale_Leben_RLP.pdf
https://mwvlw.rlp.de/de/themen/wirtschafts-und-innovationspolitik/innovation/innovationsstrategie/
https://mwwk.rlp.de/de/themen/wissenschaft/forschung-transfer-und-innovation/wissens-und-technologietransfer/
https://mwwk.rlp.de/de/themen/wissenschaft/forschung-transfer-und-innovation/forschung-und-innovation/forschungsinitiative-des-landes-rlp/
https://www.digital.rlp.de/fileadmin/Redaktion/Pdf/Strategie_fuer_das_Digitale_Leben_RLP.pdf
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Instituts für Techno- und Wirtschaftsmathematik und Fraunhofer Insti-
tuts für Experimentelles Software Engineering in den Bereichen Sicher-
heit, Bildung, Arbeit und Verwaltung 

Zudem werden einige Ziele im Bereich der anwendungsorientierten Forschung im 
Kapitel Digitalisierung der Wirtschaft – Industrie 4.0, Digitaler Mittelstand und Star-
tups benannt, u.a.: 

 Die Landesregierung stärkt die wirtschaftsnahe Forschung, Entwicklung und 
Innovation durch Förderprogramme und Beratung.  

o Verbundforschung von Hochschulen, außeruniversitären Forschungs-
einrichtungen und Unternehmen. 

o Weiterförderung von technologieorientierten Netzwerken und Clustern 
 Die Landesregierung unterstützt und begleitet Leuchttürme der Innovation: 

den Digital Hub in Ludwigshafen, den Gutenberg Digital Hub Mainz, die Smart 
Factory und das Kompetenzzentrum Mittelstand 4.0 in Kaiserslautern  

o Nutzung des Gutenberg Digital Hubs als Zentrum für Vernetzung von 
(IT-) KMU, Startups, Industrie und Wissenschaft sowie Hochschulabsol-
vent_innen und Unternehmen 

Weitere Ziele der anwendungsorientierten Forschung werden in der Innovationsstra-
tegie Rheinland-Pfalz (Quelle) von 2014 in fünf Handlungsfeldern formuliert: 

 FuE-Einrichtungen und FuE-Infrastruktur 
 FuE-Vorhaben 
 Wissens- und Technologietransfer 
 Technologieorientierte Gründung 
 Netzwerke und Cluster 

Stand: 30.01.2019 

2.1.1 Wissens- und Technologietransfer 

Es liegt aktuell keine separate Landesstrategie in diesem Bereich vor. Nach § 3 Abs. 
6 HochSchG ist die Förderung von Wissens- und Technologietransfer jedoch ohne 
weitere Erläuterung eine der Aufgaben von Hochschulen. 

Es gibt verschiedene Landesmaßnahmen, die den Wissens- und Technologietrans-
fer fördern sollen, zum Beispiel: 

 Regionale Wissens- und Innovationsallianzen  
o Science & Innovation Alliance Kaiserslautern 
o Mainzer Wissenschaftsallianz 

http://www.gutenberg-digital-hub.de/
https://mwvlw.rlp.de/de/themen/wirtschafts-und-innovationspolitik/innovation/innovationsstrategie/
http://landesrecht.rlp.de/jportal/portal/t/10ry/page/bsrlpprod.psml/action/portlets.jw.MainAction?p1=0&eventSubmit_doNavigate=searchInSubtreeTOC&showdoccase=1&doc.hl=0&doc.id=jlr-HSchulGRP2010rahmen&doc.part=R&toc.poskey=#focuspoint
http://landesrecht.rlp.de/jportal/portal/t/10ry/page/bsrlpprod.psml/action/portlets.jw.MainAction?p1=0&eventSubmit_doNavigate=searchInSubtreeTOC&showdoccase=1&doc.hl=0&doc.id=jlr-HSchulGRP2010rahmen&doc.part=R&toc.poskey=#focuspoint
https://mwwk.rlp.de/de/themen/wissenschaft/forschung-transfer-und-innovation/wissens-und-technologietransfer/
https://www.science-alliance.de/
https://www.wissenschaftsallianz-mainz.de/
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o Wissenschaftsallianz Trier 
o Wirtschafts- & Wissenschaftsallianz Koblenz 

 Kompetenzverbünde, Netzwerke und Cluster 
 Transfernetz Rheinland-Pfalz  

o Verbund der Wissens- und Technologietransferstellen der elf Landes-
hochschulen 

 Forschungsportal Rheinland-Pfalz 
 Transferinitiative Rheinland-Pfalz 

Stand: 30.01.2019 

2.1.2 Open Access 

Es gibt aktuell keine separate Open Access-Strategie in Rheinland-Pfalz. In der Stra-
tegie für das digitale Leben Rheinland-Pfalz digital – Wir vernetzen Land und Leute 
(Quelle) wird Open Access an einigen Stellen erwähnt. 

Stand: 30.01.2019 

2.2 Lehre  

Es existiert aktuell keine separate allgemeine Landesstrategie im Bereich Lehre ne-
ben der Hochschulentwicklungsplanung. In der Strategie für das digitale Leben 
Rheinland-Pfalz digital – Wir vernetzen Land und Leute (Quelle) sind v.a. folgende 
Ziele aus dem Kapitel "Digitalisierung in der Wissenschaft" der Lehre zuzuordnen: 

 Das Land unterstützt die Hochschule bei der Digitalisierung von Studium und 
Lehre  

o Fokus auf Qualität der Lehre und Durchlässigkeit zwischen beruflicher 
und akademischer Bildung 

 Die Landesregierung fördert den Einsatz von Open Educational Resources  
o Programm zur Förderung von digitalen OER für Lernende und Leh-

rende (von 2016-2018 wurde ein BMBF-gefördertes Verbundprojekt 
umgesetzt) 

 Das Qualifizierungsangebot für Lehrende an den Hochschulen in Rheinland-
Pfalz wird ausgebaut  

o Ausbau der didaktischen Qualifizierungen durch den Hochschulevaluie-
rungsverbund und den Virtuellen Campus Rheinland-Pfalz  

 Die Lehramtscurricula werden an die Erfordernisse digitaler Bildung ange-
passt  

o Einrichtung von Lehr-Lern-Laboren zur Erprobung digitaler Konzepte 
 Die digitale Transformation in Forschung und Lehre soll durch vorgezogene 

Berufungen beschleunigt werden  

http://wissenschaftsallianz-trier.de/
http://www.wwa-koblenz.de/
https://mwwk.rlp.de/de/themen/wissenschaft/forschung-transfer-und-innovation/wissens-und-technologietransfer/kompetenzverbuende-netzwerke-cluster/
http://www.transfer-rlp.de/index.php/start.html
https://www.rlp-forschung.de/
http://www.transferinitiative-rlp.de/
https://www.digital.rlp.de/fileadmin/Redaktion/Pdf/Strategie_fuer_das_Digitale_Leben_RLP.pdf
https://www.digital.rlp.de/fileadmin/Redaktion/Pdf/Strategie_fuer_das_Digitale_Leben_RLP.pdf
https://www.oer-at-rlp.de/
https://www.hochschulevaluierungsverbund.de/
https://www.hochschulevaluierungsverbund.de/
https://www.vcrp.de/
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o Identifikation oder Weiterentwicklung digitalisierungsrelevanter Lehr-
gebiete 

 Das Land stellt den Hochschulen Stellen für das digitale Fachpersonal bereit  
o ggf. Anpassung von Stellenprofilen für Rechenzentren, Bibliotheken, 

Verwaltung und Support von Lehr- und Lernformaten 

Stand: 30.01.2019 

2.3 Hochschulverbünde in den Bereichen Digitalisierung und Lehre 

In Rheinland-Pfalz gibt es die hochschulübergreifende wissenschaftliche Einrichtung 
Virtueller Campus Rheinland-Pfalz (VCRP) sowie den Hochschulevaluierungsver-
bund Süd-West e.V. Die Beschreibung der Hochschulverbünde wurde im Rahmen 
des bis Ende 2019 verlängerten Forschungsprojektes BRIDGING erstellt. Eine Be-
schreibung des VCRP sowie ein Interview mit dem Geschäftsführer zum zehnjähri-
gen Jubiläum 2011 findet man auch auf e-teaching.org. 

2.3.1 Hochschulverbund im Bereich Digitalisierung  

Seit 2000 gibt es die hochschulübergreifende wissenschaftliche Einrichtung Virtuel-
ler Campus Rheinland-Pfalz (VCRP). Dieser besteht aus allen 12 öffentlich-rechtli-
chen Hochschulen laut Hochschulkompass. 

Er versteht sich als "Netzwerker und Innovator der Einführung digitaler Bildungsme-
dien sowie neuer Lehr-Lerntechnologien") bzw. laut Organisationssatzung (Quelle) 
als "zentrales Bildungsportal für Studierende und Lehrende an den Hochschulen". 

In der Organisationssatzung (Quelle) werden fünf wesentliche Aufgaben des VCRP 
beschrieben: 

 Schaffung und Ausbau einer Plattform zur hochschulübergreifenden Nutzung 
vorhandener Angebote an den Hochschulen 

 Unterstützung der Hochschulen bei der Implementierung neuer Medien in die 
Lehre 

 mediendidaktische und -technische Beratung von Lehrenden 
 Unterstützung bei der Projektantragstellung 
 Koordinierung zwischen den Mitgliedshochschulen 

Diese Aufgaben können folgenden drei Aufgabenbereichen zugeordnet werden: 

 Service und Support 
 Vernetzung 
 Innovation und Forschung 

https://bridging.rz.tuhh.de/
https://www.e-teaching.org/projekt/politik/laenderzentren/vcrp
https://www.vcrp.de/
https://www.vcrp.de/
https://www.vcrp.de/der-vcrp/ueber-den-vcrp
https://www.vcrp.de/der-vcrp/ueber-den-vcrp
https://www.vcrp.de/der-vcrp/ueber-den-vcrp
https://www.vcrp.de/wp-content/uploads/Organisationssatzung-VCRP.pdf
https://www.vcrp.de/der-vcrp/aufgabenspektrum
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Service und Support 

 Bildungstechnologische Software-Infrastruktur  
o Learning Management System (OpenOLAT) 
o Virtual Classroom- und E-Assessment-Systeme 
o Videoserver-Dienst (Panopto) 

 Qualifikation und Beratung in der VCRP-E-Cademy  
o Präsenz-, Online- (SPOCs) und Blended-Angebote 
o Didaktischer Fokus 
o Erwerb eines kostenpflichtigen E-Didaktik-Zertifikats (Anzahl Module 

und virtuelles Fachgespräch) 

Vernetzung 

 Austausch unter den E-Learning-Support-Einheiten der Hochschulen 
 Organisation des E-Learning-Tags in Kooperation mit verschiedenen Hoch-

schulen alle zwei Jahre (Dokumentation des E-Learning-Tags 2018) 

Innovation und Forschung 

 landes- und bundesfinanzierte Entwicklungs- und Forschungsprojekte v.a. als 
Verbundprojekte (z.B. landesweites Single-Sign-On-System) 

 Aktuelle Projekte u.a.:  
o Lehrideen vernetzen 
o MEDEA 
o Work&Study (Programm: Offene Hochschulen) 

Der VCRP bietet zudem eine Übersicht über E-Learning-Support-Ansprechpart-
ner_innen an den beteiligten Hochschulen. Dort ist zusätzlich die Philosophische-
Theologische Hochschule Vallendar vertreten. 

Struktur 

Beim Virtuellen Campus Rheinland-Pfalz (VCRP) sind 14 Personen beschäftigt. Der 
VCRP hat eine Organisationsstruktur (Quelle) geschaffen, die drei wesentliche Funk-
tionsbereiche umfasst: 

 Lenkungsausschuss 
 Leitungskollegium 
 Geschäftsführung 

a) Lenkungsausschuss 
Der Lenkungsausschuss wird von den Hochschulen gebildet. Er ist verantwortlich für 

https://olat.vcrp.de/dmz/
https://video.vcrp.de/Panopto/Pages/Auth/Login.aspx?ReturnUrl=https%3A%2F%2Fvideo.vcrp.de%2FPanopto%2FPages%2FHome.aspx
https://www.vcrp.de/e-cademy
https://www.vcrp-ecademy.de/gesamtkonzept/e-didaktik-zertifikat/
https://www.elearningtag-rlp.de/
https://www.vcrp.de/projekte/lehrideen-vernetzen
https://www.vcrp.de/projekte/medea
https://www.vcrp.de/projekte/workandstudy
https://www.vcrp.de/hochschulen/e-learning-support-einrichtungen
https://www.vcrp.de/wp-content/uploads/Organisationssatzung-VCRP.pdf
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die Grundsatzentscheidungen wie zum Beispiel über die Jahresplanung. Mitglieder 
des Lenkungsausschusses sind: 

 Vorsitzende_r der Landeshochschulpräsidentenkonferenz (LHPK) (Vorsitz) 
 Vertreter_in des für Hochschulen zuständigen Ministeriums 
 vier von der Landeshochschulpräsidentenkonferenz (LHPK) benannte Profes-

sor_innen aus Universitäten und Fachhochschulen 
 ein_e von der Landesastenkonferenz benannte Student_in 
 ein durch die Hochschulen vorgeschlagen und der LHPK bestelltes Hoch-

schulmitglied 

Der/die Sprecher_in des Leitungskollegiums ist beratendes Mitglied. Das Leitungs-
kollegium und die Geschäftsführung berichten dem Lenkungsausschuss regelmä-
ßig. 

b) Leitungskollegium 
Das Leitungskollegium besteht aus drei Professor_innen aus Universitäten und Fach-
hochschulen, von denen eine_r Sprecher_in ist. Sie werden durch die Landeshoch-
schulpräsidentenkonferenz (LHPK) vorgeschlagen und vom zuständigen Ministerium 
bestellt. 

c) Geschäftsführung 
Die Geschäftsführung wird durch das Leitungskollegium und den Lenkungsaus-
schuss ausgewählt. 

Stand: 28.05.2019 

2.3.2 Hochschulverbund im Bereich Lehre 

Der im Jahr 2003 gegründete Hochschulevaluierungsverbund Süd-West e.V. be-
steht aus 23 Mitgliedshochschulen aus Rheinland-Pfalz, Hessen und dem Saarland. 
Diese wollen die hohe Qualität in Forschung, Studium und Lehre sichern und weiter-
entwickeln. Der Verbund definiert seinen Aufgabenbereich in der Qualitätssicherung 
und Qualitätsentwicklung in den Fächern, Fachbereichen und Einrichtungen an den 
jeweiligen Hochschulen. 

Die durchgeführten Evaluationen von gleichen Fächern bzw. Fachbereichen dienen 
hauptsächlich dem Zweck, unabhängig von einzelnen Hochschulen regionale Ent-
wicklungspotenziale abzubilden, Kooperationen zu fördern und Erfahrungen der un-
terschiedlichen Hochschulen zusammenzuführen. Hierfür werden folgende Erhe-
bungen veranlasst: 

 Lehrveranstaltungsbewertungen, 

https://www.hochschulevaluierungsverbund.de/
https://www.hochschulevaluierungsverbund.de/verbund/mitgliedshochschulen/
https://www.hochschulevaluierungsverbund.de/evaluation/
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 Befragungen von Absolventen, 
 Befragungen von Exmatrikulierten (d.h. auch Hochschulwechsler_ innen und 

Studienabbrecher_ innen) und 
 Befragungen einzelner Hochschulen. 

Des Weiteren laufen aktuell drei Projekte zwischen der Geschäftsstelle des Ver-
bunds am Zentrum für Qualitätssicherung und -entwicklung der Johannes Guten-
berg Universität Mainz und einzelnen bzw. mehreren Mitgliedshochschulen: 

 die Förderung individueller Studienwege (FiS) an der FH Kaiserslautern, 
 die Hochschuldidaktische Fortbildung an der FH Bingen und 
 Open MINT Labs. 

Das hochschuldidaktische Programm, das der Verbund anbietet, wird von der Ge-
schäftsstelle konzipiert. An diesem Programm können alle Lehrenden der Mitglieds-
hochschulen teilnehmen, d.h. sowohl Lehrende mit Lehrerfahrung als auch neu an-
gehende Lehrende. Das Programm umfasst: 

 die Vermittlung von theoretischen Kenntnissen zu "Lehren" und "Lernen", 
 die Vermittlung von grundlegenden Lehrkompetenzen, 
 eine individuelle Beratung für die Planung und Durchführung von Lehrveran-

staltungen und 
 der mögliche Erwerb des "Rheinland-Pfalz-Zertifikat für Hochschuldidaktik". 

Das Ministerium für Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur (MWWK) hat den Ver-
bund mit der Verleihung des Lehrpreises des Landes beauftragt. Weiterhin hat das 
MWWK zusammen mit dem Hochschulevaluierungsverbund das Carl-Zeiss-Stiftung 
Kolleg (CZSK) in Rheinland-Pfalz eingerichtet. Das Kolleg wird durch die Carl-Zeiss-
Stiftung gefördert und zielt darauf ab, Maßnahmen an Hochschulen im Land zu initi-
ieren, die zur Attraktivität und Qualität der Studiengänge in den Fachgebieten der 
Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik beitragen und den Studien-
erfolg verbessern. 

Der Verbund strukturiert sich über 

 einen Vorstand, der sich aus fünf Personen zusammensetzt, und 
 über eine Geschäftsstelle im Sinne einer Geschäftsführung, angesiedelt am 

Zentrum für Qualitätssicherung und -entwicklung der Johannes Gutenberg 
Universität Mainz, das alle Aufgaben rund um das hochschulübergreifende 
Evaluationsverfahren betreut. 

Stand: 01.10.2019 

https://www.zq.uni-mainz.de/foerderung-individueller-studienwege-fis-hs-kaiserslautern/
https://www.zq.uni-mainz.de/hochschuldidaktische-fortbildungen-an-der-fh-bingen/
https://www.zq.uni-mainz.de/open-mint-labs/
https://www.hochschulevaluierungsverbund.de/das-hochschuldidaktische-angebot-des-hochschulevaluierungsverbundes/
https://www.hochschulevaluierungsverbund.de/das-hochschuldidaktische-programm/
https://www.hochschulevaluierungsverbund.de/lehrpreis-des-landes-rheinland-pfalz/
https://www.hochschulevaluierungsverbund.de/herzlich-willkommen-beim-carl-zeiss-stiftung-kolleg/
https://www.hochschulevaluierungsverbund.de/herzlich-willkommen-beim-carl-zeiss-stiftung-kolleg/
https://www.hochschulevaluierungsverbund.de/verbund/geschaeftsstelle/
https://www.zq.uni-mainz.de/
https://www.zq.uni-mainz.de/
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3 Hochschulentwicklungsplanung  

Es gibt aktuell keine hochschulübergreifende Hochschulentwicklungsplanung in 
Form eines Landeshochschulentwicklungsplans o.Ä., aber hochschulspezifische 
Zielvereinbarungen und Hochschulentwicklungspläne. 

3.1 Hochschulübergreifende Hochschulentwicklungsplanung 

Es gibt keine formulierte hochschulübergreifende Hochschulentwicklungsplanung in 
Form eines Landeshochschulentwicklungsplans o.Ä.. Das Ministerium für Wissen-
schaft, Weiterbildung und Kultur beauftragte jedoch 2017 eine 15-köpfige Expert_in-
nenkommission mit einer Analyse des Hochschulsystems, die die Grundlage für das 
geplante Hochschulzukunftsprogramm bilden soll. Die Kommission arbeitete in vier 
Arbeitsgruppen unter Einbeziehung von Vertreter _innen der Hochschulen zu den 
Themen: 

 Studium und Lehre, Lehrerbildung, Diversity 
 Forschung und Entwicklung, Nachwuchsförderung 
 Internationalisierung, Innovation in der Region, Kooperationen, Transfer 
 Governance, Kommunikationsstrategien, Hochschullandkarte Rheinland-Pfalz, 

Campus Management 

Die Kommission formulierte 2018 im Hochschulzukunftsprogramm Rheinland-Pfalz – 
Potenziale, Herausforderungen, Chancen (Quelle) Empfehlungen in drei Handlungs-
feldern: 

1. Studium und Lehre 

 Attraktive Lehrprofile bilden und regionale Bedarfe berücksichtigen 
 Durchlässigkeit erhöhen und Studienformate flexibilisieren 
 Qualität als Wettbewerbsvorteil weiterentwickeln 
 Lehrerbildung gemeinsam und evidenzbasiert auf hohem Niveau weiterentwi-

ckeln 

2. Forschung, wissenschaftlicher Nachwuchs, Innovation und Transfer 

 Weitere Forschungspotenziale an Universitäten heben 
 Strategische Forschungsförderung ausbauen 
 Angewandte Forschung und Transfer an Fachhochschulen fördern 
 Nachwuchs unter Beteiligung der Fachhochschulen qualifizieren 
 Wissenschaftlichen Nachwuchs an Universitäten systematisch in den Blick 

nehmen 

https://mwwk.rlp.de/fileadmin/mbwwk/Service_Sonstiges/Hochschulzukunftsprogramm_Rheinland-Pfalz.pdf
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3. Governance und Finanzierung 

 Gemeinsame Zielvereinbarungen von Land und Hochschulen zur Hochschul-
entwicklung abschließen 

 Selbststeuerungsfähigkeit erhöhen 
 Hochschulfinanzierung weiterentwickeln 
 Dialog über den Hochschulbau führen 

4. Verbünde und Hochschulregionen als Chance 

Handlungsfeldübergreifend wurden zehn Empfehlungen formuliert: 

 Region als Handlungsrahmen für die Weiterentwicklung des Hochschul- und 
Wissenschaftssystems Rheinland-Pfalz nutzen 

 Bildungspotenziale durch attraktive Studienkonzepte fördern und Durchläs-
sigkeit erhöhen 

 Qualitätskultur in Studium und Lehre flächendeckend etablieren 
 Digitalisierung als systemische Aufgabe begreifen 
 Kooperative Promotionen fördern 
 Strategische Forschungsförderung im Hinblick auf Exzellenz und Spitzenfor-

schung weiterentwickeln 
 Weitere Forschungspotenziale im Land heben 
 Strategische Steuerung des Landes auf Basis klarer Ziele und Leistungsver-

einbarungen wahrnehmen 
 Hochschulfinanzierung neu ausrichten 
 Potenziale im Hochschulsystem Rheinland-Pfalz entwickeln 

Digitalisierung wird in dem Gutachten als Querschnittsaufgabe beschrieben und fol-
gende Hinweise werden gegeben: 

 Notwendigkeit strategischer Konzepte für Forschung, Lehre und Transfer 
 Sicherstellung der Ressourcen zur Umsetzung und Unterstützung 
 Ausbau der hochschulübergreifenden Zusammenarbeit (S. 52) 

Einige der Empfehlungen aus dem Gutachten wurden bereits in der Strategie für das 
digitale Leben Rheinland-Pfalz digital – Wir vernetzen Land und Leute (Quelle) be-
rücksichtigt, wie beispielsweise das Programm zur Förderung von OER. 

3.2 Hochschulspezifische Hochschulentwicklungsplanung 

Im Hochschulgesetz werden weder Hochschulentwicklungsplanung noch Ziel- und 
Leistungsvereinbarungen oder individuelle Hochschulentwicklungspläne genannt. 
Dennoch hat das Ministerium mit 11 Hochschulen Zielvereinbarungen geschlossen. 

https://www.digital.rlp.de/fileadmin/Redaktion/Pdf/Strategie_fuer_das_Digitale_Leben_RLP.pdf
http://landesrecht.rlp.de/jportal/portal/t/10ry/page/bsrlpprod.psml/action/portlets.jw.MainAction?p1=0&eventSubmit_doNavigate=searchInSubtreeTOC&showdoccase=1&doc.hl=0&doc.id=jlr-HSchulGRP2010rahmen&doc.part=R&toc.poskey=#focuspoint
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Alle Zielvereinbarungen können auf der Webseite des Ministeriums für Wissen-
schaft, Weiterbildung und Kultur eingesehen werden. 

Zielvereinbarungen zur Umsetzung des Hochschulpakts 2020 (2016-2020) 

Die Zielvereinbarungen zur Umsetzung des Hochschulpakts 2020 dienen vor allem 
der Kostenplanung. Alle Hochschulen müssen sich bei der Planung ihrer Maßnah-
men an drei Programmlinien orientieren: 

1. Qualität in der Lehre 
2. Mehr Teilhabe von Frauen in der Wissenschaft 
3. Erhöhung der Durchlässigkeit zwischen beruflicher und akademischer Bildung 

Die Ausgestaltung der Programmlinien ist unterschiedlich und beinhaltet teilweise 
digitale Lehr- und Lernangebote bzw. E-Learning. So plante die Universität Mainz in 
ihrer Zielvereinbarung (Quelle) unter Qualität in der Lehre die Entwicklung von drei 
Blended Learning-Angeboten und die Weiterentwicklung der E-Learning Lectures 
(S. 5). Darüber finden sich auf der Webseite Zielvereinbarungen von 2015 zur Ver-
wendung der Mittel aus dem Landesprogramm Wissen schafft Zukunft. Eine Ankün-
digung zur Verlängerung des Landesprogramms über 2016 hinaus konnte nicht ge-
funden werden. In diesem Programm vereinbarten alle Hochschulen mit dem Minis-
terium folgende Schwerpunkte: 

 Forschung, Lehre und Studienbedingungen 
 Gute Beschäftigungsbedingungen 
 Gründungsbüros und Wissens-und Technologietransfer 
 (nur Universitäten: Wissenschaftlicher Nachwuchs) 

In großen Teilen unterscheiden sich die Zielvereinbarungen inhaltlich meist nur in 
der Angabe von Zahlen. Digitalisierung oder digitale Hochschullehre sind kein 
Thema. 

Hochschulentwicklungspläne 

Einige Hochschulen haben trotz fehlender gesetzlicher Grundlage einen Hochschul-
entwicklungsplan erarbeitet und auf ihren Webseiten veröffentlicht. Sie tragen un-
terschiedliche Bezeichnungen (Hochschulentwicklungsplan der Hochschule Kaisers-
lautern (Quelle), Perspektiven 2020 der Universität Trier (Quelle) oder Entwicklungsli-
nien 2020 der Universität Koblenz · Landau (Quelle) und sind unterschiedlich aufge-
baut. Dies gilt auch für den Themenbereich Digitalisierung und digitale Lehre. 

Sofern im Text nicht anders vermerkt, ist der Stand dieses Dokuments der 
30.01.2019. 

https://mwwk.rlp.de/ar/themen/wissenschaft/hochschulfinanzierung/zielvereinbarungen/
https://mwwk.rlp.de/ar/themen/wissenschaft/hochschulfinanzierung/zielvereinbarungen/
https://mwwk.rlp.de/fileadmin/mbwwk/2_Wissenschaft/HS_Finanzierung_ZV/Zielvereinbarung_HSP_JGU_Mainz.pdf
https://mwwk.rlp.de/de/themen/wissenschaft/hochschulfinanzierung/wissen-schafft-zukunft/
https://www.hs-kl.de/fileadmin/hochschule/profil/hochschulpotrait/hochschulentwicklungsplan-2018-2021.pdf
https://www.uni-trier.de/index.php?id=41369
https://www.uni-koblenz-landau.de/de/uni/profil/medien-profil/entwicklungslinien.pdf/view
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Saarland 
Alle PDF-Dokumente, auf die im Folgenden Bezug genommen wird, sind hier gesi-
chert. Alle erwähnten Links wurden – sofern im Text nicht anders vermerkt – zuletzt  
am 28.01.2019 abgerufen. 

Laut Hochschulkompass gibt es im Saarland aktuell 5 öffentlich-rechtliche (4), staat-
lich anerkannte kirchliche (0) und staatlich anerkannte private (1) Hochschulen. 

1 Landesstrategie  

Im Saarland existiert aktuell keine ressortübergreifende Landesstrategie zu Digitali-
sierung. Im Koalitionsvertrag von 2017 (Quelle) wird der Digitalisierung jedoch ein ei-
genes Kapitel gewidmet. Darüber hinaus gibt es einen Digitalisierungsrat sowie das 
Digitalisierungsforum Saar. 

Das Kapitel im Koalitionsvertrag von 2017 (Quelle), das der Digitalisierung gilt, enthält 
folgende Schwerpunkte: 

Die Digitalisierung gestalten 

 Digitalisierung in der Verwaltung 
 Breitbandausbau als Motor der Digitalisierung 
 Digitalisierung in der Wirtschaft 
 Bildung in der digitalen Welt 

Das vor dem Koalitionsvertrag eingerichtete Digitalisierungsforum Saar soll dabei die 
Aktivitäten koordinieren. Auf strategischer Ebene wurde ebenfalls vor dem Koaliti-
onsvertrag ein Digitalisierungsrat, bestehend aus Unternehmensvertreter_innen und 
dem DFKI, eingerichtet, der die Schwerpunkte Infrastruktur, Wirtschaft, Bildung und 
Lebensqualität für das Saarland entwickelte. In diesen Schwerpunkten wurden Ar-
beitsgruppen gebildet. Bis dato fanden zudem drei Digitalisierungsforen statt, die 
aufgezeichnet wurden: 

 Chancen der Digitalisierung - Podiumsdiskussion Gründung des Digitalisie-
rungsforum Saar 

 2. Sitzung des "Digitalisierungsforums Saar", mit Gebärdensprache 
 3. Digitalisierungsforum Saar live aus der Staatskanzlei 10.11.2017 

Hochschulen bzw. Hochschulbildung werden unter Bildung in der digitalen Welt in 
folgenden Handlungsschwerpunkten thematisiert: 

 Institutionsübergreifende Entwicklung eines Gesamtkonzepts digitale Bildung 
(Arbeitsgruppe Digitale Bildung des Digitalisierungsforums) 

https://collaborating.tuhh.de/itbh/hochschulentwicklung/webinhalte/tree/master/bundeslaender/sl/aussen/dokumente
https://www.hochschulkompass.de/hochschulen.html
https://www.sr.de/sr/home/nachrichten/politik_wirtschaft/koalitionsvertrag_spd_cdu100.pdf
https://www.saarland.de/224687.htm
https://www.sr.de/sr/home/nachrichten/politik_wirtschaft/koalitionsvertrag_spd_cdu100.pdf
https://www.saarland.de/224687.htm
https://www.saarland.de/224687.htm
https://www.youtube.com/watch?v=CtBb_T-Xw2M
https://www.youtube.com/watch?v=CtBb_T-Xw2M
https://www.youtube.com/watch?v=F5Ygjfg0h9U
https://www.youtube.com/watch?v=M0Y0tnMLIc0
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 Unterstützung eines interdisziplinären Forschungsinstituts an der Schnittstelle 
von Informatik und Didaktik 

 Einbeziehung der Hochschulen in Entwicklung der Aus- und Fortbildung für 
pädagogisches Personal 

Im Kapitel Hochschulen, Wissenschaft und Technologie des Koalitionsvertrags von 
2017 (Quelle) wird zudem darauf hingewiesen, dass Hochschulen Digitalisierungs-
strategien entwickeln, welche die Themen "Lehre, Weiterbildung, Forschung und 
Technologietransfer sowie Serviceangebote für Studierende" (S. 59) beinhalten. 

2 Landesweite Hochschulstrategien in den Leistungsbereichen 
Forschung und Lehre  

Es existiert aktuell keine separate allgemeine Landesstrategie im Bereich Forschung 
oder Lehre neben der Hochschulentwicklungsplanung. Im Bereich der Forschung 
werden jedoch einerseits die Strategie für Innovation und Technologie Saarland 2015 
(Quelle), andererseits die Kontaktstelle für Wissens- und Technologietransfer der 
Universität des Saarlandes und das Institut für Technologietransfer an der Hoch-
schule für Technik und Wirtschaft des Saarlandes relevant. 

2.1 Forschung  

Es existiert aktuell keine separate allgemeine Landesstrategie im Bereich Forschung. 
Im Rahmen der Entwicklung der Strategie für Innovation und Technologie Saarland 
2015 (Quelle) wurden jedoch drei Schlüsselbereiche bis 2023 identifiziert: 

 Informations- und Kommunikationstechnologie 
 Automotive und Produktion 
 LifeScience und Materialien 

2.1.1 Wissens- und Technologietransfer 

Es liegt aktuell keine separate Landesstrategie in diesem Bereich vor. Die Förderung 
von Wissens- und Technologietransfer ist jedoch als eine der Aufgaben der Hoch-
schulen in § 3 Abs. 10 SHSG im Zusammenhang mit Unternehmensgründungen oder 
-beteiligungen benannt. Zudem ist es im Landeshochschulentwicklungsplan als Auf-
gabe integriert. In der Strategie für Innovation und Technologie Saarland 2015 
(Quelle) wird Kooperation und Wissenstransfer als ein horizontales Handlungsfeld 
beschrieben. Das Wirtschaftsministerium hat außerdem im Rahmen der industriepo-
litischen Leitlinien von 2016 eine Broschüre mit Zielsetzungen im Themenfeld Digita-
lisierung und Technologietransfer (Quelle) herausgegeben. Zudem gibt es die Kon-
taktstelle für Wissens- und Technologietransfer der Universität des Saarlandes so-

https://www.sr.de/sr/home/nachrichten/politik_wirtschaft/koalitionsvertrag_spd_cdu100.pdf
https://www.saarland.de/31075.htm
https://www.kwt-uni-saarland.de/
https://www.kwt-uni-saarland.de/
https://www.forschung-fuer-das-saarland.de/
https://www.forschung-fuer-das-saarland.de/
https://www.saarland.de/31075.htm
http://sl.juris.de/cgi-bin/landesrecht.py?d=http://sl.juris.de/sl/gesamt/HSchulG_SL.htm
https://www.saarland.de/31075.htm
https://www.saarland.de/industrieland.htm
https://www.saarland.de/industrieland.htm
https://www.saarland.de/dokumente/res_wirtschaft/2_Digitalisierung_und_Technologietransfer.pdf
https://www.kwt-uni-saarland.de/
https://www.kwt-uni-saarland.de/
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wie das Institut für Technologietransfer an der Hochschule für Technik und Wirt-
schaft des Saarlandes. Beide arbeiten im Rahmen des Technologietransfers mit saa-
ris - saarland.innovation&standort e. V. zusammen. 

2.1.2 Open Access 

Es liegt aktuell keine separate Landesstrategie zu Open Access vor. Open Access ist 
auch kein Thema im Koalitionsvertrag. 

2.2 Lehre  

Es liegt aktuell keine separate Landesstrategie zu Lehre neben der Hochschulent-
wicklungsplanung vor. 

2.3 Hochschulverbünde in den Bereichen Digitalisierung und Lehre 

Im Saarland gibt es aktuell keinen Hochschulverbund zur Digitalisierung oder zur 
Lehre, an dem alle vier öffentlich-rechtlichen Hochschulen beteiligt sind. 

Von 2008-2011 gab es den eCampus Saar als regionales Innovationsnetzwerk der 
Hochschulen. 

2.3.1 Hochschulverbund im Bereich Digitalisierung  

Im Saarland gibt es nach aktuellem Stand der Recherche keinen Hochschulverbund 
zur Digitalisierung. 

Stand: 02.10.2019 

2.3.2 Hochschulverbund im Bereich Lehre 

Im Saarland gibt es nach aktuellem Stand der Recherche keinen Hochschulverbund 
zur Lehre. Die Hochschule für Technik und Wirtschaft des Saarlandes und die Uni-
versität des Saarlandes sind jedoch Mitglied im Hochschulevaluierungsverbund, 
welcher unter Rheinland-Pfalz beschrieben ist. 

Stand: 02.10.2019 

3 Hochschulentwicklungsplanung  

Es gibt eine hochschulübergreifende Hochschulentwicklungsplanung in Form eines 
landesweiten Hochschulentwicklungsplans, nämlich dem Landeshochschulentwick-

https://www.forschung-fuer-das-saarland.de/
https://www.forschung-fuer-das-saarland.de/
https://www.saaris.de/
https://www.saaris.de/
https://books.google.de/books?id=9Y2eO7AQ6isC&pg=PA162&lpg=PA162&dq=ecampus+saar&source=bl&ots=MnoDFlYmEJ&sig=ACfU3U38Z9DIFnZkjwMWpLC31sTYy2eIaw&hl=de&sa=X&ved=2ahUKEwid8dPC0urgAhXByKQKHXCzCywQ6AEwA3oECAcQAQ#v=onepage&q=ecampus%20saar&f=false
https://www.hochschulevaluierungsverbund.de/
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lungsplan des Saarlandes 2015-2020 (Quelle), und eine hochschulspezifische Hoch-
schulentwicklungsplanung in Form von Ziel- und Leistungsvereinbarungen sowie 
Struktur- und Entwicklungsplänen. 

3.1 Hochschulübergreifende Hochschulentwicklungsplanung 

Der Landeshochschulentwicklungsplan des Saarlandes 2015-2020 (Quelle) basiert 
auf Empfehlungen zur Weiterentwicklung des Hochschulsystems des Saarlandes 
(Quelle) des Wissenschaftsrats von Januar 2014 und den daraufhin diskutierten Leit-
linien des Landtags im Juli 2014 Für ein zukunftsfestes Hochschulsystem. Eckpunkte 
für eine Hochschulentwicklung im Saarland (Quelle). 

Der Landeshochschulentwicklungsplan des Saarlandes 2015-2020 (Quelle) umfasst 
neben einer konzeptionellen Einordnung und finanziellen Rahmenbedingungen fol-
gende Schwerpunkte: 

 Kooperation und Zukunftsgestaltung  
o Kooperationsplattform mit gemeinsamen Promotionskollegs 
o Kooperationsplattform in der Ingenieurausbildung 
o Kooperationsplattform Gesundheit 
o Kooperationsplattform Wirtschaftswissenschaften 
o Kooperationsplattform in der Großregion und Internationalisierung 

 Konzentration und Profilstärkung  
o Technisch-naturwissenschaftliche Fächer und Informatik 
o Medizinausbildung und medizinische Spitzenleistung 
o Empirische Humanwissenschaften und Sozialwissenschaften 
o Fokussierung der Geisteswissenschaften 
o Rechtswissenschaft erhalten und profilieren 
o Anpassung der Lehrerbildung an den zukünftigen Bedarf 

 Komplementarität und Nachhaltigkeit  
o Entwicklung der Studierendenzahl 
o Komplementarität Studienangebote 
o Künstlerische Hochschulen 
o Forschungsstärke auch an Fachhochschulen 
o Vernetzung der Hochschulen mit außeruniversitären Einrichtungen 
o Förderung des Wissens- und Technologietransfers 
o Ausbau der wissenschaftlichen Weiterbildung (Gründung eines saarlän-

dischen Hochschulzentrums für akademische Weiterbildung) 
 Kräftebündelung in Verwaltung, Infrastruktur und Service  

o Hochschulverwaltungen 
o Chancengleichheit von Frauen in der Wissenschaft 
o Service für Forschung und Lehre 
o Bauliche Investitionen 

https://www.saarland.de/127359.htm
https://www.saarland.de/127359.htm
https://www.wissenschaftsrat.de/download/archiv/3649-14.pdf
https://www.landtag-saar.de/file.ashx?FileName=ag15_0997.pdf
https://www.saarland.de/127359.htm
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o Hochschul-Governance 

Besonderer Fokus liegt auf der Zusammenarbeit mit Frankreich. Im Kontext der Uni-
versität der Großregion wird dabei auf den verstärkten Einsatz von E- und Blended 
Learning hingewiesen, um "neben Synergien und grenzübergreifend ausgestalteten 
Präsenz-Lehrangeboten einen wichtigen Beitrag für die Entstehung eines einheitli-
chen Hochschulraums in der Grenzregion [zu] leisten" (S. 20). 

Darüber hinaus wird Digitalisierung oder digitale Hochschulbildung nicht übergrei-
fend thematisiert. 

3.2 Hochschulspezifische Hochschulentwicklungsplanung 

Die hochschulspezifische Hochschulentwicklungsplanung setzt sich zusammen aus 
Ziel- und Leistungsvereinbarungen sowie Struktur- und Entwicklungsplänen. 

Ziel- und Leistungsvereinbarungen 

Die Staatskanzlei schließt aktuell Ziel- und Leistungsvereinbarungen mit der Univer-
sität des Saarlandes und der Hochschule für Technik und Wirtschaft. Im Landes-
hochschulentwicklungsplan des Saarlandes 2015-2020 (Quelle) wird das Ziel der 
Landesregierung angekündigt, auch mit den künstlerischen Hochschulen Ziel- und 
Leistungsvereinbarungen abzuschließen. Nach §10 SHSG berücksichtigen die Ziel- 
und Leistungsvereinbarungen den Landeshochschulentwicklungsplan und den indi-
viduellen Struktur- und Entwicklungsplan. Inhaltlich werden im Hochschulgesetz vor 
allem folgende Themenfelder genannt: 

 Angestrebte Zahl der Studienplätze und der Absolventinnen und Absolventen 
 Qualitätssicherung von Forschung, Studium und Lehre 
 Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses 
 Wissens- und Technologietransfer 
 Einwerbung von Drittmitteln 
 Herstellung der Chancengleichheit 
 Kooperation mit anderen Hochschulen und wissenschaftlichen Einrichtungen 
 Forschungsschwerpunkte 

Die zwei Ziel- und Leistungsvereinbarungen 2016-2018 sind auf der Webseite des 
Saarlandes einsehbar. Die Struktur ist nicht identisch, beide Zielvereinbarungen bein-
halten jedoch Zielsetzungen zu diesen Aspekten: 

 Profil 
 Studium und Lehre 
 Wissens- und Technologietransfer 

http://www.uni-gr.eu/de
http://www.uni-gr.eu/de
https://www.saarland.de/127359.htm
http://sl.juris.de/cgi-bin/landesrecht.py?d=http://sl.juris.de/sl/gesamt/HSchulG_SL.htm
https://www.saarland.de/210986.htm
https://www.saarland.de/210986.htm
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 Kooperationen 
 wissenschaftlicher Weiterbildung 

Zudem wird in beiden auf die Einführung eines hochschulübergreifenden Campus-
Management-Systems (SAP SLCM) hingewiesen. Digitale Lehre bzw. E-Learning 
wird nicht erwähnt. 

Struktur- und Entwicklungspläne 

Nach §9 SHSG erstellen Hochschulen einen Struktur- und Entwicklungsplan, der ins-
besondere folgende Punkte berücksichtigen soll: 

 Personal und Ressourcen 
 Änderung oder Aufhebung von Studiengängen, 
 Studienplatzkapazität 
 Forschungsschwerpunkte 
 Wissens- und Technologietransfer 
 Qualitätssicherung 
 Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses 

Zwei Hochschulen haben ihre aktuellen Struktur- und Entwicklungspläne auf ihren 
Webseiten veröffentlicht. Die Struktur des Hochschulentwicklungsplans der Hoch-
schule für Musik Saar (Quelle) und des Entwicklungsplans der Hochschule für Tech-
nik und Wirtschaft - Innovation und Konsolidierung in Zeiten sozialen und ökonomi-
schen Umbruchs 2016-2020 (Quelle) sind nicht vergleichbar. Die Hochschule für Mu-
sik widmet der Digitalisierung einen Abschnitt im Kapitel Maßnahmen der Qualitätssi-
cherung. Die Hochschule für Technik und Wirtschaft erwähnt den zunehmenden 
Einsatz digitaler Lernumgebungen als ein Ziel der Weiterentwicklung von Studium 
und Lehre. 

Sofern im Text nicht anders vermerkt, ist der Stand dieses Dokuments der 28.01.2019. 

 

  

http://sl.juris.de/cgi-bin/landesrecht.py?d=http://sl.juris.de/sl/gesamt/HSchulG_SL.htm
http://www.hfm.saarland.de/wp-content/uploads/2018/05/HEP-2018.pdf
http://htwsaar.de/hochschule/profil/strategie/htwsaar_HEP_16_20_endfassung_260916.pdf
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Sachsen 
Alle PDF-Dokumente, auf die im Folgenden Bezug genommen wird, sind hier gesi-
chert. Alle erwähnten Links wurden – sofern im Text nicht anders vermerkt – zuletzt  
am 07.11.2018 abgerufen. 

Laut Hochschulkompass gibt es in Sachsen aktuell 21 öffentlich-rechtliche (14), staat-
lich anerkannte kirchliche (3) und staatlich anerkannte private (4) Hochschulen. 

Landesstrategie  

Die Landesstrategie Sachsen Digital - Digitalisierungsstrategie des Freistaates Sach-
sen (Quelle) wurde 2017 vom Sächsischen Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit 
und Verkehr veröffentlicht. Sie stellt eine Überarbeitung der 2016 veröffentlichten 
Digitalisierungsstrategie dar, im Rahmen derer 81 Maßnahmen angepasst, 19 hinzu-
gekommen sind und vier nicht weiterverfolgt werden (S. 12). Das aktualisierte Strate-
giepapier umfasst – inkl. aller fünf strategischen Ziele, 15 Handlungsfelder und 106 
konkreten Maßnahmen – 247 Seiten und benennt Schnittstellen zu anderen Landes-, 
Bundes- und EU-Strategien. Der Fokus liegt dabei auf einer nachhaltigen digitalen 
Infrastruktur, digitalen Diensten und einem hohen Innovationsgrad. Der Maßnahmen-
katalog (Quelle) wurde 2018 noch einmal in überarbeiteter Form veröffentlicht. 

Als strategisches Ziel definiert wird ein mittel- bis langfristiges "[ü]bergeordnetes 
Ziel, für dessen Erreichung Einflussmöglichkeiten des Freistaates Sachsen gesehen 
werden", als Handlungsfeld ein "Schwerpunktbereich, der für die Erreichung des je-
weiligen strategischen Zieles berücksichtigt werden muss" und eine Maßnahme als 
"[k]onkrete staatliche Maßnahme, die einem Handlungsfeld zugeordnet ist" definiert 
(S. 6). 

Die fünf strategischen Ziele werden mit Handlungsfeldern unterlegt: 

Digitale Infrastruktur entwickeln 

 Flächendeckender NGA-Breitbandausbau 
 Konvergenz der Netze 
 Vernetzung im Gesundheits- und Pflegebereich 

Informations- und Cybersicherheit gewährleisten 

 Sicherheit in der öffentlichen Verwaltung 
 Sicherheit für Bürger und Unternehmen 
 Bekämpfung der Cyberkriminalität 

 

https://collaborating.tuhh.de/itbh/hochschulentwicklung/webinhalte/tree/master/bundeslaender/sn/aussen/dokumente
https://www.hochschulkompass.de/hochschulen.html
https://publikationen.sachsen.de/bdb/artikel/28672
https://publikationen.sachsen.de/bdb/artikel/30915
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Kompetenz und "Gute Arbeit" im digitalen Zeitalter gestalten 

 Kompetenzen für die digital geprägte Gesellschaft 
 Arbeitswelt im digitalen Zeitalter 

Digitale Innovationskraft stärken 

 Hard- und Software 
 Wirtschaft 4.0 
 Bedarfsorientierter Ausbau der FuE-Infrastruktur 
 Innovative Ansätze in der Gesundheits- und Pflegewirtschaft sowie im Um-

weltbereich 

Digitalisierung der Verwaltung und öffentlicher Institutionen vorantreiben 

 Öffnung des Staates und der Verwaltung zu Bürgern und Unternehmen mit IT 
unterstützen 

 Elektronische Kommunikation mit Verwaltung und öffentlichen Institutionen 
etablieren 

 Den Einsatz von IT bei der Erledigung von Verwaltungstätigkeiten weiter vo-
rantreiben und wirtschaftlich gestalten 

Für die inhaltlichen und ressortübergreifenden Abstimmungen der Strategie wurde 
zum Einen eine Lenkungsgruppe auf Staatssekretärsebene gegründet und zum An-
deren 2015 der Beirat "Digitale Wertschöpfung". Für den Beirat wurden 19 Vertre-
ter_innen aus Wirtschaft, Wissenschaft, Gesellschaft und Verwaltung ausgewählt, 
die zur Weiterentwicklung der Strategie beitragen. 

Hochschulen werden v.a. unter dem dritten strategischen Ziel Kompetenz und "Gute 
Arbeit" im digitalen Zeitalter gestalten im Handlungsfeld Kompetenzen für die digital 
geprägte Gesellschaft sowie dem vierten strategischen Ziel Digitale Innovationskraft 
stärken im Handlungsfeld Bedarfsorientierter Ausbau der FuE-Infrastruktur themati-
siert. 

Das Handlungsfeld Kompetenzen für die digital geprägte Gesellschaft beinhaltet 
folgende Maßnahmen: 

 Verbesserung der Medienkompetenz von Lehrkräften durch passgenaue 
Fortbildungsangebote 

 Stärkung der IT- und Medienkompetenz von Beschäftigten und Auszubilden-
den im Rahmen der ESF-Richtlinie "Berufliche Bildung" 

 Unterstützung des Arbeitskreises E-Learning der Landesrektorenkonferenz 
sächsischer Hochschulen 

https://www.medienservice.sachsen.de/medien/news/198584
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 Etablierung der Medienpädagogik als Querschnittsaufgabe in den Lehramts-
studiengängen 

 Entwicklung von Projekten zur Unterstützung der sorbischen Sprache (elekt-
ronisches Lehrbuch, digitale Rechtschreibprüfung, Online-Lernprogramm) 

 SMK-Konzeption "Medienbildung und Digitalisierung in der Schule" 

Davon sind insbesondere zwei Maßnahmen relevant im Bereich Hochschulbildung: 

 Unterstützung des Arbeitskreises E-Learning der Landesrektorenkonferenz 
sächsischer Hochschulen 

Das Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst unterstützt den von der 
Landesrektorenkonferenz der sächsischen Hochschulen gegründeten Ar-
beitskreis E-Learning, der u.a. der strategischen Beratung und Koordination 
von Hochschulaktivitäten im Bereich E-Learning dient. 

 Etablierung der Medienpädagogik als Querschnittsaufgabe in den Lehramts-
studiengängen 

Ausgehend von der Sächsischen Lehramtsprüfungsordnung I sind Hochschu-
len aufgefordert, Medienerziehung weiterhin in den Lehramtsstudiengängen 
umzusetzen. 

Das Handlungsfeld Bedarfsorientierter Ausbau der FuE-Infrastruktur beinhaltet fol-
gende Maßnahmen: 

 Ansiedlung eines Instituts für angewandte Software-Forschung 
 Entwicklung eines Spitzenzentrums Funktionsintegration für Mikro-/Nano-

elektronik der Fraunhofer-Gesellschaft 
 Investition in Reinraum-Erweiterungen des Fraunhofer Instituts für Photoni-

sche Mikrosysteme (IPMS) 
 Nutzung von Big Data durch die Hochschulbibliotheken des Freistaates Sach-

sen 
 Landesdigitalisierungsprogramm für Wissenschaft und Kultur des Freistaats 

Sachsen 
 Erweiterung des Hochleistungsrechners HRSK-II für die skalierbare Datenana-

lyse: HPC Data Analytics (HPC-DA) 

2 Landesweite Hochschulstrategie in den Leistungsbereichen 
Forschung und Lehre  

Im Bereich Forschung existiert aktuell keine separate allgemeine Landesstrategie. 
Allerdings werden in der 2013 bereitgestellten Innovationsstrategie des Freistaates 

https://bildungsportal.sachsen.de/portal/parentpage/institutionen/arbeitskreis-e-learning-der-lrk-sachsen/
https://bildungsportal.sachsen.de/portal/parentpage/institutionen/arbeitskreis-e-learning-der-lrk-sachsen/
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Sachsen (Quelle) relevante Zielsetzungen dargelegt. Für den Bereich Lehre liegen 
drei Dokumente vor: 2014 veröffentlichte der Arbeitskreis E-Learning der Landesrek-
torenkonferenz Sachsen das Positionspapier Lehre und Forschung im digitalen Zeit-
alter (Quelle). Der Arbeitskreis E-Learning erarbeitete ebenfalls für die Planung der 
Jahre 2017-2018 ein Konzept zur Entwicklung, Stärkung und Verstetigung des E-
Learning an sächsischen Hochschulen (Quelle). Zudem besteht seit 2018 die Strate-
gie zur Digitalisierung in der Hochschulbildung (Quelle) vom Staatsministerium für 
Wissenschaft und Kunst. 

2.1 Forschung  

Es existiert aktuell keine separate allgemeine Landesstrategie im Bereich Forschung. 
2014 veröffentlichte der Arbeitskreis E-Learning der Landesrektorenkonferenz Sach-
sen das Positionspapier Lehre und Forschung im digitalen Zeitalter (Quelle). Seit 
2018 existiert die Strategie zur Digitalisierung in der Hochschulbildung (Quelle) vom 
Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst. Forschung wird in beiden Papieren 
nur marginal angesprochen. Der Fokus liegt auf der Lehre. 

Relevante Zielsetzungen im Bereich Forschung sind in der Landesstrategie Sachsen 
Digital (s.o.) benannt sowie in der Innovationsstrategie des Freistaates Sachsen 
(Quelle), im Jahr 2013 veröffentlicht vom Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und 
Verkehr. 
Dort werden sechs innovationsrelevante Zukunftsfelder benannt: 

 Umwelt und Ressourcen 
 Energie 
 Rohstoffe 
 Mobilität 
 Gesundheit und Ernährung 
 Digitale Kommunikation 

2.1.2 Wissens- und Technologietransfer 

Es liegt keine separate Strategie in diesem Bereich vor. Die Förderung des Wissens- 
und Technologietransfers ist jedoch nach §5 Abs. 2 SächsHSG als eine Aufgabe der 
Hochschulen ohne weitere Erläuterung genannt. 

Wissens- und Technologietransfer wird ausführlich in der Innovationsstrategie des 
Freistaates Sachsen (Quelle) von 2013 behandelt. Diese formuliert neben themati-
schen Zukunftsfeldern und Querschnittsaufgaben bis 2020 sieben strategische Ziele 
in den Bereichen Wirtschaft, Kooperation und Gesellschaft: 

http://www.innovationsstrategie.sachsen.de/download/Innovationsstrategie_des_Freistaates_Sachsen.pdf
https://bildungsportal.sachsen.de/portal/parentpage/institutionen/arbeitskreis-e-learning-der-lrk-sachsen/positionspapier/
https://docplayer.org/70899284-Konzept-zur-entwicklung-staerkung-und-verstetigung-des-e-learning-an-saechsischen-hochschulen-handlungsfelder-des-arbeitskreises-e-learning.html
http://studieren.sachsen.de/download/Strategiepapier_Digitalisierung.pdf
https://bildungsportal.sachsen.de/portal/parentpage/institutionen/arbeitskreis-e-learning-der-lrk-sachsen/positionspapier/
http://studieren.sachsen.de/download/Strategiepapier_Digitalisierung.pdf
http://www.innovationsstrategie.sachsen.de/download/Innovationsstrategie_des_Freistaates_Sachsen.pdf
https://www.revosax.sachsen.de/vorschrift/10562-Saechsisches-Hochschulfreiheitsgesetz#p5
http://www.innovationsstrategie.sachsen.de/download/Innovationsstrategie_des_Freistaates_Sachsen.pdf
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 Wachstum vorhandener Unternehmen durch Stärkung der Innovationsfähig-
keit und –performance 

 Ausbau und Vervollständigung von innovativen Wertschöpfungsketten 
 Stärkung der Risikokapitallandschaft 
 Stärkung der Strukturen und Kompetenzen in der Wissenschaft 
 Umsetzungsorientierung der Wissenschaft 
 Sicherung der Fachkräftebasis 
 Stärkung der innovativen Kräfte in der Gesellschaft 

Unter Umsetzungsorientierung der Wissenschaft wird die Stärkung des Wissens- 
und Technologietransfers mit folgenden Zielsetzungen im Bereich Wissenschaft un-
terlegt: 

 Schaffung spezialisierter und berufserfahrener Innovationsmanager_ innen 
und Transferassistent_ innen 

 Erhöhung und strukturelle Verankerung von Transferanreizen (Geld/Reputa-
tion) 

 Integration von Transfer in die Zielvereinbarungen der Hochschulen. 
 Transferbezogene Weiterbildung von Wissenschaftler_innen (S. 41) 

Zudem gibt es seit 2007 einen Transferverbund aller fünf sächsischen Hochschulen 
für Angewandte Wissenschaften. Dieser Verbund hat eine 5-Punkte-Strategie erar-
beitet, die folgende Ziele definiert: 

 Synergien und Schlagkraft im Transferverbund, 
 Erhöhung von Reichweite und Sichtbarkeit der Transferaktivitäten, 
 bessere Durchdringung von Wirtschaft und Gesellschaft, 
 konsequente Bedarfsorientierung der Transferprozesse und 
 Schaffung einer neuen Transferkultur der HAW. 

2.1.3 Open Access 

Es existiert aktuell keine landesweite Open Access-Strategie in Sachsen. Seit 2008 
gibt es jedoch einen hochschulübergreifenden Dokumenten- und Publikationsserver 
"Qucosa" (Quality Content of Saxony), der sich als Teil der internationalen Open-Ac-
cess-Bewegung versteht. 

2.2 Lehre  

Es liegen drei strategische Papiere im Bereich Digitalisierung und Hochschulbildung 
vor: Das 2014 vom Arbeitskreis E-Learning der Landesrektorenkonferenz Sachsen 
veröffentlichte Positionspapier Lehre und Forschung im digitalen Zeitalter (Quelle), 

https://www.haw-sachsen.com/hochschulen/der-transferverbund-saxony5/
https://www.qucosa.de/startseite/
https://bildungsportal.sachsen.de/portal/parentpage/institutionen/arbeitskreis-e-learning-der-lrk-sachsen/positionspapier/
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sein für die Planung der Jahre 2017-2018 erarbeitetes Konzept zur Entwicklung, Stär-
kung und Verstetigung des E-Learning an sächsischen Hochschulen (Quelle) und die 
2018 vom Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst bereitgestellte Strategie zur 
Digitalisierung in der Hochschulbildung (Quelle). 

Positionspapier Lehre und Forschung im digitalen Zeitalter 

2014 veröffentlichte der Arbeitskreis E-Learning der Landesrektorenkonferenz Sach-
sen das Positionspapier Lehre und Forschung im digitalen Zeitalter (Quelle) mit stra-
tegischen Handlungsfeldern für die Jahre 2015-2020. Das Positionspapier bezieht 
sich dabei auf die Handlungsfelder des Hochschulentwicklungsplans 2020: 

 demografischer Wandel 
 Internationalisierung 
 finanzielle Rahmenbedingungen 

Es zielt auf die Stärkung der Lehrqualität an Hochschulen ab und formuliert Zielset-
zungen auf verschiedenen Ebenen (ab S. 17), u.a.: 

 Neue Qualitäten in Lehre und Forschung  
o BPS GmbH als technische Schnittstelle für den E-Learning / Open Sci-

ences zwischen Hochschulen und außeruniversitären Einrichtungen 
o Nutzung gemeinsamer E-Science-Systeme 
o Nutzung von OER, MOOCs usw. 
o Durchführung von Qualifizierungsangeboten zur Erstellung von E-Lear-

ning-Angeboten 
o Integration von E-Learning in Lehrevaluation 
o Schaffung eines hochschulübergreifenden Qualitätsrahmens für E- und 

Self-Assessments 
o Thematisierung von Plagiat im E-Learning 

 Hochschulzugang und Übergänge zwischen Studium und akademischer Wei-
terbildung  

o Nutzung von Online-Vorbereitungskursen für Studieninteressierte ohne 
formale Hochschulzugangsberechtigung 

o Angebotsentwicklung für Aus- und Weiterbildung 
o Entwicklung von Online-Studienorientierung (v.a. MINT) 

 Studienerfolg  
o Einbeziehung sozialer Netzwerke in Lehr-/ Lernszenarien 
o Umsetzung ganzheitliche Lernerfolgskontrollen (Kompetenzen und 

Leistung) 
 Lehrerbildung  

o Entwicklung von Online-Studienorientierung und Self-Assessments 
(Lehramt) 

https://docplayer.org/70899284-Konzept-zur-entwicklung-staerkung-und-verstetigung-des-e-learning-an-saechsischen-hochschulen-handlungsfelder-des-arbeitskreises-e-learning.html
http://studieren.sachsen.de/download/Strategiepapier_Digitalisierung.pdf
https://bildungsportal.sachsen.de/portal/parentpage/institutionen/arbeitskreis-e-learning-der-lrk-sachsen/positionspapier/
https://www.bps-system.de/cms/willkommen/
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o Integration von E-Learning-Nutzung in das Lehramtsstudiums 
 Internationalisierung  

o Entwicklung von Standards und Schnittstellen vorhandener Infrastruk-
turen 

 Organisationsentwicklung, Koordination und finanzielle Rahmenbedingungen  
o Dauerhaftigkeit des Arbeitskreises E-Learning und der Geschäftsstelle 
o finanzielle Absicherung des E-Learnings (Zielvereinbarungen) 
o personelle Absicherung von E-Learning (Serviceeinrichtungen) 

In diesem Zusammenhang werden in dem Positionspapier vier kurz- und mittelfris-
tige Handlungsfelder (2015-2016) formuliert. 

Zu den für 2015-2016 getroffenen Zielvereinbarungen liegt ein Bericht zu den Ziel-
vereinbarungen (Quelle) vor. Dort werden die geförderten Projekte und ihre Ergeb-
nisse vorgestellt. 

Für die Planung der Jahre 2017-2018 erstellte der Arbeitskreis E-Learning als Ergeb-
nis der Klausurtagung und der Abstimmung mit den Hochschulleitungen ein Kon-
zept zur Entwicklung, Stärkung und Verstetigung des E-Learning an sächsischen 
Hochschulen (Quelle), welches für 2019/2020 weiterentwickelt werden soll. Es fo-
kussiert folgende drei Handlungsfelder sowie Ober- und Teilziele: 

Konzept zur Entwicklung, Stärkung und Verstetigung des E-Learning an sächsischen 
Hochschulen 

1. Forschung und Innovation für eine neue Lehr- und Lernkultur 

"Zur Umsetzung von Studierenden- und Kompetenzorientierung in Studium und 
Lehre (shift from teaching to learning) in digitalen Lernumgebungen müssen akade-
mische Lernkulturen zur Partizipation in einer offenen Gesellschaft und vernetzten 
Arbeitswelt neu gestaltet werden. Dabei sollen Konzepte wie constructive alignment 
Anwendung finden." (S. 3) 

 Vernetzung der Lernräume  
o Entwicklung eines Konzepts für die Vernetzung digitaler Lern- und Prü-

fungsumgebungen und physischer Lernräume 
o Vernetzung von Akteuren und Inhalten in Schul- und Hochschulbildung 
o Gestaltung studierendenzentrierter Lernräume 

 Orientierung an Individualität von Lernenden  
o Zusammenspiel von Fachwissenschaft, Hochschuldidaktik, offenen Bil-

dungsressourcen und Educational Data Mining 
o Erforschung und Erprobung der Individualisierung von didaktischen 

Szenarien 

https://bildungsportal.sachsen.de/portal/parentpage/publikationen/projektberichte/
https://docplayer.org/70899284-Konzept-zur-entwicklung-staerkung-und-verstetigung-des-e-learning-an-saechsischen-hochschulen-handlungsfelder-des-arbeitskreises-e-learning.html
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o Integration von Assessments in Lernprozesse 
 Fachspezifische Erprobung von Lehr-/Lernszenarien  

o Design ausgehend von Erkenntnissen über individuelle Lernprozesse 
o Anpassung aktueller curricularer und didaktischer Ansätze um Erkennt-

nisse zu Personalisierung 

2. Organisations- und Kooperationsmodelle zur Stärkung der Maßnahmenwirk-
samkeit 

"Die organisatorische Diversifizierung von Aufgaben zur Qualitätssteigerung der 
Lehre und gleichzeitig verbreitete befristete, d.h. projektabhängige Strukturen be-
dürfen neuer Kooperations- und Kommunikationsmodelle zur Absicherung der Wei-
terentwicklung von modernen digitalisierten Lehr-/Lernformaten an sächsischen 
Hochschulen." (S. 5) 

 Zusammenarbeit und Synergiebildung zwischen lehrrelevanten Akteur_innen 
und Einrichtungen  

o Forum zur Zukunft der Lehre an sächsischen Hochschulen durch den 
Arbeitskreis E-Learning 

o Zusammenarbeit der relevanten Akteur_innen (AK E-Learning, Sup-
portstrukturen, BPS GmbH und HDS) 

o Abstimmung der IT-Systeme zur Lehr-/Lern-unterstützung (BPS Bil-
dungsportal Sachsen GmbH und den Hochschulbibliotheken) 

 Projektunabhängige Strukturentwicklung zur lehrrelevanten Unterstützung 
von Hochschulen 

 Technische Weiterentwicklung der vorhandenen Infrastrukturen  
o Portallösung für systemunabhängigen Austausch von Inhalten zwi-

schen den Hoch-schulen 
o Schaffung von hochschulübergreifenden und fachbezogenen Arbeits-

kreisen/Netzwerken 
o Schaffung von Schnittstellen zwischen Lernmanagementsystems und 

Campus-Management-System 

3. Anreizsysteme und Marketing zur Förderung der digitalisierten Bildung an 
Hochschulen 

"Das übergeordnete Ziel des dritten Schwerpunktes ist die Entwicklung und Gestal-
tung innovationsförderlicher Rahmenbedingungen, um eine nachhaltige und flä-
chendeckende E-Learning-Nutzung an den sächsischen Hochschulen zu erreichen. 
Dies umfasst neben der Betrachtung der Zielgruppen (Studierende, Gesellschaft und 
Unternehmen) vor allem die Entwicklung und Anpassung von Instrumenten und 
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Maßnahmen zur Anreizsteigerung für Lehrende und Studierende, die zu einer Erhö-
hung der didaktisch begründeten Nutzung digitaler Medien in der Lehre führt sowie 
die Entwicklung zeitgemäßer und attraktiver Lehr- und Lernangebote fördert." (S.7) 

 Stärkung der Eigenverantwortung und des Bekenntnisses der Hochschulen  
o Entwicklung von handlungswirksamen Digitalisierungsstrategien für die 

Lehre 
o Entwicklung von Anreizinstrumenten für Lehrende und Studierende 
o Entwicklung von Steuerungsinstrumenten für die strukturelle Veranke-

rung 
 Erhöhung der Sichtbarkeit des Themas innerhalb der Hochschulen  

o Nutzung des Bildungsportals Sachsen als Informationsportal für digitale 
Bildung 

o Professionalisierung des Marketings 
o Wettbewerbe und Darstellung von Best Practices 
o Entwicklung hochschulübergreifender Informationen für neu berufene 

Professor_innen 
 Schaffung verbindlicher rechtlicher Rahmenbedingungen  

o Anrechnung der Erstellung und der Betreuung auf das Lehrdeputat 
o Entwicklung einer Systematik für (hochschulübergreifende) Anrechen-

barkeit von digitalen Lehrveranstaltungen 

Strategie zur Digitalisierung in der Hochschulbildung 

2018 wurde die Strategie zur Digitalisierung in der Hochschulbildung (Quelle) in An-
lehnung an die "Bildungsoffensive für die digitale Wissensgesellschaft" (BMBF), "Bil-
dung in der digitalen Welt" (KMK) und der sächsischen Digitalisierungsstrategie (s.o.) 
vom Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst veröffentlicht. Zugleich verweist 
sie auf die Hochschulentwicklungsplanung 2025. Zudem erfolgen zwei Referenzen 
zur Hamburger Veröffentlichung "Digitales Lehren und Lernen an den staatlichen 
Hamburger Hochschulen" (Quelle). 

Für die Erarbeitung wurden Workshops mit den Prorektor_innen der staatlichen 
Hochschulen durchgeführt und das Hochschuldidaktische Zentrum Sachsen, der Ar-
beitskreis E-Learning der Landesrektorenkonferenz sowie die Vertretung der Konfe-
renz Sächsischer Studierendenschaften einbezogen. Darüber hinaus wurden inhaltli-
che Konzepte des Arbeitskreises E-Learning einbezogen. 

Digitale Medien oder Werkzeuge werden dabei als "eine Methode in der Lehre" (S. 3) 
verstanden, die weder Selbstzweck sind, noch eine Ablösung der Präsenzlehre be-
deuten. 

http://studieren.sachsen.de/download/Strategiepapier_Digitalisierung.pdf
https://www.bildung-forschung.digital/de/eine-bildungsoffensive-fuer-die-digitale-wissensgesellschaft-1715.html
https://www.kmk.org/themen/bildung-in-der-digitalen-welt/strategie-bildung-in-der-digitalen-welt.html
https://www.kmk.org/themen/bildung-in-der-digitalen-welt/strategie-bildung-in-der-digitalen-welt.html
https://www.buergerschaft-hh.de/ParlDok/dokument/47665/digitales-lehren-und-lernen-an-den-staatlichen-hamburger-hochschulen.pdf
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Ausgehend von dem aktuellen Stand und der Historie des Einsatzes digitaler Medien 
in Sachsen werden Herausforderungen benannt, die es zu bearbeiten gilt. Dazu zäh-
len die immer noch vorhandene Unsicherheit zum Einsatz digitaler Medien (Technik, 
Didaktik, Rechtliches, Zeitaufwand) wie auch die unterschiedlichen Einstellungen 
Lehrender ggü. digitalen Medien, aber auch der vielfach noch vorhandenen, gegen-
seitig unbekannten, Einzellösungen. 

Die Strategie zur Digitalisierung in der Hochschulbildung (Quelle) verfolgt folgende 
Zielstellungen im Bereich digitaler Lehre: 

 Erschließung von Potential zur Verbesserung der Qualität der Lehre, 
 Verbesserung des Studienerfolges, 
 Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit der sächsischen Hochschulen, 
 Erhöhung der internationalen Sichtbarkeit. 

Diese Zielstellungen in Zusammenhang mit den genannten Herausforderungen sol-
len in folgenden fünf Handlungsfeldern bearbeitet werden: 

 Vermittlung digitaler Kompetenz 
 Erhöhung der Akzeptanz für digitale Lehre beim Lehrpersonal 
 Verankerung in der Lehre 
 Lernen mit Digitalen Medien 
 Nachhaltigkeit des Einsatzes von digitalen Medien 

Dafür ist Unterstützung bei folgenden Maßnahmen neben denen des Arbeitskreises 
E-Learning vorgesehen: 

 Weiterentwicklung des Angebots von (de)zentralen Servicestellen mit den re-
levanten Akteur_innen, 

 Begleitete Weiterentwicklung von Studiengängen, 
 Entwicklung und Umsetzung innovativer Lehrformate, 
 Anreizschaffung für Lehrende, 
 Entwicklung von hochschuleigenen Digitalisierungsstrategien unter Nutzung 

vorhandener Unterstützungsangebote (HFD, GMW, e-teaching, ecult+), 
 Aufrechterhaltung der Vernetzungsangebote sowie Organisation einer regel-

mäßigen Austauschveranstaltung, 
 Integration von Open-Source Software in die Hochschulinfrastruktur 

Darüber hinaus sollen die Themen Qualitätssicherung, E-Assessment sowie Freise-
mester für die didaktische Weiterentwicklung von Lehrveranstaltungen in der weite-
ren strategischen Planung berücksichtigt werden. 

http://studieren.sachsen.de/download/Strategiepapier_Digitalisierung.pdf
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Insgesamt liegt der Fokus auf der Zusammenarbeit und dem Austausch zwischen 
den Hochschulen im Themenfeld digitale Hochschulbildung. 

2.3 Hochschulverbünde in den Bereichen Digitalisierung und Lehre 

In Sachsen gibt es das Bildungsportal Sachsen und das Hochschuldidaktische Zent-
rum Sachsen. Die Beschreibungen dieser Hochschulverbünde wurden im Rahmen 
des bis Ende 2019 verlängerten Forschungsprojektes BRIDGING erstellt. 

2.3.1 Hochschulverbund im Bereich Digitalisierung  

Als Hochschulverbund ist das Bildungsportal Sachsen zu nennen, das sich als "E-
Learning-Landesinitiative" versteht. Es besteht grundsätzlich aus der Bildungsportal 
Sachsen GmbH (BPS) und dem Arbeitskreis E-Learning der Landesrektorenkonfe-
renz Sachsen. 

Das Bildungsportal Sachsen begann seine Arbeit 2001 – ein Jahr nach der vhb in 
Bayern – als vom Sächsischen Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst 
(SMWK) gefördertes Verbundprojekt. Es verfolgte das Ziel, ein gemeinsames Inter-
netportal zu schaffen, das Informationen über die Angebote zur wissenschaftlichen 
Aus- und Weiterbildung bereitstellt und als Plattform für die Online-Nutzung der 
entwickelten E-Learning-Angebote dient. Das Verbundprojekt wurde laut Projektbe-
richt Projekte 2001-2003 (Quelle) von einem Projektrat der vier Trägerhochschulen 
(Technische Universität Chemnitz, Technische Universität Dresden, Universität 
Leipzig und Hochschule Mittweida) geleitet (S. 7). 

Die Ergebnisse (Quelle) dieser ersten Projektphase waren: 

 Aufbau und Bereitstellung einer hochschulübergreifenden E-Learning Infra-
struktur, 

 Entwicklung von 74 E-Learning-Angeboten, 
 Schaffung eines regionalen Betreuungssystems zur Unterstützung der Ak-

teur_ innen und Nutzer_ innen an den sächsischen Hochschulen (S. 8). 

Im Anschluss an dieses Projekt wurde 2004 die BPS Bildungsportal Sachsen GmbH 
(BPS GmbH) als hochschuleigener Systemdienstleister von 11 sächsischen Hoch-
schulen gegründet (Quelle). 

Vor Ablauf der zweiten Projektphase bis 2006 wurde vom SMWK – ähnlich wie 2005 
die vhb – ein Gutachten zur Evaluation des Bildungsportals Sachsen (Quelle) in Auf-
trag gegeben, welches die bisherigen Entwicklungen evaluierte sowie Handlungs-
empfehlungen formulierte. BPS übernahm 2007 die Betreuung der Plattform. 

https://bridging.rz.tuhh.de/
https://bildungsportal.sachsen.de/
https://bildungsportal.sachsen.de/portal/parentpage/ueber-uns/
https://bildungsportal.sachsen.de/portal/parentpage/ueber-uns/
https://www.bps-system.de/
https://www.bps-system.de/
https://bildungsportal.sachsen.de/portal/parentpage/institutionen/arbeitskreis-e-learning-der-lrk-sachsen/
https://bildungsportal.sachsen.de/portal/parentpage/institutionen/arbeitskreis-e-learning-der-lrk-sachsen/
https://bildungsportal.sachsen.de/
https://www.vhb.org/startseite/
https://bildungsportal.sachsen.de/portal/wp-content/uploads/2018/04/broschuere_projekte_2001_2003.pdf
https://bildungsportal.sachsen.de/portal/wp-content/uploads/2018/04/broschuere_projekte_2001_2003.pdf
https://bildungsportal.sachsen.de/portal/parentpage/institutionen/bps-bildungsportal-sachsen-gmbh/
https://bildungsportal.sachsen.de/portal/wp-content/uploads/2018/03/BPS_Evaluationsbericht_CHE_2006.pdf
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Ebenfalls 2007 wurde von der Landesrektorenkonferenz Sachsen ein Arbeitskreis als 
wissenschaftlicher Beirat gegründet – der Arbeitskreis E-Learning. Er versteht sich 
als "ein wissenschaftliches Gremium, das die fachliche und strategische Beratung, 
die Initiierung und Durchführung von Hochschulvorhaben, die der weiteren Versteti-
gung des E-Learning dienen, maßgeblich unterstützt, indem er den Hochschulen 
Empfehlungen gibt" (Quelle) und "[gemeinsames Gremium aller Hochschulen]" 
(Quelle). 

Die Aufgaben des Arbeitskreises mit der Zielsetzung, die am Bildungsportal beteilig-
ten Einrichtungen zu unterstützen, sind laut Organisationssatzung (Quelle) u.a.: 

 "Entwicklung von Integrations-Strategien für E-Learning und von Vorschlägen 
zu deren Umsetzung 

 Beratung der Hochschulleitungen und des SMWK zum E-Learning und den 
damit verbundenen Lehrinnovationen 

 Anleitung und Kontrolle des wissenschaftlichen Sekretariats" (S. 3) 

Seit 2001 wurden mehr als 200 Projekte zur Digitalisierung der Lehre umgesetzt). In 
der Strategie zur Digitalisierung in der Hochschulbildung (Quelle) formuliertes Ziel 
des Verbundes ist es, die bisherigen Ergebnisse "weiter in die Breite zu tragen und 
digitale Medien als eine selbstverständliche Unterstützung in der Hochschuldidaktik 
zu etablieren" (S. 8). 

Alle bis dato geförderten Projekte können auf der überarbeiteten Webseite des Bil-
dungsportals bald wieder eingesehen werden 

Zudem können alle Projektberichte eingesehen werden. Auf der Webpräsenz bil-
dungportal.de stehen darüber hinaus Informationen zur Umsetzung von E-Learning 
bereit sowie seit einiger Zeit, eine eigene Webseite für Impulse zur für eine "zu-
kunftsorientierte Lehre", deren Inhalte nicht für Lehrende an sächsischen Hochschu-
len verfügbar sind. 

Struktur 

Das Bildungsportal Sachsen besteht aus hauptsächlich zwei Strukturformen: 

 Bildungsportal Sachsen GmbH (BPS) 
 Arbeitskreis E-Learning der Landesrektorenkonferenz 

Bildungsportal Sachsen GmbH (BPS) 

https://bildungsportal.sachsen.de/portal/parentpage/institutionen/arbeitskreis-e-learning-der-lrk-sachsen/
https://bildungsportal.sachsen.de/portal/parentpage/ueber-uns/
https://bildungsportal.sachsen.de/portal/parentpage/institutionen/arbeitskreis-e-learning-der-lrk-sachsen/organisationssatzung/
http://studieren.sachsen.de/download/Strategiepapier_Digitalisierung.pdf
https://bildungsportal.sachsen.de/portal/parentpage/projekte/best-practice-matrix/
https://bildungsportal.sachsen.de/portal/parentpage/projekte/best-practice-matrix/
https://bildungsportal.sachsen.de/portal/parentpage/publikationen/projektberichte/
https://bildungsportal.sachsen.de/portal/parentpage/e-learning-starter/
https://bildungsportal.sachsen.de/portal/parentpage/e-learning-starter/
https://bildungsportal.sachsen.de/impulse/
https://bildungsportal.sachsen.de/impulse/
https://bildungsportal.sachsen.de/institutionen/arbeitskreis_e_learning/index_ger.html
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Die BPS GmbH nimmt – wie das MMKH in Hamburg – eine besondere Rolle im Ver-
bund ein. Als hochschuleigenes Unternehmen bietet es Dienstleistungen in verschie-
denen Bereichen an, z.B.: 

 IT-Management, 
 Change Management, 
 Projektmanagement, 
 Content Services, 
 Spezialangebote. 

BPS ist Betreiberin der Lernplattform OPAL (Online Plattform für akademisches Leh-
ren und Lernen) und schließt Rahmenverträge mit den Hochschulen über die Nut-
zung der angebotenen Dienstleistungen, die auch von anderen Einrichtungen ge-
nutzt werden können. 

BPS betreibt das Bildungsportal Sachsen als Webpräsenz des Arbeitskreises E-Lear-
ning. 

Arbeitskreis E-Learning 

Die Mitglieder des Arbeitskreises stammen sowohl aus den staatlichen als auch pri-
vaten Hochschulen. 

Aktuell sind folgende Hochschulen im Arbeitskreis vertreten (Quelle): 

 Technische Universität Dresden 
 Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden 
 Universität Leipzig 
 Technische Universität Chemnitz 
 Technische Universität Dresden 
 Technische Universität Bergakademie Freiberg 
 Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig 
 Hochschule Mittweida 
 Hochschule Zittau/Görlitz 
 Westsächsische Hochschule Zwickau 
 Hochschule für Bildende Künste Dresden 
 Hochschule für Musik Carl Maria von Weber Dresden 

Zudem sind folgende Institutionen als ständige Gäste vertreten: 

 Hochschule für Telekommunikation Leipzig 
 Berufsakademie Sachsen, Staatliche Studienakademie Dresden 
 Fachhochschule Dresden 

https://www.bps-system.de/
https://www.e-teaching.org/materialien/podcasts/podcasts_2011/10-jahre-bps
https://bildungsportal.sachsen.de/
https://bildungsportal.sachsen.de/portal/parentpage/institutionen/arbeitskreis-e-learning-der-lrk-sachsen/mitgliederstruktur/
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 Hochschule Meißen (FH) und Fortbildungszentrum) 
 BPS Bildungsportal Sachsen GmbH 
 Hochschuldidaktisches Zentrum Sachsen 

Drei Kunsthochschulen sind nicht im Arbeitskreis: 

 Hochschule für Musik und Theater Felix Mendelssohn Bartholdy Leipzig 
 Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig 
 Palucca Hochschule für Tanz Dresden 

Die Struktur und Aufgaben sind in der Organisationssatzung (Quelle) geregelt. 

Der Arbeitskreis E-Learning umfasst fünf wesentliche Funktionsbereiche: 

 Leitungsgremium 
 Wissenschaftliches Sekretariat 
 Stimmberechtige Mitglieder 
 Nicht stimmberechtigte Mitglieder 
 Arbeitsgruppen 

a) Leitungsgremium 

Die stimmberechtigten Mitglieder des Arbeitskreises wählen drei Mitglieder für das 
Leitungsgremium, welches zwei Jahre amtiert. Das Leitungsgremium bestimmt 
nachfolgend eine_ n Sprecher_ in, welche_ r 

 für die Organisation des Arbeitskreises verantwortlich und 
 Vorgesetzte_r der Leitung des wissenschaftlichen Sekretariats ist. 

b) Wissenschaftliches Sekretariat 

Das wissenschaftliche Sekretariat wird beauftragt und durch eine_n Wissenschaft-
ler_in an einer Hochschule geleitet. Die Hochschule ist demnach verantwortlich für 
den Haushalt und die operativen Aufgaben (wie Beratung, Veranstaltungen, Kom-
munikation mit BPS GmbH etc.) des Arbeitskreises. 

c) Stimmberechtige Mitglieder 

Stimmberechtigte Mitglieder sind von den Hochschulleitungen benannte Hoch-
schulvertreter_innen, die v.a. in der Lehre tätig sind. Aktuell hat der Arbeitskreis neun 
stimmberechtigte Mitglieder. 

d) Nicht stimmberechtigte Mitglieder 

https://bildungsportal.sachsen.de/portal/parentpage/institutionen/arbeitskreis-e-learning-der-lrk-sachsen/organisationssatzung/
https://bildungsportal.sachsen.de/institutionen/arbeitskreis_e_learning/mitglieder/index_ger.html
https://bildungsportal.sachsen.de/institutionen/arbeitskreis_e_learning/mitglieder/index_ger.html
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Die nicht stimmberechtigten Mitglieder werden wie die stimmberechtigten ausge-
wählt, haben jedoch nur beratende Funktion. Zusätzlich können Gäste beratend im 
Arbeitskreis tätig werden. Aktuell gibt es sechs nicht stimmberechtigte Mitglieder 
bzw. ständige Gäste, darunter der Geschäftsführer der BPS GmbH und des Hoch-
schuldidaktischen Zentrum Sachsen. 

e) Arbeitsgruppen 

Der Arbeitskreis kann zusätzlich Arbeitsgruppen zusammenstellen, zu denen auch 
externe Expert_innen hinzugezogen werden können. Aktuell findet sich keine Über-
sicht zu den Arbeitsgruppen. 

Eine Darstellung des Aufbaus und der Erfahrungen des Verbundes bis 2010 findet 
man in dem Werkstattbericht von Fischer et al. Hochschulübergreifende E-Learning-
Dienste an sächsischen Hochschulen – Strukturen, Leistungsbereiche und Erfolgs-
faktoren. 

2.3.2 Hochschulverbund im Bereich Lehre 

Das Hochschuldidaktische Zentrum Sachsen (HDS) ist eine zentrale Einrichtung von 
vier Universitäten, sieben Fachhochschulen, einer Kunsthochschule und der Berufs-
akademie in Sachsen. Das HDS wurde 2009 durch das Sächsische Staatsministerium 
für Wissenschaft und Kunst als Projektgruppe initiiert. 2011 wurde das HDS als ge-
meinsame zentrale Einrichtung der sächsischen Hochschulen nach § 92 SächsHSFG 
gegründet. 

Die Hauptaufgabe besteht in der Erhöhung des Professionalisierungsgrads der 
Lehrtätigkeit und die Qualität in der Lehre zu verbessern. Dabei sind folgende Ziele 
leitend: 

 Verbesserung der Lehr- und Lernkultur an den sächsischen Hochschulen zu-
gunsten der Studierenden und der Lehrenden, 

 Schaffung von Räumen, in denen ein Austausch über und Unterstützung in 
Lehren und Lernen stattfinden kann, 

 Förderung der Entwicklung und Reflexion des eigenen Lehrstils, 
 Unterstützung der Lehrenden bei innovativen Vorhaben, 
 Inspiration durch Beispiele guter Lehre, 
 Förderung der Perspektivumkehr von einer Lehr- zu einer Lernorientierung 

(Shift from Teaching to Learning), 
 Ermöglichung von hochschuldidaktischen Weiterbildungsmöglichkeiten, 

sowie 
 Förderung barrierefreier und gender- und diversitykompetenter Hochschul-

lehre. 

file:///C:/itbh/tnt/hochschulentwicklung/webinhalte/development/www.hd-sachsen.de
file:///C:/itbh/tnt/hochschulentwicklung/webinhalte/development/www.hd-sachsen.de
https://www.zfhe.at/index.php/zfhe/article/view/42
https://www.zfhe.at/index.php/zfhe/article/view/42
https://www.zfhe.at/index.php/zfhe/article/view/42
https://www.hd-sachsen.de/web/cms/active/page.php?id=252
https://www.revosax.sachsen.de/vorschrift/10562-Saechsisches-Hochschulfreiheitsgesetz#p92
https://www.hd-sachsen.de/web/page.php?id=626
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Das HDS formuliert für die eigene Arbeit Grundsätze: 

 "Serviceorientierung: Wir wollen Lehrende unterstützen und vernetzen. 
 Teilnehmendenorientierung: Mit den Grundsätzen der Handlungsorientierung 

und Praxisnähe ist uns eine ausgewogene Mischung fachübergreifender und 
fachspezifischer Angebote und eine Vielfalt an Angebotsformen und Metho-
den wichtig. Dabei berücksichtigen wir die verschiedenen Hochschultypen, 
den Werdegang und den Status der Teilnehmer_innen. Eine Modularisierung 
und flexible Konsekution des Qualifikationsprogramms ist möglich. 

 Qualität: Das HDS will qualitative Aspekte der Lehre aufwerten. Besonders 
durch Qualitätssicherung und die wissenschaftliche Begleitung des Angebots. 

 Pluralität: Grundsätzlich soll die Pluralität der Lehrformen und Lernkulturen 
sichtbar gemacht und deren Wertschätzung gefördert werden. Dazu zählt 
auch eine Vielfalt von Angebotsformen und Methoden." 

Zur Erreichung seiner Ziele bietet das HDS ein umfassendes Weiterbildungsangebot 
für den wissenschaftlichen Nachwuchs, Lehrkräfte für besondere Aufgaben, Lehrbe-
auftragte, wissenschaftliche Mitarbeiter_ innen und Professor_ innen. 

Die sachsenweiten Kursangebote können zum Erwerb des "Sächsischen Hochschul-
didaktik-Zertifikats" genutzt werden. 
Das HDS veranstaltet einmal im Jahr ein Forum, bei dem Lehrende verschiedener 
sächsischer Hochschulen zusammenkommen. Hierbei soll Austausch zwischen den 
Lehrenden der unterschiedlichen Hochschulen ermöglicht und gleichzeitig über 
neue Entwicklungen und Perspektiven in der Hochschullehre diskutiert werden. Des 
Weiteren ist das HDS Herausgeber eines Journals, welches ein- bis zweimal pro Jahr 
erscheint. 

Das HDS setzt sich zusammen aus: 

a) einer Leitung 
Die Leitung des HDS besteht aus fünf gewählten Prorektor_innen, welche die Aufga-
ben und Pflichten der Geschäftsstelle festlegen. 

b) einer Geschäftsstelle 
Die Geschäftsstelle führt die laufenden Geschäfte des HDS und ist verantwortlich für 
die Koordination, Durchführung und Qualitätssicherung der Weiterbildungsange-
bote. Sie befindet sich an der Universität Leipzig. 

c) einem wissenschaftlichen Beirat 
Im wissenschaftlichen Beirat werden durch hochschuldidaktische Expert_innen von 

https://www.hd-sachsen.de/web/page.php?id=626
https://www.hd-sachsen.de/web/his/kpl/kpl.index.asp?semId=17&referer=&page_id=504
https://www.hd-sachsen.de/web/page.php?id=1195
https://www.hd-sachsen.de/web/page.php?id=1195
https://www.hd-sachsen.de/web/page.php?id=1224
https://www.hd-sachsen.de/web/page.php?id=632
https://www.hd-sachsen.de/web/page.php?id=373
https://www.hd-sachsen.de/web/page.php?id=540
https://www.hd-sachsen.de/web/page.php?id=374
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den sächsischen Hochschulen Empfehlungen zur Weiterentwicklung des HDS aus-
gesprochen, die Wissenschaftlichkeit der HDS-Leitung sichergestellt und Hinweise 
zur inhaltlichen Gestaltung des hochschuldidaktischen Angebots gegeben. 

d) einem Koordinator_innen-Netzwerk 
Die Koordinator_innen unterstützen die lokale Umsetzung an den einzelnen Hoch-
schulen und sind verantwortlich für die Berücksichtigung deren hochschulspezifi-
schen Bedarfe im Weiterbildungsprogramm. 

Das HDS setzt außerdem das Verbundprojekt LiTplus (Lehrpraxis im Transfer) um. 
LiTplus ist ein durch den Qualitätspakt Lehre gefördertes, hochschuldidaktisches 
Netzwerk an den sächsischen Universitäten und Fachhochschulen, das Angebote 
gestaltet und die Zusammenarbeit innerhalb der HDS-Strukturen verbessert. 

Ein weiteres Verbundprojekt, das gemeinsam vom HDS und dem Arbeitskreis E-
Learning (s.o.) umgesetzt wird, ist "Digitale Hochschulbildung in Sachsen". Das Pro-
jekt zielt auf die Umsetzung der landesweiten Digitalisierungsstrategie für die Hoch-
schullehre (Quelle) ab. Im Projekt werden drei Handlungsfelder bearbeitet: 

 Aktivierung: digital fellowships 
 Breitenwirksamkeit: digital work spaces 
 Verstetigung: digital change agents 

Aktuelle Informationen zu den dabei umgesetzten Vorhaben findet man auf den Sei-
ten des Bildungsportals Sachsen. 

Stand: 01.10.2019 

3 Hochschulentwicklungsplanung  

Es gibt eine hochschulübergreifende Hochschulentwicklungsplanung in Form eines 
Hochschulentwicklungsplans und eine hochschulspezifische Hochschulentwick-
lungsplanung in Form von Zielvereinbarungen und Entwicklungsplänen. 

3.1 Hochschulübergreifende Hochschulentwicklungsplanung 

Die Hochschulentwicklungsplanung 2025 (Quelle) ist eine Rahmenvereinbarung zur 
landesweiten Hochschulentwicklungsplanung nach § 10 Abs. 1 SächsHSFG und stellt 
eine Fortschreibung des Hochschulentwicklungsplans 2020 dar. 

Die Hochschulentwicklungsplanung 2025 enthält sowohl die Zielplanung als auch 
eine finanzielle Vereinbarung. Es werden Ziele auf verschiedenen Ebenen benannt. 
Übergreifende Ziele sind dabei: 

https://www.hd-sachsen.de/web/page.php?id=372
https://www.hd-sachsen.de/web/page.php?id=568
https://www.hd-sachsen.de/web/page.php?id=1176
https://www.studieren.sachsen.de/download/Strategiepapier_Digitalisierung.pdf
https://bildungsportal.sachsen.de/portal/parentpage/projekte/
http://www.studieren.sachsen.de/download/HEP_2025_1.pdf
https://www.revosax.sachsen.de/vorschrift/10562-Saechsisches-Hochschulfreiheitsgesetz#p10
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 Kooperation miteinander und mit forschungsorientierten Einrichtungen zur Sy-
nergie- und Effizienzsteigerung 

 Zusammenarbeit mit Wirtschaft, Gesellschaft, Kunst und Kultur 
 Optimierung der Steuerung und Verwaltung 
 Profilbildung 
 Fortschreibung der hochschulinternen Entwicklungspläne 
 Entwicklung einer Personalentwicklungsplanung unter Berücksichtigung der 

Arbeitsbedingungen des Hochschulpersonals 
 Ermöglichung der Vereinbarkeit von Beruf und Familie (familienfreundliche 

Hochschule) 
 Sicherung der Chancengleichheit gemäß der UN-Behindertenrechtskonven-

tion 
 Vielfalt als Querschnittsaufgabe 
 qualitätsgesicherte Gleichstellungspolitik 
 Unterstützung der Durchlässigkeit in und innerhalb der akademischen Bildung 
 Integration ausländischer Studierender und des Personals 
 Umsetzung der individuellen Internationalisierungsstrategien 

Konkretere Ziele werden in den Bereichen Lehre und Studium, Forschung und Dritte 
Mission beschrieben, u.a.: 

Lehre und Studium 

 Sicherung und Verbesserung der Qualität der Lehre 
 Erfüllung der Zielvorgaben der Studierendenzahlen 
 Bereitstellung hinreichender Studienplatzkapazitäten 
 Aufrechterhaltung der MINT-Quote 
 Verbesserung und Evaluation von Studienerfolg 
 Verbesserung der Einhaltung der Regelstudienzeit 
 Stärkung der Studienorientierung 
 Abbau von Überlastung des Personals 
 Verstetigung hochschuldidaktischer Qualifizierung der Lehrenden durch stär-

kere Nutzung des Hochschuldidaktischen Zentrums Sachsen (HDS) 
 Geregelte Berücksichtigung von guter Lehre bei Mittel-/Leistungsvergabe 
 Weiterentwicklung der Qualitätsmanagementsysteme 
 Stärkung der wissenschaftlichen Weiterbildung 

Forschung 

 stärkere (inter)nationale Sichtbarkeit der Forschung 
 Identifikation und Exzellenzentwicklung von Forschungsgruppen 
 Anpassung der Forschungsprofile unter Berücksichtigung wissenschaftlicher 

Entwicklung und Anforderungen von Wirtschaft und Gesellschaft 
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 Kooperation und Komplementarität in und von Forschungsfeldern 
 Stärkung der kooperativen und strukturierten Promotion 

Dritte Mission – Gesellschaftliche Rolle und soziale Verantwortung 

 Entwicklung strategischer Ansätze für erhöhte Aktivitäten und Wirksamkeit 
 Netzwerkbildung mit regionalen Akteur_inne 
 Einbringen in Diskurse um und Vorbildfunktion für Demokratie, Weltoffenheit 

und Toleranz 
 Erhöhung der Transparenz über Strukturen und Akteur_innen 
 Erhöhung der Transferaktivitäten durch Anreize 
 Berücksichtigung regionaler Fachkräftebedarfe 
 Erhöhung der Aktivitäten in Forschung und Entwicklung 
 Ausbau der Angebote und Aktivitäten im Bereich Gründung/Entrepreneurship 

Zusätzlich werden konkrete Anforderungen an die Hochschulen zur Umsetzung in 
folgenden Bereichen beschrieben: 

 Profilbildung und Schwerpunktsetzung 
 Fächerabstimmung 
 Studienerfolgsstrategie 
 Personalentwicklungskonzepte 
 Gleichstellungskonzepte 
 Kooperationsnetzwerke 
 Verwertungsstrategien 
 Wissenschaftliche Informationsinfrastruktur 

Digitalisierung oder digitale Lehre werden nicht als ein eigenes Handlungsfeld the-
matisiert, sondern unter den folgenden zwei Punkten erwähnt: 

Studienerfolgsstrategie 

In den von den Hochschulen zu entwickelnden Studienerfolgskonzepten sollen alle 
Phasen des Studierendenlebens abgedeckt sein, beginnend mit der Studieren-
denorientierung. Im Studium sollen in diesem Zusammenhang u.a. E-Learning- und 
Blended-Learning-Angebote weiterentwickelt werden, um die Studierenden inner-
halb des Regelstudiums (über)fachlich zu qualifizieren. 

Bei der Erstellung sollen sich die Hochschulen an dem 2014 vom Staatsministerium 
für Wissenschaft und Kunst veröffentlichten Strategie zur Steigerung der Qualität 
und Effizienz der Hochschulausbildung sowie zur Steigerung der Studienerfolgs-
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quote im Freistaat Sachsen (Studienerfolgsstrategie) (Quelle) orientieren. Dort wur-
den einige Handlungsempfehlungen zur Konkretisierung des Hochschulentwick-
lungsplans 2020 erarbeitet. 

Wissenschaftliche Informationsinfrastruktur 

Hochschulbibliotheken, Rechen- und Medienzentren oder Serviceeinrichtungen sol-
len neben Infrastrukturen und Lernmöglichkeiten Digitalisierung als Querschnitts-
thema verankern und didaktische Ansätze weiterentwickeln. 

3.2 Hochschulspezifische Hochschulentwicklungsplanung 

Die hochschulspezifische Hochschulentwicklungsplanung erfolgt über Zielvereinba-
rungen und Entwicklungspläne. 

Zielvereinbarungen 

Nach § 10 Abs. 2 SächsHSFG schließt das Staatsministerium für Wissenschaft und 
Kunst individuelle Zielvereinbarungen mit den Hochschulen ab. In diesen werden 
Vereinbarungen v.a. zu folgenden Punkten getroffen: 

 Profilbildung durch Schwerpunktsetzung 
 Immatrikulations- und Absolventenzahlen 
 Studienangebote und Organisation inkl. Finanzen 
 Qualitätssicherung 
 Gleichstellung 
 hochschulspezifische Ziele und Zielkontrolle 

Das Ministerium stellt die Zielvereinbarungen nicht öffentlich zur Verfügung. In der 
Antwort auf eine kleine Anfrage (Drs.-Nr.: 6/7883) (Quelle) können jedoch alle Ziel-
vereinbarungen 2017-2020 mit den 14 Hochschulen eingesehen werden. 

Alle Zielvereinbarungen folgen dabei derselben Struktur, wenngleich es - bedingt 
durch die Hochschultypen - Unterschiede in der inhaltlichen Ausgestaltung gibt: 

1. Hochschulpolitische Ziele 

1.1 Übergreifende Ziele 

 Profil 
 (Hochschulinterner Entwicklungsplan) 
 Personalentwicklung 
 Gleichstellung 

http://www.studieren.sachsen.de/download/Studienerfolgsstrategie.pdf
https://www.revosax.sachsen.de/vorschrift/10562-Saechsisches-Hochschulfreiheitsgesetz
https://kleineanfragen.de/sachsen/6/7883-zielvereinbarungen-2017-2020-mit-den-saechsischen-hochschulen
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 Internationalisierung 

1.2 Lehre und Studium 

 Anzahl der Studierenden 
 Einhaltung der Regelstudienzeit 
 Qualitätssteigerung in der Lehre/Studienerfolg 
 Sicherung des landesweiten Fächerangebotes 
 Daseinsvorsorge/Besondere Kapazitäten 

1.3 Forschung/(Künstlerische Praxis) 

 (Forschungsleistung) 
 Drittmittel 
 (Promotionen) 

1.4 Dritte Mission - Gesellschaftliche Rolle und soziale Verantwortung 

 Regionale Wirksamkeit 
 Transferbereitschaft 
 (Stärkung der Innovationskraft) 
 (Gründungsgeschehen) 

2. Mittelzuweisungen, Berichterstattung und Abrechnung 

2.1 Mittelzuweisung 

2.2 Berichterstattung 

2.3 Abrechnung 

3. Unterzeichnung und Inkrafttreten 
4. Anlage: Fächerangebot gemäß HEP 2025 

Digitalisierung oder digitale Lehre/E-Learning werden nicht thematisiert. 

Entwicklungspläne 

Nach § 10 Abs. 5 erstellen die Hochschulen individuelle Entwicklungspläne ausge-
hend von der Hochschulentwicklungsplanung und der Zielvereinbarung bzw. schrei-
ben sie fort. 

https://www.revosax.sachsen.de/vorschrift/10562-Saechsisches-Hochschulfreiheitsgesetz
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Einige Hochschulen haben ihre Entwicklungspläne auf ihren Webseiten veröffent-
licht, zum Beispiel der Hochschulentwicklungsplan 2025 der Universität Leipzig 
(Quelle) oder die Hochschulentwicklungsplanung bis 2025 der Hochschule Mitt-
weida (Quelle). Sie unterscheiden sich sowohl hinsichtlich der Struktur als auch des 
Umfangs und der Zielsetzungen. 

Sofern im Text nicht anders vermerkt, ist der Stand dieses Dokuments der 07.11.2018. 

  

https://www.uni-leipzig.de/newsdetail/artikel/erfolgsstrategie-universitaet-leipzig-veroeffentlicht-hochschulentwicklungsplan-2025-2018-07-10/
https://www.rektorat.hs-mittweida.de/prorektorat-hochschulentwicklung.html
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Sachsen-Anhalt 
Alle PDF-Dokumente, auf die im Folgenden Bezug genommen wird, sind hier gesi-
chert. Alle erwähnten Links wurden – sofern im Text nicht anders vermerkt – zuletzt  
am 03.12.2018 abgerufen. 

Laut Hochschulkompass gibt es in Sachsen-Anhalt aktuell 9 öffentlich-rechtliche (7), 
staatlich anerkannte kirchliche (2) und staatlich anerkannte private (0) Hochschulen. 

1 Landesstrategie  

Die ressortübergreifende Landesstrategie Digitale Agenda für das Land Sachsen-
Anhalt (Quelle) wurde 2018 vom Ministerium für Wirtschaft, Wissenschaft und Digita-
lisierung veröffentlicht. 

Ausgehend von einem 10-Punkte-Plan werden in folgenden Schwerpunktzielen 
konkrete Maßnahmen benannt: 

 Digitale Infrastruktur - Sachsen-Anhalt nimmt Kurs auf die Gigabitgesellschaft  
o Breitbandausbau 
o Glasfaseranschlüsse für Schulen 
o Stabile Mobilfunkabdeckung 
o öffentliches WLAN 
o Hochschulnetz (inkl. Ausbau von eduroam) 
o integrierte Infrastrukturentwicklung 

 Wirtschaft, Wissenschaft und Arbeit 4.0  
o Digitalisierung von Unternehmen (KMU) 
o Stärkung der IT-Wirtschaft 
o Digitalisierung der Tourismuswirtschaft 
o Innovation durch Vernetzung (Cross-sektorale Zusammenarbeit) 
o Gute Arbeit im digitalen Zeitalter 
o Digitale Kompetenzen in der Aus- und Weiterbildung 
o Wissenschaft als Motor digitaler Innovationen - IT-Kommission der 

Hochschulen 
o Management von Forschungsdaten 
o Vernetzung von Forschung und Wissenschaft im digitalen Zeitalter 
o Geodatenmanagement 

 Bildung in der digitalen Welt  
o Medienkompetenz in der Kinder- und Jugendbildung 
o Medienkompetenz der Schülerinnen und Schüler 
o Medienkompetenz der Lehrkräfte 
o Infrastrukturelle Voraussetzungen 
o Lebensbegleitendes Lernen - Digitale Kompetenzen Erwachsener 
o Hochschulbildung - modernes wissenschaftliches Studium und Lehre 

https://collaborating.tuhh.de/itbh/hochschulentwicklung/webinhalte/tree/master/bundeslaender/st/aussen/dokumente
https://www.hochschulkompass.de/hochschulen.html
https://digital.sachsen-anhalt.de/ziele-und-handlungsfelder/digitale-agenda-2018/
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o Hochschulbibliotheken als moderne Lernorte 
 Kultur und Medien im digitalen Wandel  

o Digitalisierung von Kunst und Kulturgut 
o Innovative Medienproduktionen und online-gestützte Medienangebote 

 Digitale Daseinsvorsorge und Nachhaltigkeit  
o Gesundheit, Medizin und Pflege 
o Intelligente Verkehrssysteme 
o Vernetzung aller Logistikprozesse entlang der Transportkette 
o Digitalisierung in der Land- und Forstwirtschaft 
o Digitales Dorf 

 Öffentliche Verwaltung als digitaler Dienstleister  
o E-Government-Strategie 
o Rechtsgrundlagen für E-Government 
o Offenes Verwaltungshandeln 
o Partizipation und Kommunikation zwischen Bürgerinnen und Bürgern, 

Unternehmen und Verwaltung 

Zudem werden Maßnahmen der Querschnittsziele im Verbraucherschutz, Daten-
schutz und Informationssicherheit formuliert. Alle Maßnahmen sind in einem Maß-
nahmenverzeichnis von 2018 (Quelle) mit dem aktuellen Umsetzungsstand gelistet. 

Das letzte Kapitel der Digitalen Agenda für das Land Sachsen-Anhalt (Quelle) wid-
met sich der Implementierung (S. 54 ff.). Die gesetzten Ziele sollen durch eine konti-
nuierliche Abstimmung zwischen den Ministerien erreicht werden. Außerdem soll die 
Zivilgesellschaft einbezogen werden, u.a. durch das Digitalisierungsportal digi-
tal.sachsen-anhalt.de. 

Die Implementierungsmaßnahmen der Landesstrategie lassen sich in drei Bereiche 
einteilen: 

 Koordination und Steuerung  
o Gesamtprozessverantwortung beim Staatssekretär für Digitalisierung 

im Ministerium für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung 
o E-Government-Verantwortung bei Beauftragten der Landesregierung 

für Informationstechnik (CIO) 
o Umsetzungsbegleitung durch eine Projektgruppe im Ministerium für 

Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung 
o Berichterstattung des Ministeriums für Wirtschaft, Wissenschaft und Di-

gitalisierung gegenüber dem Digitalisierungskabinett 
o Strategische Beratung durch einen 17-köpfigen Digitalisierungsbeirat  
o Digitalisierungs-/E-Government-Check in Kabinettsvorlagen 
o Abgleich der Kabinettsvorlagen mit der Digitalen Agenda 

 Kommunikation, Vernetzung und Austausch  

https://digital.sachsen-anhalt.de/ziele-und-handlungsfelder/massnahmen/
https://digital.sachsen-anhalt.de/ziele-und-handlungsfelder/digitale-agenda-2018/
https://digital.sachsen-anhalt.de/nc/blog/
https://digital.sachsen-anhalt.de/nc/blog/
https://digital.sachsen-anhalt.de/service/digitalisierungsbeirat/
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o Berichterstattung über das Digitalisierungsportal digital.sachsen-an-
halt.de und soziale Medien 

o fachlicher Austausch in Zukunftswerkstätten und Workshops 
o Teilnahme an Initiativen und Programmen der Europäischen Union 
o Sommer-Camp von Kinder- und Jugendverbänden zur Diskussion der 

Digitalen Agenda 
 Finanzierung  

o 6 Millionen Euro für Digitalisierungsprojekte 
o Finanzplanung durch alle Ministerien und die Staatskanzlei 

Hochschulen werden sowohl in den oben genannten Kapiteln zu Wirtschaft, Wissen-
schaft und Arbeit 4.0 als auch Bildung in der digitalen Welt thematisiert. Folgende 
Maßnahmen werden in diesem Zusammenhang u.a. formuliert: 

Wirtschaft, Wissenschaft und Arbeit 4.0 

 Wissenschaft als Motor digitaler Innovationen - IT-Kommission der Hochschu-
len  

o Bestandsaufnahme der aktuellen IT-Infrastruktur in Hochschulen, Bibli-
otheken, Forschungseinrichtungen 

o Austausch mit der IT-Wirtschaft 
o Erarbeitung eines übergreifenden Konzepts für Datenschutz und Infor-

mationssicherheit 
o Suche nach Förderprogrammen 
o Veröffentlichung von öffentlich geförderten Forschungsergebnissen 

auf zentralen Plattformen 
 Management von Forschungsdaten  

o Hochschulübergreifendes Forschungsdaten-Management (ggf. in Ko-
operation mit anderen Bundesländern) 

o Ausbau kollaborativer Forschungsumgebungen und Plattformen (O-
pen-Source, Open-Data) 

o hochschulübergreifendes Campus-Management-System 
o gemeinsame Beschaffung von Software-Lizenzen 

 Vernetzung von Forschung und Wissenschaft im digitalen Zeitalter  
o Transfer zwischen Wissenschaft und Forschung durch das Kompetenz-

netzwerk für Angewandte und Transferorientierte Forschung (KAT)  
o Überarbeitung des Hochschulgesetzes (HSG LSA) (u.a. Autonomie, 

Gründung, Patente und Digitalisierung) 
o Gründungshilfe durch ego.-KONZEPT und ego.-START  
o Förderung der Weiterentwicklung von Forschungsergebnissen an 

Hochschulen durch ego.-INKUBATOR und ego.-Gründungstransfer  
o Zusammenarbeit in Leitmarktarbeitskreisen (siehe Umsetzungskonzept 

für die Regionale Innovationsstrategie (Quelle)) 

https://digital.sachsen-anhalt.de/nc/blog/
https://digital.sachsen-anhalt.de/nc/blog/
https://itkom-lsa.de/
https://itkom-lsa.de/
http://www.kat-kompetenznetzwerk.de/index.php?id=4
http://www.kat-kompetenznetzwerk.de/index.php?id=4
https://digital.sachsen-anhalt.de/service/foerderkompass/foerderung/ego-konzept/
https://digital.sachsen-anhalt.de/service/foerderkompass/foerderung/ego-start/
https://www.ib-sachsen-anhalt.de/oeffentliche-kunden/forschen-entwickeln/ego-inkubator.html
https://www.ib-sachsen-anhalt.de/oeffentliche-kunden/forschen-entwickeln/ego-gruendungstransfer.html
https://mw.sachsen-anhalt.de/fileadmin/Bibliothek/Politik_und_Verwaltung/MW/Publikationen/RIS/Regionale_Innovationsstrategie_Umsetzungskonzept_2015.pdf
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o hochschulübergreifendes Identitätsmanagement 
o Beratung durch den Cyber-Security-Verbund LSA zur Überführung 

wissenschaftlicher Erkenntnisse 

Bildung in der digitalen Welt 

 Hochschulbildung – modernes wissenschaftliches Studium und Lehre  
o Austausch von digitalen Lehrinhalten über Content-Marktplätze 
o Langzeitarchivierung von relevanten Inhalten 
o Einrichtung von E-Learning-Plattformen auf gemeinsamer Basisinfra-

struktur 
o Dienstleistungen durch einen Landesverbund für E-Learning-Materia-

lien (z. B. OER) 
o Richtlinie zur Verwendung abgestimmter E-Learning-Konzepte 
o hochschulübergreifender Austausch (z.B. AG E-Learning, Fellowship) 
o Begleitforschung des E-Learning an Hochschulen 
o hochschulübergreifende rechtliche Regelungen 
o Qualifizierung des Lehrpersonals 
o Ausbau von Online-Hörsälen an allen Hochschulen 
o Aufbau von Plattformen für Beruf und Weiterbildung 

2 Landesweite Hochschulstrategien in den Leistungsbereichen 
Forschung und Lehre  

Es gibt keine separate Landesstrategie für die Bereiche Forschung oder Lehre ne-
ben der Hochschulentwicklungsplanung. Im Bereich Digitalisierung werden jedoch in 
der Digitalen Agenda für das Land Sachsen-Anhalt (Quelle) (s.o.) sowohl für die 
Lehre als auch für die Forschung verschiedene strategische Ziele genannt. Im Be-
reich Forschung ist darüber hinaus auf die im Februar 2014 vom Ministerium für Wis-
senschaft und Wirtschaft veröffentlichte Regionale Innovationsstrategie Sachsen-
Anhalt 2014-2020 (Quelle) zu verweisen. 

2.1 Forschung  

Es gibt keine separate Landesstrategie für den Bereich Forschung. Verschiedene 
Zielsetzungen und Maßnahmen im Bereich Forschung sind in der Digitalen Agenda 
für das Land Sachsen-Anhalt (Quelle) (s.o.) formuliert. Außerdem hat das Ministerium 
für Wissenschaft und Wirtschaft im Februar 2014 eine Regionale Innovationsstrate-
gie Sachsen-Anhalt 2014-2020 (Quelle) veröffentlicht. 

In der im Februar 2014 vom Ministerium für Wissenschaft und Wirtschaft veröffent-
lichten Regionalen Innovationsstrategie Sachsen-Anhalt 2014-2020 (Quelle) werden 
fünf Leitmärkte S. 23) identifiziert: 

https://blog.llz.uni-halle.de/2017/10/erfolgreiche-umbenennung-der-ag-e-learning-in-sachsen-anhalt/
https://digital.sachsen-anhalt.de/ziele-und-handlungsfelder/digitale-agenda-2018/
https://mw.sachsen-anhalt.de/fileadmin/Bibliothek/Politik_und_Verwaltung/MW/Publikationen/RIS/Regionale_Innovationsstrategie_2014-2020_final.pdf
https://digital.sachsen-anhalt.de/ziele-und-handlungsfelder/digitale-agenda-2018/
https://mw.sachsen-anhalt.de/fileadmin/Bibliothek/Politik_und_Verwaltung/MW/Publikationen/RIS/Regionale_Innovationsstrategie_2014-2020_final.pdf
https://mw.sachsen-anhalt.de/fileadmin/Bibliothek/Politik_und_Verwaltung/MW/Publikationen/RIS/Regionale_Innovationsstrategie_2014-2020_final.pdf
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 Energie, Maschinen- und Anlagenbau, Ressourceneffizienz 
 Gesundheit und Medizin 
 Mobilität und Logistik 
 Chemie und Bioökonomie 
 Ernährung und Landwirtschaft 

Die Strategie wurde ausgehend von der 2013 veröffentlichten Studie Grundlagen ei-
ner Regionalen Innovationsstrategie Sachsen-Anhalt 2014-2020 erstellt. Im Oktober 
2015 wurde zudem eine Kurzform der Innovationsstrategie (Quelle) veröffentlicht. In 
dieser wurden den Leitmärkten im Anhang Kompetenzfelder, Hochschulen und au-
ßeruniversitäre Forschungseinrichtungen sowie Transfer- und Forschungsinfrastruk-
turen zugeordnet. 

Auf der Webseite des Ministeriums für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung 
werden außerdem Forschungsschwerpunkte zusammengefasst: 

 Wirtschaftswissenschaften und Agrarökonomie, 
 Neurologie und neurodegenerative Erkrankungen, 
 systemische Umweltforschung 
 Materialwissenschaften und Mikrosystemtechnik, 
 Logistik und Mobilität, 
 Energieforschung, 
 Gesundheit und Medizintechnik, 
 Pflanzenbiologie und -biotechnologie, 
 Untersuchung sozialer Wandlungsprozesse, Ethnologie 

Zudem gibt es verschiedene Portale wie das Forschungsportal forschung-sachsen-
anhalt.de oder das Innovationsportal innovationen-sachsen-anhalt.de. Sie stehen in 
einem engen Zusammenhang mit Wissens- und Technologietransfer. 

2.1.1 Wissens- und Technologietransfer 

Es liegt keine separate Strategie in diesem Bereich vor. In § 3 Abs. 9 HSG LSA ist 
Wissens- und Technologietransfer jedoch konkret als Aufgabe beschrieben: "Die 
Hochschulen wirken bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben untereinander und mit 
anderen Forschungs-, Bildungs- und Kultureinrichtungen sowie mit Partnern der 
Wirtschaft zusammen. Sie fördern die Verbreitung und Nutzung ihrer Forschungser-
gebnisse im gesellschaftlichen Leben und in der beruflichen Praxis sowie in der pra-
xisorientierten Umweltbildung. Sie unterstützen den wirtschaftsbezogenen Wissens- 
und Technologietransfer. Hierzu können Transferstellen eingerichtet werden." 

In der Digitalen Agenda für das Land Sachsen-Anhalt (Quelle) werden zudem strate-
gische Ziele im Kapitel Vernetzung von Wirtschaft und Wissenschaft im digitalen 

https://mw.sachsen-anhalt.de/service/publikationen/ris/
https://mw.sachsen-anhalt.de/service/publikationen/ris/
https://mw.sachsen-anhalt.de/fileadmin/Bibliothek/Politik_und_Verwaltung/MW/Publikationen/RIS/Regionale_Innovationsstrategie_Lesefassung_2014.pdf
https://mw.sachsen-anhalt.de/themen/forschung/
https://forschung-sachsen-anhalt.de/
https://forschung-sachsen-anhalt.de/
https://innovationen-sachsen-anhalt.de/
http://www.landesrecht.sachsen-anhalt.de/jportal/?quelle=jlink&query=HSchulG+ST&psml=bssahprod.psml&max=true&aiz=true#jlr-HSchulGST2010pP3
https://digital.sachsen-anhalt.de/ziele-und-handlungsfelder/digitale-agenda-2018/
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Zeitalter genannt. Diese sind auch im Zusammenhang mit dem Kapitel Digitalisie-
rung von Unternehmen zu sehen. In diesem wird insbesondere auf folgende Einrich-
tungen verwiesen: 

 tti Technologietransfer und Innovationsförderung Magdeburg GmbH 
 Kompetenznetzwerk Angewandte und Transferorientierte Forschung der 

Fachhochschulen (KAT) 

Auch in der Kurzform der Regionalen Innovationsstrategie 2014-2020 (Quelle) wird 
der Ausbau des Wissenschaftsstandortes und Professionalisierung des Wissens- 
und Technologietransfers zwischen Forschungseinrichtungen und Unternehmen als 
Ziel formuliert. 

2.1.2 Open Access 

Es gibt aktuell keine landesweite Open Access-Strategie in Sachsen-Anhalt. In der 
Digitalen Agenda für das Land Sachsen-Anhalt (Quelle) sind jedoch strategische 
Ziele und Maßnahmen im Kapitel Wirtschaft, Wissenschaft und Arbeit 4.0 unter Ma-
nagement von Forschungsdaten beschrieben: 

 Hochschulübergreifendes Forschungsdaten-Management (ggf. in Koopera-
tion mit anderen Bundesländern) 

 Ausbau kollaborativer Forschungsumgebungen und Plattformen (Open-
Source, Open-Data) 

2.2 Lehre  

Es gibt keine separate Landesstrategie für Lehre neben der Hochschulentwick-
lungsplanung. In der Digitalen Agenda für das Land Sachsen-Anhalt (Quelle) wird al-
lerdings auf Lehre Bezug genommen. 

In der Digitalen Agenda für das Land Sachsen-Anhalt (Quelle) sind strategische Ziele 
und Maßnahmen im Kapitel Bildung in der digitalen Welt unter Hochschulbildung – 
modernes wissenschaftliches Studium und Lehre (s.o.) beschrieben: 

 Austausch von digitalen Lehrinhalten über Content-Marktplätze 
 Langzeitarchivierung von relevanten Inhalten 
 Einrichtung von E-Learning-Plattformen auf gemeinsamer Basisinfrastruktur 
 Dienstleistungen durch einen Landesverbund für E-Learning-Materialien (z. B. 

OER) 
 Richtlinie zur Verwendung abgestimmter E-Learning-Konzepte 
 hochschulübergreifender Austausch (z.B. AG E-Learning, Fellowship) 
 Begleitforschung des E-Learning an Hochschulen 

https://www.tti-md.de/
https://mw.sachsen-anhalt.de/themen/hochschulen/wissens-und-technologietransfer/
https://mw.sachsen-anhalt.de/themen/hochschulen/wissens-und-technologietransfer/
https://mw.sachsen-anhalt.de/fileadmin/Bibliothek/Politik_und_Verwaltung/MW/Publikationen/RIS/Regionale_Innovationsstrategie_Lesefassung_2014.pdf
https://digital.sachsen-anhalt.de/ziele-und-handlungsfelder/digitale-agenda-2018/
https://digital.sachsen-anhalt.de/ziele-und-handlungsfelder/digitale-agenda-2018/
https://digital.sachsen-anhalt.de/ziele-und-handlungsfelder/digitale-agenda-2018/
https://blog.llz.uni-halle.de/2017/10/erfolgreiche-umbenennung-der-ag-e-learning-in-sachsen-anhalt/
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 hochschulübergreifende rechtliche Regelungen 
 Qualifizierung des Lehrpersonals 
 Ausbau von Online-Hörsälen an allen Hochschulen 
 Aufbau von Plattformen für Beruf und Weiterbildung 

Die Hochschuldidaktischen Zentren werden dabei als wesentliche Einrichtungen 
zum Angebot von innovativen Lehr-, Lern- und Prüfungsformen und der Anpassung 
an fächerspezifische formuliert. 

2.3 Hochschulverbünde in den Bereichen Digitalisierung und Lehre 

In Sachsen gibt es in den Bereichen Digitalisierung und Lehre den Hochschulver-
bund HET LSA (Heterogenität als Qualitätsherausforderung für Studium und Lehre) 
mit dem Netzwerk digitale Hochschullehre. 
Die Beschreibung des Verbunds und des Netzwerks wurden im Rahmen des bis 
Ende 2019 verlängerten Forschungsprojektes BRIDGING erstellt. 

2.3.1 Hochschulverbund im Bereich Digitalisierung  

Das Netzwerk digitale Hochschullehre ist im Hochschulverbund HET LSA (s.u.) ange-
siedelt. Im Jahr 2013 gründete sich zunächst eine Arbeitsgemeinschaft E-Learning 
(AG E-Learning) mit dem Ziel, ein hochschulübergreifendes Netzwerk von Lehren-
den und Mitarbeiter_innen zentraler Einrichtungen der Verbundhochschulen aufzu-
bauen. 2017 wurde ausgehend von einer Umfrage die neue Bezeichnung Netzwerk 
digitale Hochschullehre eingeführt. Das Netzwerk stellt seine Arbeit in zwei Phasen 
dar: 

2013-2017 

Grundlage für die Arbeit bildete die Bedarfserhebung an den Hochschulen. Koordi-
niert und dargestellt wurden die Aktivitäten durch das Zentrum für multimediales 
Lehren und Lernen ("@LLZ") der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg. Auf 
dem Blog des LLZ kann man die Entwicklung nachvollziehen. 

In der ersten Projektphase wurden verschiedene Ergebnisse erzielt, u.a.: 

 Schulungen und hochschulübergreifende Veranstaltungen, 
 Konzepte und Handreichungen, 
 kostenfreie Bereitstellung des webbasierten Feedbacksystems ARSnova 
 CampusConnect 

 

https://bridging.rz.tuhh.de/
https://www.vielfalt-in-studium-und-lehre.de/cat-netzwerk-digitale-hochschullehre/ausgangslage/
https://blog.llz.uni-halle.de/2017/10/erfolgreiche-umbenennung-der-ag-e-learning-in-sachsen-anhalt/
https://blog.llz.uni-halle.de/kategorie/facherllz/verbundprojekt-het-lsa/
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2017-2020 

Bis 2020 stehen die Verstetigung des Netzwerks sowie der Transfer inhaltlicher und 
technischer Lösungen im Fokus. Zudem sollen die bisherigen Ansätze evaluiert und 
optimiert werden. Die Arbeit ist dabei v.a. in Projekten organisiert, die folgende Hand-
lungsfelder abdecken: 

 Informieren  
o soziale Kanäle (Blogs, Wikis, YouTube, Twitter, Newsletter 
o Hochschultour (Informationsveranstaltungen vor Ort) 
o Webinare zu "Digitalisierung an den Hochschulen in Sachsen-Anhalt") 
o Website zur Arbeit mit E-Portfolios 
o Informationsmaterialien (Printmaterialien) 

 Qualifizieren  
o Für Lehrende: Heterogenitätssensible Seminargestaltung -Blended-

Learning-Format CC BY SA 4.0 und Hochschullehre mit digitalen Ele-
menten gestalten (Online-Kurs) 

o Für Studierende: Grundlagen des wissenschaftlichen Arbeitens - On-
line-Selbstlernkurs CC BY SA 4.0  

 Rahmenbedingungen schaffen  
o CampusConnect (hochschulübergreifende Vernetzung unterschiedli-

cher Lernplattformen und Campusmanagementsysteme) inspiriert 
durch das Projekt der Universität Stuttgart  

o Audience Response System: ARSnova (kostenfreies Response System 
für Abstimmungen) 

2.3.2 Hochschulverbund im Bereich Lehre 

Am Hochschulverbund Heterogenität als Qualitätsherausforderung für Studium und 
Lehre - HET LSA sind alle sieben staatlichen Hochschulen und das Institut für Hoch-
schulforschung Halle-Wittenberg (HoF) beteiligt. HET LSA wird seit 2012 und bis 
2020 durch den Qualitätspakt Lehre gefördert. Ziel ist es, die Studienbedingungen 
ausgehend von der Heterogenität der Studierenden zu verbessern. HET LSA be-
zeichnet sich selbst als "Verbund", in dem die Kompetenzen der Hochschulen zur 
Qualitätssteigerung der Lehre gebündelt werden sollen. Teil des HET LSA ist das 
oben beschriebene Netzwerk digitale Hochschullehre. 

Struktur 

Der HET LSA besteht aus vier Strukturelementen: 

a) Professur für Professionalisierung und Hochschulentwicklung der akademischen 
Lehre 

https://www.vielfalt-in-studium-und-lehre.de/cat-netzwerk-digitale-hochschullehre/
https://www.vielfalt-in-studium-und-lehre.de/cat-netzwerk-digitale-hochschullehre/
http://ilias.uni-halle.de/goto.php?target=cat_68293&client_id=unihalle
http://ilias.uni-halle.de/goto.php?target=cat_68293&client_id=unihalle
http://ilias.uni-halle.de/ilias.php?ref_id=61583&cmd=render&cmdClass=ilrepositorygui&cmdNode=hm&baseClass=ilrepositorygui
http://ilias.uni-halle.de/ilias.php?ref_id=61583&cmd=render&cmdClass=ilrepositorygui&cmdNode=hm&baseClass=ilrepositorygui
http://www.campusconnect.de/
http://wiki.llz.uni-halle.de/ARSnova
https://www.vielfalt-in-studium-und-lehre.de/
https://www.vielfalt-in-studium-und-lehre.de/
https://www.vielfalt-in-studium-und-lehre.de/cat-netzwerk-digitale-hochschullehre/ausgangslage/
https://www.vielfalt-in-studium-und-lehre.de/cat-der-verbund-het-lsa/struktur/
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Die Professur bildet die inhaltliche Projektleitung und ist angesiedelt bei Otto-von-
Guericke Universität Magdeburg. Zudem ist sie verantwortlich für Lehr-Lern-For-
schung, die Ableitung von Handlungsoptionen und die Entwicklung von Qualifizie-
rungskonzepten für Lehrende. 

b) Transferstelle "Qualität der Lehre" 

Die Transferstelle ist am Institut für Hochschulforschung (Hof) Halle-Wittenberg an-
gesiedelt. Sie ist verantwortlich für die Auswertung vorhandener Konzepte an den 
Hochschulen und stellt die Ergebnisse allen zur Verfügung. 

c) Kompetenzstützpunkte 

An allen teilnehmenden Hochschulen befinden sich Kompetenzstützpunkte. Die Mit-
arbeitenden erheben dabei die Bedarfe und entwickeln Lösungen. Zudem stellen sie 
ihre Erfahrungen den anderen Hochschulen zur Verfügung. 

d) Kompetenzzirkel 

Kompetenzzirkel haben Arbeitsgemeinschaftscharakter. Sie dienen dem bedarfsori-
entierten Austausch zwischen erfahrenen Personen aus den Hochschulen. Ziel ist es, 
vorhandene Konzepte auszutauschen und eine Mehrfachentwicklung zu verhindern. 
Folgende Kompetenzzirkel gibt es aktuell: 

 Internationales 
 Tutorienarbeit 
 Studieneingangsphase 
 Qualitätsmanagement und didaktische Weiterbildung 

Auf der Seite des HET LSA findet sich zudem eine Wissenskarte mit hinterlegten 
Materialien zu folgenden Themen: 

 Studium International 
 Studieneingangsphase 
 Lehrprofessionalisierung 
 Tutoring/Mentoring 
 E-Learning 
 Beratung 
 MINT 
 Qualität 
 Hochschulforschung 

Stand: 01.10.2019 

https://www.vielfalt-in-studium-und-lehre.de/cat-kompetenzzirkel/
https://www.vielfalt-in-studium-und-lehre.de/wissenskarte/
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3 Hochschulentwicklungsplanung  

Es gibt sowohl eine hochschulübergreifende als auch hochschulspezifische Hoch-
schulentwicklungsplanung. Übergreifend wirkt die Hochschulstrukturplanung des 
Landes Sachsen-Anhalt (Quelle). Hochschulspezifisch sind einerseits die Hochschul-
entwicklungspläne, die sich inhaltlich an denselben Oberkategorien orientieren. An-
dererseits verfügt das Land über hochschulspezifische Zielvereinbarungen mit sei-
nen Hochschulen. 

3.1 Hochschulübergreifende Hochschulentwicklungsplanung 

Die Hochschulstrukturplanung des Landes Sachsen-Anhalt 2015 (Quelle) wurde aus-
gehend von § 5 HSG LSA vom zuständigen Ministerium 2015 erstellt und stellt eine 
Aktualisierung des Hochschulstrukturplans 2004 dar. Die Grundlage für den Hoch-
schulstrukturplan bildet ein 2011 vom Land angefragtes und 2013 veröffentlichtes 
Gutachten des Wissenschaftsrats zur Weiterentwicklung des Hochschulsystems des 
Landes Sachsen-Anhalt (Quelle). 

In der Hochschulstrukturplanung des Landes Sachsen-Anhalt 2015 (Quelle) werden 
neben Aussagen zu den einzelnen Hochschulen strukturelle und qualitative Leitli-
nien für alle Hochschulen formuliert: 

Strukturelle Ziele 

 Schaffung von Strukturen zur weiteren Vernetzung und Kooperation zwischen 
Hochschulen und zwischen Hochschulen und außeruniversitären Forschungs-
einrichtungen 

 Entwicklung der Studienangebotsstruktur 
 Personalausstattung und sächliche Ausstattung/Liegenschaften 
 Entwicklung des Bereichs Informations- und Kommunikationstechnologien 

Qualitative Ziele 

 Neue Finanzsteuerung und Hochschulautonomie/hochschulinterne Steue-
rung und Strategiefähigkeit  

o Finanzierung in zwei Säulen: grundständige Finanzierung und Drittmittel 
o Prüfung von Leistungsorientierter Mittelvergabe 
o Verbesserung der personellen Voraussetzungen und Kompetenzen der 

Kuratorien für die strategische Planung 
 Qualität und Wettbewerbsfähigkeit in der Forschung  

o stärkere Verankerung der Bedeutung von Drittmitteleinwerbung in Uni-
versitäts-Professorenschaft 

https://mw.sachsen-anhalt.de/fileadmin/Bibliothek/Politik_und_Verwaltung/MW/Publikationen/Hochschulstrukturplanung_final_mit_Anlagen_160702.pdf
https://mw.sachsen-anhalt.de/fileadmin/Bibliothek/Politik_und_Verwaltung/MW/Publikationen/Hochschulstrukturplanung_final_mit_Anlagen_160702.pdf
http://www.landesrecht.sachsen-anhalt.de/jportal/?quelle=jlink&query=HSchulG+ST&psml=bssahprod.psml&max=true&aiz=true#jlr-HSchulGST2010pP3
https://www.wissenschaftsrat.de/download/archiv/3231-13.pdf
https://mw.sachsen-anhalt.de/fileadmin/Bibliothek/Politik_und_Verwaltung/MW/Publikationen/Hochschulstrukturplanung_final_mit_Anlagen_160702.pdf
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o Einbeziehung der Fachhochschulen in besonders leistungsfähigen Wis-
senschaftsbereichen in die Kooperationsplattformen mit Universitäten 

 Qualität und Wettbewerbsfähigkeit in der Lehre  
o strategische Berücksichtigung der regionalen Voraussetzungen und 

der demografischen Entwicklung 
o Abstimmung der Studienangebote auf die Studierendengruppen 
o Verbesserung des Zugangs für beruflich Qualifizierte 
o gemeinsame Profilbildung und Arbeitsteilung durch Bildung von z.B. 

hochschultypübergreifenden Verbünden 
o Senkung der Abbruchquoten 
o Erhöhung der Absolvent_innen in der Regelstudienzeit 
o Entwicklung von (Ausbildungs-)Beratungsangeboten für Studienabbre-

cher_innen 
o Erhöhung des Anteils internationaler Studierenden 
o Einrichtung oder Ausgestaltung einer beratenden und koordinierenden 

Qualitätssicherungsstelle 
o Orientierung der Qualitätssicherung an Rahmenstandards (Akkreditie-

rung, KMK etc.) und Ergebnissen des Qualitätspakts Lehre 
o Abbildung der Qualitätsstandards in Vereinbarungen mit den Fachbe-

reichen 
o öffentliche Darstellung des Qualitätssicherungssystems 
o Weiterentwicklung des Dualen Studiums, der wissenschaftlichen Wei-

terbildung und des Lebenslangen Lernens 
o Weiterentwicklung der Internationalisierungsstrategien unter Berück-

sichtigung der Internationalisierungsstrategie der Landesregierung 
(Mobilität, Anerkennung, Kooperationen etc.) 

 Kooperation mit der Wirtschaft  
o Angebote für niedrigschwelligen Technologie- und Wissenstransfer 
o Förderung von Gründermentalität 
o Unterstützung von Prozessinnovationen 
o Identifikation von zukünftigen Märkten 
o Ausbau von Stiftungsprofessuren durch die Wirtschaft 
o Steigerung von FuE-Aufträgen 

 Hochschulübergreifende Zusammenarbeit  
o Abstimmung in verschiedenen gemeinsamen Studiengängen 
o gemeinsame Plattformen für Ingenieurwissenschaften sowie Agrar- 

und Lebenswissenschaften 

Digitalisierung oder E-Learning werden in dem Hochschulstrukturplan sowohl unter 
Struktur als auch Lehre erwähnt. Im Bereich der Lehre erfolgt der Hinweis, dass die 
Zielvereinbarungen die Förderung des digitalen Lernens und eine Auseinanderset-
zung mit den Potenzialen der Nutzung und Bereitstellung von OER (Open Educatio-
nal Resources) beinhalten sollen (S. 23). 
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Im Bereich der Informations- und Kommunikationstechnologien sollen Hochschulen 
u.a.: 

 das Themenfeld in ihre Strategien von Forschung und Lehre aufnehmen, 
 mit konkreten Maßnahmen (wie bspw. Ausbau von Hochleistungsrechnern) 

und finanziellen Ressourcen unterlegen, 
 im Bereich E-Science z.B. Bibliotheken einbeziehen und 
 Kooperationen mit anderen Hochschulen oder der Wirtschaft anstreben (S. 

18). 

Der Hochschulstrukturplan wird in den Hochschulentwicklungsplänen der Hoch-
schulen für den Zeitraum sowie den spezifischen Zielvereinbarungen mit dem Minis-
terium für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung konkretisiert. 

3.2 Hochschulspezifische Hochschulentwicklungsplanung 

Die hochschulspezifische Hochschulentwicklungsplanung erfolgt über Zielvereinba-
rungen, aufgabenbezogene Vereinbarungen aller Hochschulen und Hochschulent-
wicklungspläne. 

Zielvereinbarungen 

Nach § 57 HSG LSA schließen die Hochschulen individuelle Zielvereinbarungen mit 
dem Wissenschaftsministerium. 

Diese umfassen obligatorisch die Ziele der Hochschulplanung hinsichtlich Profil, 
Schwerpunkte, Studienplätzen und -angeboten und Gleichstellung und darüber hin-
aus mögliche Festlegungen bezüglich 

 der Verkürzung der Studienzeit und die Verringerung von Studienabbrüchen 
 der Förderung des wissenschaftlichen und künstlerischen Nachwuchses, 
 der Qualität von Lehre, Forschung und Weiterbildung und 
 Internationalisierung. 

Die Zielvereinbarungen 2015-2019 mit sieben Hochschulen und den zwei Medizini-
schen Fakultäten sowie die Ergänzungsvereinbarung und Rektoratsberichte sind auf 
der Webseite des Ministeriums für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung ein-
sehbar. Die Zielvereinbarungen umfassen aufgabenbezogene Vereinbarungen aller 
Hochschulen sowie aufgabenbezogene Vereinbarungen für die individuelle Hoch-
schule. 

 

http://www.landesrecht.sachsen-anhalt.de/jportal/?quelle=jlink&query=HSchulG+ST&psml=bssahprod.psml&max=true&aiz=true#jlr-HSchulGST2010pP3
https://mw.sachsen-anhalt.de/themen/hochschulen/zielvereinbarungen/
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Aufgabenbezogene Vereinbarungen aller Hochschulen 

Die Hochschulen haben verschiedene Aufgaben, die im Rahmen ihrer finanziellen 
Möglichkeiten umgesetzt werden sollen: 

 Vermeidung der Unterschreitung der voraussichtlichen Studienbeginner_in-
nen (Ziele Hochschulpakt 2020) 

 Abstimmung der Hochschulen bezüglich ihrer Studiengänge 
 Einrichtung neuer Studiengänge ausgehend von den lehrbezogenen Profilen 
 Teilnahme an Akkreditierungsverfahren und Qualitätssicherung 
 Schließungen von Studiengängen ausgehend von der Hochschulstrukturpla-

nung 2015-2024 
 Steigerung der Absolvent_innenzahlen und des Anteils in der Regelstudienzeit 
 Verfahren zur Anerkennungsprüfung in- und ausländischer Studienleistungen 
 Steigerung des Anteils beruflich Qualifizierter 
 Entwicklung eines Anrechnungsverfahrens außerhochschulisch erworbener 
 Leistungsnachweise und Kompetenzen auf ein Studium (insbesondere für 
 berufsbegleitende Studienangebote) an Fachhochschulen und Darstellung 

auf einer zu gründenden Plattform 
 Ausbau der Angebote entsprechend der Nachfrage aus der Wirtschaft 
 Ausbau der dualen Studienangebote 
 Weiterentwicklung der Konzepte zur wissenschaftlichen Weiterbildung im 

Netzwerk 
 Vermittlung hochschuldidaktischer Kompetenzen 
 Intensivierung von (inter)nationalen Drittmittelprojekten 
 Intensivierung des Transfers von Forschungsergebnissen in Wirtschaft und 

Gesellschaft (Kompetenznetzwerk für anwendungsbezogene und transferori-
entierte Forschung) 

 Erhöhung des Anteils kooperativer Promotionen 
 Unterstützung gesellschaftlich relevanter, sozialer und kultureller Aufgaben 
 Weiterentwicklung der Internationalisierungsstrategien 
 Gleichstellung aller Hochschulangehörigen und Erreichung der Quoten (Lan-

desprogramm für ein geschlechtergerechtes Sachsen-Anhalt) 
 Einführung des Kaskadenmodells zur Geschlechtergerechtigkeit an Universi-

täten 
 Beitrag zur gleichberechtigten Teilhabe behinderter Menschen (UN-Behinder-

tenrechtskonvention, Landesaktionsplan) 
 Verbesserung der Vereinbarkeit von Beruf und Familie (z.B. über ein Audit) 
 Einrichtung einer gemeinsamen Kommission für Informationstechnik (Nach-

folge der Landes-Hochschul-Datenverarbeitungs-Kommission) 
 Werbung für MINT 
 Maßnahmen für Nachhaltigkeit 
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 Prüfung der Anwendbarkeit von ECTS als Instrument der internen Steuerung 
und Absprache mit dem Wissenschaftsministerium 

Zu den Vereinbarungen mit allen Hochschulen gehört auch die Intensivierung des 
Ausbaus der digitalen Hochschulbildung. Dabei sollen die Hochschulen flexible 
Lernformen für die Optimierung der Hochschullehre weiterentwickeln. Ziel ist es da-
bei auch, die Studien- und Lehrangebote hochschul- und auch länderübergreifend 
zu vernetzen. Über die Möglichkeit des Einsatzes von OER (Open Education Re-
sources) sollen die Hochschulen im Wintersemester 2018/19 berichten (S. 4). 

Die Zielvereinbarungen enthalten im zweiten Teil individuelle aufgabenbezogene 
Vereinbarungen, wie am Beispiel der Zielvereinbarung mit der Hochschule Magde-
burg-Stendal (Quelle) deutlich wird. 

Hochschulentwicklungspläne 

Nach § 5 HSG LSA nutzen die Hochschulen den Hochschulstrukturplan für die Ent-
wicklung eigener Hochschulentwicklungspläne. 

Mehr als die Hälfte der Hochschulen hat ihren aktuellen Hochschulentwicklungsplan 
2015-2020 auf ihrer Webseite veröffentlicht. Die Hochschulentwicklungspläne der 
Hochschulen wie der Universitäten Halle-Wittenberg (Quelle) und Magdeburg 
(Quelle) oder der Hochschule Harz (Quelle) orientieren sich stets an denselben Ober-
kategorien mit leichten begrifflichen Variationen: 

1. Leitlinien/Profil 
2. Studium – Lehre/Studien- und Weiterbildungsberatung 
3. Forschung/Innovation 
4. Third Mission (inkl. Wissens- und Technologietransfer) 
5. Internationalisierung 
6. Chancengleiche und familienfreundliche Arbeits- und Studienbedingungen 
7. Struktur/Organisation/Liegenschaftsverwaltung (inkl. Personal) 
8. Maßnahmen zur Realisierung des Einsparziels 

Digitale Lehre oder E-Learning wird von den Hochschulen unterschiedlich themati-
siert. Während die Hochschule Harz keine expliziten Aktivitäten in diesem Bereich 
anzeigt, erläutert die Otto-Von-Guericke-Universität Magdeburg ihr Vorgehen: 

"Die Nutzung und Bereitstellung von E-Lern-und E-Lehrangeboten ist an der OVGU 
sehr unterschiedlich ausgeprägt und im Wesentlichen noch durch die Initiative ein-
zelner Lehrkräfte bzw. kleinerer Gruppen von MitarbeiterInnen umgesetzt. Die Ar-
beitsgruppe E-Learning hat sowohl mit der Erfassung der verschiedenen Angebote 
begonnen, als auch eine Bedarfserhebung bei MitarbeiterInnen und Studierenden 

https://mw.sachsen-anhalt.de/themen/hochschulen/zielvereinbarungen/
http://www.landesrecht.sachsen-anhalt.de/jportal/?quelle=jlink&query=HSchulG+ST&psml=bssahprod.psml&max=true&aiz=true#jlr-HSchulGST2010pP3
http://wcms.uzi.uni-halle.de/download.php?down=35661&elem=2810472&func=g7qq04kjovp4h8s1meca7dbkhc3brfbn
http://www.ovgu.de/unimagdeburg_media/HEP.pdf
https://www.hs-harz.de/dokumente/extern/Rektorat/Hochschulentwicklungsplan/HEP_HS_Harz_2015.pdf
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durchgeführt. Auf Basis dieser Ergebnisse wird für die OVGU eine Strategie zur sinn-
vollen und effizienten Umsetzung von E-Lern-und E-Lehrangeboten erarbeitet, die 
nach Ermittlung des Bedarfs auch für berufsbegleitende Fernstudiengänge genutzt 
werden können. Die nachhaltige Implementierung medial und elektronisch gestütz-
ter Formen des Lehrens und Lernens stellt nicht nur eine technische und organisato-
rische Aufgabe dar, sondern erfordert eine wissenschaftliche Überprüfung und Re-
flexion ihrer Eignung und Wirksamkeit. Das ist bisher noch nicht ausreichend ge-
währleistet. Die OVGU verfolgt die aktuelle Entwicklung von Massive Open Online 
Courses (MOOCs)und wird Potenziale für sich identifizieren und eine Strategie zur Di-
gitalisierung entwickeln." (OVGU 2014: 26 f.) 

Sofern im Text nicht anders vermerkt, ist der Stand dieses Dokuments der 03.12.2018. 
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Schleswig-Holstein 

Alle PDF-Dokumente, auf die im Folgenden Bezug genommen wird, sind hier gesi-
chert. Alle erwähnten Links wurden – sofern im Text nicht anders vermerkt – zuletzt  
am 24.01.2019 abgerufen. 

Laut Hochschulkompass gibt es in Schleswig-Holstein aktuell 12 öffentlich-rechtli-
che (9), staatlich anerkannte kirchliche (0) und staatlich anerkannte private (3) Hoch-
schulen. 

1 Landesstrategie  

Im Jahr 2016 veröffentlichte der Ministerpräsident von Schleswig-Holstein die ress-
ortübergreifende Landesstrategie Digitale Agenda Schleswig-Holstein, welche 2018 
von dem Digitalisierungsprogramm Schleswig-Holstein (Quelle) abgelöst wurde. In-
haltlich bieten die beiden Papiere verschiedene Ansätze. Sowohl die Digitale Agenda 
Schleswig-Holstein als auch das Digitalisierungsprogramm Schleswig-Holstein 
(Quelle) wurden gemeinsam mit dem Beratungs- und IT-Dienstleistungsunterneh-
men bzw. Unternehmensberatung Capgemini entwickelt. 

Digitale Agenda Schleswig-Holstein 2016 

Die Digitale Agenda wurde ausgehend von der Landesentwicklungsstrategie 2030 
(nicht mehr online verfügbar), die Digitalisierung als relevantes strategisches Hand-
lungsfeld benannte, von den Ministerien und Expert_innen erarbeitet. Es war vorge-
sehen, die Agenda in den kommenden zwei Jahren weiterzuentwickeln. Es wurden 
sieben strategische Kernthemen und Handlungsschwerpunkte formuliert: 

1. Digitale Infrastruktur als essenzielle Voraussetzung 
2. E-Government und Transparenz 
3. Wirtschaft im digitalen Zeitalter 
4. Medienkompetenz und Teilhabe 
5. Lernen in einer digitalen Welt – Digitale Medien nutzen 
6. Digitalisierung im Wissenschaftsbereich 
7. Governance und Wandel der Gesellschaft 

Darüber hinaus wurden in Fachdialogen erarbeitete Themen wie Förderung des 
Umweltschutzes oder Gesundheitsversorgung nach Ressorts vorgestellt, mit denen 
sich das Land auseinandersetzen will. Hochschulen bzw. Hochschulbildung werden 
thematisiert im Kapitel Digitalisierung im Wissenschaftsbereich mit den Schwer-
punkten Digitalisierung der Lehre, Stärkung der Vernetzung, Ausbau der digitalen 
Infrastruktur an Hochschulen und Hochschulbibliotheken als digitale Lernorte ein-
richten. Diese Schwerpunkte sind folgendermaßen untergliedert: 

https://collaborating.tuhh.de/itbh/hochschulentwicklung/webinhalte/tree/master/bundeslaender/sh/aussen/dokumente
https://www.hochschulkompass.de/hochschulen.html
https://digitalisierung.schleswig-holstein.de/
https://digitalisierung.schleswig-holstein.de/
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 Digitalisierung der Lehre  
o Nutzung der Möglichkeiten zur Honorierung für Entwicklung und Um-

setzung digitaler Lernkonzepte von Lehrenden durch die Hochschulen 
o Aktive Beteiligung aller Hochschulen an OnCampus 
o Aufbau einer Kollaborationsplattform für die Entwicklung digitaler Lern-

konzepte 
o Integration neuer Methoden zur Wissensvermittlung und Prüfung in Re-

gelwerken von Studium und Lehre 
o Integration von Digitalisierung in Zielvereinbarungen 

 Stärkung der Vernetzung mit Schulen und Wirtschaft  
o Entwicklung einer Meta-Datenbank zur Vernetzung von Absolvent_in-

nen und Unternehmen 
o Open Data- und Wissensplattform für Wissenschaft und KMU 
o Entwicklung von Angeboten für Schüler_innen 
o Entwicklung eines Weiterbildungscampus.SH beim Institut für Quali-

tätsentwicklung an Schulen Schleswig-Holstein (IQSH) mit Angeboten 
aus Schulen und Hochschulen für Bürger_innen 

 Ausbau der digitalen Infrastruktur an Hochschulen  
o Entwicklung eines Single-Sign-On-Systems für Studierende 
o Verbesserung des hochschulübergreifenden Datenaustausches zur An-

erkennung von Credits (Campus-Connect-Lösungen) 
o Schaffung interaktiver Lernorte 

 Hochschulbibliotheken als digitale Lernorte einrichten  
o Schaffung von Gruppenarbeitsplätzen/ technischer Ausstattung 
o Digitalisierung von Quellbeständen für zeit- und ortsunabhängigen Zu-

griff 
o Zusammenarbeit von Hochschulbibliotheken für neue Lizenzmodelle 
o Umsetzung der Open Access-Strategie 2020 (Quelle) an allen Hoch-

schulen 

Digitalisierungsprogramm Schleswig-Holstein 2018 

Das Digitalisierungsprogramm Schleswig-Holstein (Quelle) stellt die Weiterentwick-
lung der Digitalen Agenda von 2016 dar und gibt einen Überblick über existierende 
bzw. geplante Vorhaben in der Legislaturperiode. Ebenso wie die in der Digitalen 
Agenda wird hier darauf hingewiesen, dass das Programm weiterentwickelt wird. Die 
fachliche Zuständigkeit liegt dabei beim Ministerium für Energiewende, Umwelt, 
Landwirtschaft und Digitalisierung und dem Digitalisierungskabinett, welches inhalt-
lich durch eine ressortübergreifende Arbeitsgruppe unterstützt wird. Das Digitalisie-
rungsprogramm ist auch online auf digitalisierung.schleswig-holstein.de verfügbar. In 
dem Digitalisierungsprogramm findet sich eine Auflistung, der die zuständigen Mini-
sterien und Ziele zugeordnet werden: 

https://www.zbw-mediatalk.eu/wp-content/uploads/2016/10/141118_msgwg_OpenAccessStrategie.pdf
https://digitalisierung.schleswig-holstein.de/
https://digitalisierung.schleswig-holstein.de/
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 Die Chancen der Digitalisierung für Schleswig-Holstein nutzen 
 Digitalisierung in Schleswig-Holstein umsetzen 
 Neue Ansätze pilotieren und perspektivisch ausbauen 
 Ressortübergreifende Projekte treiben 
 Ressortspezifische Themen umsetzen  

o Die Staatskanzlei stärkt die digitalen Schwerpunkte der Landespolitik 
o Das MJEVG bereitet den Weg für einen tiefgreifenden Wandel in der 

Digitalisierung der Justiz und der Verwaltung 
o Das MBWK nutzt die Chancen der Digitalisierung für die schulische Bil-

dung, die Wissenschaft und die Kultur 
o Das MILI forciert die Innere Sicherheit, stärkt die Kommunen und baut 

seine Rolle in der Integration aus 
o Das MELUND setzt auf Digitalisierung, um Potentiale für eine nachhal-

tige Transformation der Land- und Energiewirtschaft zu heben 
o Das FM baut seine Pilotfunktion im Bereich digitaler Personalprozesse 

weiter aus und verfolgt eine stetige Entbürokratisierung 
o Das MWVATT baut die digitale Infrastruktur aus, sensibilisiert kleinere 

und mittlere Unternehmen für die Digitalisierung und investiert in Inno-
vationen 

o Das MSGJFS stärkt den Einsatz technologischer Möglichkeiten im Sozi-
albereich 

 Ausblick auf die digitale Entwicklung Schleswig-Holsteins 

Hochschulen bzw. Hochschulbildung werden im Kapitel Ressortspezifische Themen 
umsetzen - Das MBWK nutzt die Chancen der Digitalisierung für die schulische Bil-
dung, die Wissenschaft und die Kultur im Abschnitt Wissenschaft als Akteur in der 
Digitalisierung verstehen fokussiert. Hochschulen werden dabei sowohl als Trei-
bende als auch Nutzende digitaler Entwicklung beschrieben. Folgende Maßnahmen 
sollen in diesem Zusammenhang umgesetzt werden: 

 Nutzung der IT-Kooperation aller Hochschulen (Rechenzentren und Kanz-
ler_innen) zum Aufbau eines Landesforschungsnetzes und eines Authentifizie-
rungs- und Identifizierungsprozesses 

 Umsetzung des Publikationsfonds, des Open Science Awards und eines Publi-
kationslandesservers im Rahmen der Strategie 2020 der Landesregierung 
Schleswig-Holstein für Open Access (Quelle) 

 Aufbau eines gemeinsamen Cloud-Speichers 
 Konzeption eines Pilotprojekts zur Weiterentwicklung von Blended-Learning 

unter Berücksichtigung vorhandener Ansätze wie OnCampus bis 2019 
 Auswahl gemeinsamer IT-Verfahren bis 2022 
 gemeinsame Entwicklung einer Digitalisierungsstrategie für Hochschulen bis 

2019 
 Prüfung von OnCampus als Dienstleister für Medienkompetenzbildung 

https://www.schleswig-holstein.de/DE/Fachinhalte/H/hochschule_allgemein/open_science-award.html
https://www.zbw-mediatalk.eu/wp-content/uploads/2016/10/141118_msgwg_OpenAccessStrategie.pdf
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 Ausbau der MINT-Förderung durch Schüler_innenlabore bis 2019 
 Anpassung der Zielvereinbarungen mit den Hochschulen 

2 Landesweite Hochschulstrategien in den Leistungsbereichen 
Forschung und Lehre  

Es existiert aktuell keine separate allgemeine Landesstrategie im Bereich Forschung 
oder Lehre an den Hochschulen neben der Hochschulentwicklungsplanung. Im Be-
reich Forschung wurde jedoch die Strategie 2020 der Landesregierung Schleswig-
Holstein für Open Access (Quelle) vom damaligen Ministerium für Soziales, Gesund-
heit, Wissenschaft und Gleichstellung 2014 veröffentlicht. Außerdem gibt es eine Re-
gionale Innovationsstrategie Schleswig-Holstein (Quelle), die sich u.a. explizit dem 
Wissens- und Technologietransfer widmet, welcher darüber hinaus gesetzlich ver-
ankert ist. 

2.1 Forschung  

Es existiert aktuell keine separate allgemeine Landesstrategie im Bereich Forschung. 
In der Regionalen Innovationsstrategie Schleswig-Holstein (Quelle) werden jedoch 
aus Innovationsperspektive fünf Spezialisierungsfelder für Schleswig-Holstein ge-
nannt: 

 Maritime Wirtschaft 
 Life Sciences 
 Erneuerbare Energien 
 Ernährungswirtschaft 
 Informationstechnologie, Telekommunikation und Medien 

Zudem können folgende Maßnahmen aus dem Digitalisierungsprogramm Schles-
wig-Holstein (Quelle) dem Bereich Forschung zugeordnet werden: 

 Nutzung der IT-Kooperation aller Hochschulen (Rechenzentren und Kanz-
ler_innen) zum Aufbau eines Landesforschungsnetzes und eines Authentifizie-
rungs- und Identifizierungsprozesses 

 Umsetzung des Publikationsfonds, des Open Science Awards und eines Publi-
kationslandesservers im Rahmen der Strategie 2020 der Landesregierung 
Schleswig-Holstein für Open Access (Quelle) 

 gemeinsame Entwicklung einer Digitalisierungsstrategie für Hochschulen bis 
2019 

https://www.zbw-mediatalk.eu/wp-content/uploads/2016/10/141118_msgwg_OpenAccessStrategie.pdf
https://www.schleswig-holstein.de/DE/Fachinhalte/F/foerderprogramme/MWAVT/Downloads/regionale_innovationsstrategieNEU.html
https://www.schleswig-holstein.de/DE/Fachinhalte/F/foerderprogramme/MWAVT/Downloads/regionale_innovationsstrategieNEU.html
https://digitalisierung.schleswig-holstein.de/
https://www.schleswig-holstein.de/DE/Fachinhalte/H/hochschule_allgemein/open_science-award.html
https://www.zbw-mediatalk.eu/wp-content/uploads/2016/10/141118_msgwg_OpenAccessStrategie.pdf
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2.1.1 Wissens- und Technologietransfer 

Es liegt aktuell keine separate Landesstrategie in diesem Bereich vor. Wissens- und 
Technologietransfer ist jedoch fest im Hochschulgesetz verankert. Zum einen ist es 
als eine der Aufgaben der Hochschulen in § 3 Abs. 2 HSG in Zusammenhang mit 
(Aus)gründungen beschrieben. Zum anderen wird in § 36 darauf verwiesen, dass: 

 Forschung auch "die Anwendung wissenschaftlicher Erkenntnisse in der Praxis 
(Wissens- und Technologietransfer) einschließlich der Folgen, die sich aus der 
Anwendung wissenschaftlicher Erkenntnisse ergeben können" berücksichti-
gen soll, 

 Hochschulen sowohl miteinander als auch mit außeruniversitären For-
schungseinrichtungen in der Forschung zusammen arbeiten sollen und 

 Forschung sowohl Lehre als auch Berufspraxis berücksichtigen soll. 

In der Regionalen Innovationsstrategie Schleswig-Holstein 2014 (Quelle) wird Wis-
sens- und Technologietransfer ein eigenes Kapitel gewidmet. Zudem existieren An-
sprechpartner_innen für Technologietransfer an fünf Hochschulen sowie Technolo-
gietransfergesellschaften an vier Hochschulen: 

 Forschungs- und Entwicklungszentrum Fachhochschule Kiel GmbH 
 Institute und Kompetenzzentren der Technischen Hochschule Lübeck 
 TuTech Innovation GmbH in Kooperation mit der Christian-Albrechts-Universi-

tät zu Kiel 
 Institut zur Steuerung Regionaler Entwicklungsprozesse ISRE in Kooperation 

mit der Fachhochschule Westküste 

2.1.2 Open Access 

Die Strategie 2020 der Landesregierung Schleswig-Holstein für Open Access 
(Quelle) wurde 2014 vom damaligen Ministerium für Soziales, Gesundheit, Wissen-
schaft und Gleichstellung veröffentlicht. Sie wurde mit Vertreter_innen aus Wissen-
schaft, Politik und der Deutschen Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften in 
Kiel entwickelt. In ihrer Definition von Open Access bezieht sich die Strategie auf die 
der Allianz der Deutschen Wissenschaftsorganisationen. Neben den Vorteilen von 
Open Access beinhaltet die Strategie außerdem eine Vision, eine Mission sowie 
Handlungsfelder und Verantwortlichkeiten. Als Ziel wird formuliert, dass 2020 der 
Großteil der Veröffentlichungen als Open Access erfolgt. Die Zielerreichung soll an-
hand der Indikatoren Veröffentlichungen und Zugriff auf Dokumentenserver sowie 
Anträge für den Publikationsfonds überprüft werden. 

 

http://www.gesetze-rechtsprechung.sh.juris.de/jportal/portal/t/npb/page/bsshoprod.psml/action/portlets.jw.MainAction?p1=0&eventSubmit_doNavigate=searchInSubtreeTOC&showdoccase=1&doc.hl=0&doc.id=jlr-HSchulGSH2016rahmen&doc.part=R&toc.poskey=#focuspoint
http://www.gesetze-rechtsprechung.sh.juris.de/jportal/portal/t/npb/page/bsshoprod.psml/action/portlets.jw.MainAction?p1=0&eventSubmit_doNavigate=searchInSubtreeTOC&showdoccase=1&doc.hl=0&doc.id=jlr-HSchulGSH2016rahmen&doc.part=R&toc.poskey=#focuspoint
https://www.schleswig-holstein.de/DE/Fachinhalte/F/foerderprogramme/MWAVT/Downloads/regionale_innovationsstrategieNEU.html
https://schleswig-holstein.de/DE/Fachinhalte/T/technologietransfer/technologietransfer_TechnologietransferHochschulen.html
https://schleswig-holstein.de/DE/Fachinhalte/T/technologietransfer/technologietransfer_TechnologietransferHochschulen.html
https://schleswig-holstein.de/DE/Fachinhalte/T/technologietransfer/technologietransfer_TechnologietransferHochschulen.html
https://www.zbw-mediatalk.eu/wp-content/uploads/2016/10/141118_msgwg_OpenAccessStrategie.pdf
https://www.allianzinitiative.de/
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Aufgaben der Landesregierung 

 Aufbau eines landesweiten Open-Access-Dokumentenservers für alle Hoch-
schulen 

 Einrichtung eines Publikationsfonds zur Finanzierung von Open-Access-Ver-
öffentlichungen 

 Organisation von Rechtsberatung 
 Unterstützung bei der Erarbeitung von Open-Access-Policies in den Hoch-

schulen 
 Einrichtung eines Lenkungsausschusses und Austauschforen 
 Gemeinsame Erweiterung hinsichtlich Open Data/Open Science 

Aufgaben der Hochschulen 

 Entwicklung von Open-Access-Policies 
 Einrichtung einer Beratung (Open-Access-Beauftragte_r) 
 Bekanntmachung unter den Wissenschaftler_innen (insbesondere hinsichtlich 

von Zweitverwertungsrechten) 
 Aufnahme von Open-Access-Publikationen in Bewertungskriterien bei Beru-

fungsverfahren 

Aufgabe der Wissenschaftler_innen 

 Nutzung der o.g. Angebote 

2.2 Lehre  

Es liegt aktuell keine separate Landesstrategie in diesem Bereich neben der Hoch-
schulentwicklungsplanung vor. Jedoch können folgende Maßnahmen aus dem Digi-
talisierungsprogramm Schleswig-Holstein (Quelle) dem Bereich Lehre zugeordnet 
werden: 

 Konzeption eines Pilotprojekts zur Weiterentwicklung von Blended-Learning 
unter Berücksichtigung vorhandener Ansätze wie OnCampus bis 2019 

 Gemeinsame Entwicklung einer Digitalisierungsstrategie für Hochschulen bis 
2019 

 Prüfung von OnCampus als Dienstleister für Medienkompetenzbildung 

2.3 Hochschulverbünde in den Bereichen Digitalisierung und Lehre 

In Schleswig-Holstein gibt es aktuell keinen Hochschulverbund zur Digitalisierung, 
an dem alle neun öffentlich-rechtlichen Hochschulen beteiligt sind. Seit 2013 besteht 

https://digitalisierung.schleswig-holstein.de/
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das Netzwerk Hochschuldidaktik Schleswig-Holstein. Die Beschreibung der Hoch-
schulverbünde wurde im Rahmen des bis Ende 2019 verlängerten Forschungspro-
jektes BRIDGING erstellt. 

2.3.1 Hochschulverbund im Bereich Digitalisierung  

In Schleswig-Holstein gibt es nach aktuellem Stand der Recherche keinen Hoch-
schulverbund zur Digitalisierung, an dem alle neun öffentlich-rechtlichen Hochschu-
len beteiligt sind. 

Stand: 01.10.2019 

2.3.2 Hochschulverbund im Bereich Lehre 

Das Netzwerk Hochschuldidaktik Schleswig-Holstein wurde im Jahr 2013 gegründet 
und ist ein Zusammenschluss hochschuldidaktischer Einrichtungen an sechs Univer-
sitäten und Fachhochschulen in Schleswig-Holstein. 

Die Ziele des Netzwerks sind 

 die Verbesserung der Lehrqualität auf Basis der Richtlinien der dghd  
 die Sichtbarmachung guter Lehrpraxis und Unterstützung der Lehrenden in 

der Weiterentwicklung ihrer Lehre. 

Das Netzwerk fördert den Austausch zwischen den Akteur_innen der hochschuldi-
daktischen Weiterbildung und die Zusammenarbeit der Hochschulen selbst. Durch 
das Hervorheben von Beispielen guter Lehrpraxis sollen Synergien geschaffen und 
Diskurse zu hochschuldidaktischen Aspekten angetrieben werden. Insgesamt zielt 
das Netzwerk darauf ab, vergleichbare Standards für die Lehrenden innerhalb von 
Schleswig-Holstein zu schaffen. Hierfür wird einerseits die Anerkennung der unter-
schiedlichen hochschuldidaktischen Weiterbildungsprogramme der einzelnen 
Hochschulen gefördert. Andererseits werden zu bestimmten Anlässen koordinative 
Absprachen in der operativen Planung der hochschuldidaktischen Weiterbildungs-
veranstaltungen getroffen. 

Stand: 01.10.2019 

3 Hochschulentwicklungsplanung  

Es gibt sowohl eine hochschulübergreifende Hochschulentwicklungsplanung in 
Form eines Hochschulvertrags (Quelle) als auch eine hochschulspezifische Hoch-
schulentwicklungsplanung in Form von Ziel- und Leistungsvereinbarungen sowie 
Struktur- und Entwicklungsplänen. 

https://bridging.rz.tuhh.de/
https://www.fh-kiel.de/index.php?id=16537
https://www.dghd.de/
https://www.fh-kiel.de/index.php?id=16538
https://www.fh-kiel.de/index.php?id=16538
https://www.uni-kiel.de/gf-praesidium/de/politische-dokumente/dateien-zu-hochschulpolitische-dokumente-und-vereinbarungen/hochschulvertrag-2014-2018
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3.1 Hochschulübergreifende Hochschulentwicklungsplanung 

Im Rahmen des sogenannten Hochschulvertrags schließt das zuständige Ministe-
rium eine hochschulübergreifende Ziel- und Leistungsvereinbarung mit den neun 
Hochschulen. Der Hochschulvertrag 2014-2018 (Quelle) wurde bis 2019 verlängert 
und betrifft v.a. finanzielle Rahmenbedingungen und Planungen. Zudem sieht er eine 
Fokussierung der hochschulspezifischen Zielvereinbarungen auf vier Profilfelder in 
den zu erstellenden zusätzlichen individuellen Zielvereinbarungen vor: 

 Lehre und Studium 
 Forschung 
 Wissens- und Technologietransfer 
 Potenziale und Prozesse 

Jede Hochschule muss mindestens zwei Profilfelder belegen und mit mindestens 
fünf Zielen unterlegen. Dabei ist ein Ziel in Lehre und Studium und Förderung der 
Gleichstellung obligatorisch. Zudem ist die gemeinsame Entwicklung von Leitlinien 
zu Open Access vorgesehen. Digitale Hochschullehre wird nicht weiter thematisiert. 

3.2 Hochschulspezifische Hochschulentwicklungsplanung 

Die hochschulspezifische Hochschulentwicklungsplanung erfolgt in Form von Ziel- 
und Leistungsvereinbarungen sowie Struktur- und Entwicklungsplänen. 

Ziel- und Leistungsvereinbarungen 

Nach §11HSG schließen die Hochschulen und die Universitätskliniken individuelle 
Zielvereinbarungen mit dem Ministerium. Die Struktur orientiert sich an den Profilbe-
reichen, die im Hochschulvertrag benannt sind. 

Eine Gesamtübersicht erfolgt nicht vom Ministerium, jedoch haben einige Hochschu-
len ihre Zielvereinbarungen auf Ihrer Webseite veröffentlicht. In der Zielvereinbarung 
der Universität zu Lübeck 2014-2018 (Quelle) wird unter anderem das Ziel formuliert, 
die Absolvent_innenquote im Bereich Informatik zu erhöhen. Die Fachhochschule 
Lübeck formuliert in ihrer Zielvereinbarung 2014-2018 (Quelle) die Erhöhung der Stu-
dierenden, insbesondere Berufstätige, in ihren Online-Studiengängen als Ziel. Zu-
dem will sie weitere Online-Studienangebote entwickeln. 

Struktur- und Entwicklungspläne 

Nach § 12 HSG erstellen die Hochschulen Struktur- und Entwicklungspläne. Diese 
dienen der Konkretisierung der Aufgaben. Sie sollen zudem u.a: 

https://www.uni-kiel.de/gf-praesidium/de/politische-dokumente/dateien-zu-hochschulpolitische-dokumente-und-vereinbarungen/hochschulvertrag-2014-2018
https://www.schleswig-holstein.de/DE/Fachinhalte/H/hochschule_politik/hochschule_politik_hochschulvertrag.html
http://www.gesetze-rechtsprechung.sh.juris.de/jportal/portal/t/1f0d/page/bsshoprod.psml/action/portlets.jw.MainAction?p1=e&eventSubmit_doNavigate=searchInSubtreeTOC&showdoccase=1&doc.hl=0&doc.id=jlr-HSchulGSH2016V2P11&doc.part=S&toc.poskey=#focuspoint
https://www.uni-luebeck.de/fileadmin/uzl.../Recht_Universitaet/ZV_2014-2018.pdf
https://www.th-luebeck.de/fileadmin/media/01_Hochschule/02_Praesidium/Profil-Strategie/2014-18_ZV-Land-THL-final-Internetversion.pdf
http://www.gesetze-rechtsprechung.sh.juris.de/jportal/portal/t/p7v/page/bsshoprod.psml/action/portlets.jw.MainAction?p1=0&eventSubmit_doNavigate=searchInSubtreeTOC&showdoccase=1&doc.hl=0&doc.id=jlr-HSchulGSH2016rahmen&doc.part=R&toc.poskey=#focuspoint
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 Angebote der Weiterbildung, 
 Schwerpunkte der Forschung und des Wissens- und Technologietransfers, 
 Maßnahmen der Qualitätssicherung und 
 einen Gleichstellungsplan beinhalten. 

Einige Hochschulen haben ihre aktuellen Struktur- und Entwicklungspläne auf ihren 
Webseiten veröffentlicht. Die Struktur ist nicht einheitlich. So thematisiert die Fach-
hochschule Kiel bspw. in ihrem Struktur- und Entwicklungsplan 2014-2020 (Quelle) 
einerseits Digitalisierung unter dem Aspekt der Hochschulentwicklung (Digitalisie-
rungsstrategie) und andererseits der Lehre (Virtuelle Fachhochschule, Blended-
Learning und berufsbegleitende Online-Angebote) und Forschung (Aufbau einer di-
gitalen Fabrik). Die Fachhoschule Lübeck widmet in ihrem Struktur- und Entwick-
lungsplan 2018-2022 (Quelle) ein Kapitel der Digitalisierung mit folgenden Schwer-
punkten: 

 Digitalisierung in den Lehrinhalten 
 Digitalisierung als Lehr- und Lerninstrument 
 Digitalisierung in Forschung und Transfer 
 Digitalisierung in der Verwaltung und im Management 

Sofern im Text nicht anders vermerkt, ist der Stand dieses Dokuments der 24.01.2019. 

 

  

https://www.fh-kiel.de/index.php?id=19350
https://www.th-luebeck.de/fileadmin/media/01_Hochschule/02_Praesidium/Profil-Strategie/StEP_THL_2018-2022.pdf
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Thüringen 

Alle PDF-Dokumente, auf die im Folgenden Bezug genommen wird, sind hier gesi-
chert. Alle erwähnten Links wurden – sofern im Text nicht anders vermerkt – zuletzt  
am 07.01.2019 abgerufen. 

Laut Hochschulkompass gibt es in Thüringen aktuell 11 öffentlich-rechtliche (10), 
staatlich anerkannte kirchliche (0) und staatlich anerkannte private (1) Hochschulen. 

1 Landesstrategie Digitalisierung  

Die ressortübergreifende Landesstrategie Thüringer Strategie für die Digitale Gesell-
schaft (Quelle) wurde 2017 vom Ministerium für Wirtschaft, Wissenschaft und Digi-
tale Gesellschaft veröffentlicht. Den Ausgangspunkt dafür bildete ein Grundlagenpa-
pier Thüringer Strategie für die Digitale Gesellschaft (Quelle) von 2016. Ausgehend 
von einer Analyse von 12 Digitalstrategien anderer (Bundes)Länder, des Digital Evo-
lution Index sowie 70 Interviews und Workshops mit nationalen und internationalen 
Expert_innen wurden dort sowohl drei inhaltliche Leitthemen (Mittelstand 4.0, Digi-
tale Landesentwicklung für den städtischen und ländlichen Raum sowie Bildung und 
Forschung digital) als auch umsetzungsbezogene Prozesse für die strategische Pla-
nung in Thüringen entwickelt. Letztere beinhaltet auch eine Projektorganisation, die 
vorhandene Arbeitsstrukturen und Initiativen nutzt. Im weiteren Strategieentwick-
lungsprozess konnten Bürger_innen sich durch ein Online-Portal beteiligen und an 
einer Umfrage teilnehmen. Zudem wurden weitere Workshops durchgeführt. Eine 
Beschreibung aller Maßnahmen findet sich in der veröffentlichten Landesstrategie. 

In der Thüringer Strategie werden die drei Leitthemen durch Handlungsfelder kon-
kretisiert und mit Visionen bzw. Zielen unterlegt. Hinzu kommen acht Querschnitts-
themen. Abschließend findet sich eine Auflistung konkreter Maßnahmen und Meilen-
steinen. 

Leitthema "Mittelstand 4.0" 

 Digitalisierung des industriellen Mittelstands und der produktionsnahen 
Dienstleistungen 

 Digitalisierung des Handwerks 
 Digitaler Tourismus 
 Qualifizierung und Kompetenzen für die Arbeitswelt 4.0 

Leitthema "Digitale Landesentwicklung für den städtischen und ländlichen Raum" 

 Digitale Stadt und digitale Vernetzung des ländlichen Raums 
 Digitale Patientenversorgung/Telemedizin 

https://collaborating.tuhh.de/itbh/hochschulentwicklung/webinhalte/tree/master/bundeslaender/th/aussen/dokumente
https://www.hochschulkompass.de/hochschulen.html
https://www.thueringen.de/mam/th6/pub/digitalstrategie_2017.pdf
https://www.thueringen.de/mam/th6/pub/grundlagenpapier_digi_strategie_2017.pdf
https://sites.tufts.edu/digitalplanet/tag/digital-evolution-index/
https://sites.tufts.edu/digitalplanet/tag/digital-evolution-index/
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 Intelligenter Energie- und Versorgungsmedieneinsatz 

Leitthema "Bildung und Forschung digital" 

 Digitaler Kompetenzaufbau von Kindern und Jugendlichen 
 Digitaler Kompetenzaufbau bei Erwachsenen 
 Digitaler Wandel an Hochschulen 
 Forschung für digitale Innovationen 

Querschnittsthemen 

 Digitaler Staat/E-Government 
 Elektronischer Rechtsverkehr 
 Breitbandausbau als Grundlage einer zukunftsfähigen digitalen Infrastruktur 
 Digitale Medienwirtschaft 
 Digitalisierung des Kulturgutes 
 Künstliche Intelligenz (KI) 
 Datenschutz und Cybersicherheit 
 Binnenmarkt für Datenwirtschaft 

Während die inhaltliche Verantwortung bei den Ressorts liegt, ist der Schirmherr al-
ler Aktivitäten der Minister für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitale Gesellschaft. 

Aktuelle Entwicklungen der Strategie können auf der Webseite digital-thueringen.de 
verfolgt werden. 

Das Leitthema Bildung und Forschung digital steht unter der Vision "Der Freistaat 
Thüringen wird die digitale Bildung als lebenslangen Lernprozess mit allen relevan-
ten Akteuren aktiv gestalten und dabei insbesondere den Wissenstransfer durch di-
gitale Technologien unterstützen sowie verstärkt digitale Innovationen in Forschung 
und Entwicklung fördern" (S. 34). 

Hochschulen und Hochschulbildung werden in den Kapiteln Digitaler Wandel an 
Hochschulen und Forschung für digitale Innovationen thematisiert und mit Maßnah-
men unterlegt: 

Digitaler Wandel an Hochschulen 

"VISION: Der Freistaat Thüringen und seine Hochschulen werden das Potenzial der 
digitalen Technologien nutzen, um die Attraktivität der Hochschulen zu steigern, de-
ren Profile zu schärfen und mit neuen kooperativen Lösungen ressourceneffizienter 
zu agieren." (S. 38) 

https://www.digital-thueringen.de/
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 Förderprogramm Fellowships für innovative Lehre 
 Campus-Management-Systeme 
 Open Access an den Hochschulen etablieren 
 Kompetenznetzwerk Digitale Lehre 
 Pilotprojekte Curriculum der Zukunft 

Forschung für digitale Innovationen 

"VISION: Der Freistaat Thüringen wird digitale Innovationen in der grundlagenorien-
tierten und anwendungsnahen Forschung und Entwicklung sowie den Wissens-
transfer unterstützen. Flankiert wird dieser Prozess durch zielgerichtete Informatio-
nen der Fach- und allgemeinen Öffentlichkeit über die Bedeutung digitaler Innovati-
onen." (S. 40) 

 Pilotprojekt Thüringen Campus für digitale Innovationen 
 Förderprogramm ProDigital 
 Virtuelle Plattform "Expertfinder" 
 Kampagne Digitaler Wandel 

In der Landesstrategie wird auf die mit den Hochschulen entwickelte Thüringer Stra-
tegie zur Digitalisierung im Hochschulbereich (Quelle) verwiesen. 

Stand: 07.01.2019 

2 Landesweite Hochschulstrategie in den Leistungsbereichen 
Forschung und Lehre  

Seit 2017 existiert die von den Hochschulen und dem Ministerium für Wirtschaft, 
Wissenschaft und Digitale Gesellschaft erarbeitete Strategie zur Digitalisierung im 
Hochschulbereich (Quelle). Zudem existiert eine Landesstrategie im Bereich For-
schung: die Thüringer Forschungsstrategie (Quelle), die 2007 beschlossen und konti-
nuierlich weiterentwickelt wurde. 

2.1 Forschung  

In der Strategie zur Digitalisierung im Hochschulbereich (Quelle) werden fünf Hand-
lungsfelder und Maßnahmen in den Bereichen Lehre, Forschung und Infrastruktur 
formuliert: 

 Digitale Hochschullehre 
 Digitale Forschungsprozesse 
 Open Access und Lizensierung elektronischer Informationsressourcen 
 Forschungsinformationssysteme und Wissenstransfer 

https://www.tlpk.de/fileadmin/Downloads/Allgemeines/20171215_Digitalisierungsstrategie_Thuer_Hochschulen_signed.pdf
https://www.tlpk.de/fileadmin/Downloads/Allgemeines/20171215_Digitalisierungsstrategie_Thuer_Hochschulen_signed.pdf
https://www.thueringen.de/th6/tmwwdg/forschung/strategie/index.aspx
https://www.tlpk.de/fileadmin/Downloads/Allgemeines/20171215_Digitalisierungsstrategie_Thuer_Hochschulen_signed.pdf
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 Digitale Infrastruktur an Hochschulen 

Die drei Handlungsfelder Digitale Forschungsprozesse, Open Access und Lizensie-
rung elektronischer Informationsressourcen sowie Forschungsinformationssysteme 
und Wissenstransfer beziehen sich auf die strategischen Ziele im Bereich Forschung. 
Das Handlungsfeld Digitale Hochschullehre verdeutlicht die strategischen Ziele im 
Bereich Lehre (s.u.). 

Digitale Forschungsprozesse 

 Forschungsdatenmanagement  
o Hochschulen entwickeln eigene Forschungsdaten-Policies 
o Hochschulen schaffen ein Kompetenznetzwerk für gemeinsames Bera-

tungsangebot zu digitalisierten Forschungsprozessen basierend auf der 
Kontaktstelle Forschungsdatenmanagement an der FSU Jena 

o Die Digitale Bibliothek Thüringen ermöglicht Veröffentlichung von For-
schungsdaten 

 Digitalisierung von Objekten und deren Aufbereitung auf Grundlage einer 
Thüringer Strategie für die Digitalisierung von Kulturgut 

 Virtuelle Arbeitsumgebungen  
o Bedarfserhebung zur zentralen Bereitstellung virtueller Forschungsum-

gebungen mit anschließender Pilotprojektförderung 
 Langzeitarchivierung von Forschungsdaten  

o Strategieentwicklung zu Ausbau und Verstetigung aktuell projektgeför-
derter Angebote (ggf. in länderübergreifender Kooperation) 

Open Access und Lizensierung elektronischer Informationsressourcen 

 Open Access an den Thüringer Hochschulen stärken  
o Hochschulen erarbeiten Open-Access-Policies ausgehend von ge-

meinsamen Standards 
o Hochschulen stärken Open-Access - Publikationen 
o Die Open-Access-Beauftragten an den Hochschulbibliothekszentren 

unterstützen die Wissenschaftler_innen 
o Wissenschaftler_innen nutzen das Zweitveröffentlichungsrecht (§ 38 

Abs. 4 UrhG) 
o Hochschulbibliotheken entwickeln Strategien zur Umstellung wissen-

schaftlicher Zeitschriften auf Open-Access 
 Die Lizenzierung elektronischer Ressourcen weiterentwickeln durch das Bibli-

otheksservicecenter 
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Forschungsinformationssysteme und Wissenstransfer 

 Forschungsinformationssysteme der Thüringer Hochschulen mit dem Ziel ei-
ner landesweiten Forschungs- und innovationsplattform ausgehend von den 
Forschungsinformationssystemen der einzelnen Hochschulen 

 Wissenstransfer ausgehend von dem durch die FSU Jena entwickelten Open-
Source Case-Management-System für Technologietransfer 

 Citizen Science als Ergänzung für die Forschungsinformationsplattform Thü-
ringen 

Darüber hinaus existieren im Bereich Forschung zwei weitere Landesstrategien: 

Die 2007 beschlossene Thüringer Forschungsstrategie (Quelle) fokussiert vier Hand-
lungsfelder, in denen Forschungsvorhaben besonders unterstützt werden sollen: 

 Wettbewerbsfähigkeit 
 Vernetzung 
 Nachwuchs 
 Infrastruktur 

Seit 2014 existiert eine Regionale Forschungs- und Innovationsstrategie für intelli-
gente Spezialisierung für Thüringen (Quelle). In dieser wurden vier Spezialisierungs-
felder identifiziert: 

 Industrielle Produktion und Systeme 
 Nachhaltige und intelligente Mobilität & Logistik 
 Gesundes Leben und Gesundheitswirtschaft 
 Nachhaltige Energie und Ressourcenverwendung 

Stand: 07.01.2019 

2.1.1 Wissens- und Technologietransfer 

Es liegt aktuell keine separate Landesstrategie in diesem Bereich vor. Nach § 5 Abs. 
2 ThürHG ist Wissens- und Technologietransfer eine der Aufgaben von Hochschu-
len: "Die Hochschulen fördern die Weiterentwicklung und Nutzung ihrer Forschungs- 
und Entwicklungsergebnisse in der Praxis im Interesse der Gesellschaft. Aufgabe der 
Hochschulen ist auch der Wissens- und Technologietransfer. Er soll zur Lösung ge-
sellschaftlicher Herausforderungen beitragen und ist Teil der Innovationskette, die 
zur wirtschaftlichen Wertschöpfung führen soll. Der Wissens- und Technologietrans-
fer umfasst insbesondere Kooperationen, Patentierungen, Lizensierungen und Aus-
gründungen. Zur Erfüllung dieser Aufgaben sind geeignete Unterstützungsstruktu-
ren vorzuhalten und angemessen auszustatten." 

https://www.thueringen.de/th6/tmwwdg/forschung/strategie/index.aspx
https://www.thueringen.de/th6/tmwwdg/wirtschaft/ris3/
http://landesrecht.thueringen.de/jportal/portal/t/hk4/page/bsthueprod.psml?doc.hl=1&doc.id=jlr-HSchulGTH2018rahmen&documentnumber=1&numberofresults=1&doctyp=Norm&showdoccase=1&doc.part=X&paramfromHL=true#focuspoint
http://landesrecht.thueringen.de/jportal/portal/t/hk4/page/bsthueprod.psml?doc.hl=1&doc.id=jlr-HSchulGTH2018rahmen&documentnumber=1&numberofresults=1&doctyp=Norm&showdoccase=1&doc.part=X&paramfromHL=true#focuspoint
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Auch in der Thüringer Strategie für die Digitale Gesellschaft (Quelle) wird auf Trans-
fer verwiesen und bspw. in der Maßnahme des Aufbaus eines Thüringen Campus für 
digitale Innovationen fokussiert. 

In der Regionalen Forschungs- und Innovationsstrategie für intelligente Spezialisie-
rung für Thüringen (Quelle) wird Wissens- und Technologietransfer v.a. im Abschnitt 
"Transferstrukturen weiterentwickeln" thematisiert. 

In der Thüringer Forschungsstrategie (Quelle) wird Transfer nur an zwei Stellen er-
wähnt. 

Stand: 07.01.2019 

2.1.2 Open Access 

Es gibt aktuell keine separate Open Access-Strategie in Thüringen. Die Strategie zur 
Digitalisierung im Hochschulbereich (Quelle) fokussiert Open-Access als eigenes 
Handlungsfeld im Rahmen der Gesamtstrategie für die Hochschulen: 

Open Access und Lizensierung elektronischer Informationsressourcen 

 Open Access an den Thüringer Hochschulen stärken  
o Hochschulen erarbeiten Open Access-Policies ausgehend von gemein-

samen Standards 
o Hochschulen stärken Open Access-Publikationen 
o Die Open Access-Beauftragten an den Hochschulbibliothekszentren 

unterstützen die Wissenschaftler_innen 
o Wissenschaftler_innen nutzen das Zweitveröffentlichungsrecht (§ 38 

Abs. 4 UrhG) 
o Hochschulbibliotheken entwickeln Strategien zur Umstellung wissen-

schaftlicher Zeitschriften auf Open Access 
 Die Lizenzierung elektronischer Ressourcen weiterentwickeln durch das Bibli-

otheksservicecenter 

Stand: 07.01.2019 

2.2 Lehre  

In der Strategie zur Digitalisierung im Hochschulbereich (Quelle) werden fünf Hand-
lungsfelder und Maßnahmen in den Bereichen Lehre, Forschung und Infrastruktur 
formuliert: 

 Digitale Hochschullehre 

https://www.thueringen.de/mam/th6/pub/digitalstrategie_2017.pdf
https://www.thueringen.de/th6/tmwwdg/wirtschaft/ris3/
https://www.thueringen.de/th6/tmwwdg/forschung/strategie/index.aspx
https://www.tlpk.de/fileadmin/Downloads/Allgemeines/20171215_Digitalisierungsstrategie_Thuer_Hochschulen_signed.pdf
https://www.tlpk.de/fileadmin/Downloads/Allgemeines/20171215_Digitalisierungsstrategie_Thuer_Hochschulen_signed.pdf
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 Digitale Forschungsprozesse 
 Open Access und Lizensierung elektronischer Informationsressourcen 
 Forschungsinformationssysteme und Wissenstransfer 
 Digitale Infrastruktur an Hochschulen 

Das Handlungsfeld Digitale Hochschullehre verdeutlicht die strategischen Ziele im 
Bereich Lehre: 

Digitale Hochschullehre 

 Kompetenznetzwerk Digitale Lehre gründen  
o Verzahnung der vorhandenen Strukturen, Kompetenzen und Bera-

tungs- und Qualifizierungsangebote der Hochschulen im eTeach-Netz-
werk unter Leitung der Bauhaus-Universität Weimar (BUW) und ihres 
eLab  

o Hochschulübergreifende Beratung, Workshops, insbesondere für 
Hochschulen ohne passende Infrastruktur 

o Regelmäßiger Austausch der Hochschulen über didaktische Formate 
und Tools und Bereitstellung eines digitalen Tools zum Austausch 

o Prüfung eines gemeinsamen Zertifikats für digitale Lehr-Lernformen 
o Prüfung der Einbeziehung lehrerbildender Institutionen 

 Hochschulübergreifende Vernetzung sicherstellen  
o Sicherstellung der technischen Kompatibilität der Hochschulsysteme 

für hochschulübergreifende Zusammenarbeit bei der digitalen Lehre 
o Austausch insbesondere des Rechenzentrums der TU llmenau mit Leh-

renden des eTeach-Netzwerks 
 Fellowships für innovative Lehre ausloben  

o Lehrende werden über das Förderprogramm Fellowships für Innovatio-
nen in der Digitalen Hochschullehre durch das Land Thüringen und den 
Stifterverbands gefördert 

 Curricula zukunftsfähig machen  
o Förderung von 10 Pilotprojekten zur Weiterentwicklung der Curricula 

 Digitale Qualifizierung in der Lehrerbildung verankern  
o Einrichtung einer Arbeitsgruppe der Universitäten Erfurt und Jena ein-

gerichtet 
o Verankerung der Vorgaben der KMK zur digitalen Qualifizierung von 

Lehramtsstudierenden in den Lehrangeboten bis 2025 

Stand: 07.01.2019 

https://www.uni-weimar.de/en/university/studies/digital-studieren/eteach/
https://www.uni-weimar.de/en/university/studies/digital-studieren/eteach/
https://www.uni-weimar.de/de/universitaet/studium/digital-studieren/
https://www.stifterverband.org/digital-lehrfellows-thueringen
https://www.stifterverband.org/digital-lehrfellows-thueringen
https://www.thueringen.de/th6/tmwwdg/service/pressemitteilungen/106825/
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2.3 Hochschulverbünde in den Bereichen Digitalisierung und Lehre 

In Thüringen gibt es aktuell keinen Hochschulverbund zur Digitalisierung oder zur 
Lehre, an dem alle zehn öffentlich-rechtlichen Hochschulen beteiligt sind. Neben 
dem hochschulübergreifenden Angebot eTeach-Netzwerk, das aktuell gefördert 
wird, bestand für einige Jahre eine Hochschuldidaktik-Initiative. Die Beschreibung 
der Hochschulverbünde wurde im Rahmen des bis Ende 2019 verlängerten For-
schungsprojektes BRIDGING erstellt. 

2.3.1 Hochschulverbund im Bereich Digitalisierung  

In Thüringen gibt es aktuell keinen Hochschulverbund zur Digitalisierung. Auf Basis 
der Landesstrategie wird aktuell das eTeach-Netzwerk zur Bündelung von Einzelak-
tivitäten an der Bauhaus-Universität Weimar von dem Ministerium für Wirtschaft, 
Wissenschaft und Digitale Gesellschaft gefördert. Es handelt sich damit nicht um ei-
nen Hochschulverbund, sondern um ein hochschulübergreifendes Angebot. 

Das Netzwerk widmet sich der "Qualifizierung mit Fokus auf digitaler Hochschuldi-
daktik"). In diesem Rahmen werden verschiedene Kurse angeboten, die von der Bau-
haus-Universität Weimar entwickelt und dort vor Ort umgesetzt werden: 

 Moodle-Kurse 
 Videoworkshops 
 Designworkshops 
 Rechts- und Methodenkurse 

An diesen Kursen können Lehrende, aber auch Studierende in Thüringen kostenlos 
teilnehmen. Besonders fokussiert werden angehende Lehrende. Teilnehmende kön-
nen ein eTeach-Zertifikat nach zwei oder vier Kursen erwerben. 
Die Qualifizierung wird von dem eLab an der Bauhaus-Universität Weimar umge-
setzt. Verantwortlich ist die Professur für Instructional Design - Didaktik medialer 
Lernumgebungen. 

Stand: 28.05.2019 

2.3.2 Hochschulverbund im Bereich Lehre 

In Thüringen gibt es nach aktuellem Stand der Recherche keinen Hochschulverbund 
zur Lehre. 

Die Hochschuldidaktik-Initiative (HIT) wurde 2006 als Verbundprojekt von sechs 
Thüringer Hochschulen ins Leben gerufen. Heute existiert keine Internetseite des 
Verbunds mehr, der offenbar seine Arbeit beendet hat. Eine letzte Erwähnung der 

https://bridging.rz.tuhh.de/
https://www.uni-weimar.de/en/university/studies/digital-studieren/eteach/
https://www.uni-weimar.de/en/university/studies/digital-studieren/eteach/ueber-uns/
https://www.uni-weimar.de/en/university/studies/digital-studieren/eteach/ueber-uns/
https://www.uni-weimar.de/de/universitaet/studium/digital-studieren/eteach/zertifikat/moodle-workshops/
https://www.uni-weimar.de/de/universitaet/studium/digital-studieren/eteach/zertifikat/videoworkshops/
https://www.uni-weimar.de/de/universitaet/studium/digital-studieren/eteach/zertifikat/designworkshops/
https://www.uni-weimar.de/de/universitaet/studium/digital-studieren/eteach/zertifikat/rechts-und-methodenkurse/
https://www.uni-weimar.de/de/universitaet/studium/digital-studieren/eteach/zertifikat/
https://www.tlpk.de/netzwerke/akademische-personalentwicklung-an-thueringer-hochschulen/
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HIT findet sich in einem Blogbeitrag aus dem Jahr 2017. Die HIT hat ein Qualifizie-
rungsprogramm zur Personalentwicklung im akademischen Bereich angeboten, mit 
dem Ziel die Professionalität akademischer Lehrkräfte und Nachwuchswissenschaft-
ler_innen fachübergreifend zu fördern. Das Angebot der HIT umfasste hochschuldi-
daktische Workshops und Veranstaltungen zu akademischen Schlüsselqualifikatio-
nen. In diesem Rahmen konnte auch ein Zertifikat erworben werden, das den Richtli-
nien der dghd entspricht. Hierbei wurden die Erstellung eines Lehrportfolios, Lehr-
hospitationen sowie Peer-Beratungen angeboten. 

Stand: 02.10.2019 

3 Hochschulentwicklungsplanung  

Es gibt sowohl eine hochschulübergreifende Hochschulentwicklungsplanung in 
Form einer Hochschulstrategie und einer Rahmenvereinbarung als auch eine hoch-
schulspezifische Hochschulentwicklungsplanung in Form von Zielvereinbarungen 
und Struktur- und Entwicklungsplänen. 

3.1 Hochschulübergreifende Hochschulentwicklungsplanung 

Hochschulstrategie 

2014 wurde die mit den Hochschulen entwickelte Hochschulstrategie Thüringen 
2020 (Quelle) vom Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur veröffentlicht. 
Neben der Beschreibung der aktuellen Situation und den hochschulspezifischen 
Schwerpunkten der Struktur- und Entwicklungsplanung der Hochschulen werden 
folgende hochschulübergreifende Handlungsfelder definiert: 

 Profilierung 
 Kooperationen in Lehre, Forschung, Verwaltung und wissenschaftlicher Infra-

struktur 
 Duale Hochschule Thüringen 
 Studienangebot 
 Studienbedingungen 
 Wissenschaftliche Weiterbildung 
 Akademisches Personal 
 Profilierung und Vernetzung der Forschungslandschaft 
 Internationale Orientierung 
 Chancengleichheit 
 Organisation und Struktur 
 Hochschulbau 
 Hochschulfinanzierung 

https://schicketanz.eu/2017-10-weiterbildung-hochschuldidaktik/
https://www.dghd.de/
https://www.thueringen.de/th6/tmwwdg/wissenschaft/hochschule_und_studium/hochschulentwicklung/strategie/index.aspx
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Digitalisierung oder digitale Hochschullehre sind kein Thema in der Hochschulstrate-
gie. 

Leitlinien zur Hochschulentwicklung 

Die 2018 vom Ministerium für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitale Gesellschaft ver-
öffentlichten Leitlinien zur Hochschulentwicklung in Thüringen bis 2025 (Quelle) stel-
len eine Fortschreibung der Hochschulstrategie bis 2025 dar. 

Ausgehend von den finanziellen und strukturellen Rahmenbedingungen in Thürin-
gen werden elf Handlungsfelder und Zielsetzungen formuliert: 

1. Stabile Finanzierung der Hochschulen sichern 
2. Autonomie und Eigenverantwortung der Hochschulen gestalten (Novellierung 

des Thüringer Hochschulgesetzes 2018) 
3. Profilbildung in Forschung, Lehre und Kunst vorantreiben 
4. Hohe Qualität der Lehre und attraktive Angebote für eine vielfältige Studie-

rendenschaft sichern (inkl. Erstellung von Lehrstrategien) 
5. Wissenstransfer stärken und Hochschulen als regionale Impulsgeber für Inno-

vationen nutzen (inkl. Weiterbildung) 
6. Ingenieurwissenschaften in Thüringen als Marke positionieren (ausgehend von 

den Empfehlungen zur Weiterentwicklung der Ingenieurwissenschaften in 
Thüringen des Wissenschaftsrats 2017 (Quelle) 

7. Kooperationen umfassend ausbauen 
8. Internationalisierung der Hochschulen vorantreiben 
9. Standards für gute Arbeit und moderne Personalentwicklung etablieren 
10. Digitalen Wandel an den Hochschulen gestalten 
11. Leistungsfähige Infrastrukturen festigen 

Im Kapitel Digitalen Wandel an den Hochschulen gestalten wird auf die o.g. Strategie 
zur Digitalisierung im Hochschulbereich (Quelle) referiert und zudem folgende Ziele 
formuliert: 

 Unterstützung der Hochschulen bei Forschung zu digitalen Innovationen 
 Unterstützung des Wissenstransfers zwischen Wissenschaft und Wirtschaft 
 Nutzung digitaler Medien zur Kooperation in Studiengängen (kleine Fächer) 
 Integration digitaler Kompetenzen in Fachcurricula (insb. Lehrer_innenbildung) 

Rahmenvereinbarungen 

Nach § 12 Abs. 1 ThürHG schließen die Landesregierung und die Hochschulen Rah-
menvereinbarungen "über die gemeinsame Umsetzung der Zielvorstellungen des 
Landes zur strukturellen Entwicklung der Hochschulen und die Ausbauplanung, die 

https://www.thueringen.de/th6/tmwwdg/wissenschaft/hochschule_und_studium/hochschulentwicklung/leitlinien2025/index.aspx
https://www.wissenschaftsrat.de/download/archiv/6603-17.pdf
https://www.tlpk.de/fileadmin/Downloads/Allgemeines/20171215_Digitalisierungsstrategie_Thuer_Hochschulen_signed.pdf
http://landesrecht.thueringen.de/jportal/portal/t/irw/page/bsthueprod.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=jlr-HSchulGTH2018rahmen&doc.part=X&doc.price=0.0#focuspoint
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strategischen Leistungs- und Entwicklungsziele der Hochschulen unter Beachtung 
ihrer Aufgaben nach § 5 und deren Erreichung, über Art und Umfang der staatlichen 
Hochschulfinanzierung sowie die Fortentwicklung der Haushaltswirtschaft und -füh-
rung im Hochschulbereich". 

Die bis Ende 2019 verlängerte Rahmenvereinbarung (Quelle) zwischen der Landes-
regierung und den Hochschulen von 2016 werden Entwicklungsziele in zehn Hand-
lungsfeldern analog zu den in der Hochschulstrategie formulierten genannt: 

1. Profilbildung 

 Profilbildung in ausgewählten Schwerpunkten von Forschung und Lehre 
 Zusammenarbeit verschiedener Fächer und Einrichtungen 

2. Forschung 

 Intensivierung der Drittmittelakquise und der Vernetzung und Kooperation 

3. Lehre und Gesamtstudierendenzahl 

 Stabilisierung der Studienanfängerzahlen 
 Verbesserung der Studienerfolgsquote (insbesondere hinsichtlich der zuneh-

menden Heterogenität) 
 Förderung der Mobilität und Anerkennung von Studienleistungen 

4. Studienangebot und Hochschulzulassung 

 Gewährleistung von wenig spezialisierten Bachelorstudiengängen 
 Prüfung der Einrichtung von gemeinsamen Studiengängen mit der neuen Du-

alen Hochschule Gera-Eisenach 

5. Kooperationen in der Lehre und bei der Nachwuchsförderung 

 Weiterentwicklung der Kooperationen zwischen Universitäten und Fachhoch-
schulen und mit außeruniversitären Einrichtungen 

 Gründung des Netzwerks für Kooperative Promotionen  

6. Wissens- und Technologietransfer 

 Kooperationen mit Unternehmen und anderen Partner_innen 
 Einrichtung und Vernetzung von Beratungs- und Unterstützungsstrukturen 

7. Kooperationen in Verwaltung und wissenschaftlicher Infrastruktur 

https://www.thueringen.de/th6/tmwwdg/wissenschaft/hochschule_und_studium/hochschulentwicklung/rahmenvereinbarung_iv/index.aspx
https://www.tlpk.de/netzwerke/thueringer-netzwerk-fuer-kooperative-promotionen/
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 Intensivierung der Zusammenarbeit der Verwaltung 
 Verbesserung der Qualität des Services 
 Einführung eines einheitlichen Enterprise-Resource-Planning-Systems (ERP) 
 Einrichtung eines Zwei-Zentren-Modells mit zentralen IT-Services durch die 

Hochschulrechenzentren der TU Ilmenau und der FSU Jena 
 Erarbeitung eines Strukturkonzepts für zentralisierbare Dienstleistungen der 

Hochschulbibliotheken 
 Entwicklung einer Strategie zur Digitalisierung an den Hochschulen bis 2017 

8. Personal und Nachwuchsförderung 

 Entwicklung von Personalentwicklungskonzepten 
 Selbstverpflichtungen zur Befristung von Arbeitsverträgen 
 Ausbau der Nachwuchsförderung 

9. Internationale Orientierung 

 Erhöhung der internationalen Sichtbarkeit von Lehre und Forschung 
 Steigerung der Mobilität von Studierenden und Wissenschaftler_innen 
 Schaffung einer Willkommenskultur 
 Weiterentwicklung internationaler Beziehungen 

10. Chancengleichheit 

 Schaffung familiengerechter Strukturen (analog zu den Empfehlungen der 
Deutschen Forschungsgemeinschaft) 

 Herstellung von Geschlechtergerechtigkeit in der wissenschaftlichen Lauf-
bahn 

 Integration der "Thüringer Koordinierungsstelle Naturwissenschaft und Tech-
nik" in das "Thüringer Kompetenznetzwerk Gleichstellung" (TKG) 

 Berücksichtigung der Bedarfe von Studieninteressierten und Beschäftigten 
mit Behinderung/chronischer Krankheit 

Ausgehend von der aktuellen Rahmenvereinbarung wurde die o.g. Strategie zur Di-
gitalisierung im Hochschulbereich (Quelle) entwickelt. 

3.2 Hochschulspezifische Hochschulentwicklungsplanung 

Zielvereinbarungen 

In den Zielvereinbarungen nach §13 ThürHG werden ausgehend von der Rahmen-
vereinbarung mit den Hochschulen konkrete Ziele, Leistungen und Berichtspflichten 
definiert. Alle zehn Ziel- und Leistungsvereinbarungen 2016-2020 können auf der 

http://www.dfg.de/foerderung/grundlagen_rahmenbedingungen/chancengleichheit/
http://www.dfg.de/foerderung/grundlagen_rahmenbedingungen/chancengleichheit/
https://www.tlpk.de/fileadmin/Downloads/Allgemeines/20171215_Digitalisierungsstrategie_Thuer_Hochschulen_signed.pdf
http://landesrecht.thueringen.de/jportal/portal/t/irw/page/bsthueprod.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=jlr-HSchulGTH2018rahmen&doc.part=X&doc.price=0.0#focuspoint
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Webseite des Ministeriums für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitale Gesellschaft 
eingesehen werden. Alle Papiere folgen denselben thematischen Hauptpunkten im 
Bereich der Entwicklungs- und Leistungsziele: 

 Studium, Lehre und Weiterbildung 
 Forschung 
 Personalstruktur und Personalentwicklung 
 Internationalisierung 
 Verbesserung der Chancengleichheit und der Familienfreundlichkeit 
 Hochschulstruktur und Kooperationen im Verwaltungs- und Dienstleistungs-

bereich 

Sechs von zehn Hochschulen geben unter Studium, Lehre und Weiterbildung unter-
schiedliche Zielsetzungen im Themenbereich digitale Lehre an. Während die Fried-
rich-Schiller-Universität Jena (Quelle) eine "Strategie für digitale Lehrangebote und 
Studienformen" (S. 11) entwickeln will, gibt die Hochschule Nordhausen (Quelle) das 
Ziel an, dass "unter Nutzung der ggf. bis dahin an die Bedürfnisse der digitalen Lehre 
besser angepassten Lehrverpflichtungsverordnung innerhalb dieses Zeitraums 50 % 
der hauptamtlich Lehrenden ihre Lehrveranstaltungen digital unterstützen bzw. 
Lehrveranstaltungen digital anbieten" (S. 8). 

Hochschulentwicklungspläne 

Nach § 13 Abs. 4 erstellen die Hochschulen Struktur- und Entwicklungspläne und 
entwickeln diese weiter. Folgende Punkte sollen dabei berücksichtigt werden: 

 fachliche, strukturelle, personelle, bauliche und finanzielle Entwicklung 
 fakultätsspezifische Personalstruktur des wissenschaftlichen Personals 
 Personalentwicklung 
 Verwendung frei werdender Stellen von Professoren 

Nur eine Hochschule hat ihren aktuellen Entwicklungsplan auf ihrer Webseite veröf-
fentlicht. Daher kann kein struktureller oder inhaltlicher Vergleich getroffen werden. 

Sofern im Text nicht anders vermerkt, ist der Stand dieses Dokuments der 
07.01.2019. 

 

 

 

 

https://www.thueringen.de/th6/tmwwdg/wissenschaft/hochschule_und_studium/hochschulentwicklung/zlv/index.aspx
https://www.thueringen.de/mam/th6/wissenschaft/zlv_fsu_erganzung.pdf
https://www.thueringen.de/mam/th6/forschung/zlv_hsndh_072017.pdf
http://landesrecht.thueringen.de/jportal/portal/t/irw/page/bsthueprod.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=jlr-HSchulGTH2018rahmen&doc.part=X&doc.price=0.0#focuspoint
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Landes-

strategie 

Digitalisierung

Landes-

strategie 

(Digitalisierung) 

Hochschullehre

Landes-

strategie 

(Digitalisierung) 

Forschung

Landes-

strategie 

Innovation 

Landes-

strategie 

Wissens- und 

Technologie-

transfer

Landes-

strategie 

Open 

Access

Hochschul-

verbund zu 

Digitalisierung 

Landes-

Hochschul-

didaktik-

zentrum/ 
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Landes-

Hochschulent-

wicklungs-

planung

Individuelle 

Verein-

barungen mit 

Hochschulen

Hochschul-

entwicklungs-

pläne

Baden-

Württemberg

Digitalisierungs-

strategie der 

Landes-

regierung Baden-

Württemberg 

2017

E-Learning – 
Strategische 

Handlungsfelder 

der Hochschulen 

des Landes Baden-

Württemberg zur 

Digitalisierung in 

der 

Hochschullehre 

2015

E-Science – 
Wissenschaft 

unter neuen 

Rahmen-

bedingungen – 
Fachkonzept zur 

Weiter-

entwicklung der 

wissenschaft-

lichen Infrastruktur 

in Baden-

Württemberg 2014

Innovations-

strategie 

Baden-

Württemberg 

2013

nein nein Hochschulnetz-

werk 

Digitalisierung der 

Lehre (HND BW)

Hochschul-

didaktik-

zentrum der 

Universitäten  

(HDZ)

Geschäfts-

stelle der 

Studien-

kommission für 

Hochschul-

didaktik an 

HAW (GHD)

Kompetenz-

netz Lehre in 

der Medizin

Perspektive 

2020 – 
Hochschul-

finanzierungs-

vertrag des 

Landes Baden-

Württemberg 

2015-2020  

nein Struktur- und 

Entwicklungs-

pläne

Bayern Zukunfts-

strategie Bayern 

Digital 2015

Digitale Bildung in 

Schule, 

Hochschule und 

Kultur

Die 

Zukunftsstrategie 

der Bayerischen 

Staatsregierung 

2016

Gesamtkonzept für 

die Forschungs-, 

Technologie- und 

Innovationspolitik 

der Bayerischen 

Staatsregierung 

2011

siehe 

Forschung

siehe 

Forschung

nein Virtuelle 

Hochschule 

Bayern (vhb)

Zentrum für 

Hochschul-

didaktik (DiZ) 

ProfiLehre

Plus

Innovations-

bündnis 4.0

 2018-2022

Zielverein-

barungen

 2014-2018

Entwicklungs-

pläne
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Innovation 

Landes-

strategie 

Wissens- und 

Technologie-

transfer

Landes-

strategie 

Open 

Access

Hochschul-

verbund zu 

Digitalisierung 
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Berlin nein nein nein Gemeinsame 

Innovations-

strategie der 

Länder Berlin 

und 

Brandenburg 

2011/2019

nein Open Access-

Strategie 

Berlin 2015

nein Berliner 

Zentrum für 

Hochschul-

lehre

nein Hochschul-

verträge

2018-2022

Struktur- und 

Entwicklungs-

pläne

Brandenburg Zukunfts-

strategie 

Digitales 

Brandenburg 

2018

nein nein Gemeinsame 

Innovations-

strategie der 

Länder Berlin 

und 

Brandenburg 

2011/2019

Transfer-

strategie 

Brandenburg – 
Verbesserung 

der Zusammen-

arbeit von 

Wissenschaft 

mit Wirtschaft, 

Politik und Zivil-

gesellschaft 

2017

nein E-Learning 

Netzwerk 

Brandenburg 

[eBB] 

Netzwerk 

Studienqualität 

Brandenburg 

(sqb) 

Hochschul-

entwicklungs-

planung des 

Landes 

Brandenburg bis 

2025

Hochschul-

verträge 2014-

2018

Struktur- und 

Entwicklungs-

pläne 

Bremen nein nein nein Innovations-

programm 

2020, 2015 

nein nein nein nein Wissenschafts-

plan 2020

Zielverein-

barungen

 2015-2017

Hochschulent-

wicklungs-

pläne

Hamburg Die 

Digitalisierung 

der großen Stadt 

– Chancen für 
Wirtschaftskraft, 

Kommunikation 

und öffentliche 

Dienstleistungen 

2015

Digitalen Lehren 

und Lernen an den 

staatlichen 

Hamburger 

Hochschulen 2015

nein Regionale 

Innovations-

strategie 2020 

der Freien 

und 

Hansestadt 

Hamburg 

2014

nein nein Hamburg Open 

Online University 

(HOOU)

nein nein Hochschul-

verein-

barungen 

2013-2020

Zielverein-

barungen

 2017-2018

Struktur- und 

Entwicklungs-

pläne
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Hochschul-
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Hessen Strategie 

Digitales Hessen 

– Intelligent. 
Vernetzt. Für Alle 

2016

nein LandesOffensive 

zur Entwicklung 

Wissenschaftlich-

ökonomischer 

Exzellenz 2008

Hessische 

Innovations-

strategie 

2020, 2013

nein nein Digital gestütztes 

Lehren und 

Lernen in Hessen

Hochschul-

didaktisches 

Netzwerk 

Mittelhessen

Arbeitsgruppe 

wissenschaft-

liche Weiter-

bildung der 

HAW Hessen – 
AGWW

Hochschulpakt 

2016-2020

Ziel- und 

Leistungs-

verein-

barungen 

2016-2020 

Entwicklungs-

pläne

Mecklenburg-

Vorpommern

Digitale Agenda 

Mecklenburg-

Vorpommern 

2018

nein nein Regionale 

Innovations-

strategie 2020 

für 

Mecklenburg-

Vorpommern 

2014

nein nein nein   nein Eckwerte der 

Hochschulent-

wicklung

 2016-2020

Zielverein-

barungen 

2016-2020

Hochschulent-

wicklungs-

pläne

Nieder-

sachsen

Die Strategie 

Niedersachsens 

zur digitalen 

Transformation – 
Masterplan 

Digitalisierung 

2018

Digitalisierungs-

offensive für die 

nieder-

sächsischen 

Hochschulen 2017

Digitalisierungs-

offensive für die 

nieder-

sächsischen 

Hochschulen 2017

Nieder-

sächsische 

regionale 

Innovations-

strategie für 

intelligente 

Speziali-

sierung 2014

nein nein E-Learning 

Academic 

Network 

Niedersachsen 

(ELAN e.V.) 

Kompetenz-

zentrum 

Hochschul-

didaktik für 

Niedersachsen 

(KHN)

Hochschul-

entwick-

lungsvertrag 

2013-2021

Zielsetzungen 

und 

Erwartungen 

des Landes zur 

Hochschul-

entwicklung  

2018

Zielverein-

barungen

 2014-2018

Entwicklungs-

pläne
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Hochschulen

Hochschul-
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Nordrhein-

Westfalen

Strategie für das 

digitale 

Nordrhein-

Westfalen – 
Teilhabe 

ermöglichen – 
Chancen 

eröffnen 

2018

Leitbild Lernen im 

Digitalen Wandel – 
Unser Leitbild 

2020 für Bildung in 

Zeiten der 

Digitalisierung 

2016

Forschungs-

strategie 

Fortschritt NRW – 
Forschung und 

Innovation für 

nachhaltige 

Entwicklung

 2013-2020

Regionale 

Innovations-

strategie des 

Landes 

Nordrhein-

Westfalen im 

Rahmen der 

EU-

Strukturfonds 

2014-2020

nein nein Digitale 

Hochschule NRW 

(DHNRW)

Netzwerk 

Hochschul-

didaktik NRW

Netzwerk hdw 

nrw, Hochschul-

didaktische 

Weiterbildung

Landeshoch-

schulentwick-

lungsplan NRW 

2017-2021

Hochschul-

vereinbarung 

NRW 2021

Hochschul-

verträge 2015-

2016 mit  

Universitäten/ 

Zielverein-

barungen 2014-

2015 mit  Fach-

hochschulen

Hochschulent-

wicklungs-

pläne

Rheinland-

Pfalz

Strategie für das 

digitale Leben 

Rheinland-Pfalz 

digital – Wir 
vernetzen Land 

und Leute 2018

nein Forschungs-

initiative 2008

Innovations-

strategie 

Rheinland-

Pfalz 2014

nein nein Virtueller Campus 

Rheinland-Pfalz 

(vcrp)

Hochschul-

evaluierungs-

verbund Süd-

West e.V.

nein Zielverein-

barungen zur 

Umsetzung 

des Hochschul-

pakts 2020 

(2016-2020)

Hochschulent-

wicklungs-

pläne

Saarland nein nein nein Strategie für 

Innovation 

und 

Technologie 

Saarland 2015

nein nein nein (Projekt 

eCampus Saar 

2008 - 2011)

nein, einige 

Hochschulen 

Mitglied im 

Hochschul-

evaluierungs-

verbund

Landeshoch-

schul-

entwicklungs-

plan des 

Saarlandes 2015-

2020

Ziel- und 

Leistungs-

verein-

barungen 2016-

2018

Struktur- und 

Entwicklungs-

pläne
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Sachsen Sachsen Digital - 

Digitalisierungs-

strategie des 

Freistaates 

Sachsen 2017

Strategie zur 

Digitalisierung in 

der Hochschul-

bildung 2018

Konzept zur Ent-

wicklung, Stärkung 

und Verstetigung 

des E-Learning an 

sächsischen 

Hochschulen 2016

Studien-

erfolgsstrategie 

2014

nein Innovations-

strategie des 

Freistaates 

Sachsen 2013

nein nein Bildungsportal 

Sachsen/ 

Arbeitskreis E-

Learning

Hochschul-

didaktisches 

Zentrum 

Sachsen (HDS)

Hochschul-

entwick-

lungsplanung 

2025

Zielverein-

barungen 2017-

2020

Entwicklungs-

pläne

Sachsen-

Anhalt

Digitale Agenda 

für das Land 

Sachsen-Anhalt 

2018

nein nein Regionale 

Innovations-

strategie 

Sachsen-

Anhhalt

 2014-2020

nein nein Heterogenität als 

Qualitäts-heraus-

forderung für 

Studium und 

Lehre (HET LSA) 

mit dem 

Netzwerk digitale 

Hochschullehre

Heterogenität 

als Qualitäts-

heraus-

forderung für 

Studium und 

Lehre (HET 

LSA) 

Hochschul-

strukturplanung 

des Landes 

Sachsen-Anhalt 

2015

Zielverein-

barungen 

2015-2019

Hochschulent-

wicklungs-

pläne
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Schleswig-

Holstein

Digitale Agenda 

Schleswig-

Holstein 2016/ 

Digitalisierungs-

programm 

Schleswig-

Holstein 2018

nein nein Regionale 

Innovations-

strategie 

Schleswig-

Holstein 2014

nein Strategie 

2020 der 

Landes-

regierung 

Schleswig-

Holstein für 

Open Access 

2014

nein Netzwerk 

Hochschul-

didaktik 

Schleswig-

Holstein 

Hochschul-

vertrag

 2014-2018

Ziel- und 

Leistungs-

verein-

barungen 

2014-2018

Struktur- und 

Entwicklungs-

pläne

Thüringen Thüringer 

Strategie für die 

Digitale 

Gesellschaft 

2017

Strategie zur 

Digitalisierung im 

Hochschul-bereich 

2017

Thüringer 

Forschungs-

strategie 2007

Strategie zur 

Digitalisierung im 

Hochschul-bereich 

2017

Regionale 

Forschungs- 

und 

Innovations-

strategie für 

intelligente 

Speziali-

sierung für 

Thüringen 

2014

nein nein eteach-Netzwerk 

zur Qualifizierung 

im Bereich 

digitale 

Hochschul-

didaktik

nein (zuvor: 

Hochschul-

didaktik-

Initiative (HIT))

Hochschul-

strategie 

Thüringen 2020, 

2014

Leitlinien zur 

Hochschulent-

wicklung bis 

2025, 2018

Rahmen-

vereinbarung IV 

2016

Zielverein-

barungen

Struktur- und 

Entwicklungs-

pläne


